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Einleitung 

Dem Grundsatz von der Freiheit der Advo­
katur entsp1icht es, daß die Rechtsanwälte 
sich zur Beförderung der Interessen der Bür­
ge1~ der Rechtspflege w1d ihrer eigenen An­
gelegenheiten zu einem freien Verein 
zusammenschließen. 

Sie taten es 1871 im Deutschen Anwaltver­
ein und folgten damit. dem Zeitgeist, denn iJ.1 
der bürgerlichen Gesellschaft ist der Verein das 
rechte Mit.tel, um allgemeine und partikulare 
fnteressen im Diskms in der Gesellschaft w,d 
mit dem Staat durchzusetzen. 

Die Rechtsanwälte vereinigten sich zur 
rechten Zeit, nämlich im Jahr der deutschen 
Staatsgründung, die eine lange Entwicklung 
zur Findung eines deutschen Staates unter 
Preisgabe größerer und freiheitlicherer Zielset­
zw,gen abschloß. Zu den grundlegenden Auf­
gaben des neuen Staates gehörte die für das 
wirtschaftliche Aufblühen und die gesellschaft­
liche Integration unerläßliche Herstellung der 
Rechtseinheit. Reichsjustizgesetze 1877 /78 
Strafprozeßordnung 1877 und Bürgerliches Ge­
setzbuch 1900 sind die Stichworte. Dabei spre­
chen die Rechtsanwälte und der Deutsche 
Anwaltverein ein gewichtiges Wort mit. 

Die DeuLsche Staatsgründung 1871 hat es 
dem deutschen Volk letztlich nicht ermöglichL, 
sich mit fortune in der Staatengemeinschaft 
einzurichten. Seit J 990 mu· noch Historie, gibt 
diese Staatsgründung dennoch für die Neuan­
fänge 1918, 1946 und 1990 in vielem Rahmen 
und Anknüpfung. Die Geschichte des Deut­
schen Anwaltvereins deckt sich zeitlich mit 
der aufgezeigten historischen Periode. Die 
Rechtsanwälte - seit 1922 auch die Rechtsan­
wältinnen - und der Deutsche Anwaltverein 
haben alle Höhen und Tiefen, die das deutsche 

Volk zu durchschreiten hatte wie alle Bür­
gerinnen und Bürger durchlebt, die Katastro­
phe 1918, Zusammenbruch und Befreiung 
1945, die entsetzliche Perversion und Mißach­
tung des Rechts durch clie Diktaturen, die auf 
mythisch-rassistischem Weltbild und auf der 
Vorstellung von de1· vermeintlich zwingenden 
Gesetzlichkeit auch der sozialen Verhältnisse 
errichtet worden waren. 

Wir sehen die Anwaltschaft als Ganzes 
nicht als entschiedenen Streiter gegen die Per­
version des Rechts, wohl aber sehen wir her­
ausragende Persönlichkeiten und viele 
namenlose Kollegen, die in ihrer täglichen Ar­
beit Widerstand leisteten und für die Freiheit 
des Bürgers und des Rechtsstaates eintraten. 

Dies geschah unter Umständen, die wir, die 
wir in einem wohlgeordneten und allseits ak­
zeptierten Rechtsstaat aufgewachsen sind, 
nicht einmal ahnen können. 

Bis weit in die 60er Jahre dieses Jahrhun­
derts hat sich der Beitrag des Deulschen An­
waltvereins und der Rechtsanwälte zum Recht 
ganz überwiegend auf die Gestaltung der ge­
richtlichen Rechtspflege und die Position der 
Rechtsanwälte in dieser gerichtlichen Rechts­
pflege konzentriert. Erst seit Ende der 60er 
Jahre, verhalten beginnend und zuletzL stür­
misch, sind der außergerichtliche Bereich der 
Rechtspflege und die Rechtsgestaltung der ge­
sellschaftlichen Verhältnisse sowie der Dienst­
leistungscharakter des Berufs des 
Rechtsanwalts in das Blickfeld des Deutschen 
Anwaltvereins und der Anwaltschaft geiückt. 

Von dem ganzen Bogen der 125jähigen Ge­
schichte des Deutschen Anwaltvereins soll 
diese Schrift l<Onden, in einer Auswahl an­
schaulicher Bilder und interessanter Doku­
mente. 
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A. 
Historie 

1. Gründungsphase 

Mit Einladung vom 19. Ju,li 1871 baten die Vorstände des preu:ßi.schen und des 
bayerischen Anwaltvereins sämtliche Advocaten '1.tnd Anwälte zum Deutschen An­
waltstag am 25. August 1871. Sie gründeten, wie es die Tagesordnung vorsah, den 
Deutschen Anwaltverein. Die Versammlung fand statt in der II Concordia" in Bam­

berg und fand in der Tagespresse ein lebhaftes Echo. 

a) Einladung 

Die Einladung zmu el'sten Anwalt.stage lautet im 
Original: 

„Die unterzeichneten Vorstände des preußischen und 
bayerischen Anwaltvereins beehren sich hiermit, sämtli ­
che H.H. Advocaten und Anwiilte des teutschen Reiches 
zu einem am 

Freitag, den 25. August d. Js., Vormittags O Uhr 

in Bamberg stattfindenden teut.schen Anwaltst.age 
einzuladen. 

Die provisorische Tagesordnung ist: 

1. Gründung sofortige ConsLltuimng eines allmeinen 
teutschen Anwaltvereins auf der Basis eines speciell mit­
getheilten Statutenentwurf's, 

2. Die Wahl von Referenten zur Begutachtung des 
Entwutfs einer Civilprozeßordnung für das teutsche 
Reich. 

Etwaige Anträge zu dem Statutenentwurfe haben nur 
dann Anspruch auf Bertlcksichtigung, wenn sie minde-

stens acht Tage vor dem Anwaltstage einem der unterfel'­
tigten Vereinsvorstände schriftlich formuliert übergeben 
worden si11d. Wer sich durch persönliches Erscheinen zu 
bethoiligen gedenkt, wird ersucht., dies unverzüglich und 
mindestens 14 Tage vorher dem in Bamberg gebildeten 
Corni~ unter der Adresse des Kg!. Advocaten Herrn v. 
Killing er daselbst, anzeigen zu wollen, welches über die 
getl'Off'enen Veranstaltungen speciclle Mittheilung ergehen 
lassen wird. 

Eine !'echt lebhafte Belheil igung empfehlen 

Berlin und Nürnberg, 19. Juli 1871 

Dle Vorstände des preußischen und bayerischen An­
walLvereins: 

Dr. Hlnchlus, Vorsitzenderj 

Dom, L Schriftft1hrer; Mecke, TI. Schriftführer des 
preußischen Anwaltvereins. 

F. Kreitmair, Obmann; RichteLmaie1; Schriftfül1rer des 
Anwaltvcreins für Bayern.• 

3 
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b) Auszug aus der Tagesordnung 

-
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c) Gesellschajt,sprogramm 
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d) Über die damali,ge Bedeutung der Concordia unterrichtet der folgende Auszug: 

Die Concordia in Bamberg 
Der weitberi\hmte Barnberger Prachtbau, in dem die 

Wiege des Deutschen Anwaltvereins gestanden hat, ist im 
Jahre 1834- in den Besitz der Bürgergesellschaft Concordia 
zu Bamberg übergegangen - zum Preise von 6.400 Gulden! 
Die Gesellschaft, die in Bälde ilu·en 100. Geburtstag bege­
hen wird, hat keine Mühe und keine Kosten gescheuL, mn 
dieses hervorragende Denkmal der Bamckbaukunst zu er­
halten und dmch Beseitigung späterer Verschlechtenmgen 
und durch Restaurationen mannigfacher A1t in seiner gan­
zen Schönheit wieder auneben zu lassen. Die beiden Vorsit­
zenden der Gesellschaft haben sich hiermit ein 
unvergängliches Verdienst, nicht nur um die Gesellschaft er­
worben. 

Über die Gesellschaft Concordia berichtet ilu· Vorsit.zen­
de1; daß die GeseUschaft im Jal1re 1827 entstanden isL und 
im Jahre 1830 den Namen Concordia angenommen hat. Im 
Jahre 1834 erfolgte der Erwerb des prächtigen Hauses. Die 
GeseUschaft hat sich die Pflege würdiger Geselligkeit und 
edler Gast.lichkeit zm· Aufgabe gesetzt. Sie hat zahlreiche 
Gäste, Tagw1ge11 cler verschiedensten Art bei sich beher­
bergt, häufig haben hohe Persönlichkeiten in ihren Mauern 
geweilt 

e) An Ort und Stel/,e weist die aus Anlajs des 50jährigen Jubiläums angebrachte Ge­
denktafel auf den Gründungsakt des Deut,schen Anwaltvereins hin. 

7 
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J) Erster Deut,scher Anwalt,stag und Gründung des Deut,schen Anwaltvereins fan­
den lebhaftes Interesse in der Tagespresse vom August 1871. Die Zahl der Mit­
gl'ieder des W:reins und der Teilnehmer an Anwaltstagen st'ieg bi.s zum ersten 
Jahrzehnt des neuen Jahrhundert,s beträchtlich. 

So heißt es im Bambergel' 'l'ageblatt, Nr. 232, Freitag, 
d. 25. August 1871: 

Das allergrößte Geburts- und Namen.s_fest seiner 
Majestät des Königs wurde heuer in h.erk6mmUcher 
j(nerliche Weise begangen. 

Zu dem heute dahier slatifi,,ulenden ersten dmtt­
schen Anwall.stage hatten sich bereits gestern Mülag 
zahlreiche Gäste eingefunden. Das Rathaus war zu 
Ehrnn dieser Gäst,e mit Flciggen geziert. 

In den Bamberger Neuesten Naclu'icltten Nr. 238 vom 
26. August 1871 heißt es: 

Bambei·g, 26. Aug. Der Deut.sehe Anw<tltstag, zit 
welchem 169 Anwätw aus allen Theüen des Deutsche1l 
Reiches sich hier eingefunden hatten, h.at gestern i'n 
fü11Jstündige1· Sitzung im Saale der Gesellscho,ft Con­
cordia, 1mter clem Vorsitz des Hrm·n Rechtsanwaltes 
Kreibnai:r von hi.er einen a,llgemeinen deutschen An­
waltverein ge,qründet, das Sl1itnt für denselben bera.­
tlzen und angenommen und Vorort und Vorstandschaft 
gewählt. Nach der Sitzung hielt ei:n gemeinschaftliches 
Mittagsmahl iin Saale de,· Gesell.schof/, Hannonie und 
abends eine rnitsikcilische Unterhaltung avf der Alten­
burg die Theilnehm8'1· vereinig4 wobei die durch das 
Gelingmi des Werkes gehobene Stimmung durch begei· 
stemde AJu.71rachen, durch trefflich ausgeführt.e Ge­
sang- und lnsti·ument,alvorträge, durch fi'eiterWB'l'k 
und herrliche bengalische Beleuchtung einzelner 
Punkte <ler Stadl> sowi,e diwch die immer wa1'me An­
thei.lnahme der Ei:nwohnerscho,ft Bambergs 'immer 
neu belebt ttnd gesteigert wurde. 

1906 
1907 

1909 

1911 
1013 

Anwaltstag in 

Ilannovcr 1 ' •••• • '. 

Mannheim .... .. , . . 
Leipzig a. o. Anwalts-
tag .............. 
Rostock ........... 
Leipzig a. o. Anwalts-
tag .............. 
Würzburg .... .. ' .. 
Breslau ........... 

• 

2. Civilprozeßordnung 

Mi~lieder 'fllil 
des Deutsche nehmer 

Deutschen Rechrs- am 
AnwalL- anwälte Anwalts-
vereins tage 

5126 7863 384 
6810 8638 640 

6810 8638 1102 
6830 0607 281 

6830 9607 442 
8248 10844 1049 
9574 12324 919 

Schon zu Beginn versammelte si,ch der Deut,sche Anwaltverein nicht etwa nur 
gesellig und kollegia~ sondern es ging sogleich um harte Arbeit. S'ie galt, wie in der 
Tagesordnung zur Mitgliederversammlung angekündigt, einer umfangreichen Stel­
lungnahrne zum Entwurf einer deutschen Civilprozeßordnung. D'ie Stellungnahme 
lag schon 1871 vor. Die Ai1,Szüge aus dem Original zeigen den von Anfang an prakti­
schen Ansatz der .Arbeit des Deut,schen Anwaltvereins (Auszug Vorbemerkungen) 
und geben einen Einblick in d'ie Di.skussion über Sinn und Zweck der mündlichen 
Verhandlung (Auszug Seite 7 der Stellungnahme). 
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OiutndJttn 
über bcu im ~1·c1tf3lf d)en 3uftia;aIDihtiftcrium 

,m~neni&efüten 

nuf 

crftnttet 

11011 bcn ~lnw11ttcn .1>tii111111lrr In }Berlin, '-lntnlr iu ~{nG'llnqi, !fü9rr in ~r,tn, 
11. J\littd~;n,t in füm1.1itb1 SrlJrrlr in '.DtrGbcn, Ut11li110 iu ~ciVbiO, lhlltrmrirr 
in ,\)111111oue~·, ,trau~ in ~Bcr1i11, 13rfdJornrr in !r)rc.-Sbm, 3:)orrlJ in t>eip0in, 

'<5rci~crr u. ~öllni~ au ~(116'6,,d). 

58ere i u~u o r~anb e. 

_ _ _ __,...,-=--.;-==-,---

JerHn. 
1 ~0111111ifjio111h~htlng uon :m. ~locfcr. i 1871. 
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3. Juristische Wochenschrift 
Die Juristische Wochenschrift war die Vereinsschrift des Deutschen Anwaltvereins und 
seit Anfang des Jahrhunderts die juristi.sche Fachzeitschrift. Sie war zunächst nur im 
Abonnement beziehbar. Dabei hielten sich die Vereinsmitglieder; wie der zugleich mit 
der ersten Seite der No. 1 hier gedruckte Aufruf vom, Dezember 1872 zeigt, durchaus 
zurück. Seil 1876 wurde die Zeitschrift, nach Erhöhung der Vereinsbeiträge sämtlichen 
Vereinsmitgliedern unentgeltlich zur Verfügung gestellt. 
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lto. 1. !Berlin, 3, Wdmtat, 1872. 

~hgnu 
&eö &eutfcl,eu •ntu.-lt•ll .e~einö 

r,,ra114S1grtm 1>011 

ß. ~unlr 1 
tinlsl, 'ilb'oolot In ll'nl6o~ 

uull :,. Jo~annfrn1 
Vl~lonkl>!l !I E1ln1 rar, c~n1tti111a,! In llutl•· 

tll•• "'r ,,,,rr ... 
ll>lr Cl?ror~ul(I< brt.1>•rll1n 'ilnNA!tfl•ß<'-
2ltuOTlfd/rt: :l>A• lll•~••mlllt( bet i""h"' 3nP•l1J 1111 t>tutf~rn 

lll•ll~roccll. ,,.,, 1114,r. - 9lut~n111111;• !lnlu&,iCuno<n Qbtt ~•J\l<lf 
.p1ulcr ... !)ullut ll119,r. - ll>t, l><utf~ lilb~l,OOnuna 
l>Otl Dr. jur, t5116ttJd/lOI), 

lllall wir wolltn. 
il lt lllt[d}ldjlt b1t !1~t1n bttl So9qc~11tc u11fme b1ulf~m 

~•ln!anbce b~•QI c11dj 61! einer nur 1161\'(lttdi(ldjcn l!l11rodj1uno 
b1rfc!tie11 Scbnn bic lßla~m,~11111119 auf, <I ~«tic bcO ~•• 
fn~( bu ßufnonm1ng1~!rlgl1il aUcn b1utfdjtn etamm1n unb 
lll1n1fe1ton1n In fo ~•~••• Giro~ inne 01i,0~11I, bnfl, a(t 
blt !!Illtbcnmdjtm,a bce bculf~n '11i<ljct crfolalt, bofft16c f o• 
f°'t oudj ,1,,. 6mll0 iM1tli.fi ß«lnlc lll,11>0~11,rfdjnft olfllnbtn 
~t. eo \llol'tn andj blc ltt~8" bcr btulfif/tn 9M1ttml1[1n(<ljc(t 
bcl\tc•t, eint ll:lniou119 auf b1n1 ~,6tt11 btt 9lcdjtct q<t~l• 
aufn~nn w11> bt, 66ftu119 1>,1 btutf~ Suri(lt111a91S hn 
Sn~rt 1850, (01ol1 bit oa111• 91,i~c feiner ~cr~oub!ungut 9l16t 
ein olli11Jrnl>tf .ß,1191110 ~•n b1111 <1,fo/01 bicfcr 18cmQ~nngcn. 
l!llu,n bdci bt, bculfdi< 111n»o(tPnnb 1•~Ct1ldj ~trlntrn uu'o 
~IY!fom ~l~l!igt loot, fo fügt b<t ~nrnb ~icrfßc no~t a111119, bn 
nämtldj, bnfi uo, 'i!llcn, bet'llmootl In btr ~•ß• ßllll<[cn IP, bMß•I\\• 
IJJli{ttt btr brnlfdj,n ll?tdjtta<Y!lUllim19 111 ß61rf•~•n unb an 
11n,~nbcn, ll)lt ba1n ,intt bu <rflctt ffntdoc btt ßll•<fro1 lp, 
bot l!tttidj btc ~otl(1Ycd601f,il 111110 l!dtnnlnl(T10 oi:ec btc 
@n11,1111 bd Ciin,sdPncllO ~UQJII 1" cntdltm. 

lit IDct bn~u faum anbctt 1u 1noot11n, ofO bcfi, nndjbcn, 
bnt btutfdjc lllcldj pC61)(1dj uor une l'lfton'o, ~I• bcutfdjc1tnwaft• 
(djaft Elif/tltt< t~at, bi\O (o0cgla!c llla~b unter Pdi tngu unb 
f•~cr 1• fnft~f•n. 311 blcfcm 6mnc ~•tt"otn audj olt&c~ 21,..., 
~~••a•n 1l'Olfcfj1n bcn i!nw?lt-tlmin111 btt !lffl Q<!fitm 
b<utfil/t.n ~ tont,n 1)reuficu unb tla~1n1 Qc\)f!UQ<n, lllt l~ auf 
bell! tillllll!Uttaa• 111 lll•m&ns an, 26. !lußllfl 1876 i11 bc, 
7.~t 111r Stift,ma btl btulfdjcn 'Kntoo(l•tlmlnl 91fO~tl ~.,tcn. 

'l!11f \in lila11161r9tr tl«fnmm!una lllllt'Dt ondj bl1 !llol~• 
l11<nblatt11 d11tf t(tttarlfitrn Orsa1ttO btt fl,uull •lllmine Qn• 
Qll'<ßl Unb i1to11t unb il1 IJ•IQt bi,ftr flnttQUllQ ~•t b1t t)or, 
Pnnb bit Ql,Onbuno l>ct ,,~Plftljtn !!Bodjcnfditlft" 1i,ldj(a(Tr11. 

,tilcntl!I 111 QUdj lifiort bi, 'ifulo•'· 6Q1ldj111t, llldcfj,, bit 
j11tlPif~ all~ll$rift noif/311lounncn l>unß~t ftin llotd>: 1>l1 
(l,iuno unb ,ff,91 btc 01mrinfon1<n 311lm1[1n bct bcutfdjcn 
ffn111Rtl1po11'otO, etc ll•~t n11t1 111 ~oOcr \h~tl'tin\limmiill8 

mil bllll tltrtlnO•tlor(lonl>c, WO fi&diP< Snlml[c btt $tcn'ld 
borln, bat ijm blt gcfcbficfje unb t~1fadjtidj1 llll&&Oifilclt o•• 
o•lll4~rl 11111111, 1111ralfdj, uno6~«nols unb 1uß,bie bl1 an\llClOfcfj•ft• 
lli!,<11 llltruffAmtilt 311 1rfOU111. 

l}Of/tl ft!jon bl<[tt n&dj\lc ,811J<lf l>cc lmocfitu(<Vtifl 
nol~l»cnblß 1• btr Sn~tltaif/tnqfim• ducf ~d(cf btc 6tp,ij,n, 
bm nnb 6t~orj11~11b111 llltidjts1[1uou11na, pc~t f1n11r bot 001111 
®tfm btr Crtlll4llfdjcftll<f/t11 ~l!efcll lu tnnlgtm ßu(Qlllllltb• 
t••B< niil blr Q'onpn11llon b•• 6nran<icfitn ll?ccfjto~uf•~ttne, 
(oNI<, lO<nu null/ h1 mi11W1•1m 0ltQbt, b<O \l!tlf/l10 G6tt~Qnpt, l\l 
rnbll~ blc !rbtlolclur ouifi lvoij( b<t~tl, !,crufcn, tl6cr aa, 61.­
btulmbcn @ef1~e1natul111 iij11 5lhnn1e •~au916'11, 11,tl( f1t 
l>Ota'IQGll)tift tu 'otr ~-o• i(l, 'oit l!lllrlu11s,11 ,b11e @1[cuc• Auf 
bei e,~n l" trlcnurn, [o n[iflcinl oudj 'ont thaan blt ""11• 
fcfjtn .11nll»ft•~mine• 11>lc timditlat fo ~~Piif/111, ~rörtc­
run9111 ft6cr bie 9?cidj0ß•f•~et611na In b<n lh-,ie l~ttt lllt• 
f~adju119m au alt~rn. 

llllc @,pdj1i~unl11, ll>t!dje unt 6d btn blt tfnllla!t[diofl 
f~ccid! &ttnllcnbtn '!!11[flluc11 u11b 6<1 'l>lrm tlufn•~•nc lchcn 
llltrbtn, ~•6m rolr bt11111ad1 C!mlto one1brnlet nnb im[,,. $,, 
Oa6une1n 8'~"' Im @ro6<h Ullb lll••11•• ~i116ci o•n'o in (lan'o 
mit brn tl'l•~o,6cdfdtm ltcn~"II'" bcc 11!1111cit, ln16cfo11bttt 
bnt,111, bic &milO In lr<m !jlrocc!"2nliuurfc aufocOtUt unb ut"' 
11>i,1Clcfjt ~or'om P11'o. Cit ai!t uno 11or t'l«,m, auo bir @,fev, 
otliuna btr @eotul'ollrt, fo111ic G11f bcm lllid/lnf!Anbt bat lllliO• 
lroutn 8'8"' ble tlb1>ocat11, 111 1>tr6an11<n, 

SO..fi btc fr6~m @cf•uec6una mit t111iutlr'oiscnbtu1 !Dl!O• 
l'Nutn blc •nlloali[djoff!l~ lq5ri9!tll 61tNcfjltlc, baU 'oal[tflit 
1>•1n ~hl•lt< ofl 91nu9 ouf tcn ll?ilfJtcr fl61r910011a1n iP, l><l[j 
dn fofifi,e \t1~1mnifi11neof~P••• auf bit t!llid[cmt.l t, I• anf bcu 
G',•111lttr 'b<O 11'.m„Clc11 niifit o~n< ~n[lu~ 6ftiMn lonnt,, \lnb 
lt~•lfcdjtn, bit fo oft fdion 111\>l'i~nt 1111b 61lönr~ft wor'otu On'o, 
'oa(J ,o ~iu311 ntdjt l'lft uufmr t5tlmm< 6cborf, 91ur ouf amri 
enr lfJoN!ltr!Pifcfit~iträae 'f/irqu 11>lcbcr~o(t •ulm1rlfam 111 
mcdjcn, 1&11n111 ll)lr uno nld/t ,nnc~1~11. ßuoZll>trjl auf bl, 
••~ ~•n 'oculfdjin, auf .01flrnttldjfcit 1111b lllldnb• 
ll~ltlt ~aPrlcn ~[l>fo<tijo(bnunsm ouf9rnon1111,111 ~ocfcfirifl 
btt tro111&Pfifi1n ~lta~ro«llcf, \oon•di °bt( ,Sr&fl'o<nt btn 'In• 
IO!l!t (un'o in bt11 m1ip111 IJlillcn lllh'b bcr ~t~clbton ll>o~ 
•~• 'bellt lrn\'O•ltpnnbe ornom1htn fein), ~tllO~ tt tlutt cfo,fo • I 
1ul~tiottt, ate 1ut11Clft11 1111ilt191n1h1en ~6ttar,1t ldncf .!lle• 

1 rufce 11a~~n1mt, mit b<r 6ano!cn nnb bt111Dltl01nb111 \Jt, 
1nn9n1111a t111Vf4nat, lllf/ mit flnPaub llttb !lllaols11110 QUf• 
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Der Vorstand dos Deublchen Anwaltvereins ist iu clio Nothwencligk~it vorsel.z~ die Herren Vereinsmitglieder 
nochmals zur Unte1'8tüttLung clos Vereiusorgnns durch .Abonnement und li tornriacho Doihülfe aufaufordern. 

Die Zahl der .Abonnenten, von clonen viele dem Vereine nicht m1gehöron, boti:!igt circa. 280, 
will1reud eine Abonnentenzahl von iiber 1000 orfordorli olt ist, um die j!ibdichen Kosten des Untemehmens 
zu decken. Deru Vorleger orwtlohst fü1· dns laufonde Jnlu· ein Schaden von circa 3000 Thlr. 

Die gelieferten li terarischen Deiträge lmben dem Bedarfe n.uch' nicht entfernt entsprochl)n. N n.ment­
lich die Gebiete des nltprcussischeu uud des rheiniscl1-frauzllsisohen Rechtll lrn.ben es an den so erwünschten 
Mittheilungcn über ihr lwchtsloben und die dort hensclleuden Anschauungen 'ilber die grossen gesetz.­
goborischen Fragen der Gegenwart fohlou lassen. Diese Hesultat.o lassen sich schwer mit dem auf dem 
ersten deutsohen Anwnltstage so lebhaft; aufgetretenen Verlangen nach Gi-Undung eines Vereinso1•gn,ns in 
Einklang bringen. Wfr sollten meinon, dass es einem Vereine, der jet-tt nahezu 1500 Mitglieder zählt,, 
nicht schwer fallen könnte, das v.u seiner VerLTetung beruf'one Orgnn lebeusfli.big v.u erhalten. Das Dastehen 
des Veroiusorgnns ist nnerlüsslich, wenn a.nclers der Verein im Stande seiu soll, bei den zu lö.senden grosson 
gesett,;goboi·iscben Aufgaben, insl>esondere dor Civilprozessgeeeb:gebung, kräftig mitzuwil"ken. 

Nach Lage der VorhiUtniase miiescn wir ein sofortiges Abonnement für d().S noch laufende ,Tnbr 
wünschen. Die fülli gen Nu.mmern werden unvl!rziiglich nnohgeliofert werden. Unter allen Umständen ist 
die ])Ositive Aeueserung eines jeden Mitglioclcs 11ber soine Befheili gung nothwendig. Es ist deAhaJb diesem 
Circulo.r eine Karte beigefügt~ wolohe wu-, mit dem entsprechenden Vermet·k verschon, binneu acht Tngon 
nn den Scbriflführe1· des Vereins, Rcchtsnnwnlt Mocke 1.u Berlin, ,mn1okzusonden bitten. 

Wir bemerken sohliesslicll, dass die litora.l'isollon Beiträge vom Verleger mit 20 '.l'hlr. für den 
Drnckbogen bonorilt werden. 

Berlin, December 1872. 

Der Vorstand des Dantschen Anwaltvareins. 
Dorn. Wilke. Di·. Sohalf1·atl1. Kreitmnir. Nldermaier. Fürst. Hecke. 

ttrvtk von (bt.rfhlrr Ot•ntrl. In tlHUn . 
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4. Rechtsanwaltsordnung 
Zu den großen Leistungen der Anfangszeit gehört die Regelung der Verhältnisse der 
Anwaltschaft in einem nur dieser Frage vorbehaltenen Reichsgesetz, der am 1. Oktober 
1879 in Kraft getretenen Rechtsa,nwaltsordnung. Wichtig war die Herauslösung der 
Mater i,e aus dem Gerichtsverfassungsgesetz. So konnte die Rechtsanwaltsordnung als 
Schöpfung der Einheit und Freiheit der Advokatur empfunden werden. Der Blick au/ 
einige Faksimiles aus dem dem Reichstag am 6. Februar 1878 zugeleiteten Entwurf 
zei,q~ daß die Grundstrukturen der Verfassung der Anwaltschaft bis heute for twirken. 
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1t cdJtsnn1uo ltsorbn11 ng. 

~ic :mill) dm, uon @otk~ @11nbc11 5.DrutfdJet .stnifer, 
.!tönig uon SJ)re11fi~ 11 ic. 

u1rorb11111 Im 9lnmm bco !/lcl~a, nn<!J erfu[~lct 311m,m111111n b,e ilu 11bcGtn19~ 
1111b b14 !ncii!)Glnfil!, 11){1G jo(Qt: 

<fr~tr l bfdJ11ilf. 

H11fnff1111n ottc !Jted/tön111unrtfd)nft. 

§, 1. 
,811r !ll1d,Jlon111onllfdjnfl fo1111 unr 4uorfn!f<n n•crbw, nm bie 3'fi91olelt 111111 

:Jliivtrroml cr!nttßl Oot. 

§. 2. 
llllcr bie !jfi9ioM I aum ITTidj lernmf In d11t111 lll 1111b<~flnnl ,•t11111g1 ~•11, 

tnun tu jt\lr ut ill1111b1G[lilnt.· 4ur ,1,•<!JfG11111unll[cvnft 411gc(nfirn 1ucrbc11, 

§. 8. . 
Uc&c1· ben irnLr,,g nuf 311IR1!11uo cutfd}dbet btc il11u~cojufll;umunltu11g. 
!ltor ber 1&11lf~ib11119 1ft brt !ll otfloub b,r W111unllotttmmer 911tod)1(1dj ;11 

viinu, 

§. 4. 

IDlc 3u[nffung illt !llcd,Jtonmunltfd)n[I mu[J ucrf,1gt 1u~rbm: 
l. 1uem1 btr !lnlrngflrl(cr 111 l)'olgo flrnfgcrld)tHd)rn ,llrt§rt!6 bk 

\Jäbiolcit ;Ht lllcffcib1mg i!ffrnHid)ct ~emtcr bnu,rnb ober auf ,?rlt 
~,rrmn bnt; 

2. 1uc1m bet muttaofMfcr iu ljolgc •~rr119crldJHidjrn UrlOello oon 
btt 9lcdj1onmonrlfd)nft nuoocfc~foffrn lfl; 

8. 1uw11 bet 21ntrnoflr{lct und) bem @utnd)l<u bco !llorfl11 11be~ bcr 
2lmonllGfa111111cr fid) eint~ !l!cr~nltrno fd)ulblo ocmnd)t !Jnt, ,uclcfJ,~ 
bie VI11ofd)fie[Jm1s uon btr !1k<ijl~mu11!tfdjnf t &cblugm n,Orbt; 

4, 101°1111 bcr Wutrnofltlk r ein ~(mt Mlclbtt ober <tue l8c[d)iiftig ung 
!•drei&I, wcfd)c uadj bru (l\cfcom obor nndj b1111 @111niv1rn beG 
lllor!tnnbco bcr 9111tunfl ofa111111cr mit bc111 Yllcruf ober btr ~Utlrbt 
bcr Dltdjlomnunfl[<90[I ni<VI umh1bnr fl ub; 
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m .o t i l) e. 

A. 

flllgemeine !Jegt!üubemg. 

<!)ic uom !Reia)Mnge am moruetat61u1g b1!r ~11l1ullrfe eine!I @~ddjt!luerfaif ungi.l• 
oef eue6, einer Strafpro~cflotbmtno 11nb einer CS:iultpto6eiiorbn1111g eingefeutc 
.~on11nilflon &cfdjfou &ei !8erat911ng bei.! {g111tu11rf!I eineß @eridJt6uecfaffungG• 
gefebe6, )aefthnmuugen H&cr 'oic lnedjt11a111ua(tf djaft a11fa1111e9111m, inbem fle uon 
ber (1mitß Im lneitgßtage uei ber etflcn !Bern t'ijung ber 9'1eid)ßj11~l3gefe(le uer• 
h:etrnen %1fid)t außging, 'oaij bic Vfodjtßan1Uctft[djaft ein eminent 1uefcnUiaJc!I 
@lieb brt @edcljt!luerfnffung fei, bnli bnl)et bic teidj!!gef eUHcl)e mege(ung il)ter 
l13erl)ö(tniffe nidjt minbei: not91ucnbig etfdjeine, ,nie ble h:genb eine!! nnbmn 
l6ei(!! bei: @cridjl!lorganif1itio11 (uergl. ftc1109r. }l\crid'Jtc i,tier hie merTJ1111bl1111oe11 ~d 

rocut[cTJen mcictJ~tag(I 11. 6elfio11 187-.H?!i e. 284 ff,). 6ic untct1uarf bie In biefer 
!8e!ielj11ng in i(Jrem Scljoflc ge[lerrten itntrögc einer !1Ueimartge11 !8ctnt911ng 
nnb tilgte bem ~ntrourfc btß @cti4ltßuerfaffun96gefc~cß einen au!! 21 5+\n• 
rngtapljcn (iL bi!I v) uefte'f,Jenbcu, bie !lledjtMmunltfCl)nft 'f>ctteffenbc11 ~für, 
f oroie be111 ~infli~ruugegcfebc uict nuf bic med)IM111ualtfq,nft &e0ügfü~r 
),l3ntagrap'f,Je11 (18. uiß 21.) ein. SDic in ctflet !Beratl)ung uon bct $to111mifiion 
gefn~tcn 58ef dj{l\ffc unterfogm bei ber 111udte11 nut 1uenigc11, nicl)t f el)t ecl)e&• 
HaJrn !l{cnbm111gc11, 1Ue(djc bic §§. h, rn, q, u &etrnfcn (utrnr. !Drnilj. beß 
fileid')iltnnG IV , 6ef[fo11 1876 !Jlr. 8Lj 1P1·otofollc bei' .!'to111111li[lo11 311111 ~erid)tßut1·fofj1111gG, 
gefeue 6. 257- 816, 4.04-410, 495-501, 721- 74.0, 7M-767). 

SDie !Befcljlilff c bec .Romm!ffion 1um:'oe11 uom Vleld)ßlag in jtucitet· lactat~ung 
1mucrnnbetl a11geno111men {!Dnuff. beß fflcld'jMon~ II . 6eiTio11 t87fi !fü. 81). ~11 

brittcc !Uerntl.)11119 1uurbc bagcgen, bei: 2Cujfaff11119 bcß ~unbeß,:at'{Jß ent, 
f prec'()enb, bec d(fte Stite(: ,,9?ed'Jtßamun(tfcl)nft" (§§. 155-17 5., f ri19ei: 
mtet IXa., §§. a-v), fowie bic §§. 22-25. (fril'f,Jcc 18- 21.) beß ~infiil)rungß, 
gef e~eß geih:id'Jen. 

SDer !31111bcßtntl) mac &e! ~tilfung bei: uon bei: .Rommirfion gefajjten 
~cf Cl)tllff e bauon nußgegnngcn, bnjj !tune eiuc ~egd11ng bcr iu 9'1ebe ftcl)enben 
IDlnterle Sncge bei: 9'1eid')ß9efe~9eT11111g fel, bnfl nbec bic[e 9kgchmg nidjt 11116 
bem 11otl)1ucnbl9en ,3uf 11mmen9a11ge mit einer 2r111unrtßfa111111erorb111mg l)ern11!!, 
getlffen 1uerbcn blltfc 11nb bap bnrnm bcm !J?eic;ißtng ein ein~eitfidje~ @efet.} 
i16e~ bic 9?ed)tMmuoltfdjaft uor611(eom fein werbe. ltm ~i11e111 fo!c'rien nidjt 
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uor4119rcifrn, l111tlc brt -81111brGrnlO, in'ol'll1 1'1' uu11 dner ~1•rnt011110 1111b l"Befit(u[;. 
f nf[11no in ~ktrcff brt cil1,1el1H'11 tion bH Stom111Hfio11 bl~ !llcldj ~fooa l.}cmodJtm 
'norfd)Clige U111gn110 nn~n,, (1rfd)fof[rn: 

bcn -~mn ~lddJ!'.ltn113kr ,111 crf 11~r11, bcn 6;111lt111rf 1·i11r<i t~cfcUc!'.I 
!1{1l'1: bic !Jlcd)lao11mnltfdJnfl n11i\nrlieitr11 All !of[rn 1111b b1·111 !l)i 111'or!'.I• 
rnl~ uo1~11fcgcn. 

~ hi uo11 bct: .<tommiffi o11 111 1•rllct: )IJrrn llJ111111 ocfnf1tcn lUcictJfilffc All 
'!ltd l.X u. umrnfof1 1r11 nudJ 'oe11 $Dc11tfdir11 ~(111uoll!'.lucrri11, 1111trr brm 1. ~/ifrA 
1876 bic ~~t·enriit!Jc, S!)i1;3ipfi11nniHOc, ~l111un(tMn111111m1 1111b ~(11!'.l fcfJOffc, jo1uic 
bie fil 111unllti umi1h' bl't: bc11tfdJrn mccl)lMlllllOftfchnfl 11111 011lnd)HiclJC ~rc11ficrnn1\CII 
b" crinc(lcn. IDic in orofict 3nOC ci11neon11oc11c11 @utncf)lrn 1u11rbc11 .~11f11111111c11• 
ocncm un'o ~OUCII bcn RIII 2. nnb :t ~llll i J 876 ,\ll .llö(n flnllgcl)nblen ll3cr 

!Jnnb(1111ge11 bcti !J)c11t\0Jc11 !Jh11unfl!'.lln!)cG i m: ~rnnbfnl\e !)eb!ml. '.itlic jc !ß1•r, 
'll"Q\\\t u _ 01t11blu11grn, iomic bic nni ~rnnb 'o1·rfdbrn grfnfltcn - in bcr ~(n(ngc B. nb, 
...- ocbmdten - ifüfd)(flffr, on&c11 2C11ffd)(11f1 ü6ct bie 9(nid)nn1111111•11 nnb ~ilnfcfJc 

dnc!'.1 anfc!Jnlidjcn lr0cifl1 her bcutfc1)Cn ~lcdJtßtllltuf\f tfclJnfl 1111b fi nb bti 91uj, 
fleU11n9 bc(I uor!ir9c11bc11 @cfc~cnt1u11rfß nid)t olJnc ,·11tfp1·ed)cubc ~rndjtuno 
oeMieuen. 

~inc cin~citC!cf)c ~lcurh1nn tm 9kdJl<1nrnunltfd)tlf l bnrdi llh-ic(Jßf)cfe~ &iekt 
1111oc1uö911Cid)c Sd)lllicrigfrilcn, iuci l bic !l!ct[d)icbc119eil bct1 i11 bcn cin5el111•11 
~ 1111bellflnnlcn &cjtcUwbrn !Rccljlo om1bc 011[ bici1'111 (S}ebielc fcbt grofi ijl 1111b 
hie 91cid)isgcjc~9c&11110 eil bn~cr ni~t ucnndbcn rn1111, i njt il&crn(( in brn 
ucfle~enbcn 91ccfJfll,;nflnnb mit tMge~mbcn ~lbä11bm1ngrn cin311orcifc11. 

S!)ic 3ut 3cil im '.Drntfc~l'II ~leiclJc uor91rnbcnc ~erfdiicbennrligfcit brr 
2CmunUfdJn\l 6än!ll 311111 16cil mit bcr :ß1•rid}i1·bcnartigt'l'it beß octidJl(idJm 
~et:fn~rcnß, inllur fonbm hcnt i11 (1iir11nlidje11 9kdJIBftteilinfritcn 311f11111111cn. 
'3111 gcmci11m'fjtlid)c11 füui(µro~cfj1• 11111ütc b1•r tWIJt6futtbinc ~erot~1•r ober ~l'r, 
tretet einet ),l3nrtei bcc 9lntur bcr GndJc nndJ e(11c 1ucfrnti!d,) nnbm 6tcfl11119 
ci1111cfJntc11, nfß in ci11c111 mcrf n6m1, 1udcTJcG n11f brnt illrunbf nb1• b~t l111111illc[ 
ltotMt bcr !llc r~nnbfunn uor bcm crfenncnbcn ß)cridJt 1111b bc~ 5.µtoArfl&ctricbce 
b11rd) bie ~nrkicn 6cm§t, 1111b 1ucfcfJl'G hie !Y!olQ 111cnbigrcit bcc ·Ucrh·c1t1ng bnrd1 
9led)tetnnbige, bcn fogmnnntrn 2(111unftGJ1unn9, in bm llllt hm .l1111Teglnl 
oerid)tc11 h" ucr~anbclnhcn ~lcclJl~flrcitigtl'itcn n11fflcllt. mic tfrns)c, ob 11nll 
i111oir1ueit bil· s.µrofnr,1h1r mit 'ocr ~lbuofnlttr ~11 uminiucn, ob 1111b inmicrudt 
hie füdjlGttmunflfd'Jnft ben bn~u ~cfii~iotcn fl'l'i 31191•brn, fo1oic bic ffrnuc, ob 1111b 
imuie1ucit blc ~lu~iibnno b1•r ~kd)lGnnmnltfdJoft 1111[ brftimmlc l\\eridjtc 311 bt 
!)te113t'11 ifl , fn1111 orinc ~lllcfiicl)t n11f bno llkrfttOrm nicOI ltcnnholll' h'I 1ucrbcn 
nnb ifl bnrn111 n11dJ i11 bm ci11beh11·11 !J'kclJIGgcllictrn, je nnch'tu•tn 'DM ~it't:jn(Jrrn 
fo ober ,mbcro ncflnlM ifl, bc4ir9u110<1mdjc im \.'111111· bcr ~lcit 1uicbcr 9cii11b1·rt 
tumbe, in ucrjdJicbcnc111 6 in11c (1cnnt,uortcl 1uorben. 

~inc t1cC1crfldjl b1•G in bcn ucrfdjlcbcnm !)lcdj l<1gc~il•h•11 Jllf ;~1•it brfl1•9cnbcn 
311ftnnb1·~ cnt~äfl bic ~lnla9c C '. 
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~ine 9!egrfnno bec für~öHnllfc bec 91cdjl6<tn1unlt idJnfl nndJ einlJelttldJrn 
@)t1111'of1'1~cn lfl i dJon frlt ~n(1tir!J11te11 uon 'Den ~nriften in '.t'cntfd)(nn'o ct flrebl 
1uotbe11, unb bicfe )Berneonno 111a4)1c ~dj 1111uer?c1111bnc ht bet !Jlld)tuno bct f og. 
t.Vnigeb1111g bct 2C'ouofntut gr[tenb. 

\Sdjon i111 ~a~rc J 868 h>tnc~ [idj brt ulette beuljd)c ~nriflentao ba~in 
nuG, bnfl „bie '-l.lrnicuuethelnno (2rmunft fdJnfl) IIOlt bet !llcdjt!IUCttOeiblgn110 
('llbuofnhtr) nid)t getrennt," unb „blc 2(11Gf\611no bec ~tb11ofot11c o~nc \l ntcr, 
i dJeib111111 31uifdJm bcn ®eric~tm 1111b o~nc ltntcrfdjieb ber !Jlcd)tGjnd'Jrn jcbcm 
ncprüftrn 9ledJtGuc1•flii11bi9cu f rci9cfte1Tt mcrbm foffc 11 t'llcl'~o11bh111oc11 br~ uierlc11 
';.\url[lrll MßCÖ - ~\b. 1 €,, -u~ ;(;, G. nto- ar.o. ~\~. 1 e.. 11,t, )Hi, 6 . l!84-S2I ). 

ß!fmf ~nOcc fpiitcc gn& bct fic(1citlc brnlfdj c !sntiftcntao f dnet !l(ufjnffung 
bnOin 2r11!!bt11d': 

1. 3nt %11'!ilb1111g ber l1(D11otnlnt ift jcbct 91•µrfl\ lc füdjll!Ul' t'[tänbigc, 
fobn(b bcrfdbc bic orfl'b(icl) bcfliunntc !Uorbmihmgßprn{i!I anriicl'• 
ocJcot ~nt, brcec()llgt. 5Dic SDauer bct !Uor(1mitn11gG~cnri!! iO nuc 
1111d) bem 1111n61oci(IHdJcu ti;tfocbm1ifi mit %1(1fdJl11fJ Jebc1· 11nbern 
lJlll<ffitl)t 311 &emcf[cn. 

2. 9((fo Untetfdjclbllllß uct[tljlcbenrr (grforbcrniffc t!ld'fid)tlldJ bcc ~c, 
fnonif1 bet ~nttcicnucrlrctnno uot ®i113e(,, sto!Tcolaf• 1111b 11~t 
r.i&crgericTJtm, \oiule nlfe f8cfdj1·nnfn11g ber jjcci3floigM t, c11t(1c9rt 
bcr !Bcgt!lnbn119. 

3. SDic l\ cbmundjnuo bcr !l(buofotcn 1oirb burd) bic ~buorntc11fn1111uc\' 
oe!Hil, 11or6c~alt(idj nii6mr ii1cni11n1111110 l~ktf)ntlb{u11gm be4 [lr&enlm 
brulfdJrlt ~1tt'lfk11lnoc6, ~b. �~� e. l?0t- 229, ~•lG-25\l), 

~G ijl fcrnn nuf bic 6dJdfl 11011 Di-. !llnbotf @ncift: ß'rck 91buofatur; 
blc ccfte jJotbetllll ß nffot ~un11rcfotm in !l,lreuuen, !Bedin 1867' ljin3111udfc11. 

Sl:>lc !llt !Bcrnt!J1111g bet ~11fli3gefcuc ocioii~lte 5tommi!fion bcG 9'1cid)Gtng(I 
~nt bei l9re11 lUcf d)tnffcn eine irrn1111no bcr 1~rofurntnr nnb bcr lllbuorntm: 
obode9nt; fic ljn t meiter bem !llcrlon9c11 nnclj 3'rdgc611110 uub 3'rel31lginfcil 
bcr ffic(VtGn111uallfd)nft 3mnc 311gcftlmml, jc'oodj nidjt muljiuocfonut, ficlj bn&ci 
hie bnrdj bcn ~ u~nlt bell @cric9toocrfnjj11uo~ocf cuc<i 1111b bei' 6eibcn \l,lcoaefi, 
orbu11119c11, iuo&cf onbm ben bnrin n11Gocf µrodjcucn @runbf nU bco %11un(t(l: 
~1ua119cG, bcbinutcn \Sdjrnnfcn nuhncrlrucn. 5Dlc @runbaii oc l9m !Dcfd)llllfc 
laffen f[d'J 1ui~ fo[gt 111lcbcr9c&en: 

!!für bie 8ii~igfcit 611111 !JliifJtcrnml in einem !llunbt!lftnnt tdanot 9nt, 
f orr llei jcbcm bcutfdJcn ~nidjt niß !JlcifJtßnn1unlt 6ll ßelnf[cn iucrbcn löuncn. 
IDic 311Cnf[11ng fon llllt bei einem &cni111111te11, 11011 be111 %1trn9flcfü•r 611 UC• 
3cidJncnben ®erlebte, 1111\l ,1mnr uncl) ~Tn9örn110 bct \llmunltofnnnner burdj bic 
2ni1be11ju~i6Umun(l11110 crfo(om, ::Die ,8ulnffunß 6ei timm @crld)tc b1•G !Unn, 
bcG[lnntG, in rncldjem bn ~!nlrngftcffcr 'ole iilllll 9!id;tcl'l\!ll lc lwfö9i9mbc l,\.!ril: 

fnno bcPnnbm 901, fo[( nnr nuß bcm im @cf1•bc &1•bclc'f)11rtr11 @rOnben, 1111b 
c1mnt unter !!lngn(,c bcrfcl&en, uer\not iuerbl'll rönnen. SNc !Uerf n911n0Gorflnbc 
fiub t9ci(G o&liontotifcO, tljei!G fnf11Ctnt!11. IDil' ß'iHic brr crflrn ~M fi nb ent, 
iucber fo(dj~, in iuclcvcn b1•r @rnnb bcr !Ucrfnonno in ber s:j)crfon bra ~Introg, 
ftcffcrll l!cut, ober foldjc, in 111cldjc11 bnt\ ~n!crclfc bct !7!e~tl!pflrgc b[e !lln• 
fnoung er9eifclJt. 60 lnnge niimCidJ bic bei einem ober me9rm11 .llnnbc~gcridJ, 
ten 3ugdaf[cnen 21nmlil tc öut orbnn119!!1111ililocn @dcbignnß bet %11ualt!lproaefic 
nidjt n11Gwic9en, [ollen bei nnbmn @ctlcTJtcn beffd&cn !8n11bcoOnntt1 %11uiiltc 
uld)t !Ugclnlfcn iurrben blh·h•u, b. ~- ce fo[( dnc !llnmnft~fµeme cinlrden, r!I 

G 
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Ebenso erwoge1t WUI'de clic Frage der Schaffung ei­
nes eigenen Vereinsorgans. Das Bedürfnis wurde aner­
kannt. Auch hier wollte man sich jetzt noch nicht 
binden, sondern überli eß das weitere dem Vorstande. 

Abgelehnt wurde scl'tLießli ch weiter ein Antrag, auch 
den Notaren, die nicht Anwälte sind, den Beitritt zmn 
Verein zu gestatten. 

In den Vorstand wurden einstimmig gewählt die vier 
Einberufer: Dom-Berlin, Kreitmait Bamberg, Nidermaier­
Nürnberg, Mecke-Berlin. Ferner wurden berufen: SchaIT­
rath-Dresden, Wilke-Berlin ll1ld Fürst-Heidelberg. - Hin­
schius-Berlin hatte mit Rücksicht auf sein Alter gebeten, 
von seiner Wahl abzusehen. - Als .vormt" wurde Berlli1 
bestinunt, Zllll ächst für drei Jal1re. Eine Amegung, die 
Rechlshauptstadt zum st.äniligen Vorort zu machen, fand 
keinen Al1klang; Mecke wies schon damals daratü hin, 
daß sich vielleicht die Vei-bindung des Vororts mit dem 
Sitze des höcl1sten Ge11chts empfehlen kö1rnc1 und daß 
man mit der Möglichkeit reclrnen müsse, daß dieser Sitz 
nicht nach Berlin komme. 

Zu dem zweiten Punkte der 'l'agesorduung wurde 
dem Vorstande die Ennächtigllll g e1teilt, Referenten für 
den Entwmf der Zivilprozeßordnu1tg zu ernennen und 
deren Gutachten einem neuen Anwaltstage vorwiegen. 

Der Vorstand hielL am 26. August seine erste Sitzung 
ab und wählte Dom-Berlin zum Vorsitzenden und Mecke­
Berlin zum Schriftführer. Er beschloß sodann, für das 
laufende Jahr die von Nidennaie1•Nümberg ausgezeichnet 
redigierte Zeitschrift des Anwaltvereins für Bayern als 
Organ für die Veröffentlichungen des Deutsche11 Allwalt­
vcreins zu benul.zen, zugleich aber die Schaffung des 
selbständigen Vereinsorgans für das konunoncle Jahr in 
Aussicht zu nehmen. Man ging mit einigem Zagen an 
diese Sache heran; manche derarlige Zeitschriften, wie z. 
B. die des Preußischen Anwaltvereins, hatten nur ein 
kümmerliches Dasein gefristet. - Wegen der Ernemmng 
der Referenten für den Zivilprozeßentwurf wurden der 
Vorsitzende uncl der Schriftführer mit den weiteren Maß­
nahmen betraut. 

Il 

Dei· Geschichtsschreibung des Deutscl1en Anwaltver­
eins - die vorbereiten za helfen der vorliegende Über­
blick mit seinen Anhängen vielleicht geeignet ist -
stellen sich verschiedene Schwiedgkeit.en entgegen, zu­
mal soweit es sich um die eigentli che innere Geschichte 
der älteren Zeilen cles Ve1·eins handelt. Besondere Ge­
schäftsberichte, wie sie jetzt üblich sind, wurden damals 
nicht aufgestellt; was clen Allwaltst.agen hierüber in 
mündlichem Vortrage mitgeteilt und im stenographischen 
Verhandltmgsbericl1te veröffentlicht wmde, ist wenig; das 
Vereinsorgan, die Jtmstische Wochenschrift, bringt so gut 
wie nichts. 

20 

Aber die größte der erwähnlen Schwierigkeiten er­
wächst wohl aus dem Charakter des Vereinslebens in den 
ersten Jahrzehnten des Bestehens des Vereins. Auch 
wenn nicht infolge einer unglücklichen Verkettm1g von 
Umständen ein Teil der jene Zeit betreffenden Tuile des 
Vereinsarchives verloren gegangen wäre11, würden diese 
Erschwernisse doch beslehen, dem1 was damals im Ver­
ein geschah und get.an wurde, vollzog sich offenbar zum 
guten Teile nicht in fönnlicher Silwng mit protokollari­
scher Niederlegung, sondern in einem mehr persönli ch 
kollegialen, mündlichen Ulld scht'iftlichen, Verkehr uncl im 
Geiste einer rasch erwachsenen Überlieferung, die durch 
die Kopf und Seele des Vereins bildenden hervorragenden 
PersönLichkeiten bestimmt wurde, die an der Spitze des 
Vereins standen. Und hervo1Tagende Männer waren es, 
die den Zusammenschluß der deutschen Anwaltschaft 
het·beigefüh.rt hatten tmd von dem Vertrauen ihrer Be­
rufsgenossen zur Leitung des Deutschen Anwaltvereins 
berufen wurden. 

Karl Dorn, der „kluge und zuverlässige Beratet; der 
treue Ft'eund, der die Totkraft des Mannes mit der Weis­
heil und Eifahru:ng des Alters verbindet", in Tat und 
Wahrheit der princeps advocatomm Germania - , der rast­
los und selbstlos lälig, nimmermüde im Dienst des Stan­
des schaffende und bauende Mecke, - die vortte.fflichen 
Bayem Krcitmair und Nidem1aier1 die Väter der Einigung 
der deutschen Anwaltschaft - , Schaffrath, der uner­
schrockene Vorkämpfer des erkannten Rechte11, - de,· vor­
lreftliche Wilke tmd der ausgezciclrnete Fürst: die Besten 
des Slandes und schlechthin die Männei; auf die rnru1 
baut! Unter ihl'er Fi.lhrm1g stand der junge Verein von 
vornherein auf festen Füßen; unter ihrer sicheren Füh­
rung betrat er den Weg, der zwar nicht immer durch blu­
mige Gefilde und nicht zu allen Zielen gefOhrl hat, auf 
den aber doch die deutsche Anwaltschaft nach fOnfzig 
Jahren mit Stolz, Dank illld Befriedigung zmi ickblicken 
darf. 

m 
Dem jungen Verein eröffneLe sich in den ersten Jah­

ren seines Bestehens ein unbeschreiblich gl'oßes Feld der 
Betätiguug: die Mitarbeit an den Justizgesetzen des 
neuen Reiches. Es gelang ihm allerdings nich~ in der 
Form an der „Förderung der Gesetzgebung" beteiligt za 
werden, rlie seht· berechtigterweise schon in Bamberg 
verlangt worden war, nämlich dmch Heranziehung bei 
der Vorbereitung und AusarbeiLung der Gesetzentwürfe, 
zum mindesten der die Anwaltschaft unmittelba.t· berüh-

1) Infolge eines unaufgckll!J·len 'k111tthens wurde während des Krieges 
mit ordnungsmäßig zum Einstampfen bestimmten Akten und Belegen 
auch eine Anzahl von der ~ mi<:hlung nuszuschUeßender Arclüvakt.en, 
darunter gerade die der Gründungs• w1tl lllleslen Zeit., vernichtet. Lei· 
der $ind damit auch bei diesen Akten befinclll chc Vomrbeilcn zugnm­
tle gegangen, deren Wiederhers1ell ung, ~oweit sie l1bod1aupL möglich 
t5~ jedentnlli vorläuffg noch nicht durchgefOhrt werden konnte. 
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renden. Daß dies nicht zu en-eichcn war, ist jahrzehnte­
lang Gegenstand triftiger Klage gewesen; Beispiele der 
neuesten Zeit dü1ften beweisen, daß die Erfilllung dieses 
Verlangens nur im allgemeinen [nteresse li eg~ daß sie 
wirklich die Gesetzgebung fördeit. 

Reiches Material an Entwürfen, zu denen Stellung zu 
nehmen war, lag vo1: Die nötige kritische Pti lfung lag 
vo1wiegend bei den acht Anwaltstagen, die der Verein in 
den ersten Lebensjahren abhielL, daneben in der von ihm 
gegründeten Vereinszeitschrift, der Juristischen Wochen­
schrift. EröffneL wurde die Arbeit durch die Behandlung 
des EnLwurfs der deutschen Zivilprozeßordnung, die be­
reits auf dem Grilndungsanwaltstage eingeleitet war. Ge­
rade ihre Gestaltung mußte ja von erheblicher 
Rückwirkung auf die Stellung der Anwaltschaft selbst 
sein. Die Beratungen über den Entwurf wurden nach 
sorgfältiger Vorbereitung durch eine größere Zahl von 
Gutachten auf dem noch im Grünclung&jahre nach Berlin 
einberufenen zweiten Anwaltstage fortgesetzt. Die folgen­
den Tagungen waren ebenfalls den Prozef6ordnungen, fer­
ner den Gmndsätzen einer deutschen Rechtsanwaltsord­
nung sowie der Gebührenordnung gewidmet. Überall 
kam das Verlangen nach schleuniger Vollendung der ein­
heitlichen deutschen Gesetzgebung zum Ausdmck. 

Dies trat ganz besonders hervo1~ als es sich um die 
Regelung der Verhältnisse der Anwaltschafl selbst han­
delte. Bei der Veröffentlichung der großen Justizgesetze 
im JalU"e 1874 ergab sich, daß nach Absicht der zuständi­
gen Stellen die Verfassung der Rechtsanwaltschaft von 
der einheitlichen reichsgesetzlichen Regelung ausgenom­
men war. Daß dies der Anwaltschaft, die von Anbeginn 
an mit Wärme für ein Reichsrecht gekämpft hatte, eine 
schwere Enttäuschung bereiten mußt.e, liegt auf der 
Hand. Es wurde mit Recht gesagt, daf6 die Festhaltung 
des partikularistischen Standpunktes für das mit der 
reichsrechtlichen Prozeßgesetzgebu11g im engsten Zusam­
menhange stehende organisatorische Gesetz über die Ver­
fassung der Anwaltschaft das Gegenteil einer einheit­
lichen Regelu11g der Justizpflege bedeute. Es ko1mte des­
halb 11ichL fehlen, daß der Anwaltstag des erwfilrnten 
Jahres zu Würzburg sich fast einstimmig dahin aus­
sprach, daß es ein unabweisbares Bedürfnis sei, die Ver­
hältnisse des Anwaltsstandes durch eine allgemeine deut­
sche Anwalt.clordnung im Wege der Reichsgesetzgebung 
zu regeln. 

In teilweiser Erfüllung dieser Forderung wurde dann 
in den Berat,m1gen des Reichstages in das Gerichtsve1fas­
sungsgesetz ein Titel aufgenommen, der die Grw1dzüge 
der Verfassung der Anwaltschaft rngelte, die aufgebaut 
wurde auf der Freigabe der Advokatm; Gleichstellung 
der Vorbildung zum Richteramtc und zur Anwaltschaft, 
Lokalisierung und Anwalt.~kammerverfassung. Der Ent­
wurf gab zu den lebhaftesten Erörtemngen Anlaß, in de­
ren Vordergrund allerdings nicht mehr die Freigabe der 
Advokatur stand, denn diese war bereit. aus den Mei-

nungskämpfen der vorhergehenden Jahre siegreich her­
vorgegangen. 

Der Cölner Anwaltstag im Jahre 1876 beriet über 
,len Entwmf des erwähnten Titels „Rechtsanwaltschaft" 
des Ge1ichtsverfassungsgesetzes. Der Vorstand hatte sich 
um Beibringung von Mate1ial, Gutachten der Ehrenräte, 
Anwaltskammern usw. bemüht. Der Anwaltstag forderte 
in erster Linie an Stelle dieses Titels eine reichsgesetzli­
che Anwaltsordnung, die die Verhältnisse de1· Anwalt­
schaft auch vollständig rngeln soll te. Im üb1igcn trat 
auch dieser Anwaltstag für die Freiheit und die Freizü­
gigkeit ein. Die Entschließung zur Lokalisierung schien 
gleichfalls bejahend; im Grunde aber lief der Beschluß, 
der die Erteilung der Zulassung für alle Gerichte des 
Oberlandesgerichtsbezirkes forderte, aur eine Ablehnung 
der Lokalisierung hinaus. Weitet· nahm der Anwaltstag 
Stelluug zu den Fragen der Anwaltskammerverfassung, 
der ehrengelichtlichen Regelung usw. 

Der so behandelte Titel des Gerichtsverfassungsgeset­
zes sollte nicht in Kraft treten. Er wurde in den Bera­
tung des Reichstages gestrichen, nachdem er von der 
Regierung für unannehmbar erklärt worden war. 

Im Jahre 1877 erschien dann der Entwurf der Rechts­
anwaltsordnung, der sich mit den früheren Vorschlägen 
in weitem Umfange deckte, aber ge'l\~sse Beschränkun­
gen der Freigabe der Advokatur vorsah. Auch dieser 
neue Entwurf wurde lebhaft kritisiert und im Jahre 1878 
auf dem Anwaltstage in Frankfmt zur Erörterung ge­
stellt ; dabei wurden hinsichtlich des Gnmdsatzes der 
Freiheit die in dem neuen Entwurf aufgenommenen Be­
schränkungen abgelehnt, hinsichtlich der Lokalisietung 
verblieb der Anwaltstag bei seinem früheren Beschlusse. 

Das Gesetz, das am l . Oktober 1879 in Kraft trat, er­
füllte sicher nicht alle Wünsche; es schuf aber die Ein­
heil und die Freiheit der Advokatur. In seinem 
Nettjahrsaufrnf 1880 bcrüluto der Vorstand des Anwalt­
vereins die bange Frage, ob die neuen Verhältnisse des 
deutschen Anwaltsta.ndes sich zum Guten oder Schlim­
men gestalten würden. Die vierzigjährige Gellung der 
Rechtsanwaltsordnung hat die Frage daJ1i11 beantwo1tet, 
daß der berufliche Anwalt-Stand unter der Hen-schaft die­
ser Ordnung gelebl, geal'heiLet und geblüht hat. 

Nicht minder beschäftigte die Anwaltschaft in dieser 
Zeil die Prage der Gebührenregelung: mehrere Anwaltsta­
ge sahen lebhafte Kämpfe zunächst un1 die gnmdsät.ili­
che Frage, ob freie Vereinbarung oder feste Taxe? In 
Eisenach (1873) wurden Erhebungen über die bestehen­
den Zustände beschlossen, deren Ergebnis der Vol'stand 
in Würzburg (1874) vorlegte, wo bei geringem Besuch, 
aber mit ansehnlicher Mehl'l,eiL die freie Vereinbarung 
verfochten, clie Taxe nur als Minimaltarif für die Erstat­
tungsfähigkeit zugelassen wurde. Der Kölner Anwaltstag 
(1876) votierte ähnlich und untersnich nochmals die For­
derung nach reichsrechtlicher Regelung. Auf dem VII. An­
waltstage zu Berlin endlich wurde zu dem inzwischen 
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vorgelegten Entwmfe einer Gebührenordnung Stellung 
ge11omme11, wobei wiederum das Beke1mtnis zur Ver­
tragsfreiheit in den Vordergrund gestellt wurde. Im übri­
gen fanden von den zahlreichen Äncle111ngsvo1·schlägen 
des Anwaltstages einige bei der endgültigen Verabschie­
dung des Gesetzes Beiiicksichtigung. 

Der am Ende dieser ersten zehn ,Jahre stehende Hei­
delberger Anwalt.<.1:ag konnte schon auf Grund von Erfah­
mngen zu den Fragen des neuen Zivi l- und 
Strafprozesses, und ebenso auch zu einigen Fragen der 
Rechtsanwaltsordnung, Stellung nehmen. Es ergab sich 
dabei, daß die die ersehnte Einheit erfüllende, in ihren 
Grundzügen die Fot·denmgen auch der Anwaltschaft ve1·­
wirklichende Gesetzgebung in ma.nchel'lei Einzelheiten 
der praktischen Anwendung versagte und zu Reformvor­
schlägen Anlaß geben mußte. 

Mit riet· seit dem 1. Oktober 1879 in Kraft befindli­
chen Gebührenordnung befaßte sich der Anwaltstag noch 
nicht nähm: Trotz der durchaus nicht günstigen Lage der 
Anwaltschaft kam bei der Be1üluung derartiger Themata 
immer wiede1: die Auffassung zum Durchbruch, daß es 
peinlich und eigentlich nicht würdig sei, sich mil solchen 
wirtscliaftlichen Dingen zu befassen. Daß es im höchsten 
Maße fraglich war; ob die Gebührenordnung den berech­
tigten Ansprüchen der Anwaltschaft genügen kon11Le, 
wurde schon damals empfunden, und es war natürlich, 
daß die in den Erörtemngen des Reichstages beiiihrte 
Frage einer llerabsetzung der Sätze der Gebührenord 
nung Gmnd zur Beumuhlgung und Anlaß zur Wachsam­
keit gab. Die Stanheit des Systems der Gebill1renord­
nung, die Unzulängli chkeit ihrer Sätze und die Unmög­
lichkeit, den Gesetzgeber recht.zeitig in Bewegung zu 
setzen, haben im späteren Verlaufe zu schweren wirt­
schaftlichen Kii sen der Anwaltschaft gcfülut. 

Eine wichtige Maßnahme zur El'.J'üllung der Verein­
saufgaben traf der Vorstand in Ausfüh11111g der 13amber­
ger Beschlüsse durch die Schaffung cler „Juristischen 
Wochenschrift", die mit dem Beginne des Jahres 1872 auf 
den Plan trat. 

Thr Programm entsprach den Zwecken des Vereins: 
Fördemng von Gesetzgebung und Rechtspflege durch wis­
senschaftlich-kritische Mitarbeit der hierzu besonders be­
rufenen Anwaltschaft, Fördenmg der Advokatur in 
innigem Zusammenhang mil der Pflege der Rechtswissen­
schafL Im allgemeinen, Förderung des Gemeinsinns tmd 
Pnege kollegialen Geistes durch Herstellung einer stäncli­
gen Verbindung auch außerhalb cler Anwaltslage, und 
schließlich die Vertretung der Berufsinteressen dahin, 
daß dem Stande „die gesetzliche und tatsächliche Mög­
lichkeit gewährt werde, energisch, unabhängig und wür­
dig eile anwaltschaftlichen Bemfszwecke zu erfüllen". 
Hie1'Zu gehörte besonders auch der Aufklärungskampf ge­
gen da.s Mißtrauen, die Feindschaft, die Gehässigkeit, mit 
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denen der Anwalt;sstand schon damals zu kämpfen hatte, 
die alte Erbschaft des odium advocatorum. 

Der zum Sch1iftleiter bestell te Ansbacher Advokat 
Hänle - der die Redaktion mit den Berl inem Johannsen, 
später Lüntzel und sohließlich Kempner versah - legte 
dieses Programm in der ersten Nummer der Wochen­
schrift dar; es war nicht seine Schuld, daß es ztmächst 
nicht verwirklicht werden konnte. 

Die Entwicklung des Vereinsorgans war nid1I, sonder­
lich erfreulich. Die Wochenschrift wlll'de damals nicltl 
sämllichen Mitgliedern, sondem nur auf besondere Abon­
nement<; geliefe1t. Hierfür reichte das Interesse der Mit­
glieder nicht aus, obwohl auch das, was Hänle bot, <lies 
vollauf verdient hiitte. Die Abonnentenzahl belief sich je­
doch in den ersten Jahren nur auf wenige Hundert, so 
daß es schließlich zu einer scl1weren finanziellen Krise 
kam. Der Mangel an Interesse an dem Vereinsorgan 
mußte natürlich auch auf seinen Inhalt zuliickwirken. 
Man sieht den ersten Jahrgängen an, daß die Redakteure 
m.it außerordentlicher Liebe und Hingebung an ihren 
Aufgaben arbeiteten, daß es ilmen abeT an Unterstüt­
zung fel11Le. Wie notwendig es ist, daß Schtiftleitung und 
Leserkreis sich ständig gegenseitig anregen, !.rat hier 
deutlich zutage. 

Die ersten Jahrgänge bringen wertvolle Beiträge zu 
dem Justizgesetzgebungswerke, über besondere Fragen 
der Anwaltschaft nur wenig. Milteilungen über den Deut;. 
sehen Anwaltvereiu, dessen „Vereinsorgan" die Wochen­
schrift doch darstellte, fehlen fast völlig. 

Nachdem die Frage der Gestaltung der Wochenschrift 
auf dem m. Anwaltstage (1873) eingehend besprochen 
wru; c1folgtc ein Ausbau des die Recht.~prechung des 
Reichsgerichts behandelnden Teiles, der von Mecke bear­
beitet wurde tmd geeignet schien, die Leser an die Wo­
chenschrift als ein ständiges, auch praktisch wertvolles 
Hilfsmittel zu gewöhnen; ,.in knappster Form und so 
schnell wie möglich" solll en diese .Entscheidungen zur 
Kenntnis der Mitglieder gebracht werden. Die folgenden 
Jahre bringen dann auch reicheres Material zu den Pro­
blemen der Standesverfassung (Rechtsanwaltsordnung) 
und des Gebührenwesens, in der richtigen Erkenntnis, 
daß es eine Hauptaufgabe des Blattes sein müsse, den 
Ei:n11uß der Gesetzgebung auf den Stand selbst zu verfol­
gen. 

Mit dem Beginn des Jahres 1874 trat eine Änderung 
in der Erscheinw1gsweiso der Jmistisclrnn Wochenschrift 
iI1sofern ein, als sie mmmehr nicht mehr wöchentlich, 
sonder mu· vierzehntägig ausgegeben wurde; seitdem ist 
sie ständig, mit gelegentlichen Abweichungen aus beson­
deren Gründen, als Halbmonalsschri:ft erschienen. Von 
1876 ab wird die Wochenschrift sämtlichen Vereinsmit­
gliedern gegen deu erhöhten Jahresbeitrag von 12 M ge­
liefe1t; der Anwaltstag dieses Jahres legte zugleich das 
Bestehen „einer Zeitschtift als 01-gan des Vereins" und 
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das unentgeltliche Bezugsrecht dor Mi tglieder satzungs­
mäßig fest. 

Den Verlag der Wochenschrift hatte zunächst die 
Weidmannsche Buchhandlung in Berlin; 1875 ging die 
WochenschrifL in den Verlag der W. Moesel'schen Hofbuch­
handlung in Berlin übe1: 

V. 

Von einem eigentlichen Vereinsleben, von der nach 
Ansicht der Gründer erstrebten 11näheren kollegialischen 
Berührung" ist zunächst nicht viel zu bemerken. Bereits 
im Jahre 1873 werden Klagen darüber laut, da.ß dieses 
Vereinslehen sich lediglich auf die Anwaltstage beschrän· 
ke, daß dem Vorstand die recllt.e Fi.lhlung mit den Mi t­
gliedern des Vereins fehle, und daß auch die Jmistische 
Wochenschrift eine Verbindung nicht habe herst.ellen kön­
nen. Diese Erkenntnis führte auch zu einer Aussprache 
auf dem Eisenacher A11waltstage des erwähnten Jahres. 
Den äußeren Anlaß hierzu gab eine Anregung, den Vor­
stand des Deutschen Anwaltvereins so auszubauen, daß 
die geset.zli chen oder freiwilli gen Vertretungskörper des 
Anwalt.5standes der einzelnen Länder in ihm vel'treten 
seien. Der Antrag wurde damals durch Übergang zur Th.­
gesordnung erledigt; der zugrunde liegende Gedanke je­
doch wirkte fort und wurde auch bei allen folgenden 
Erörterungen und Entschließungen über die Vereinsver­
fassung nicht aus dem Auge verloren. Er führte z. B. 
schon bald und wiederholt zu zahlenmäßigen Etweite­
mngen des Vorstandes und Jahl-zehnte später bei der 
Omgestaltung des Vereins zur Schaffung der Vertreterver­
sammlung. 

Bei der Gründung des Deutschen Anwaltvereins war 
man davon ausgegangen, daß dieser die lokalen und 
Landesorganisationen der Anwaltschaft nicht ersetzen 
solle und könne, daß deren Beibehaltung, namentlich mit 
Rückslcht auf die lanclesrechUichen Verschiedenheiten, 
vielmehr erwünscht sei. Mit der fortschreitenden Verein­
heitlichung des Rechts entfiel dieser Grund bis zu einem 
gewissen Grade, aber es ergab sich und wurde in der 
weiteren Entwicklung bestätigt, daß diese örtli chen Orga­
nisationen gerade auch vom Standpunkte des Gesamlver­
eins und für dessen Arbeit überaus wichtig sind. Die 
oben erwähnt.e Anregung einer organischen Verbindw1g 
zwischen Gesamtverein und örllichen Vereinen traf des· 
halb im Gmnde wohl das Richtige. - Von den Paten des 
Deutschen Anwaltvereins lebt allerdings keiner mehr: 
Der Preußische Anwaltverein löste sich Ende 1872 auf 
und ging mit seinen Mitgliedern und dem filr die damali­
gen Verh1ULnisse stattlichen Vermögen von 1000 Tolem in 
den Deutschen Anwaltverein über. Der Bayerische An­
waltverein folgte 1893 nach. 

Die Satzungen des Deutschen Anwaltverelns behiel­
ten zunächst im wesentlichen die Bamberger Fassung; 
auf dem Cöluer Anwaltstage des Jahres 1876 wurden sie 
lediglich in Nebenpunkte abgeändert. 

Der satzungsmäßige Sitz des Vereins, der Vorort, blieb 
zunächst in Berlin, ging dann aber im Jahre 1881 auf 
Leipzig über, da die Mehrzahl der Vorsl.andsmitglieder 
sich zu dieser Zeit in Leipzig befand. lnsbesondere waren 
Dom sowohl als Mecke am 1. Oktobet· 1879 mit der Et·· 
1ichtung des Reichtsgerichts an dieses übergegangen, 
Leipzig ist dann dauemd Sitz des Vereins geblieben. 

Die Mitgliederzahl hob sich bald nach der Gründung 
auf dw-chschnittlich L500 und verblieb mit geringen 
Schwanlmngen auf dieser Höhe. Der zunächst auf einen 
Taler festgesetzte Mitgliedsbeitrag stieg erst auf 5 M, 
dann auf 12 M, wofür jedoch, wie bereits eiwähnt, den 
Mitgliedern vom Jahr 1876 ab die Juristische Wochen­
scluift geli efert wmde. 

Zu Ende des Jahres 1879 wurde den Mitgliedern des 
Vereins zum ersten Male der Te1mi.nkalender für deutr 
sehe Rechtsanwälte nebst dem Verzeichnis der Rechtsan­
wälte geliefert, der durch l{arl Heyrnann in Berlin verlegt 
wurde. 

VI 
In den achtziger Jahren konnte der Deutsche Anwalt­

verein auf seinen Anwaltstagen die Mitarbeit an der 
Justizgesetzgebung In Form von Krilik und Abänderungs­
vorschlägen fortsetzen. Besonders erörterte er hierbei 
Fragen aus dem Gebiete der Rechtsanwaltsordmmg, der 
a:nwaltli chen Ehrengerichtsbarkeit und des Verhällnisses 
des Anwalls zu seinem Auftraggeber. Weiter beschäftig­
ten sich die Tagungen mit dem Zivilprozesse, namentlich 
aber mit der Strafprozeßordnung, wobei die Stellung rler 
Verteidigung und die Frage dei· Berufung gegen Stra:fkam­
merurteile besonders eingehende und fnichtbare Prüfung 
fanden. 

Die Gcbülu·enfrage gab dem Vorstand des Vereins Ver­
anlassung zu besonderen Maßnahmen. Zu Begiru1 der 
achtziger Jahre nahm der Plan einer Revision der Gebüh­
renordnung mit dem Ziele einer Herabsetzung der 
Rechtsanwaltsgebühren anscheinend festere Formen an, 
weshalb der Vorstand sich Im März 1882 veranlaßt sah, 
bei dem Staat.5sekretär des Reichsjustizamtes vorstellig 
zu werden. Er wies dabei darauf hin, daß die Klagen 
über die Verteuerung der Prozesse nicht sowohl auf den 
Anwaltsgebülll'ensätzen, als vielmehr auf der Höhe der 
Gciichtskosten bemhten, und wanrte vor einer Herabset­
zung der erstgena1mten ohne sorgfältige Prüfung tmd 
Sammlw1g mehrjähriger Eifähmngen, da von einer sol­
chen eine schwere Schädigung des Anwaltsstandes, ja 
eine Prolet.a1isierung befürchtet werden müsse. 

Im Jahre 1886 verdichteten sich dann die Reform­
pläne zu einem Gesetzentwmf, der die befürchtete, die 
Anwalt ·chaft aufs Schwerste benachteiligende Herabset­
zw1g der Anwaltsgebühren ansLl-ebte. Hiergegen erhob 
die Anwaltschaft lebhaftesten Protestj zwar nichl der An­
waltvcrein selbst, aber die Versammlung der deutschen 
Anwaltskammervorstände - die damit zum ersten Male 
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in gemeinsamem Zusammenwirken vorgingen - untel' der 
Führung von Dom, Mecke usw., richtete an den Bundes­
rat die Erklärung, daß der Entwurf ungerecht, schädlich 
und demütigend fü.J: den Anwaltsstand sei und als unan­
nel1m bar abgelehnt werden müsse. Den zttständigen Stel­
len wurden dann noch im Jahre 1886 sowie im JalU'e 
1887 ausführliche Denkschriften überreich~ in denen lll1-

ter Beibringung reichen Materials der Standpunkt der 
Anwaltschaft dargelegt wurde. Der Erfolg dieser Bemü­
hungen blieb nicht aus; der Angriff konnte abgeschlagen 
werden. 

Von welcher Bedeutung die beabsichtigten Maßna.11-
men waren, erhell t am besten daraus, daß die bis dahin 
in ihren eigenen Angelegenheiten so sehr zurückhaltende 
AnwalL~chafL in einen förmlichen Kampf eintreten zu 
müssen glaubte. In einem gewissen 'Ibn der Entschuldi­
gung stellt Hänle in seiner Nettjahrsbetrachtung 1888 
fest, daß er das unerquickliche Kapitel der Gebührenhe­
rabsetzung nicht wieder zur Sprache bringen wolle. 

Ein zweite1; die Anwaltschaft stark erregender Vorfall 
war die Eröffnung einer Erörterung über das Vertagu11gs­
unwesen, das im Anschluß an eine hierüber veranstal­
tete Enquete nicht nur in der Diskussion in Fach- und 
fägespresse, sondern auch in einem preußischen Ministe­
rialerlaß (v. 23. Sept. 1887) der Anwaltschaft zur Last ge­
legt wurde. Die Anwaltschaft blieb die Antwort nicht. 
schuldig, und die Juristische Wochen~chrift beteiligte sich 
lebhaft an der Autklärung über die Abwegigkeit, dieses 
VorW111is. 

So kräftig sich die Anwaltschaft also in verschiede­
nen Beziehungen ihrer Haut wehrte, so beging sie in an­
derer Hinsicht eine folgenschwere Unterlassung. Nach 
langen Vorarbeiten wmde das Gesetz über die Gewerbe­
gerichte verabschiedet.. Damit trat der ungeheuediche 
Ausschluß der berufenen Prozeßverlreter vom Prozesse 
in Kran, ohne daß die Anwaltschafl einen einmütigen, 
flammenden Protest arhoben und mit allen Mitteln 
durchzusetzen versucht hätte. Man hatt.e die BedeutU11g 
dieses Ausschlusses nicht erkannt. Heute sehen wir, wie 
wichtig gerade hier das principiis obsta gewesen wäre! -

Gegen Ende dieser Periode sclu'itt nun auch die Krö­
nung des Werkes der Reichsgründung, die mit der Ände­
nmg der Reichsvetfassung im Jahre 1873 eingeleitete 
VereinheitJichung des gesamten bürgerlichen Rechts vor­
an. Auch bei diesem großen Werke durfte die Anwalt­
schaft, durfte der Deutsche Anwaltverein nicht fehlen. 
Schon zu Beginn des Jahres 1888 kon11t.e in der Juristi­
schen Wochensclu'ift mitgeteilt werden, daß der Vorstand 
verschiedene Maßnahmen geh·offen habe, um der An­
waltschaft den Entwurf und seine Materialien schletmigst 
zugänglich zu machen, damit sie sich dru.iiber äußern 
könne, ob die Bestimmungen des Entwurfs klar; erschöp­
fend, in sich folgerichtig, mit der Billigkeit vereinbar und 
anerkannten volks,virtschaftli che11 Grnndsäw,en nicht wi­
derstreitend seien. Schon dabei wurde angekündigt, daß 
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eine Begutachtung des Entwurls durch Mitglieder des 
Vet-eins in Aussicht genommen sei. Die Begutachttmg er­
folgt.e denn auch, und zwar tlichL nur in verschiedenen 
Artikelreihen der Juristischen Wochenschrift, sondern 
auch in einer besonderen wertvoll en Publikation, die zu 
Beginn des Jalu·es 1890 mit der Ausgahe des 15. Heftes 
ihren Abschluß fand. Eimmddreißig deutsche Anwälte 
hatten darin zu dem Inhalte des Entwurfs Stellung ge­
nommen, und der Vorstand konnte bei der Bekanntgabe 
über die Vollendung dieses Werkes feststell en, daß auch 
bei den Gut.achten die Grundanschauung des deutschen 
Anwaltstandes dahin zuLage trete, daß der Entwurf eine 
durchaus brauchbare Unterlage für ein gutes bürgerliches 
Gesetzbuch sei. ,,Im allgemeinen," so sagt, der Vorstand, 
,.knüpft der Entwmf mit Recht an das Bestehende an. 
Wil' leben in einer Zeit unausgeglichener wirtschaftlicher 
Gegensätze, deren Aussöhnung lange Zeit erfordett. Bis 
dahin, daß solche eintritt, 1nit der Herstellung eines ein­
heitlichen bürgerlichen Rechts zu warten, widerstreitet 
den Lebensinteressen des deuLschen Volkes. Bei dem ra­
schen Wandel aUer Dinge wäre es vermessen, ein Gesetz­
buch für die Ewigkeit schaffen zu wollen. Bauen wir das 
Ilaus, mögen die Enkel es nach ihren Bedfufnissen tmd 
ilu·er besseren Erkenntnis umgestalten." 

Das Haus steht noch fest und bedarf keines Umbaus. 

VII 

Schon auf clem Gründungsanwaltstage war, wie eril1-
nerlich, die Frage der AILers- und Hinlerbliebenenversor­
gung der deuLschen AnwaltschafL angeschnitten worden, 
und es war dabei als Überzeugung der Gründet· zum Aus­
drucke gekommen, daß der Deutsche Anwaltverein auch 
diesem Plane nachgehen müsse. Der Vorstand hatte auch 
die Bearbeitung der Angelegenheit in die Hand genom­
men, er hatte eine nähere Prüft:u1g veranlaßt, statisti­
sches Material erhoben usw. ln der Juristischen 
Wochenschrift war eine eingehende Erörterung der Frage 
insbesondere durch den Hofgerichtsadvokaten Wellei; 
Darmstadt eingeleitet worden und anläßlich eines von 
diesem gestell ten Antrages hatte auch der Frankfurter 
AnwaltsLag die Sache rtiskutiert, aber noch 11.icht für 
spruchreif erachtet; Weller strebte eine allgemeb1e Ruhe­
gehalts-, WiLwen- u11d Waisenkasse mit Zwangsbeitritt an. 

Im Sommer 1881 gab der Vorstand bekannt, daß er 
cb1cm der nächsten Anwaltstage vorschlagen werde, 
zwar von der Gründung eines besonderen Pensionsver­
eins für deutsche Rccht:sanwälte abzusehen, aber die 
Sammlung eines Kapitals für Versorgungszwecke in An­
griff zu nehmen. Vom Vorstand veranstalietc Umfragen 
hatLen ergeben, daß keinesfalls mehr als die Hälfte der 
sämtlichen Anwäll.e geneigt war, einem derartigen Pensi­
onsunteruehmen beizutJ·et.en, weshalb der Vorstand 
meinte, den Gedanken einer gesetzlichen Pensionskasse 
mit Zwangsbeitritt jedenfalls fallen lassen zu müssen. Die 
Arbeiten zur Prüfung aller damit zusammenhängenden 
Ft·agen - Lebensfähigkeit einer selbständigen GtilJ1dung1 
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Anschluß an andere Untel't1ehmungen, Beschränkung auf 
Ruhegehalt oder Hinterbliebenenfürsorge usw. - \Vurden 
im übrigen fl eißig fortgesetzt. 

Auf dem Dresdner Anwaltstage des Jahres 1884 wur­
de dam1 die .Angelegenheit erneut erörtert Wld der Ver­
einsvorstand seinem Antrage gemäß beauftragt, die 
GründWlg einer Unterstützungskasse durch Sammlung 
freiwilliger Beiträge herbeizuführen und durch einen Aus­
schuß das weitere wegen Ausstellung der Satzungen usw. 
zu veranlassen. 

1m März 1885 endlich erfolgte im weiteren Verlaufe 
dieser Arbeiten clie BegründUJ1g der Hillfskasse für deut­
sche Recht,sanwälte, die sich zur Aufgabe stellte, auf der 
einen SeiLe dienst- und erwerbsunfähjg oder hilfsbedüif­
t.ig gewordene deut.~che Recht,~anwälte sowie die Hinter­
lassenen durch Geldbeihilfen zu unterstützen, weiter 
aber auch den zur Gründung einer allgemeinen Ruhege­
haltskasse mforderlichen Gtundstock zu sammeln. In ei­
nem warmen Aufruf fordert.e der Vorstand des Deutschen 
Anwaltvereins zum Beitritt ZlU' Hülfskasse auf. Er e1in­
nerte daran, daß die Zeit der hohen Begeistemng, die 
der Anwaltschaft den Zusammenschluß brachte, auch 
schon diesen Gedanken der gemeinsamen Bekämpfung 
rler Not geboren habe: ,,Der deutsche Anwaltstand soll 
aber der erhebenden Zeit rucht vergessen und durch Aus­
fülu·ung jenes Gedankens derselben ein Denkmal setzen, 
würdig der dem Stande zugewiesenen idealen Aufgaben, 
zum Nutzen und Frommen der Lebenden, wie derer, wel­
che nach uns kommen." 

Ein Denlmml aber, aere perennius und schöner als 
von Künstlerhand geschaffen, setzte sich hiermit Her­
maru1 Mecke, der in unablässiger, aufopfernder Arbeit 
das Werk vollendet hat. 

Es wal' damit ein wichtiger Schritt auf dem Wege zur 
AlLers- und Hinterbliebenenversorgung getan. Es war da­
mit aber weiter eine Gtiindllll g ins Leben gerufen, die im 
Laufe der Jahre unendlich segensvoll gewirkt, im Frieden 
und während des lfrieges Tausenden geholfen hat. .,Ver­
trauen wir der eigenen Kraft, dann werden trübe Zeiten 
WlS gerüstet finden," hatte der Vorst.and des Deutschen 
Anwaltverei.ns in seinem Aufruf gesagt; der große Krieg 
fand die Hilfskasse gerüstet 

Wie die vorbereitenden Arbeiten zur Gtündung der 
Hülfskasse vom Deutschen Anwaltverein geleistet und ge­
fülui worden waren, so wurde auch ihre Organisation 
durch Personalunion mit dem Verein in enge Verbindung 
gebracht: Dorn war ihr erster Vorsitzendei; ihrem Vor­
stande gehörte natü.rlich auch Mecke an. 

VIII 
Aus dem inneren Leben des Vereins ist zu berichten, 

daß in1 Jahre L887 neue Äntle111nge11 der Satzungen e1·· 
folgten, 1iie sich aber wiederwn auf weniger wichtige 
Punkte bezogen. Bedeutsam war hauptsächlich die Er-

weüemng des Vorstandes von 7 auf 9 Mitglieder. In dem 
Bericht, den Mecke hieiilber namens des Vorstandes er­
stattete, wird al~ Grund dieser Erweiterung angegeben, 
daß mehr als bisher die Möglichkeit eröffnet werden 
sollte, Vertreter aus allen Bundesstaaten in den Vereins· 
vorst.and zu entsenden. Bemerkenswert an diesem Be­
richte ist weiter, daf~ Mecke - in Anlmüpfung an das 
oben erwähnte gemeinsame Vorgehen der Anwaltskam­
mern in der Gebührenfrage - meint, der Schwerpunkt 
der „Ve1iTetung der Berufsinteressen" werde zweckmäßig 
für die Zukunft in die gesetzlichen Vertretungen der An· 
waltschaft verlegt, denen nicht, wie den Anwaltstagen, 
entgegengehalten werden könne, daß ihre Beschlüsse aLÜ 
zufälligen .Mehrheiten beruhten. Schon damals also die 
richtige Erkenntnis, daß die Konzentration der Vereinstä­
tigkeit in der Mitgliederversammlung Bedenken habe, 
daß der Verein so seine Aufgaben nicht voll erlüllen 
könne. Daß tlas danach Gebotene nicht ein Verzicht auf 
solche Aufgaben seij sondern ein Ausbau des Vereins, der 
ilm zu ihrer Erfüllung fähig machte, diese Einsicht setzte 
sich erst im weiteren Verlauf der Dinge durch und führte 
daim zur Rostocker Verfassung des Jahres 1909. 

Zwei schwere Verluste trafen den Verein im Jahre 
1889 durch den Tod Hänles, der mitten aus seiner Tätig­
keit als Hauptschriftleiter der Wochenschrift abbemfen 
wurde, und durch das Ausscheiden Dorns, der mit der 
Aufgabe seiner Zulassung bein1 Reichsgericht auch seine 
zahlreichen Ehrenämter im Dienste des Standes niedei~ 
legte und im Vorsitz durch v. Wilmowski, Berlin ersetzt 
wmde. Achtzehn Jahre hat Carl Dorn an der Spitze des 
Vereins gestanden; in ihm war der AnwalL~chaft der Füh­
rer gegeben, den sie brauchte. 

Die Entwicklllllg der Juristischen Wochenschrift, die 
in dieser Pe1iode zunächst llil.nle mit Kempne1~ alsdann 
dieser allein redigierte, wurde dadurch gefördert, daß ihr 
aus dem Mitgliederkreise regeres Interesse und rührigere 
Mitarbeit geleistet wurde. Sie brachte in den ersten Jahr­
gängen des neuen Jaluzehntes mancherlei wertvolle Bei­
träge zu Gesetzgebungsfragen, Berichte über Erfalmm· 
gen, Kritik an don Justizgesetzen usw., beschäftigte sich 
auch besonders eingehend mit der Gebührenordnung. 
Schon im Anfang der achtziger Jahre aber beginnen die 
Betichte über die Judikatur des Reichtsgerichts zu über­
wiegen. Von 1885 an enthält ein guter Teil der Nummern 
iiberhaupl nur die eine Rubrik „Vom Reichsgericht", und 
nur seltener erscheinen Beiträge etwa über Gebührenfr-a.­
gen, über das Bürgerliche Gesetzbuch usw. Immerhin 
zeigte sich in dieser Periode eine Bereicherung des In­
halts, die in Verbindung mit dem Ausbau des dfo Ent­
scheidllllgen bringenden Teiles, der Mecke besonders an1 
Il erzen lag, die Wochenscluift als Ilandwerkszeug wert­
voll, .für den Prozessualisten w1entbeluiich" machte. 
Aber von dem Ziele, das Vereinsorgan geracle mit Rück­
sicht auf die großen Reformfragen „zu einer Zeitschrift 
ersten Ranges zu entwickeln", war man noch weit ent­
fernt 
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Zum ersten Male begegnet man hier auch einer be­
sonclere Rubrik „Vereinsnachrichten", die allerdings stal'k 
enttäuscht, werrn man e1wartet, darin Berichte Ober die 
fätigkeiL des Vereins zu finden. Die Nachtichten be­
schränken sich durchweg auf Mitteillm gen technischer 
Art, wie Bezugsbedingungen der Publikationen des Ver­
eins usw. Im übrigen wurde wiederholt bekanntgegeben, 
daß Beiträge über Standesfragen den Vorzug erhalten 
sollten, olrne daß ein wesentlicher Erfolg dieser Bekannt­
machungen zu spüren gewesen wäre. - Praktisch wert­
voll war das den Inhalt der ersten neun Bände 
umfassende „GesamLregL~ter". 

Im Jahre 1885 veröffentlichte der Verem den ersten 
Band der Entscheidungen des Ehrengerichtshofs, die de.n 
Mitgliedern des Vereins übermittelt wurde1L Der Vorstand 
hielt es nichL für angemessen, diese Ent.~cheidungen dem 
Buchhandel zu übergeben, li eß sie aber regelmäßig auch 
den Justizbehörden, für die der Inhalt der Entscheidun­
gen von Interesse sein mußte, zugehen. Die verschlcdcnt­
li ch behauptete Unzulässigkeit der Veröffentlichung dieser 
Entscheidungen erkannte der Vorstand mit RechL nicht 
an. 

Weil·er wurden Zusammenstellungen von Übersichten 
über die ,Tahresberichte der Anwaltskammern der Jmisti­
schen Wochensclu'ift beigefüg~ die sich als wertvolle Ma­
terialien für die Verl1ältnisse der Anwaltschaft erwiesen 
haben. 

Der Tunninkalender wurde de11 Mitgliedern unentgelt­
lich ge.liefe1t; ihm wurde seit 1886 ein Vet"leichn.is der 
sämtlichen deutschen Anwälte usw. beigefügt, das in kur­
zer 1''olge jeweils emeuert und in der Regel dreimal im 
Jahre neu ausgegeben wurde. 

Die Bewegung der Mitgliederzahl, die im ersten Jahr­
zehnt ziemlich gleichmäßig auf anderthalb Tausend sich 
gehalten hatte, gestaltete sich nunmelu· günstiger. Die 
Zahl stieg in der Zeit von 1880 bis 1890 von rund 1500 
auf rund 5000. 

Dem Beispiele des einen der Väter des Deutschen An­
waltvereins, des Preußischeu Anwaltvereins, folgte im 
Jahre 1884 auch der Bayerische Anwaltverei.n dlll'ch sei­
ne Auflösung und sein Aufgehen in dem gesamten deut­
schen Verein. 

IX. 
Im letzten Jahrzehnte des Jalu·hunderts waren das 

Interesse und die Arbeiten der Anwalt-Schaft und ilu·es 
Vereins auch weiterhin dem Gesetzgebungswerke zuge­
wendet, das mil dem Ablaufe des Jahrhunderts !las deut­
sche Ei11igungswe1·k vollenden sollte. Nachdem der erst.e 
Anwaltstag dieses Zeitraums sich noch mit einigen ande­
ren Fragen (Strafprozeß, Verteidigung, Stellung des An­
walts zum IQienten usw.) befaßt hatte, begrüßte der Xll. 
Anwaltstag zu Stuttgart im Jahre 1894 den aus der zwei­
ten Lesung hervorgegangenen Entwurf eines Bürgerli-
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chen Gesetzbuches als ein dem Rechtsbewußtsein tmd 
den Bedürfnissen des cleutschen Volkes entspt-echencles 
Werk und empfahl die schleunige Weiterbehandlung des 
Entwurfes zum Zwecke der Inkraftsetzung des neuen 
bürgerlichen Rechts. Der folgende Berliner Anwaltstag 
(1896) gab seiner hohen Freude und Ge11ugtuung über 
das Zustandekommen des großen Werkes Ausdruck. Er 
bezeichnete weiter a:uch den Entwurf eines Handelsge­
setzbuches a1s eine gute, zum Teil vort.reflliche Grundlage 
für die Reform des Handelsrechts. Der letzte A.nwalL~t.ag 
des Jahrhunderts zu Mainz im Jahre 1899 sprach den 
Wunsch nach einer Vereinheitli chung auf weiternn 
Rechtsgebieten, nach Schaffung eines deutschen Bergge­
setzes und eines deutschen Wassergesetzes aus und emp­
fahl schließlich auch eine reichsgesetzliohe Regeltmg der 
Vorbilclung clei· JU1·isten. 

Gerade der erwähnte Stuttgarter Anwaltstag crö1terte 
aber auch noch eine Standesfrage der Anwaltschaft von 
besonderer Bedeutung. Aus Anlaß eines preußischen Mi -
11i.ste1ialerlasses aus dem Jahre 1894 nalun er Stell ung 
zu der Frage, ob und inwieweit Beschränkungen der frei­
en Advokatur zulässig sind. Die sorgfältig vorbertiiLeten 
Ve1;handlungen1 für die in den Gutachten der Anwalts­
kammern vortreffliche Gmndlagen gegeben waren, führ­
ten zu dem Ergebnis, daß eine Einschränkung der freien 
.Mvokatu.J.~ insbesondere durch gesetzliche Ei.nfillmmg ei­
ner PrOfung der Bedürfnisfrage, an sicl1 unzu.lllssig und 
dlll'ch die tatsächlichen Verhältnisse nicht gerechtfertigt 
et'scheine, sowie daß auch andere Maßnahmen (Vorbe­
reitungszeit, Wartezeit usw.) als dem Interesse der 
Rechtspflege nicht förderlich abzulehnen seien. Nahezu 
zwanzig Jahre später bestätigte die bedeutsame Kundge­
bung des Wür-zblll'ger Anwaltstages das Festhalten an 
diesen Gmndsätzen. 

Der Dentsche Anwa!Lverein ha.l sich, wie schon oben 
erwähnt, nicht .mit der Behandltmg des Bürgerlichen Ge­
setzbuches auf den Anwallstagen begnügt, er war auch 
auf anderem Wege sowohl an der Vorbereitung des Geset­
zes, als auch an seiner Einführung mitzuwirken bemüht. 
Der von ihm veranstalteten und veröffenUichten Gutach­
ten aus dem Anwalt<lstande ist bereit<; Erwähnung gelan. 
Weiter glaubte der Vorstand, auch für die Einfühnmg der 
Zlll' Mitwirkung an der Praxis des Gesetzes in erster Li­
nie berufenen Anwaltschaft Schritte tun zu soll en. Er 
stellte den Mitgliedern die Entwüri'e und Materialien in 
Sonderausgaben zur Verfügung, tmd 01· gewann weiter 
den Rechtsanwalt Ludwig Kuhlenbeck iJ.1 Jena, der be­
reits in der Jurisli sche11 Wochensulufü miL Berichten über 
das Geset?.buch bego1111en halle, zur Bearbeitung eines 
Kommentars des Gesetzes für die Mitglieder des VereiJ1s, 
Ein gegen Ende des Jahrlumderts unternommener Ver­
such, von der Zentrale aus für die einzelnen Bezirke Vor­
lesungen zur Einfühmng in das neue bürgerliche Hecht 
zu organisieren, scheite1te mangels ausreichender Beteili ­
gung. 



---------ij- -

Die Novelle zur Zivilprozeßordnung, die das Ve1fäh­
ren dem neuen bürgerlichen Rechte anpassen und zu­
gleich einzelne Verbesserungen einführen sollte, gab dem 
Vorstande Veranlassung, seine Stellung zur Prozeßagen­
tenfl•age dar-,mlegen. Er warnte vor der aus de1· Bestim­
mung zu § 143 Qetzt 157) folgenden Schaffung eines 
Rechtsanwaltsstandes zweiter Ordnung, für den keinerlei 
Bedürfnis gegeben sei, konnte aber eine wesentliche Än­
derung der verhängnisvollen Vorschrift nicht eueichen. 
Auf die Bedenklichl<eit der in derselben Novelle vorgese­
henen Erhöhung der Revisionssumme hatte schon der 
Berliner Anwallstag von 1896 hingewiesen; sie unterblieb 
damals, um späLer als immerhin noch erträglichstes Mi l· 
tel zu der unabweisbar notwendigen Entlastung des 
Reichtsgerichts wiederzukehren. Der Berliner Anwaltstag 
hatte auch eine Erweiterung der Zuständigkeit der Amts­
gerichte abgelehnt. - In einem weiteren Punkt.e der Aus­
führung des Bürgerlichen Gesetzbuches forderte der 
Vorstand im Jahre 1899 für Preußen die landesgesetzli­
che allgemeine Zulassung der Auflassungserklänrng vor 
einem Notar, oline die vorgesel1ene Beschränkung auf 
das bisherige Gebiet des Rheinischen Rechts. -

Die Bearbeitung des Problems einer Ruhegehaltskasse 
wurde eürig fortgesetzt, wobei der Vo1·stand des Deut­
schen Anwaltvereins in engem Einvernehmen mit dem 
Vorstand der Hülfskasse vorging. Durch Versendung von 
Zählarten wur-deu die 11ötigen statistischen AufsLellungen 
beschafft ; es wurden Entwürfe für die erforde11ichen ge­
setzlichen und satzungsmäßigen Unterlagen aufgestell~ 
versicherungstechnische Sachverständige gehött und die 
Anwaltskammern um Prüfung mrd Stellungnahme er­
sucht. Zu einem Abschlusse der Arbeit kam es in diesem 
Jahrhundert noch nicht, was von den Anhängern des 
Projektes lebhaft bedaueit wuTde. 

Die Verschärfung des Risikos des Anwalt.sbemfes, die 
sich aus der neuen Gesotzgebung bildete, führte zu einer 
Erörterung der Frage der Versicherung des Haftpflichtrisi­
kos der Anwaltschaft. Dor Mainzer Anwaltstag sprach 
sich dahin aus, daß die Haftpflichtversichenmg gegen Re­
greßansprüche aus Versehen bei Ausübm1g des Berufs im 
Interesse des Anwaltstandes wilnschenswerL sei, und er 
gab dem Vorstande anheim, hie1ifüer Vet·einbarungen mit 
dem All gemeinen Deutschen Versicherungsverein zu tref­
fen. Die Verhandlungen mit dem Versicherungsverein 
führten dann in1 Jahre 1900 dazu, daß der Versichemngs­
verein den Mitgliedern des Deutschen Anwaltvereins ge­
wisse Vergünstigungen bezüglich der Berufshaftpflichtver­
sicherung, dem Anwaltverein selbst aber ein RechL zur 
Pril:fimg seiner Geschäftsführung einräumte, wogegen der 
Anwaltvereirl seinen Mitgliedern die Versicherungsnahme 
beim Stuttgarter Verein empfahl. Die Gmndzüge dieser 
Vereinbarung bestehen aucl1 bis in die neueste Zeit. 

Bei der Entwicklung der wirtschaftlichen und sozia­
len Verhältnisse mußte auch der Deutsche Anwaltverein 
sich mit den Fragen des Angestelltenwesens (allgemeine 
Lage, Vorbildw1g usw.) befassen. Im Jalu·e 1894 Wtll'de 

dem Anwaltstage ein aus Angestell tenlaeisen kommender 
Antrag auf Befürwortung einer reichsgesetzlichen Rege­
lung des Angestell tenwesens vorgelegt. Der Anwaltstag 
sah von einer Beschlußfassung auf diesen Antrag ab, er­
suchte aber den -Vorstand, die Frage weiterhin zu bear­
beiten. 

X 

Das Bild, welches die Juristische Wochenschrift gegen 
Ende des Jahrhunderts bietet, ist zunächst noch das ei­
ner durch seltene Lichtblicke unterbrochenen E.nt5chei­
dungssammlung. hlwiefern sich das Vereinsorgan damals 
in Anwalts- und Mitgliederkreisen einer besonderen Be­
achllmg erfreut haL, steht, dahin. Als charakteristisch 
mag immerhin erwähnt sein, daß der Rericlüerstatter ei­
ner Versammhmg des Berliner Anwaltvereins damals die 
Juristische Wochenschrift zitierte mit dem Zusatz „soviel 
ich weiß, das Organ dos Deutschen Anwaltvereins". 

Schwache Ansätze fanden sich in dieser Zeit wenig­
stens hinsichtlich einer Berücksichtigung des Schrifttmns. 
Vom Jah1·e 1896 ab fällt schließlicl1 auch die Nettjahrsbe­
trachtung des Schriftleiters for~ die bis dahin, abgesehen 
von den Anwaltstagsmaterialien, so ziemliclt das einzig 
war, was darauf hindeutete, daß es sich um die ZeiL­
scluift der Organisation der deutschen Anwaltschaft 
han<lle. 

Es konnte natürlich nicht fehlen, daß bei dieser Lage 
der Sache Anregtmgen Zlll' Um- und Ausgestalttmg der 
Juristischen Wochenscl1rifL auf fruchtbaren Boden fielen. 
Wiederholt beschäfLigte sich der Anwaltstag in längerer 
Aussprache lli ennit. Besonders auf dem Anwaltstage zu 
Mainz (1899) wurde lebhafte Kriti k geübt, der seitens 
des Vorstandes die Schwierigkeit, die Mi tglieder zur Mit­
arbeit heranzuziehen, entgegengehalten wurde. Vorstand 
und Schriftleitung sagten aber Berücksichtigung der Wün­
sche zu. Wiederholt ersuchte der Vorstand um Einsen­
dung von Aufsätzen für die Woche11schrift. Ein Brief­
kaslen zur Erörlerung von Zweifelsfragen, eine Rubrik 
für Berichte über die ö11Jichen Vereine und ihre Tätigkeit 
wurde eingerichtet usw. Der letzte Jahrgang des ,Tahrhun­
dcrts zeigt, wenn auch die Präjudizien noch überwiegen, 
einige Fo1tscluittc. 

flinsichtlich der Organisation des Vereins ist für die­
sen Zeitraum ist zu vermerken, daß der Anwaltstag zu 
Stuttga1t .im Jahre 1894. erneut eine Erhöhung der Zahl 
der Mitgli eder des Vorstandes, und zwar auf 12 beschloß, 
aus den ü·ühe1· scholl erwälmten Gründen. 

Das fünfundzwanzigjäluige Jubiläum des Vereins ging 
ziemlich klanglos vorüber. Auf dem Anwaltstage zu Ber­
lin gedachte der Vorsitzende Mecke zu Beginn der Ver­
handlungen in kurzen Worten der Bedeutung des Tages. 
Die Wochenschrift hatte den Geburtstag nicht erwähnt, 
was ihr auch in Mainz noch vorgehalten wurde. 
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An schweren Verlusten fehlte es auch in dieser Zeit 
nicht; das Jahr 1893 sah den Dahingang zweier Gründer 
des Vereins, Karl Dorns und Schaffraths. Im Jaln-c 1896 
verschied von Wilmowski . 

Die Mi tglieclerzahJ hob sich bis zur Jahrhumlertwcn­
de weiler langsam, aber stetig. 

XI. 
Das neue Jahrhw.1derL stell te die Anwallschat't vor 

die schöne und große Aufgabe, an der Einführung des 
bürgerlichen Rechts in die praktische Anwendung mitzu­
arbeiten - eine Aufgabe, auf die nach Kräften sich vorzu­
bereiten sie gewissenhaft bemüht gewesen war. Und sie 
ist ilu· ge1·echt geworden, wie SLaub auf dem Danziger 
Anwalratage mit Befriedigung aussprechen konnt,e. Die 
Anwaltschaft hat nicht versagt, obwohl die Zeit der 111hi­
gen Arbeit nicht günsUg wa1: Die Lage der Anwaltschaft 
selbst war nicht melu· die der vorgehenden Jahrzehnte: 
schwere wirlschaftliche Sorgen d.tilckten sie. Die Ent­
wicklung rechtfertigte vollauf die Befürchtung, daß die 
wmilängliche Vergütung, die die Gebührenordnung für 
die Berufstätigkeit des Anwalts festgesetzt hatte, in dem 
Augenblicke schärfet-er wirtßchaftlicher Spannung, in 
dem überdies Gesetze und andere Gründe das Arbeitsfeld 
der Anwaltßchaft einschränkten, zu einer Gefährdung des 
Standes führen mußte: mit der wlrtßchaftlichen Verelen­
dung drohte auch die Erschüt.tcnmg der Standesauffas­
sungen UJ\d der St-andcsdisziplin, auf deren Walmmg die 
AnwaltschafL bis dahin mit Stolz hatte verwe.isen kön­
nen. 

Verschärft wurde die Lage noch dadurch, daß gerade 
mit Beginn des Jal.1rhunderts Justizrefomlbestrebungen 
einsetzten, bei denen in hohem Maße zweüelhafL wa1; ob 
sie nicht in ihren Zielen der Rechtspflege abträglich wa­
ren, die aber andererseits schwere Gefal1ren für die An­
waltschaft i11 sich bargen. Ausschaltung des Anwalts aus 
seinem natürlichen Tätigkeitsgebiete, Herabdrückung sei­
ner Stellung als Rechtspfl egeorgan, Erschwerung seiner 
wirtschaftlichen Lebensbedingungen - das waren beab­
sichtigte und w1beabsichtigte Wirkungen der Refom1be­
wegung, wenn sie ihre Ziele erreichte. Und die Zeit war 
diesen Bestrebungen günstig, die Wirkung des Einspru­
ches der Anwaltschaft von vornherein geschwächt dw·ch 
Mlßgunst und Übelwollen, durch falsche Vorstellungen 
von der Lage der Anwaltschaft. 

Auf den Verlauf der großen Refo11nbewegung und auf 
ihre becleut.<iamen Rückwirkungen für den Deutschen An­
waltverein wird noch einzugehen sein. Zunächst mag 
über die Tätigkeit der ersten Jahre noch folgendes er­
wälmt sein. 

Die Anwaltstage beschäftigten sich mit verschiedenen 
Gegenständen aus dem Gebiete des Zivil- und Strafpro­
zesses (Verteidigw1g). Die Frage des Vertagungsunwesens 
und der BeschJeunigung der Prozesse blieb auf der Tages­
ordnungi der Anwaltstag zu SLraßburg im Jahre 1903 
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gab seiner Überzeugwig dahin Ausd111ck, daß nicht das 
Gesetz an diesen Übelständen Schuld trage, daß vielmehr 
bei sachgemäßer ilandhabtmg des Gesetzes eine Abkür­
zung der Prozesse wohl zu erreichen sei. 

Das Jalu· 1905 sah ilie Durchfühmng der erneuten ge­
setzgeberischen Versuche zur EnLlastung des Reic:htsge-
1ichts in GestalL einer Erhöhung der Revisionsswnme 
und einiger sonstiger Maßnahmen. Das gleiche Jahr 
brachte das Gesetz über die Kaufmatrnsgerichtc, zu dem 
der Vorstand in einer Eingabe an den Bw1desrat Stellung 
nahm. Er erhob dabei Einsprnch sowohl gegen die Ein­
führung dieser Gerichte überhaupt, als auch ganz beson­
ders gegen die Absicht des Ausschlusses der 
Rechtsanwälte von dem Verfahren vor diesen Gerichten 1 

k~tmt.e aber das Fortschreiten auf dem Wege, den man 
mit dem Gewerbege1ichtsgesetze betreten hatte, nicht 
~erhind~rn. Daß dieser Weg ein abschüssiger ist, war und 
1st die Uberzcugung nicht nur der AnwaltschafL. Die Un­
terlassung der achtziger Jalu·e hat sich schwer gerächt. 

Auch die eigentli chen Standesfragen, die die vorher­
gehende Zeit zu fördern versucht hatte, blieben Gegen­
stand der Erörtemng: die Vorbildungsprobleme, die 
Fragen des Ehrengerichtswesens, die Gebührenordnung. 
Der Anwaltstag zu Hannover (1904) erhob von neuem 
die Forde111ng der Simultanzulassung der An1tsgerichtsan­
wälte beim übergeord.tteten Landgericht. 

Nach iiberaus langwierigen Verhandlungen, eingehen­
den Erörtemngen in der Fachpresse und heftigen Kämp­
fen um verschiedene Pwllde gelang es endlich, das 
Projekt der Ruhegehaltskasse zur OurchfiUmmg zu brin­
gen. Die Prage war, wie erwähn~ vom Deutschen An­
waltverein in Gemeinschaft mit der HQJfskasse 
weiterbearbeitet worden; Gnlachten, Entwürfe und Ge­
genentwil1fe waren enL~landen; d.t·ei Anwaltstage hatten 
sich erneut mit der Angelegenheit befaßt. Neben Mecke 
hatten sich l{o lscn-Bcrlin, Weißler-Halle und Elze-HaUe 
um die Fördemng bemüht. Bis zum letzten Augenblicke 
aber hatte der Meinungsstreit über die Gestaltw1g der 
Kasse, insbesondere ob gesetzliches Organ miL Zwangs­
beitritt. oder freiwillig e I<asse, nichL geschwiegen; auch 
der Anwaltstag hatte in seinen Entschließungen zu die­
sem Punkte geschwankt. Unter der Überschrift „Irrungen, 
Wirrungen", - ja „Vo m Leipziger .Kriegsschauplatz" wurde 
die Auseinandersetzung gefülut. Die G1ündw1g einer 
Zwangskasse konnte ja Folgen zeitigen, die die Struktur 
des Standes benüut hätten. 

Am 20. Januar 1907 endlich wurde die auf dem 
Gnmdsatz der Freiwilli gkeit bemhende Ruhegehalts-

" 1 
Witwen- und Walsenl<asse deutscher Rechtsanwälte" in 
Leipzig gegründet. Nachdem sie die vorgesehene Mit glie­
derzahl von 700 erreicllt hatte, konnte sie im Jahre 1909 
den von der Hilfskasse zu überweisenden Kapitalgiund­
stock von 500 000 M in Empfang nehmen tmd den .Be­
tiieb eröffnen. Der vortreffliche Adolf Weißler, dem die 
deutsche Anwaltschaft ilu·e „Geschichte" verdankt, über-
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nahm die Leitung, an die er die trcue Hingebung, die er 
dem Stande immer widmete, und sein ganzes wrumes 
Herz setzte. 

XII. 
Die RedakLlon der Jrnistischen Wochenschrift über· 

nahm vom 1. Juli des Jahres 1901 ab der Rechtsanwalt 
Kuhlenbeck, Jena. In der ersten von ihm gezeiclmeten 
Nummer verwies er auf die vielseitigen Aufgaben des 
Standesorgans der RechtsanwaltschafL, die fasl in allen 
Fragen der Gesetzgebung und der Rechtspflege zur Mi tar• 
beit berechtigt und verpnicl1tel sei, und rief die Kollegen 
zum Eintritt in deu Mitarbeiterkreis auf. Auch er wies 
hierbei darauf hin, daß an der unbefriedigenden Entwick· 
lung der Wochenschrift auch die lnteresselosigl<eit der 
Mitglieder schuld trage. Während der kurzen Leitung 
Kuhlenbecks wurde mit der alleinigen Hel1'schafl. des 
Präjudizenwesens gebrochen, es trat eine Bereicl1en111g 
dm·ch Beiträge anderer Art, durch stärkere Berücksichti· 
gung des Schrifttums usw. ein. 

Schon im Laufe des folgenden Jahres schied Kuhlen· 
beck aus. An seine Stelle trat Hugo Neumann, Berlin, der 
sich am l. Januar 1903 gleichfal ls mit einem Aufrufe zur 
Mitarbeit einfülute: ,.Der Ausblick in die Zukunft zeigt 
neue große Aufgaben, die der Lösung harren. In den Vor­
dergmnd tritt die Reform cles Strafrechts und des SIJ·af­
pl'Ozesses, im Auge zu behalten ist immerdar die 
Möglichkeit eines gesetzgeberischen Versuchs auf dem 
Gebiete des Zivilprozesses. Die deutsche Rechtsanwalt­
schaft hat sowohl im allgemeinen wie im Standesinteres· 
se ilu-en Ma1m zu stehen und ihl'es Teiles an der Lösung 
der Fragen zum Wohle des Ganzen beizutragen. Die Juri­
stiscl1e Wochenscl1ri ft ist der gegebene Ort, von 1md vor 
der deutschen Anwaltschaft. die sie angehenden .Fragen 
zu erörtern. Wir zweifeln nicht, daß es nur dieses Hin­
weises bedarf, um die in der deutschen Rechtsanwalt­
schaft schlummernden Kräfte zur Auslösung zu b1ingen." 

Die Jahre der Schriftleitung Neumann zeigen nun 
eine ständige Verbesserung der Wochert.~chrift in den ver­
schiedensten Hinsichten. Abhancllungen wertvoller Art. 
wurde größerer Raum gewährt, der Entscheidungsteil 
dlll'ch verbesserte Gestaltung nut:~barer gemacht, die Li· 
teraturübersichten eingeführt usw. In der Vetteidigung ge­
gen einen bei Gelegenheit der Begründung der 
11Deutschen Rechtsanwaltszeitung" erhobenen Angriff 
konnte Neumann feststellen, daß schon der erste von 
ilim geleitete Jahrgang 1903 der Wochensclnift nal1ezu 
ein Sechstel seines Umfanges auf Standesfragen verwen· 
det hatte. 

Der Verlagsvertrag über die Wochenschrift, der zu 
mehrfacher Kritik der Anwaltstage Anlaß gegeben halle, 
wurde abgeänderL. - Im Ja!u-e 1906 wurde das General· 
regist.er bis zum 29. Bande ferLiggestellt . 

Die Satzungen des Vereins wurden im Jahre 1901 
dem neuen Vereinsrecht angepaßt; der Anwaltsl;\.g des 

Jahres 1905 beschloß einige Änderungen mehr neben· 
sächlicher Ar~ von denen allenfalls diajenige Erwähnung 
verdient, welche gmndsätzlich dem Vorsitzenden des Vor­
standes den Vorsitz auf dom Anwalt.st.age überträgt. b1 
den folgenden Jahren setzt.e dann die Bewegung ztu· 
grundsätzlichen Änderung der Ve1fasstmg stärker ein, von 
der noch zu sprechen sein wird. 

lm Jalu·e 1902 schloß Hermann Mecke die Augen. In· 
land und Ausland trauerten mit dem Deutschen Anwalt· 
verein und der Hülfskasse um den seltenen Mann. Das 
Jahr 1904 sah den Hingang Alexander li'ürsts; in ihm 
schied der letzte der Mitbegründer des Vereins, auch er 
der Trefllichst.en eine1: 

XIII. 

Die große Bewegung zur Reform der Justizgesetzge­
bung, insbesondere der Gerichtsve1fassung und des Zivil · 
prozesses, die mit Beginn des neuen Jahrhunderts 
einsetzte tllld Öffentlichkeit, WisseI1schaft und Praxis lan­
ge Zeit ltindm·ch auf das lcbhaUcste beschäftigte, ist für 
den Deutschen Anwaltverein von bestimmender Bedeu­
tung gewesen. 

1m Jalu·e 1906 führte die Erörterung der Reformpro· 
bleme zu einer starken Beunruhigung der Anwaltschaft. 
Naclu'ichten besagten, daß Liefgreifende, die Lage der Al1· 
wallschaft berührende Veränderunge11 des Gerichtsvetfas­
sungsgesetze und der Zivilprozeßordnung im Werke 
seien. Die Anwaltschaft wa1; trotz der immer wiederhol· 
ten Fordenmg, an der Vorbereitung dieser Heformentwür­
fe nicht beteiligt worden, und es bedurfta erst verschie• 
dener Vorstellungen, um zu eu·eichen, daß der aufge­
stellte vorläufige Entwmf illr bekanntgegeben wurde. 
Dies geschah im Frül\jahr des Jahres 1907. Der Inhalt 
des Entwurfs rechtferligte allet'dings die Befürchtungen, 
die man i11 Anwaltskreisen gehegt hatte. 

Der Gesetzentwmf zielte ab auf eine Einschränkung 
der Zuständigkeit der KoTicgialgerichte, auf eine Umge­
staltung des amtsgerichtlichen Veifah1·ens und auf man­
nigfache Änderungen des Kosten· w1cl GebillU'enwesens. 
Er stand unter dem Schlagwort, den amtsgerlchtlichen 
Prozeß volkstü.mliche1; einfacher und schleimiger zu ge­
stalten. Der Enlwmf enthielt eine große Anzahl von Be­
stimmungen, die nicht nur die Anwaltschaft Wlffiittelbar 
stark heeinLrächtigen mußten, sondern auch weiter nach 
der ehrlichen Überzeugung der Anwaltschaft eine starke 
Vet'Schlechtenmg der Zivilrechtspflege bedeuteten. Was 
für das Verfahren vor den Amtsgerichten vorgeschlagen 
wurde, mußte in vieler Beziehung bedenkliche Wirkun· 
gen haben, die um so schwerer ins Gewicht fielen, als ja 
gleichzeitig eine E1weitenmg der amlsgerirJ1Uichen Zu­
ständigkeit vorgesehen war. Von dieser wiederum waren 
neben der Verscltl ec:hterung durch Ausschaltung der Kol· 
legialgerichtsbarkeit gefälu·liche Rückwirkungen auf die 
Lage der Anwaltschaft zu befürchten, wozu noch zahlrei-
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ehe einzelne, diese beeinträchtigende Vorschläge für das 
Gebühl'enwesen usw. traten. 

Aus der verständJichen Erregung, die dieser Entwurf 
in der Anwaltschaft auslöste, el'gab sich zunächst eine 
nicht unbedeutende innere K!ise im Deutschen Anwalt­
verein. Schon die ersten Nachrichten über die Reform­
pläne hatten über 2000 Mitglieder des Anwaltvereins 
veranlaßt, bei dem Vol'Stande des Vereins den Antrag auf 
Einbemfüng eines außerordentlichen Anwaltstages für 
den April 1907 zu stellen. Der Vorstand hatte diesem An­
trage, obwohl er satzungsgemäß gestellt wai; keine Folge 
gegeben, weil inzwischen der Entwmf der Reichsregie­
rung den Anwaltkammern zur vertraulichen Äußerung 
zugegangen war, und weil der Vorstand es für zweclunä­
ßig hielt, diese Behandlung des Entwurfs in den Anwalts­
kammern abzuwarten, um dann den Gegenstand auf 
dem ordeuLli chen Anwalt.~t.age im September des Jahres 
1907 zu verhandeln. Auf diesem ordentlichen Anwaltsta­
ge, zu Mannheim, führte diese Haltung zu lebhaften An­
griffen auf den Vorstand; das Ergebnis war jedoch, daß 
das Verhalten des Vorstandes von der Mehrheit des An­
waltstages gebilli gt und dem Vorstande ein Vertrauensvo­
tum erteilt wurde. Eine gewisse Verschärfung der Lage 
innerhalb des Vereins drohte auch dat'aus, daß in der Sa­
che der Justizrefot•m selbst, i11sbesondere bei dem Pro­
blem der Kollegial- oder Einzelgericht:sbarkei~ die 
Interessen der nur bei den Amtsgerichten zugelassenen 
Anwälte mit denen der Kollegialgorichtsanwälte in Wider­
spmch geraten mußten. 

Zur Sache selbsL verhandelte der Maimheimer An­
waltstag auf Grund eines glänzenden Referat.~ von Ha­
chenburg mit dem Ergebnisse, daß gegen die Teilreform 
überhaupt und gegen die einzelnen Vorschläge des Ent­
wurfs entschiedener Widerspmch erhoben wurde. 

Fi11· rlen Deutschen Anwaltverein aber hatte dieser 
Kampf um die Justizreformgesetzgebung besondere Fol­
gen. Er verhalf zur Durchsetzung der Überzeugung, daß 
der Verein nach seiner gege11wärtigen Ver.fassung und mit 
der im Rahmen und im Sinne dieser Verfassung geübten 
Tätigkeit den Anforderungen, die die Vertretung der Stan­
des- und Berufsinteressen der Anwaltschaft gegen(lber 
den Strömtmgen der neuen Zeit an ihn stellte, nicht 
mehl' gewachsen war. Der ~rein mußte gestärkt Wld für 
den Kampf eingf'h~tellL werdeu. Wenn dabei von Gegnern 
dieser Überzeugung darauf hingewiesen wurde, daß sich 
diese Bestrebungen gegen den Anwaltstag als solchen 
richteten, der sich doch st.ets auf selu· respektabler Höhe 
gehalten und sich allgemeinen Ansehens erfreut hatte, so 
war diese Auffassung abwegig. Der Anwaltstag leistete, 
und leistete vielfach vorzüglich, was von illm überhaupt 
zu verlange11 war. Seine Verhandlungen standen meist 
auf achtenswe1ter Höhe, und er tt'llg zum kollegialen Zu­
sammenschlusse, zur Knüpfung persönlicher Verbindun­
gen bei. Der Hebung des wissenschaftlichen Geistes der 
Anwaltschaft und der Förderung des Gemeinsinnes 
diente er. 
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Was dem Anwaltstage fehlte, war einerseits, daß sei­
ne Beschlüsse, vom Zufall der Zusammensetzung der Ta­
gung abhängig, nicht unbedingt als Ausdruck der 
gemeinen Meinung des Standes genommen werden ko1m­
ten. Die schon erwäl111te, nach dem genius loc.i wechseln­
de Stellungnahme in der Pensionskassenfrage lieferte 
hie1für einen Beweis. Weiter aber war cler Anwal1stag 
nach der SchwerfäWgkeit seines Apparates nicht das ge­
eignete Organ, für die Berufsint.eressen einzutreten in ei­
ner Zeit, in der häufige und plötzliche Gefährdungen 
dieser Interessen vor allem Schlagfertigkeit verlangten. 

Nicht in der Tätigkeit der Anwaltst-age selbst, son­
dern darin, daß die Tätigkeit des Anwaltvereins sich auf 
diese Anwaltstage im wesentlichen beschränkte, lag das 
Übel. Auch gegen tle.n Vorstand des Vereins war hieraus 
ein Vorwurf gerechtermaßen niclil herzuleiten, denn es 
entsprach den Satz1mgen sowohl als der jaln"tehnlela11-
gen Übung, daß der Schwerpunkt beim Anwaltstage lag, 

Die Überzeugung von der Notwendigkeit eines Um­
baues setzte sich noch auf dem Mannheimer Anwaltstage 
des Jahres 1907 in den Beschluß um, an eine Ändern:ng 
der Satzungen heranzugehen und die Vorarbeiten einer 
Kommission zu übertragen: 

Noch im gleichen Jahre trat die Generalversammlung 
des Anwaltvereins nochmals zusammen, und zwar zu ei­
nem außerordentli.chen Anwaltstage in Leipzig, der nun­
mehr zu dem inzwiscl1en veröffenLlichten Entwurfe eines 
Reichsgesetzes betreffend die Abänderung des Gerichts­
verfassungsgesetzes, der Reichszivilprozeßordmmg und 
der Gebührenordnung für Rechtsanwälte Stelllmg neh­
men konnte. Wiederum unter der bewährten Führung 
Hacbenburgs formulietie der Anwallstag seine Forderun­
gen zur Abänderung dieses Entwurfs, der einen großen 
Teil der schon von frül1er hel' bekannten, von der An­
waltschaft mit Recht auf schärfste bel<ämpften Reformen 
zu verwirklichen trachtete. Ein sehr erlreuliches Zeichen 
fiil' die Geschlossenheit des Standes, die sich unter dem 
Drucke der drohenden Gefahren gebildet hatte, war es, 
daß der noch in Mannheim erkennbare Gegensatz der 
Kollegial- und der Amtsge1ichtskollegenschaft in Leipzig 
zu1·0cktrat. Der Anwaltstag nahm die erwähnten Anträge 
mit weit über 1000 gegen nul' 9 Stimmen an. 

Von besonderer Bedeutung war aber noch ein weite­
rer Beschluß, den der Anwallsl,ag in Verbindung mit die­
sem Gegenstand faßte. Von verschiedenen Kollegenschaf­
ten namentlich Mitteldeutschlands war die Überzeugung 
von der Notwendigkeit einer schärferen Zusammen­
fassung aller geeigneten Kräfte zum Kampfe gegen die 
Refo1mbewegung .in einen an den Vorstand gelichteten 
Antrag gegossen worden, dem der Anwaltstag seine Zu­
sti.rnmung etteilte. Der Vorstand wtmle beauftragt., einen 
Geschäftsausschuß einzuset.zei1, welcher für eingehende 
Aufl<läi'Ullg über die Bedeutung und T1·agweite des Ent­
wu1fs im Sinne der Beschlüsse des Anwaltvereins in ge­
eigneter Weise wirken sollte, und es wurden die erforder-
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liehen Mittel für diesen Geschäflsausschuß bereitgestellt. 
Die von dem Anwaltstage in Mannheim grundsätzlich be­
schlossene Kommission zur Satzungsänderung wut'de 
gleichfalls auf dem Leipziger außerordentlichen AnwalLs· 
tage konstituierL 

Der Geschäftsausschuß entfaltete eine lebhafte Tätig­
keit und war nach Kräften bemüh~ seiner Aufgabe zur 
Bekämpftmg det' Novelle vor der Öffentlichkeit. gerecht 
zu werden. Das reiche Material zur Kritik der Novelle 
wurde gesammelt und verarbeitet, Druckschriften ver· 
schiedener Art verbreitet und insbesondere de1· Presse 
zur Verfügung gestellt. Überall, wo sich nur eine Möglich· 
keit zur Aun<lärung des Publikums bot, wurde angegrif. 
fen. Der Vorsitzende des Geschäftsausschusses, Martin 
Dl.'Ucker, Leipzig, berichtete dem Anwaltstage zu .Rostock 
im September 1900 eingehend über diese Maßnalunen. 
Besonders mag dabei hervorgehoben werden - was sich 
für die weitere Entwicklung als wichtig erwiesen hat -, 
daß der Geschäftsausschuß ein Netz von Vertrauensmän· 
nern über das ganze Reich gespannt hatte, mit denen er 
durch zahlreiche Rundschreiben und wiederholte Ver­
sammlungen in Verbindung trat. Diese Vertrauensmänner­
organisatio11 bat der späteren Verfassung, der Einführung 
der Vertreterversammlung, aufs beste vorgearbeitet. 

Die Maßnahmen der Anwaltschaft gegenüber der Ju­
stiznovelle hallen den Elfolg, daß wenigstens einiges von 
dem schlimmen Unheil abgewendet und nicht unerhebli­
che Verbessemngcn durchgesetzt wel'den ko1mten. Das 
wichtigste Ergebnis dieser ArbeiL lag aber nicht auf dem 
Gebiete des unmittelbaren Einflusses auf die Gesetzge­
bung, sondem In der Rückwirkung auf die Anwaltschaft 
und den Deutschen Anwaltverein. Zum ersten Male wa­
ren die Kräfte des Standes wirklich zusammengefaßt und 
in voJ!em Umfang nutzbar gemacht worden. Zum ersten 
Male war mit der Beschränkung des lnl.eresses und der 
Mital'beiL in Standessachen auf die wenigen ständigen 
Gäste des Anwaltstages gebrochen worden. 

Der Anwaltstag zu Rostock hatte nun weiter über die 
Vorschläge des zur Vorbereitung der Satzungsändel'tlngen 
eingesetzten Ausschusses Entschließung zu treffen. Die­
ser Ausschuß hatte einen Entwu1f vorgeleg~ zu dem sei­
tens des Vorstandes Abändenmgen vorgeschlagen 
WUl'den. Auch von anderer Seite waren mannigfaltige 
Anregungen zu Änderungen, auch Gegenentwü1fe vorge­
legt worden. Der Anwaltstag genehmigte im wesentli­
chen den von dem Ausschuß vorgelegten Entwurf, der 
die Ve1fassung des Vereins insbesondere in zwei wichti­
gen Punkten umgestaltete. Einmal nämlich wurde die 
h'infügung eines Zwischengliedes zwischen dem Vorstande 
und der ir1 der Generalversammlung vertretenen Gesamt­
heit der Mitglieder beschlossen, eine „Vertreterversamm­
lung'', ein Parlament des Anwaltvereins, das sich aus 
Abgeordneten der einzelnen lokalen Gruppen der Mitglie­
der zusammensetzt. Diese Vertreterversanunlung sollte 
ein Organ sein, das in dauerndem Konnex mit dem Vor­
stand st.eh~ mindestens einmal jährlich zusamment.ritt 

und neben den regelmäßigen, dem Anwaltstage danach 
abgenommenen Gegenständen, der Aufstellung des Haus• 
haltsplanes usw., solche Fragen behandeln soll te, die mit 
Rücksicht auf ihre Art, aus Gründen der Dringlichkeit 
usw. ihr vorgelegt werden würden. Der Anwaltstag blieb 
nach wie vor oberstes Organ; es fand nur eine Aufgaben­
teilung zwischen ihm und der Vertreterversammlung 
statt. Ein Schwerpunkt der wissenschaftlichen Tätigkeit 
wird immer beim Anwaltstage bleiben, w1d auch die Be­
deutung des in ihm liegenden geselligen Moments darf 
nicht unterschätzt werden: hoffentlich kommen auch wie­
der Zeiten, da die Anwaltstage Festtage der deutschen 
Anwaltschaft sein können. 

Die Mitglieder der Vertreterversammlung soll ten -
nach Gestaltung des Wahlverfahrens in Zahl von 60 bis 
80 - in den Landgerichtsbezirken gewählt werden, zu 
welchem Zwecke die Mitglieder des Vereins zu besonde­
ren Wahlkörpern zusammenzuschließen waren. Eine orga­
nische Verbindung des Deutschen Anwaltvereins mit den 
örtlichen Vereinen wurde hierbei als ja naheliegend e1wo­
gen; von der Vetwirklichung dieses Gedankens wurde 
schließlich abgesehen, - zum Teil wurde er aber nur als 
.,verfrüht" betrachtet. 

Die weitere wichtige Änderung der Satzungen be­
stand in der Einrichtung einer Geschäftsstelle mit einem 
hauptamtlich tätigen besoldeten Geschäftsleiter; dem zur 
Aufgabe gestellt war, nach Anweisung des Vorstandes die 
Geschäfte des Vereins zu erledigen, insbesondere die die 
Anwaltschaft interessierenden Fragen literarisch zu bear­
beiten usw. Ein solches Organ war bei dem Anwachsen 
der Aufgaben und Geschäfte unentbehrlich. 

Die Neugestaltung des Vereins führte auch zur Er· 
neuerung des Vorstandes, in dem übrigens nach den 
neuen Satzungen ein Sitz der Amtsgerichtanwaltschaft 
zugewiesen wurde. Mit dem zweiten außerordentlichen 
Anwaltstage zu Leipzig traL der bisherige Vorstand zu­
rück. Es war natüJ'lich, daß er die Geschäfte des neuen 
Vereins abgab. Aber auch die großen Verdienste dieser 
Mänue1; des vornehmen, feinsinnigen Etythropel, des eif­
rigen Schriftführers Deiß, und der anderen langjährigen 
Mitglieder werden unvergessen bleiben. Julius Erythropel 
Ctbergab den Vorsitz an Julius Haber. 

Die Annailme der Rostocker Satzungen bedeutet eins 
der wichtigsten und bestimmenden Ereignisse im Leben 
des Deutschen Anwaltvereins überhaupt. Über die Be­
währung der Satzungen wird noch gesprochen werden. -

Über die letzten Anwaltstage des ersten Jahrzehnt.~ 
ist noch zu bemerken, daß der Rostocker auf das warme 
Referat von SLranz ein Bekenntnis zur freiwilligen Pflicht­
anwaltschaft ablegte. Er beriet außerdem übet· die Straf­
prozeßreform. Der zweite außerordenlliche Anwaltstag in 
Leipzig und die erste Vertreterversammlung trugen dazu 
bei, daß ein emeute1; unter der Flagge der duae confor• 
mes gefüluier Angriff auf das Rechtsmittel der Revision 
abgeschlagen wurde. Schon vierzig Jahre vorher haU.e 
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der Anwaltstag dieses Mittel abgelehnt. Die Besch.li.lsse, 
die miL au f-i.lhrli chen Eingaben dem Reichskanzler Ober­
mittelt wurden, haben ihre Wirkung nichL verfehlt Das 
kleinere Übel der Erhöhung der Revisionssumme konnt.e 
allerdings nicht abgewendet werden. 

XIV. 
Die Hoffnungen und E1warluugen, die man an die 

Umgestaltung der Vereinsve1fassung im .Jahre 1909 ge­
knüpft hatte, wurclen durch die Erfahrungen der folgen­
den Jahre im wesentlichen gerechtfe1tigt und erfOUL. 
Insbesondere ergab sich, daß die Vertreterversammlung 
die Handlungsfähigkeit und Arbeitsbereitschaft des An­
waltvereins wesentlich erhöhte. Auch außerhalb der Zu­
sammenkünfte der Versammlung bestand eine Verbindung 
zwischen Vorstand und GeschäfLqleit.ung einerseits und 
Vertretern andel'erseits, die auf das Vereinsleben befi:uch­
tend einwirkte. Wertvoll war hierbei namentlich auch der 
schon erwähnte Umstand, daß die von dem Geschäftsans­
schusse ei11gel'icht.et.e Vertrauensmännerorganisation vor­
gearbeitet hatte, und daß gerade diese Vertrauensmä1mer 
vielfach in die Vcrtl'eterversammlung entsandt wurden. 

Die Vertreterversammlung ist in den ersten zelm Jah­
ren ilu·es Bestehens dreizohnmal zusammengetreten. Sie 
be chäfLlgte sich, außer mit den ihl' sal!.wngsmäßig zuge­
wiesenen Funktionen des inneren Vereinslebens, mit ei­
ner großen AJ1zahl wichtiger Gegenstände, über die tler 
Vorstand nicht allein befinden zu sollen glaubte, clie aber 
andererseits aus sachlichen Gründen oder aus solchen 
der Dtinglichkeit nicht dem Anwaltstage vorgelegt wer­
den konnte. Auch dieser selbst übetwies Beratungsgegen­
stände an die Vertreterversammlung. Die Zusammenset­
zung der VersanunJung wies allerdings einige Mängel auf. 
Das satzungsmäßige Wahlverfahl'en e11nöglichte nicht 
durchweg eine Vertretung sämtlicher geographischer Be­
zirke, noch weniger eine solche gewisser nicht örtlich ge­
bw1dener Minderheitsauffassungen und -bestrebungen, 
was im Laufe der Zeit manchefl ei Kritik w1d Vorschläge 
znr Verbessenmg gezeitigt hat. Die Wahlbeleiligung war 
überdies vielfacl1 sehr gering, obwohl alles getan wLu·de, 
clie Mitglieder zu interessieren; der Fehler wa1; daß die 
Tätigkeit der Wahlkörper sich auf die einzige Aufgabe 
eben der Wahl beschränkte. Auch von denen aber, die 
sich mit Recllt da1über beklagen, daß sie mit ihrer Mei­
nung innerhalb der Vertret.erversammlwig nicht himei­
cbend zu W01te kommen, wi rd anerkannt, daß die Ver­
samm1Lmg wertvolle Arbeit geleistet ha.L. Und trotz der 
erwähnten Mängel trat doch deutlich zutage, welcher 
Vorzug darin Hegt, daß sie nicht, wie der A11wallsLag, in 
ih.rer Zusammensetzung von melu· oder wenige!' Zufälli­
gem abhängig ist 

Wesentlich gehoben wurde die Arbeitsfähigkeit des 
Vereins und zugleich die Verbindung zwischen der Lei­
tw1g und den Mitgliedern weiter durch eine zwar nicht 
in den neuen Satzungen auscltücklich vorgesehene, aber 
ihrem Sinne entsprechende Ein.richttmg, nämlich die 
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Schaffung ständiger AusschOsse des Vorstandes, die unter 
dem Vorsitze je eines Vorstandsmitgliedes die Arbeiten 
des Vorstandes vorbereiten und wllersti.ltzen. Solche stän­
digen Ausschüsse wurden zunächst vier errichtet; ihre 
Zahl stieg später his auf zehn, worin auch diL, ständige 
starke Anwachsen der Arbeiten des Vereins zum Aus• 
dmck komml. Da110ben beschäftigte sich ei11e AJ1zahl 
nicht ständiger Ausschüsse mit wichtigen Einzelfragen. 

In den Vertretern und den Mi tglieclern der Aus­
schüsse stand dem Vorstande ein Stamm ständigei, enge 
Fühlung haltender Mitarbeiter zur Seite. 

Die Geschäft.~sLell e, zu deren Le.itw1g del' Schreiber 
dieses aus Halle a. cl. Saale be1ufen wmtle, entwickelte 
sich zu einem kaum vorhergesehenen Umfang von Tätig­
keit 1md bestätigte wohl damit ihrr Notwendigkeit Über 
die Einzellleiten ihrer Arbciteu - Mitwil'knng in Vorstand 
und Ausschüssen, Vorbereitung von deren Arbeiten, 
Sammlung und Bearbeitung von Materialien, Umfragen, 
sta.Ustische E1falu·ungen1 publizistische Vertretung der 
Standesinteressen usw. - ist in den ausführlichen Ge­
schäftsberichten, die seil 1910 dem Anwaltstage vorge­
legt wurden, Rechenschaft abgelegt worden. Zelm Jahre 
vorher hatte Mecke einmal dem Anwaltstage erklär4 daß 
der Vorstand einen scluiftli chcn Bericht nicht erstatte, 
weil ja „die Geschäftsfühmng vor aller Augen liege". 
Heut.e würde all erdings ohne solche Berichte nicht auszu­
kommen sein. - Die von der Vertreterversammlm1g bewil­
ligten Mi ttel gestatteten auch die nötige Ausgcstalttmg 
der ßibliotllek und Materialsammlung des Vereins. 

Schließlich war für die Durchfiiluung der Rostocker 
Pläne von besonderem Gewicht, daß auch die Jw"istische 
Wochenschrift im Laufe clieser Zeit einen sorgfältigen 
Ausbau erfuJu· und sich damit eines Aufschwunges er­
freuen knnnt.e, der ihr eine fülu-ende Stellung unter den 
juristischen sachwissenschaftUchen Zeitscluiften erobeti. 
hat. In ihrer Entwicklung kommt zugleich besonders 
deutlich das Wachsen des Interesses der Mitglieder am 
Verein tmd seiner Tätigkeit, zurn Anschuck. 

lnunerhi.n war das, was in Rostock geschaffen wor­
den war, nur die Fonn. Sie wäre tot und i11haltsleer ge­
bli eben, wenn sie 1ücht mit eiern Geiste e1füll t worden 
wäre, den die Zeit erforderte. Dies gelang dem neuen 
Vorstande w1ter F\1hnmg JuUus Habers, dem Martin 
Drucker als Sclu'i.ftfi.lhrer tmd der allzufrüh dahingegan­
gene ausgezeichnete Rudolf Lelunann unermüdlich zur 
Seite standen. Haber übersah die ganze Größe der 
Schwierigkeiten, die der Anwaltschaft aus der Entwick­
lung der Diligc erwuchsen, erkannte deutlich die Gefah­
t'en, die diese Lage für clie Einigkeit der Anwaltschaft 
und für den Deutschen Anwaltverein in sich barg. Mit ei­
ner bewundemswerten Schärfe des BUcks, mit größtem 
Verständnis für alle Bestrebungen und Bewegungen und 
mit unerschi.lUerli cher Sachlichkeit und Gerechtigkeit ver­
stand er es, die Geschlossenheit in der Anwaltschaft und 
im Verein zu bewahren und zu stärken und - er selbst 



nahe den siebzig - die vornehmlich von den Jüngeren 
getragenen Bewegungen in 1'Uhigc m1d richtige Bahnen 
zu leiten. Julius Haber vor Allen ist der Deutsche An­
waltverei.n, isL die Deutsche Anwaltschaft zu unauslösch­
lichem Danke ve11)ftichtet. 

XV. 
Die letzten Jahre vor dem großen Kriege sind fi11· 

den Deutschen Anwaltvercin dadurch bedeutungsvoll, 
daß ihn diese Zeit vor besonders wichtige, ihn selbst 
aufs engste herührende Fragen stellte. Vermöge dessen, 
aber auch in anderen Beziehungen bedeuten die An­
waltstage von Würzburg (1911) und von Breslau (1913) 
Höhepunkte des Vereinslebens, Festtage der Anwalt­
schaft. 

Von allgemeineren Fragen zunächst wurden auch fer­
nerhin mit besonderem Eifer die Probleme der juiisti­
schen Vorbildung und der wissenschaftlichen Fortbildung 
des fertigen Juristen erörtert. Der Würzburger Anwalts­
tag beriet nacl1 sorgfältiger Vorbereitw1g über dieses The­
ma. Auf Grund des Ergebnisses dieser Verhandlungen 
bearbeil.ete ein Ausschuß die (i'ragen weiter und legte 
sei11e Thesen der Vertreterversammlung des folgenden 
Jahres vor, die ihnen zustin1mtc. Diese von einer l'eichs­
gesetzlichen Regelung der Materie ausgehenden Vorschlä­
ge des Deutscllen Anwaltvereins, die sich ausführlich 
und mit eingehender Begründung auf das gesamte Gebiet 
des Studiums und des praktischen Vorbereitungsdienstes 
erstrecken, haben allgemeine ßeaclltung und auch in ein­
zelnen Punkten Verwirklichung gefunden. Auch hier be­
gnügte sich übrigens der Deutsche Anwaltverein nicht 
mit der theoretischen Erö1terung der Probleme; er hieJt 
es für Pnicht, auch an der pl'aktischen Förderung, insbe­
sondere der Fortbildung und der wirtschaftlichen Ausbil­
dung der Juristen mitzuwirken und hie1für Opfer zu 
b1ingen. 

Die Vorbereitung einer grundlegenden Reform des Zi­
vilprozesses wurde von dem zuständigen Ausschusse in 
Angriff genommen, seine Arbeiten auf diesem Gebiete 
wurden jedoch dul'Ch den Krieg unterbrochen. 

Das große Werk der Strafprozeßreform erforderte 
eine besonders sorgfältige Prüfung aucll von seiten der 
Rechtsanwaltschaft, die von dem zuständigen Ausschusse 
des Vorslandes vorgenommen wui·de. Aus diesen Bem­
tungen gingen Abändemngsvorschlllge hervm; die in ei­
nem Gegenentwurf nebst Beg1ündung niedergelegl und 
den zuständigen Stellen übermittelt wurden; die Arbeit 
wurde allgemein als eine hochbedeutsame Leistung von 
bleibendem Werte anerkannt. Es ist zu hoffen, daß sie 
bei der Reform, die ja leider nunmehr nacll zehn Jahren 
immer noch nicht näher gerückt scheinl, gebührend be­
riicksiclitigt werden wird. 

Einen Eindmck von der Vielseitigkeit der Tätigkeit 
des Anwaltvereins mag im iibl'igen clie nachfolgende Aus­
wahl von Gesetzen und Entwürfen geben, die in den letz-

len zehn Jahren die Organe des Vereins - neben den 
bereits erwähnten und noch zu behandelnden Justizge­
setzen - beschäftigt und meist zu Eingahen und Stellung­
nahme veranlaßt haben: Gesetz über den 
Patentausfüht1111gszwang1 Reichsversiclrnrungsordnung, 
Angestelllenversichemngsgesetz, Postscheckgeselz, Preu­
ßische Rinterlegungsordnung, Patentgesetz, Gebrauchs­
rnustergeset.z, Warenzeichengesetz, Bekanntmachung über 
die Geschäft5aufsicht zur Abwendung des Konkurses, Ge­
setz über die Feststellung von Kriegsschäden, Gesetz 
ttber den vaterländischen Hilfsdienst, Militärhlnterbliebe­
nengesetz, Gesetz über die Postr und 'l'eleg1·aphengebiil1-
ren, Jugendgerichtsgesetz, Wuchergerichtsverordnung, 
Reichsverwaltungsgericht~entwmf, Verordmtng über das 
Reichswirtschaftsgmicht, Verordnung Ober das Auslands­
moratorium, Rcichsabgabenordnu11g und Steuergesetze 
(Ve1mögen, Zuwaclls, Notopfer, Einkommen, Umsatz, Ge­
werbe usw.), Schliclltungsonlnung, Arbeitsgericht.sgeset.z­
entwmf, Schleichhandelsgsetz, Gesetz Ober den 
Staatsgerichtshof u. a. melu: 

XVI 
Mit wachsender Sorge blickte die Anwaltschaft auf 

die Entwicklung ihrer eigenen Verhältnisse, zumal auf 
den Umstand, daß clie Zahl der Anwälte sowohl als auch 
die Zahl des für clie Enlwicklung der nächsten Zukunft 
bestimmenden juristischen Nachwuchses sich in starker 
Zunahme befand. Es war Pfücht der Anwaltschaft, sich 
mit dieser Frage zu befassen und zu prüfen, ob und in 
weichet· Weise Maßnahmen hiergegen zu treffen seien. 
Weiter "Kreise der Anwaltschaft hatte sich Beunruhigung 
und Erregung bemächtigt; zahll'eiche Stimmen forderten 
ein Eingrcüen des Gesetzgebers in der Richtung einer ge­
setzlichen Beschränkung der Zahl der Anwälte, der Ein­
füluung sonstiger Kautelen, wie Wartefrist usw. Die Frage 
wurde deshalb dem Wül'Zburgcr Anwaltstage vorgelegt. 
Nach glänzenden Verhandlungen sprach sich die stark be· 
suchte Tagung 1nit einer Mehrheit von mehl' als zwei 
Dl'iLLeln gegen jede Beschränkung del' Zulassung aus, die 
al ungerecht und schädlich zu verwerfen sei: in der 
Freiheit der Advokatm liege die sicherste Gewähr für die 
Tüchtigkeit tmd UnabhängigkeiL des Standes. 

Der Würzburger Beschluß hat. lebhafle Anfechtung in­
nerhalb der Anwaltschaft selbsl etfahren; die in Wfu-z­
burg unterlegene Minderheit betief sich auf die 
Zufälligkeit der Zusammensetzung der Anwaltstage und 
bemühte sicll dal'iut,111, daß clie Mehrheit der Anwalt­
schaft und der Mitgliedschaft des Deutschen A.nwa\tver­
eins dttrchaus nicht hinter dem Besclllusse stehe, 
sondern Zulassungsbescluänkungen für notwendig halte. 
Unter diesen Umständen kamen die Kämpfe um diese Le­
bensfrage der Anwaltschaft zunächst nicht zur Ruhe, und 
auch der zuständige Ausschuß des Vorstandes, der ohne­
dies mit den ßerntungen über eine Reform der Rechtsan­
waltsordnung befaßt wai; widmete sich weiterhin dem 
Studium dieses Gegenstandes, und zwar gemeinschaftlich 
mit Vertretern der Zltr Verfechtw1g der Zulassungsbe-
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schränkungen gegründeten Organisationen. Auch diese 
Arbeit wurde durch deu Krieg vorläufig stillgelegt. 

Weitern Fragen aus dem Gebiete der Anwaltsordnung 
selbst beschäftigten den Anwaltstag des Jahres 1913 zu 
Breslau. Der Anwaltstag forderte von neuem die Freizü­
gigkeit, wobei er allerdings die dringend wünschenswerte 
einheilliche Regelung des Vorbildungs- und Prllfungswe­
sens i11 Deul.schland zur Voraussetzung machte. Er sprach 
sich weitet· für den Gmndsatz der Lokalisation aus und 
nahm zu verschiedenen Einzelfragen, insbesondere sol­
chen des Elu·engericht.swesens, Stellung. Die wichtige 
Frage der Simultanzulassung der Amtsge1ichtanwältc bei 
dem übergeordneten Landgericht, die schon verschiedene 
frühere Anwaltstage bejahend beantwortet hatten, kam 
diesmal nicht zur Entscheidung, weil von seiten der 
Landgericht.anwaltschaft beachtliche Bedenken nament­
lich hinsichtJich einer schweren wirtschaftlichen Beein­
trächtigung dieses Teiles der Anwaltschaft geltend 
gemacht wtu·den. Auch dieses Problem wurde dann im 
zuständigen Ausschusse weiter erörtert. 

Eine Frage besonderer Art beschäftigte den Breslauer 
Anwaltstag in Gest.alt der WalU'heitsermittlung im Zivil ­
prozesse. Dieses alte, dmch Erörterungen der Fach-und 
Tagespresse im Jahre 1908 erneut in die Debatte gezoge­
ne Thema stand in engem Zusammenhang mit den im 
Laufe der Zeiten sich immer wiederholenden Angriffen 
auf die Anwaltschaft überhaupt. Ger;Je in diesen Jahren 
hatten sich die Angrlffe wieder einmal sehr erheblich ge­
häuft; sie hatten auch den Deutschen Anwaltverein wie­
derholt zur Stellungnahme lllld Abwelu· gezwungen. 
Veröffentliclnmgen, leider auch aus der Feder von juristi­
schen Fachleute11.i die die Behauptung vertraten, daß der 
Anwalt im Prozesse berechtigt w1d auch gewöhnt sei, die 
Unwahrheit zu behaupten und zu vertreten, mußten des­
halb auf fmchtbaren Boden fallen. Es war geboten, 
diesen Vmwllrfen entgegenzutreten. der ßl'eslauer An­
waltstag unterzog sich dieser Aufgabe und lehnte es mit 
Entschiedenheit ab, für die Prozeßfühnmg das Privile­
gium der Unwahrheit in Anspmch zu nehmen. Leider 
wurden auch die Erörterungen und Beschlüsse des An­
waltstages selbst wiederum in den Erörterungen der 
Presse entstell t und in illrem Sinne verkehrt. 
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Diese und ähnliche Angriffe auf die Ehre der deut 
sehen A11waltschaft1 die in verschiedenen auch angesehe­
nen Organen veröffentlicht wurden, veranlaßten zu 
energischen Abwehrerklärungen, die lebhafte Zustim­
mung in Fach- und Tagespresse fanden. Als besonde1-s 
bedauerlich muß es bezeichnet werden, daß auch Fach­
organe sich von derartigen Angriffen, durchaus einseiti­
gen und schiefen Be1ichten über die Verhältnisse der 
Anwaltschaft nicht :freihielten, Auch diesen gegenllber 
wurde der Standpunkt der Anwaltschaft seitens des Vor­
st.andes und der Vertreterversammlung des Vereins mit 
der gebotenen Schä1fe bewahrt. 

Die bedrohliche wirtscl1afUiche Lage, in der die An­
waltschaft sich nicht sowohl infolge der Überfüllung, als 
wegen der gänzlich unzureichenden Enllohnllllg ihrer ße­
rufslätigkeit befand, veranlaßte den Anwal tverein zu be­
sonderen Bemühungen auch un1 eine Reform des 
Gebührenwesens. Der zuständige Ausschuß arbeitete ei­
nen Entwurf einer neuen Gebührenordnung aus; Vor­
stand und Vertreterversammlung forderten dringlichst 
schJeunige Maßnahmen. Statistische Erhebungen ver· 
schieclener Art ergänzten das beigebrachte Material. Der 
Entwurf wurde im Jahre 1912, mit Beg1iind1mg versehen 
und von einer Denksciu.ift begleite~ den zuständigen 
Stellen übe11·eichL und der Öffentlichkeit bekanntgegebeni 
auch die alsdann erhobene Fordemng nach weiterem sta­
tistischen Material wurde erfüll t. Auch auf diesem Gebiet 
aber brachte der Krieg zunächst wieder eine Unterbre­
chung der Arbeiten. 

Auf eine Stärkung der Anwaltschaft in der stets 
schwieriger werdenden Lage zielte auch der große Plan 
der Begründung eines Treuhandunternehmens der deut­
schen Rechtsanwälte ab, der von Hans Soldan, Mainz, 
dem rüluigen Leiter der Rechtsanwaltszeitung w1d Be­
gr!lnder des Wirt.5chaftli chen Verbandes, propagieit wm­
de. Die Treuhand sollte das Tätigkeitsfeld der Anwalt­
schaft erweitern und sie zugleich fä.hig machen, die ihr 
bisher vielfacl1 ferner liegenden Aufgaben einer „Ge­
schäfls"-Anwaltschaft zu erfüllen. Der Deutsche Anwalt­
verei:n prüfte die Angelegenheit in einem besonderen 
Ausschusse, dessen Arbeiten bleibenden Wert haben. Die 
Vertreterversammlung (1914) kmmte sich jedoch nicht 
dazu entschließen, der G1ündung eines solchen Unterneh­
mens näherzutreten; sie sprach sich aber dafür aus, daß 
der Verein die begrüßungswerten Bestrebungen zur För­
derung der rechtswirtschaftlichen Ausbildw,g der An­
wälte und zur Zuweisung rechtswirtschaftlicher 'l'ätigkeit 
an Anwälte unterstilt.?.en soll te. 

xvn. 
Die Juristische Wochenschrift erfulu; wie erwähn~ ge­

rade in den letzten Jahren vor dem Kriege unter der Lei­
tung Hugo Neumanns wesentliche Verbesserung und 
Ausgestaltung. Neben weitvolle Beiträge llber die Fragen 
der Gesetzgebung, der Rechtspflege 1md der Wissenschaft 
trat eine st.ärkere Beiilcksichtigung der Standesfragen der 
Anwaltschaft, der Arbeiten des Deutschen Anwaltvereit1s 
und der örtlichen Anwalt.svereine usw. Der Ve1iTete1ver­
sammlu11g legte der Vorstand schon Anfang 19ll ein 
detailliertes Programm für die Ausgestaltung vor. Auch 
lli er war es vornehmlich der Vorsitzende Haber, dem Aus­
bau u11d Verbesserw1g am Herzen lagen und der unabläs­
sig darauf drang; ganz besonders war er auch lllll 

Heranziehung hervonagender Mitarbeiter mit Erfolg be­
müht. Durch eine günstigere Gestaltung des Verlagsver­
trages wurde die Dmchführung der Pläne Habers 
finanziell erleichteit. - Vom 1. Januar 1912 ab trat der 
Geschäftsleiter als Mitredakteur in rlie Schriftleitung ein. 
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Eine nicht unwichtige Maßnalun.o trat nach Genehmi• 
gung durch die Vertreterversammlung mit Beginn des 
Jahres 1914 in Kraft, nämlich die Schaffung einer zwei· 
len Vereinszeitschrift, der ~achrichten für die Mitglieder 
des Deutschen Anwaltvereins". Thr Zweck war, die Wo· 
chenschrift als das vornehmlich wissenschaftliche Stan• 
desorgan von dem umfangreichen Material zu entlasten, 
das sich auf das Vereinsleben bezieht und nur die Mitglie­
der des Vereins interessiert, sowie ferner die Möglichkeit 
zur EtörLerung solcher Standes• und Ol'ganisationsfragen 
zu schaffen, die zwcclanll.ßig nicht vor der breiten Öffent• 
lichkeit des Leserlrreises der Wochenschrift diskutiert 
werden. Die Nachrichten, die zunächst ganz selbständig 
erschienen, dann aber als Beilage zu einer besonderen 
"Mit.glieder-Ausgabe" der Juristischen Wochenschrift aus­
gegeben wurden, erfreuen sich zunehmenden lnteresses 
und reger Mitarbeit bei den Mitgliedern des Vereins. 

Die Fortführung des Generalregisters der Juristischen 
Wochenschrift, das bis zum 29. Bande reicht, ww·de lei­
der von der Vertreterversammlung abgelehnt, obwohl ein 
dmckfe1tiges Manuskript inzwischen hergestellt war, Bei 
der durch den Kriegsausgang geschaffenen Lage ist na· 
türlich bis auf weiteres· auch nicht daran zudenken, das 
Register zu drucken und fortzuführen, womit die Benutz· 
barkeit des ungeheuer reichen Stoffes der nunmehr fünf. 
zig Bände der Zeitschrin stark erschwe1t ist. 

Die mehrfach erwähnten Presseangriffe zeigten er­
neut die Notwendigkeit, die Öffentlichkeit mehr als bis­
her über die Verhältnisse im Anwaltsstande zu 
unterrichten. Daß jene Angriffe überhaupt in der Allge­
meinheit Boden finden konnten, erklärte sich zum guten 
Toil e daraus, daß eben das Publikum über die Lalsächli­
che Lage nicht unterrichtet ist. Zur ständigen Versorgung 
der Öffentlichkeit wurde deshalb eine für die Tagespresse 
bestimmte "Kon·espondenz" geschaffen, eile im Juni 1912 
zum ersten Male erschien. Sie brachte regelmäßige Mit­
teilungen über die Verhältnisse der Anwaltscl1aft und die 
sonst einschlägigen Fragen; ihr Inhalt wW'de zeitweise in 
der 'fä.gespresse vielfach benutzt. Mit Kriegsausbmch ist 
sie aber wieder eingegangen; ihre Etfolge im allgemeinen 
waren nicht derart, daß der Vorstand sich zu einer Wie­
derbelebung hätte entschließen können. 

Der Terminkalender wurde ständig verbessert. Weite­
re Ausgestaltungen in der Richtung der Schaffung eines 
Anwaltshandbuches wurden in Aussicht genommen; lei• 
der nötigte aber auch hier der Krieg mit seiner Steige­
rung aller Kosten zu Einschränkungen und schließlich 
zu1· vorläufigen Aufgabe dieses Untcmehmcns überhaupt. 
Dafür wurde das Anwaltsvei'Zeichnis ausgestaltet. 

Die Mitgliederzahl des Vereins hob sich in überaus er­
freulicher Weise, und zwar zeigte sich auch im Verhältnis 
zur Gesamtzahl der Anwaltschaft eine merkliche prozen­
tuale Zunahme, so daß der Anwaltverein immer mehr 
al~ Vertretung der gesamten deutschen Anwaltschaft er­
schien. 

Als Zeichen für das Anwachsen der Aufgaben und 
Arbeiten des Vereins mag dienen, dag er noch im Jahre 
1910 mit einem einzigen ßureauangestellten arbeitete, 
daß die Zahl der Angestellten sich aber in deu folgenden 
Jahren ständig, bis zum Jahre L921 auf zehn vermehrt 
hatte. 

Welche wichtigen Aufgaben der Krieg dem Verein 
brachte, wird noch darzustellen sein. Noch vor dem Krie­
ge aber fa11d der Gedanke Verwirklichung, der sich dann 
gerade auch in der schweren Not der Kriegszeit als se­
genbringend erweisen sollte. Es war die von Hans Soldan 
angeregte Gründung eines Erholungsslä.Ltenvereins deut· 
scher Reclltsanwälte, die durch den DeuL~chen Anwalt­
verein in die Wege geleitet wurde. Der AnwaltvereiJ1 
verfolgte damit weiterhin den Pfad, der Jahrzehnte vor• 
her auf dem Wege zur Hülfskasse und zut· Ruhegehalts­
kasse belreten war. Der Erholungsstättenverein, dessen 
Bureau dem des Deutschen Anwaltvereins angeschlossen 
ist, gewährt hilfsbedürftigen Anwälten und ihren Angehö· 
rigen Beillilfe.11 zu Ku1' und Erholungszwecken; er ist na­
mentlich während des K1ieges und i11 der Zeit nach dem 
Kriege stark in Anspmch genommen worden. 

XVIII 
Der große Krieg entbrannte. Tausende deutscher An· 

wälte eilten zu den Fahnen und zum Kriegsnotdienst, 
tausende arbeiteten, kämpften und bluteten für Deutsch· 
land, und an die Tausend starben den Tod fürs Vaterland. 
Unvergängliche Dankesschuld ilmen Alle111 denen, die ein 
gütiges Geschick zm'ilckfülute, wie denen, die der Rasen 
deckt. Die Bilder der Gefallenen sind im Archiv des Ver· 
eins niedergelegt, ihre Namen in der Ehrentafel der 
Juiistiscl1en Wochenschrift festgehalten. Haber, der wwer­
geßliche, selbst Kämpfer von 1870, feieite ihr Gedächtnis 
auf dem ersten Friedensanwaltstage. 

Die deutsche Anwaltschaft befand sich vor Ausbruch 
des Krieges in kritischer Lage. Die verschiedensten Mo· 
mentc - Unterentlohnung, Einengung des Arbeit.c;feldes, 
Andrang zum Berufe usw. - hall.eu da.zu mitgewirkt. Sie 
war nicht mehr cler wit'L~chafllich festbegründete Stand 
von Jahrzehnten vorher, sie sah Kampf, Sorgen und 
Elend. Dies rnußLe mit dem Ausbruche des Krieges zu ei­
ner NoUage führen, die dringende Maßnahmen er• 
heischte. Die erste Sorge des AnwaJtvereh1s galt der 
Beschaffung von Geldmitteln für Unterstützungszwecke, 
die dank der Opferwilligkeit der Kollegen in reichem 
Maße gesammelt, auch von der Vel'Lreterversammlung 
aus Vereinsmitteln zur Verfügung gestelll wurden. Ein cig­
ner Unterstützungsfonds wurde geschaffen; die Bcmühun· 
gen, namentlich de1· Hilfskasse, den bei den Fahnen oder 
sonst in wirtschaftlicher Bedrängnis befindlichen Kolle· 
gen, den Familien und HiJlterbliebenen zu Hilfe zu kom­
men, wurden durch Spenden sowohl als tlurch 
Werbearbeit nach Kräften unterstützt. Für die Mitgliede!' 
trat selbstverständlich in weitestem Umfange Beitragser· 
laß und Stundung ein. Den Zwecken des Roten Kreuzes, 
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den allgemeinen Kiiegsfonds, Kriegsnotspenden usw. wur­
den Gaben zugeführt. Auch hier darl Julius Habers auf­
opfernde Arbeit nicht vergessen werden! 

1n vel'schiedenen Richtungen trat der Anwaltverein 
fiir die Koll egen, die sich beim Ueere befanden, ein. Wie 
derholte Vorst.elluugen und Eingaben des Vereins wil'kten 
dm·auf hin, daß die im HeerescliensL befindlichen An­
wälte mit iluer Vorbildung und iJu·e11 Fähigkeiten ents1Jl'e­
chenden Posten betraut wmtlen und, älullich den Äl'zt.en, 
auch den ilu·en Leistungen entsprechenden Diens~ratl 
Wld Sold erhielten. für die Regelung der Vertretung Ein­
berufener wurde gesorgt. 

Zur U11tel'slützu11g der Kollegen selbst mit Gutachten 
in Fragen der Kriegsgesetzgebtmg wurde eine Auskunfts­
stelle für Anwälte gescllaffen, die sich reger lnanspmch­
nahmc erfreute. Erwuchsen doch aus dem zum Übermaß 
quellenden Zom dieser Gesetzgebung geradezu über­
menschliche Aufgaben; es ist kein gel'inges Ruhmesblatt 
der Anwaltschaft, daf3 sie ihnen gerecht geworden ist. 

Dle Gesetze über den vaterlänclischen Hilfsdiens~ die 
Militärhint.erbliebenengesetze, mancherlei Kriegsverord­
nungen und -Bekanntmachungen gaben Anlaß, sich für 
berechtigte Interessen der Anwaltschaft zu verwenden. 

Schließlich erl'ichtete der Deulsche Anwaltverein in 
Gemeinschaft mit der Vereinigung der Kammervorstände 
den „Kriegsfilrsorgeausschuß der deutschen Rechtsan­
wal.tschaft", dem als Aufgaben zugewiesen wurden: die 
Beschaffung von Geldmitteln zur Fürsorge für Ktiegsbe­
schädigte und für Rechl.sanwälte, die dmch den Krieg in 
wirtschaftliche Bedrängnis gekommen waren, sowie die 
Organisierung von Stellenvermittlung, Fortbildungskursen 
und ähnlichen nach der Entwicklung der Dinge nöligen 
Maßnahmen. 

Die Vertreterversammlung des Jahres 1918 hatte bei 
ihren Entschließungen über die Kriegsfiusorge Gelegen­
heiti sich mit einer weit.ausschauenden Anregung zu be­
fassen, die aus der Kriegsnot gehoren wal'; es waren die 
im März des Jahres dem Reichstage vorgelegten Resolu­
tionen Gröber und Ablaß, die die gesetzliche En·ichtung 
einer besonderen sozialen Orga11isation der Anwaltschaft 
zu Fü.rsorgezwecken anstrebten. Die Vcrtreterversamm­
lLLng begrüßte die in diesen Resolutionen zum Ausclruck 
kommende Anerkennung der 'I'at.~ache, daß Rechtspflege 
m1d Staatswohl einen wirtschafi.lich gesunden und kräfti­
gen Anwaltstand forclem, hielt aber im übrigen zunächst 
eine tatkräftige Hilfe für die Kriegsnot für erforderlich. 
Schon im Jahre 191G hatte die Versammlung geforde1'L, 
daß auch Staatsmittel als außerordentliche Kriegshilfe 
für clurcl1 den Krieg geschädigte Rechtsanwälte bcreitge­
stellL würden. Im A11schluß an die Stelltmgnalune der 
Vertreterversammlung wurden alsdann Entwih'fe von Ver­
ordnungen aufgestellt, die verschiedene durch Pflichtbei­
träge der Anwälte und durch Reich zuschüsse zu 
finanzierende Fürsorgemaßna11111en für die AnwälLe und 
ihre Hinterbliebenen vorsahen; die Eutwfufe wurden 
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nach .Kriegsende den zuständigen Stellen überreicht. Wei­
ter aber wu.rde bei dieser Gelegenheit die Fordemng er­
neuert, daß das alte Unrecht der Annenrechtsbelastung 
der Anwaltschaf( beseiligt wil.l'de, wogegen die Anwalt­
schaft gemäß den Rostocker Bescl1lüssen die Elu'en1lflicht 
einer Organisation der Rechtsberalung MinderbemiU.elter 
zu übernehmen sich bereit erklärte, wofür gleic11falls Vor­
schläge in Form eines Verordnungscntwurls gemacht 
wurden. Die vom Kriegsfürsorgeausschuß empfohlene 
Venvenclung der aus Reichsmitteln zu erstattenden Ge­
bühren in Almensachen für Ffusorgezwecke lehnte die 
Vettreterversammlung ab. 

Was die Mitarbeit des Vereins an Fragen der aUgemei­
nen Gesetzgebung wälll'end des Klieges anlang~ so sind 
besonders zu eiwähnen die verschiedenen Versuche zur 
Herbeifühl'Ung einer Entlastung der Gerichte, die unter 
der Überarbeit der Kriegsverhältnisse zusammenzubre­
chen drohten. Leider war auch hier wiedemm unterlas­
sen worden, vor Erlaß der einsclmeidenden Vero1·dnung 
vom 9. September 1015 die Meinung der ,Juristen und 
insbesondere der Anwälte einzuholen. Der Deutsche An­
walLverein ptil[te die Wirkung und die wirtschaftlichen 
Folgen diese!' Verordnung und regte beim Staatssekretär 
des Reichsjustizamts eine Besprechung über die Angele­
genheit an, die dann auch etfölgt.e. Die Vertreterver­
sammlung nahm im April 1916 Steßung zu dem Inhalte 
der Verorcluuug. Der Erfolg dieser Bemühungen wai; daß 
schon bald darauf eine Ergänzm1gsvcrorclnW1g einige we­
sentliche Mängel der Entlastungsverordnung beseitigte. 

1n einer ganz besonders wichtigen Richtung führten 
die Kriegsverhältnisse die Tätigkeit des Anwaltverei11s in 
folgendem: die Lage erforderte natürlich diinglich eine 
Verbesserung der Gebührenverhältnisse, und es gelang 
auch deu Bemühungen des Anwaltvereins, ztmächst eine 
Erhöhung der Pauschsätze, sodann eine solche auch der 
Gebühren durchzusetzen. Aber es lag auf der Hand, daß 
der während des Klicges bestehenden und für die Nach­
Ia·iegszeit verschärft zu erwartenden wirtschafUichen Not­
lage der Anwaltschaft nm· dann wil'ksam begegnet 
werden konnte, wenn nach Kräften dafür Sorge getragen 
wurde, daß der A11waltschaft ein möglichst weites Feld 
der Betätigu11g zur Verfagung gestellt würde. Alle sonsti­
gen Maßnahmen ware11 schließlich nur Mittel, um gegen­
wärtiger und äußerster NoL zu begegnen. Nachhaltige 
Unt.erstützung der Anwaltschaft konnte nur dadurch ein­
treten, daß man ihr die Möglichkeit gab zu arbeiten. Und 
dies war um so wichtige1; als sich die Entwicklung im­
mer melu· auf Einengung, statt Eiweitenmg abstellte: 
Prozeßagent.en und Rechtskonsulenten, Hechtsausknnft. 
stellen, Frieclensämte1; Schiedsgedchte usw. wirkten da­
bei mit. Alledem mußte die Anwaltschaft von jeher 
entgegenwirken, und zwar 11icht nur im eigenen Inter­
esse: nahm man ihr doch die Arbeit, um sie minder 
Tüchtigen und minder Zuverlässigen zu übertragen! Ge­
rade diesen Gesicht.,;punkt der Ausdelmung des Arbeits­
kreises hat der Deutsche Anwaltverein bei aUeu seinen 
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zahlreichen Kriegsnotmaßnahme11 nie aus den Augen ge­
lassen. 

Schon wälmmd des Krieges wurden verschiedene Be­
mühungen gemacht, um die zuständigen Stellen zw· 
Übertragung bestimmter Funktionen und Geschäfte auf 
die Amvälle zu veranlassen. Vorstand und Vertreterver­
sammlung nahmen mehrfach Veranlassung, zum Aus­
druck zu bringen, daß eine Eiweiterung des Tätigkeitsge­
bietes der Rechtsanwälte durch Zulassung als Verlreler 
bei den Gewerbe-und Kaufmannsge1ichten, allgemeine 
Zulassung als Verteidiger bei den Milil.ärgerichten, häufi­
gere Ve1wendung als Konkursverwaltet; Nachlaßve1wal­
te1; AufsichL-;personen im Geschäftsaufäichtsve1t'ahrcn 
und als Richter bei den Gewerbe- und Kaufmannsge1ich­
ten zu fordern sei. Dio schon erwähnten Verordnungsent­
würfe brachten auch gerade diesen Gedanken besonders 
zum Ausdmck. Die Bemühungen sind während de1· 
Kriegszeit in einzelnen Beziehungen von Erfolg gewesen, 
wenn auch im wesenUichen eine Besserung der Verhält­
nisse noch nichL zu erreichen wa1: 

Wie schon oben erwähnL, beschränkten si<:11 die 
Kriegsfürsorgemaßnahmen natürlich nicht auf eile An­
waltschafL selbst, sondern griffen weit dariiber hinaus. 
BeLrächUiche Mittel wurden für die Zwecke des Roten 
Kreuzes usw. zur Verfügung gestell t. h1sbesondere aber 
auch ihre eigenen Angestell ten kollllte die Anwaltschaft 
bmücksichtigen, wozu der zu Beginn des Jalu·es 1914 ge­
schaffene Angestelltenfonds die Möglichkeit gewährte. -
Eine beim Deutscheil AuwaUverein gebildete Feldrechts­
auskunftstelle stell te sich Heeresangehörigen in Feld Wld 
Heimat zu unentgellli clter Rechtsberatw1g zur Veifügung; 
sie wurde von der Heeresleitung mit Dank bcgnlßt und 
den Truppenteilen empfohlen und ist viel in Anspmch 
genommen worden - eine Verwirklichung der von Stranz 
in Rostock geforderten freiwilligen Pflichtanwaltschaft. 

XIX. 

Die Jmistische Wochenschrift erli tt während des Krie­
ges einen schweren Verlust durch das Hinscheiden Hugo 
Neumanns, des Vortrefflichen, der am 18. Februar 1915 
die Augen schloß. All seine Stelle trat Justizrat Julius 
Magnus, Berlin, neben dem der Geschäft.sleiter Dr. Ditten­
berger in der Schriftleitung verblieb, der nach seiner Ein­
bemfung in den Heeresdienst durch den Sch1irtf0h1-e1; 
Justizrat D1: Drucker; Leipzig, vertreten wurde. Gleichzei­
tig mit der Ubemahme de1· Rera.usgeberschaft durch Ju­
stizrat Magnus traten die beiden Vorstandsmitglieder 
Geheimet· Justizrat Dr. Eugen Fuchs, Berlin, und Rechts­
anwalt DI: Max Hachenburg, Mannheim, in die Schriftlei­
tung ein. 

Unter der neuen Leitung entwickelte sich die Wo­
chenschrift weit.er in stets aufsteigender Richtung. Sie 
wurde in der verschiedensten Weise ausgebaut. Mit der 
E1weit.erung ihres Umfanges hielt aber die qualitative 
Ausstattung dmchaus gleichen Schritt, so daß llie An-

waltschaft heute mit Stolz auf ihre Zeitschrift blicken 
kann. Es ist nicht Obertrieben, wenn man feststellt, daß 
die Juristische Wochenscluift in ihrem fih1fzigst.en Jahr­
gang der jmistischen Fachzeitungen Deutschlands fiihrt. 
lllr Mitarbeiterverzeichnis weist die besten Namen auf. 
Daß deshalb der Anwaltverein alles darangesetzt hat, sie 
unter erheblichen Opfern Ober die wirtschaftlichen 
Schwierigkeiten während und nach Schluß des Krieges 
hinwegzubringen, ist selbstversLändlich. Der die Entschei­
dungen enthaltende '!'eil , den auch der Vorstand in sei­
nem Programm vom Jalue 1911 wieder als Rückgrat cler 
Zeitschrift gewertet hatt.e, erfllhr einen besonders wert­
vollen A11sha11 durch die Einfühmng einer Kommentie-
11,111g in Anmerkungen, die den bestm1 l(enncm der 
jeweils einschlagenden Mai,crie übertragen wurden. Die 
Bearbeitungen der Entscheidungen selbst, fl'Oher von 
Mecke besorgt) lag nacheinander in clen Händen der 
Reichsgerichtsanwälte Seelig, Hacke, Kaise1; Lehma1m1 

Schall , Bitter, Zenetti und Schrömbgens; die Stl'afenL­
scheiclungen bearbeitete Kloeppel-Dresden, dann Kallil' 
Leipzig. Aber auch alle anderen Teile, Wissenschaft, 
SchriflLum usw. wmden unablässig verbessert. Während 
des Krieges fand die Kriegsgesetzgebwig, auch in wert­
vollen Übersichten w1d Zusammenstellungen, besondere 
Berücksichtigung. Dem öffentlichen Recht, dem Steuer­
recht usw. wurde der etforderliche größere Raum zur 
Ve1fügw1g gestellt. 

Gegen Ende des Krieges sah sich der hochvercliente 
Vorsitzende, Geheimer Justizrat Haber durch Gesundheits­
rücksichten veranlaßt, den Vorsitz niederc1ulegen und aus 
dem Vorstand auszuscheiden; an seine Stelle traL der Ge­
heime Justizrat Arthur Heiliger in Cöli1. -

Im Jahre 1917 verstarb der erste Sekret.är des Ver­
eins, Edmund Reuer, der seil der Begründung des Deut­
schen Auwaltvereins dessen Bmeaugeschäfte mit 
strengster Gewissenhaftigkeit und unermüdlicher Hingabe 
geleitet hatte. Mi t ihm, der noch mit den Gtilndern des 
Vereins, mit Dorn und namentlich mit Mecke zusammen­
gearbeitet hatte, schwand ein Slnck 'li'adition. 

XX. 

Es kam der u11glückliche Ausgang des Krieges und 
der Z11sa111menbl'Uch. Waffenstillstand und „Friedens"-Ver­
lrag erschütterten das Vaterland. In den Rcill en derer, 
die im Namen des Rechtes gegen die ungeheuerlichen 
Bestimmungen von Versaill es Einspruch erhoben, fehlte 
auch der Deutsche A.nwaltverein nicht. Aber das Uner­
hörte wurde Wirkli chkeit. 

Und noch einmal erhob der Deutsche Anwaltverein -
der Verein der Rechtsstreitei; wie ihn Adolf Wach ge­
nannt hatte - seine Stimme, um das Unmögliche der 
Auslieferungsbestimmungen, das scheußliche Zerrbild ei­
nes Gerichtsverfahrens, in dem der Verletzte Ankläge1· 
und Richter zugleich, abzuwenden. Dem an die Berufsge­
nossen aller Länder gerichteten Appell blieb jeder Wider-
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hall versagt; diese Zeit hö1t die Stimme des Rechts nicht 
melu·. -

Die während des Krieges eingeleiteten Hilfsmaßnah­
men verlangten mit Abschluß rles Krieges Fortsetzung. 
Die aus dem Felde Heimkehrenden, die Kri egsbeschädig­
ten und Kriegshinterbliebenen dtuften erwarten, daß 
man für sie eintrat. Für die lu'iegsbeschädigten Anwälte 
wurde wiederholt Ei.weitenmg des 'l'ätigkeitsfeldes, Zuzie­
hung zu besonderen Funktionen, baldige Verleihung des 
Notariats usw. erbeten und auch manches eITeicht. 

In verschiedenen Eingaben bemühte sich der Vor­
stand im Interesse der aus den leider verloren gegange-
11en Gebieten in das engere Vaterland zm'iickkehrenden 
KoUegen. Auch die Vertreterversammlung empfahl MaH­
nahmen in clieset· Hinsicht, wobei sie sich wiedemm 
grundsätzlich für clie Freizügigkeit aussprach. 

Besonders fühlte die Anwaltschaft aber auch die Ver­
pflichtung, sich det1 Landsleuten zm Verfüg1mg zu stel­
len die in irgendwelcher Weise dmch die hatten ßestirn­
mdngen des Friedensvertrages noch pe1·sön!ich getroffen 
wurden. So traf der Verein Maßnahmen, um eine zweck­
mäßige Vertretung in Prozessen vor den im Friedensvel'· 
trage vorgesehenen Schiedsgerichten sicherzustellen. Ge· 
mäß einem Antrage des Vereins wurde ldargestellt, daß 
clie Ve1trcttu1g deutscher Staatsangehöriger vor diesen 
Gerichten durch deutsche Rechtsanwälte zugelassen ist, 
und es wmde weiter dafür Vorsot·ge getroffen, daß die 
Interessenten auch geeignete Anwälte für diese besonde­
ren Aufgaben zu fü1Clen i11 der Lage sind. 

Zu Beginn des Jalll'es 1920 schritt schließlich der 
Deutsche Anwaltverein im Ei.nvernelm1en mit der An­
waltskammer beim Reichsgericht zm- Begründung der 
Leipziger Verteidigungsstelle, der die Aufgabe gestellt 
wurde, die Verteicligung de1jenige11 Persönlichkeiten vor­
zubereiten 1md zu unterstützen, die gemäß der Forde­
rung der Entente vor dem Reichsgericht zur Verantwor· 
tung gezogen werden. Da es nicht gelungen war, das 
tratu•ige Schauspiel der „Kriegsverbrecher"-Prozesse abzu­
wenden so sollte den davon Betroffenen nun Rat und 
Hilfe w~rden. Die Vertreterversa1mnJw1g stellte für die 
Zwecke der Verleidigungsstelle einen Betrag von 50 M 
zur Verfügung. Die Verteidigw1gsstelle, deren Arbeiten bei 
der Geschäftsstelle des Deutschen Anwaltvereins erledigt 
werden, hat im Laufe anderthalbjähriger Tätigkeit bewie­
sen, daß sie ein dringendes Bedürfnis erfüllt und dem 
Veitrauen der beteiligten Kreise begegnet. 

XXI. 
Zlll' Stellungnahme zu wichtigen Gesetzgebungsfragen 

gaben die dem J(riegsende folgenden Jahre reichen An­
laß. 

Die Bemühungen um eine Entlastung der Gerichte 
wurden fortgesetzt; auch hierbei wirkte die Anwaltschaft 
mit, wobei sie ilu Hauptaugenmerk darauf richtete, daß 
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nicht unter dem Dmcke der augenblicklichen Notlage 
Maßnahmen getroffen würden, die dauernde Schädigung 
der Rechtspflege zur Folge haben könnten. Zu der Entla­
stungsvernrdnung des Jahres 1921 wurde in diesem 
Same Stellung genommen. Daß der Ruf nach Sparsam­
keit auch im Gebiete der Justizverwaltung nicht tmgehört 
bleiben darf, ist selbsl.verstänrlli ch, aber Güteverfahren, 
Abbau der Koll egialge1fohtsbarkeit usw. sind Maßnah­
men, an die man nicht leichten Herzens herangehen 
darf. Für gewisse Einrichtungen und Aufgaben muß auch 
der ärmste Staat die Mittel aufbringen, we1m er sich 
nicht selbst aufgeben wil l. 

Die Verhandlw1gen über diese Maßnahmen gaben 
dem Vorstande Gelegenheit, sich hinsichtlich der wesentli­
chen Gmndsätze der geltenden Gel'icl1tsve1fassung und 
der geltenden Zivi lprozeßordnung zu dem Bestehenden 
zu bekennen. In den von ihm atügestell ten Richtlinien 
tritt er für clie Aufrechterhaltung der auf diesen Grund­
sätzen beruhenden Stellmig und Tätigkeit des gelehrten 
Juristenstandes, des Richterstandes und des Anwaltsstan­
des ein, empfiehlt in einzelnen Punkten eine Fmtentwick­
lung, warnt aber nachdrücklich vor der naheliegenden 
Gefahr einer Beeinträchtigung der künftigen grundlegen­
den Reform durch eine aus Ursachen nur vorübergehen­
der Art erwachsende Notgesetzgebung. 

Daß diese Wamung gerade unter den Nachkriegsver­
hältnissen besonders angebracht und besonders nötig 
war und noch ist, zeigt die Entwicklung dieser Nach­
kriegajahre. ÜbcraU der Ruf nach gnmdstürzenden Neuer· 
ungen, überall zunächst Abbruch statt .Aufbau. Die 
ausscl1weifenden Reformpläne, die Gerichtsverfassung 
und Prozeß durch Voll<sfriedensricbterturn w1d gütlichen 
Ausgleich erset.ien wollen, rufen so Richter wie Anwalt 
auf den Plan. Der Deutsche A11waltverein hat nach Kräf­
ten seb1e Stimme hiergegen erhoben, wie er auch aus be· 
sonderem Anlaß fih· die AnfrechterJ1altung des geleluten 
Richterstandes, für die Unabhängigkeit und Unabsetzbar 
keit der Richter unzweideutig eh1getrnt.en ist. 

Der Zusammenbrnch und die daraus folgende Ent­
wicklung auf dem Gebiete des Steuerwesens mit ihrer 
ungeheuren Tragweite für die Allgemeinheit und den Ein­
zelnen gaben der Anwaltschaft in verschiedenen Bezie­
hungen Anlaß zur Aufmerksamkeit und zur Betätigung. 
Zunächst sah sich der Deutsche Anwaltverein genötigt, 
sich zu verschiedenen Teilen der Steuergesetzgebung gut­
achtlich zu äußern, um im allgemeinsten Interesse auf 
schwere Fehler der geplanten Regelung hinzuweisen und 
VOl'schläge zur Änderung zu machen. 

Weiter aber eiforderten auch verschiedene clie An­
waltschaft selbst betreffende Steuerplä.ne und -absichten 
eine Stellungnahme. Zum Teil handelte es sich dabei, wie 
in der Reichsabgabenol'(lmmg, um Bestimmungen betreffs 
der Bemfstätigkeit der Anwaltschaft, die von einem 
schlechthin anwaltsfeindlichen Geiste erfüll t waren, zum 
Teil aber mn eine Vernachlässigung der besonderen Stel· 
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Jung und Lage der Anwaltschaft bei der steuerlichen Er­
fassung. h1 Gemeinschaft mit anderen Verbänden war der 
Anwaltverein noch während des Krieges, zum Teil auch 
miL Erfolg, für eine gerechte Beiilcksichtlgung der freien 
Berufe bei der Bemessung der Steuerlasten eingetret,en. 
Fast jedes der Steuergesetze machte ein derartiges Ein­
greifen nötig. 

Besonders bedenklich wa1; daß die neue Steuerge­
setzgebung in vielfacher Hinsicht mit den bisher be­
stehenden natnrlichen und aus der Lage der Sache sich 
ergebenden Grundsätzen steuerlicher Belastung über­
haupt brach. Berufe, bei denen von einem Umsatz nicht 
die Rede sein kann, wurden einer Umsatzbesteuerung un­
terworfen, Personen, die alles andere, mu· nicht Gewerbe­
treibende sind, einer Gewerbesteuer usw. Hier bestand 
um so mehr Anlaß zu einem Eingreifen, als der Erfolg 
dieses Vorgehens nicht nur eine ungerechte Mehrbela­
stung der Betroffenen, insbesondere auch der Anwalt­
schaft darstellte, sondern ein zugleich dem Rechtsgefühl 
abträgliches gesetzliches Vorgehen aus rein fiskalischen 
G1ilnden. Wem1 es auch leider nicht überall gelungen is~ 
diesem Vorgehen zu widerstehen, so hat doch immerhin 
einigen Gesichtspunkten - sei es in den Gesetzen selbs½ 
sei es in den Ausführungsbestimmungen - zur BerOck­
sichtigung verholfen werden können. 

El'wähnt sei an dieser Stelle, daß sowohl bei diesen 
als auch bei anderen wichtigen Angelegenheiten rl.er An­
waltverei:n sich nicht mit schriftlichen Eingaben und Vor­
stellungen begnügte, sondern auch Gelegenheit zu 
mündlicher Aussprache mit den beteiligten Stellen sucht,e 
und fand. Ganz besonders wurden neuerdings mündliche 
Besprechungen mit den dem Parlament angehörigen Kol­
legen und auch anderen Parlamentariern abgehalt,en, die 
wiederholt erfreuliche Klämngen herbeifilluien. -

Die erwähnte Entwicklm1g der Steuergesetzgebung, 
für die Allgemeinheit und auch für die Anwaltschaft von 
weittragender und vielfach bedaue.rlicher Wirkung, gab 
aber andererseits d.er Anwaltschaft eine erwünschte Gele­
genheit, ihr Arbeitsfeld zu erweitern. Die deutsche An­
waltschaft haL sich i11 neuerer Zeiti wie dem öffentlichen 
Rechte Oberhaupt, so auch ganz besonders der Bearbei­
tung des Steuel'l'echts zugewendet. Der Vorstand des 
Deut.sehen Anwaltverolns ve1fehlte uich~ die örtlichen 
Organisationen auf die große Bedeutw1g dieser Betäti­
gung hinzuweisen und konnte mit Befriedigung feststel­
len, daß dieser Hinweis großem Verständnis begegnete. 
Diese Betätigung liegt nichL nur im Interesse des Stan­
des; dem allgemeinen Interesse dient es, wenn die Bera­
tung in Steuerangelegenl1eiten nur in die Hand des 
Anwalts als des berufsmäßig vorgebildeten und mit den 
Sicherl1eiten einer hohen Standesauffassung ausgestatte­
ten Parteiberaters gelegt wird. 

Durch diese Entwicklung wurde weiter von neuem 
die Frage des Spezialistentums im Anwallsbe111f brennen-

der, mit der sich auch der Anwaltstag des Jalrres 1920 
befaßte. 

Die Bestrebungen auf E1weiterung des Tätigkeitsfel­
des der Anwaltschaft gewannen nach dem Kriege noch 
insofern eine besondere Bedeutung, als der ausdrückliche 
Ausschluß der Anwaltschaft vor dem Auftreten vor den 
Gewerbe-und Ka11fmannsgerichte11 auch in Verordnungen 
der Übergangszeit wieder aufgenommen Wlll'de. Es wur­
den dadurch neue Präzedenzfälle für künftige Regelun­
gen, namentlich für die beabsichtigte Kodifikation des 
Arbeitsrechts und des Arbeitsgerichtsverfahrens, geschaf­
fen. 

Hier mußte die Anwaltschaft alle ihr nur zur Vel'fil· 
gw1g stehenden Kräfte ansparu1en, um der verderblichen 
Entwicklung Abb111ch zu tun. In zwei Richtungen erhob 
auch der Deut.sehe Anwaltverein Widerspruch: einmal 
miL Rücksicht auf die Gefahr einer Zertrümmerung der 
im großen und ganzen bewäluten Gerichtsorganisation 
durch die fo1igesetzte Bildung neuer Sondergerichte und 
zweitens gegen den lo:änkenden Ausschluß der Anwalt­
schaft von diesen Gerichten. In zahlreichen Eil1gaben1 na­
mentlich aber auch auf dem bereits erwähnten Wege 
parlamentarischer Besprechungen suchte der Anwaltver­
ein seine Auffassung zur Geltung zub1ingen1 wobei Gele­
genJ1eit wat; die alten, durch ständige Wiederholung 
nicht wahrer werdenden Schlagwo1ie abzutun, mit denen 
der Ausschluß der Anwalt.5chaft z. B. für das Schlich­
tungsverfahren wiederum begt·ündet wurde. 

Es lag nach Abschluß des Krieges und der gnmdstür­
zenden Verändenmg aller Verhältnisse nal1e, daß die An­
waltschaft sich die Frage vol'legte, ob diese Verhältnisse 
nicht etwa auch zu einer Änderung ihrer eigenen Slan­
desauffassw1gen geführt hätten und demgemäß Ändemn­
gen der Anwaltsordnung angezeigt erschienen. Der XXII. 
Deutsche Anwaltstag zu Leipzig im Jahre 1020 beschäf­
LigLe sich mit dieser Frage in wertvoller Aussprache, die 
zu dem Ergebnis führte, daß die ganz übetwältigende 
Mehrheit des Anwaltstages solche Änderungen der Stan­
desauffassung ablehnte. Das Thema der Erörterung und 
die Erörtemng selbst wa1· auf eine Anzahl einzelner Fra­
gen eingest,ellt worden (Gebühren, Reklame, Verkauf der 
Praxis): das Ergebnis lief jedoch im Grund auf die Fest­
stellung hinaus, daß die Standesauffassungen der Anwalt­
schafL auch heute noch diajenigen sind, unter denen sie 
die letzten Jahnehnte gestanden und gearbeitet hat. 

Wie schon erwähnt, beschäftigte sich der Anwaltstag 
hierbei auch mit der Frage der Fachanwaltschaft und der 
Frage der Spezialisierung, eines nach außen erkennbaren 
Spezialistentums, wozu jedoch von einer Beschlußfassung 
Abstand genommen wurde. Dabei war abet· Gelegenheit, 
auszusprechen, daß der Anwaltstag die SchaITung einer 
besonderen Finanzanwaltschaft, zu der auch anderen als 
Rechtsanwälten der Zugang offen stehen würde, wlhe­
ctingL ablehnen müsse. 
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Auch die Frage der Sirnultanzulassung, die vor dem 
Kriege den zuständigen Ausschul~ beschäfti gt hatte, kam 
wiederum in Bewegw1g. Der Ausschuß hatte sich im Jah­
re 1913 gegen ihre Ei11füh111ng ausgesprochen. Der Vor­
stand war jedoch Ende 1920 auf Grund erneuter Prüfung 
dazu gekommen, die Simultanzulassung grnndsätzli ch als 
im lnteresse der Rechtspflege gelegen zu bezeichnen. lrn 
übrigen hatte er den zuständigen Ausschuß beauftrag~ 
über die zur Durchfühnmg zu erlassenden Maßnahmen 
zu beraten. Der Beschluß des Vorstandes erregte lebhaf­
ten Widersp1uch in den Kreisen der Anwälte der kleine­
ren Kollegia.Jge1ichle und führte zu einem Zusammen­
schluß dieser Anwälte in einer neuen Orga11isalion. In 
Verbindung mit den beiderseitigen Organisationen der 
Kollegialgerichts- und der Amtsgerichtsanwälte eröiterte 
dann der Ausschttß des Vorstandes die Frage emeu~ wo 
bei sich erfreulicheiweise Aussichten für eine Verständi­
gung auftaten, deren Zustandekommen im Interesse der 
Anwaltschaft und des Vereins dringend zu erhoffen ist. 
Berechtigten Wünschen der Amtsgerichlsanwalt.'lchaft 
hinsichtlich der Gestaltung cles Veifahrens bei den Kam­
mervorstandswahlen wa.l' übrigens der Anwalt.st.ag beige­
treten. 

XXII. 

Die Frage der Refonn des Anwalt.sgebührenwesens 
trat vermöge der Entwicklung der wirl ·chaffiichen Ver­
hältnisse nach dem Zusammenbruch in ein Stadium ganz 
besonderer Entwicklung. Die alte unerfüll te Forderung 
nach einer zeitgemäßen Umgestaltung der gänzlich un­
haltbaren Bestimmw1gen Ober die gesetzlichen Gebühren 
cler Anwaltschaft wtu-cle mit Nachdruck vcd'ochten. 

'I)•otz lebhafter Bemühungen war aber Abhilfe von 
der Gesetzgebtmg nicht zu erlangen, und es kam zur 
Selbsthi lfe. Die örtlichen Vereilti gW1gen beschlossen und 
ihre Mitgli eder verpfli chteten sich gegenseitig, gewisse 
Teuerungszuschläge zu den Gebühren in allen Sachen 7.11 

vereinbaren. Auch der Deutsche Anwaltverein verschloß 
sich der Übe1.-zeugung nicht, daß mit Rücksicht auf die 
Lage eine alsbaldige Selbsthilfe der Anwaltschaft auf die­
sem Wege zu1· Notwendigkeit geworden sei. Der Vorstand 
sprach sieb deshalb am 6. Juli 1919 dahin aus, daß ange­
sicht.'l der bestehenden außerordentlichen Teuemngsver­
hältnisse nichts anderes übrig bleibe, als daß die 
Recht.sanwälte bis zu der vorgr,sehenen gesetzlichen Er­
höhung der Gebührensätze die Übernahme von Auft.J:ä.­
gen davon abhängig machen, daß die Partei sich zur 
Zaltltmg von Zuschlägen zu den Gebühren verpllichtet. 
Eine Bestätigung der sich weiter und weiter verbreiten­
den Überzeugung von der unvermeidba.i·en Notwendigkeit 
der Selbslhilfe gab am l4. September 1919 der außeror­
dentliche Anwaltsl.ag zu Leipzig, der miL dem energi­
schen Verlangen nach unverzüglichem Erlaß von 
Notverordnungen zm· Erhöhung der gesetzli chen Gebüh­
ren den Ausspruch verband, daß er das Recht und die 
Pflicht der Anwaltschaft zur Selbsthilfe in1 Wege der frei­
en Vereinbarung anerkenne. 
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Das Gesetz vom Dezember 1919 konnte, da. es die be­
rechtigten Fordcmngen der Anwaltschaft nicht erfüll te, 
eine Änderung nicht bringen. Die Ve1t ret.crversammlung 
stell te dies Anfang 1920 ausdrücklich fes~ tmd die gene­
relle Verei11barung von Teuemngszuschlägen war im Lau­
fe dieses ,Jahres im ganzen Reiche dlll'chgefülu't; sie 
begegnete auch dem vollsten Verständnis in den Kreisen 
des rechtsuchenden Publikun1s. 

In der mit dem Gebührenwesen eng zusammen.hän­
genden Frage des Armemechts brachte das Gesetz vom 
18. Dezember 1919 wenigstens einen !deinen Fort.schritt 
insofern, als es die AuslagenerslaLtung in Annensachen 
gewährte. Die Vertreterversamntltmg vom Februar 1920 
forderte wiederholt die Einführung der vollen Bezahhmg 
der Anwälte in Armensachen aus öffentli cl1en Mitteln 
und verwalute sich entschieden gegen die im Gegensatz 
Ztll' Rcichsve1fässung der Anwaltschaft durch die unent­
geltli che Annensachenfüluung aufgezwungene Enteig­
nung ihrer Arbeit.skraf~ wobei sie auch auf die in 
erheblichen Teilen der Anwalt.scl1aft bestehende Absicht 
zur EiJ1Stellung ihre1· Tätigkeit in Armensachen hinwies. 

Erst im Jal1re 1921 kam es dann zu einer gesetzJi. 
chen Regelung, die eine ei11ige1maßen befri edigende Lö­
sung des Gebührenproblems für die Übergangszeit bis zu 
der nötigen gnmdlegenden Reform becleutet, Das C'nlSetz 
vom 15. Juli 1921 erkläit in Zukunft für unzulässig, daß 
Anwälte sich gegenseitig verpflichten oder dahin überein­
kommen, allgemein Teue1ungszuschläge zu erheben, be­
seitigt also die SelbsU1ilfe im Wege der Vereinsbeschlüsse. 
Als Erfolg seiner Mi tarbeit an diesem Geselze kann der 
Deutsche Anwaltverein verzeichnen, daß eine zeitweise 
drohende weitere Beschrä11kung des Gmndsatzes in § 93 
der GebOlu·enordmmg abgewendet worden ist; dicse11 
Grundsatz hält das Gesetz vielmehr ausdrücklich auf­
recht! Das GeseLz gibt aber andererseits nicht nur - wie 
das Gesetz vom Dezember 1919 lat - eine zaltlenmäßige 
Erhölnmg der Gebühren, sondern es erkennt. durch die 
Ei.nfiU1mng variabler, etforderli cl1e1lfalls im Verord11u11gs­
wege neu zu bemessender Zuschläge an, daß die feste 
Taxe, wie sie dem GebiU1renwcsen zugrunde lag, den 
schwankenden wittschaflli chen Verhältnissen nicht mehr 
gerecht zn werden vetmag. Dfo Anwaltschaft hat also 
nunmehr einen Ansp1uch darauf, daß die UOhe ihrer Ge­
blihren im Falle einer Verschiebung der wll.'tschaftlichen 
Verhältnisse unverzüglich diesen angepaßt wird. We1m 
auf diese Weise für die Zukunft eine Wiederkehr dessen 
vermieden wird, daß die Anwaltschaft Monate w1d Jahn: 
h.indtu·cl1 nach einer zugestandenermaßen unzureichen­
den Entlohnung zu arbeiten gezwtmgen war, so ist das 
enr.schieden ein Fortscluitt, der mit. dem Opfer de1· gene­
rellen Vereinbarungsbescltlüsse nicht zu teuer erkauft 
sein wfu·de. 

XX111. 

Die innerpolitischen Kämpfe, die sich an den Zusam­
men.bmcl1 des alten Reiches anknüpften w1d noch andau-
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em, haben die Stelhmg der geistigen Arbeiter besonders 
schwer berülu't. Sie stehen in Gefahr, zwischen den gro­
ßen im Kampfe befindlichen Mächten zerrieben zu wer· 
den. Sie verwiesen den Deutschen Anwallverein auf eiJle 
Verbindung mit anderen gleichart.igen und von gleicher 
Gefahr bedrohten Berufen. Hierbei ergaben sich ffu· die 
Anwaltschaft zwei Riclltungen des Anschlusses, einmal in 
der Richtung des gelehrten beamteten Juristenstandes, 
insbesondere des Richterstandes - aus dessen Kreisen al­
lerdings leider der Verständigung vielfach entgegengear­
beitet worden ist -, auf der anderen Seite eine 
Verbindung mit anderen freien geisUgen Berufen, ohne 
die ein Wiederaufbau ja nicht denkbar ist. In beiden Be­
ziehungen hat der Deutsche Anwaltverein Fühlung aufge­
nommen, in einzelnen FäJlen, wie bernits erwähn~ auch 
schon gemeinschaftliche Maßnahmen durchgeführt. Ein 
engerer organisatorischer Zusammenschluß ist nach bei­
den Richtungen in Erwägung tmd Vorbereitung; die kom­
mende Zeit wird sicher die erstrebw engere Verbindung 
bringen. Der geplanlen, grundsätzUch bereits beschlosse­
nen „Arbeitsgemeinschaft freier geistiger Berufe" wird als 
eine der ersten Aufgaben die Sorge für eine himeichende 
Vertretung im endgültigen Rcichswirt,5chaftsrat obliegen; 
im vorläufigen Reichswirtschaftsmt sind diese Berufe lei­
der nur mit sieben Sitzen bedach~ von denen einer auf 
den Deutschen Anwaltverein entfällt. 

Auf energische Wahrung ihrer Existenz uud ihrer 
Stellung muß die Anwa.ltsc:hafL nichL nur im Interesse 
der Rechts1lfl ege und in ihl'em eigenen h1teresse1 sondern 
auch um ihrer Angestell ten willen bedacht sein; auch de 
ren Schicksal - das Schicksal vieler Tuusender von Fami­
lien - hängt von ihrem Gedeihen ab. 

In die allgemeine Bewegung der Arbeiter und Ange­
stellten, die sich aus dem Zusammenbruch entwickelte, 
wurde auch die Angestelltenschaft der Anwälte hineinge­
zogen. Die 'I'arilliewegung nahm zunächst ei11en größeren 
Umfang an; au zahlreichen Orten kam es zu lebhaften 
Tarifl<ämpfen 1111d zum Abschluß von Tarifverträgen. Der 
Deutsche Anwaltvcrein wurde auch unmittelbar an die• 
ser Frage interessiert dadlll'ch, daß die Angestell ten die 
Forderung nach einem Reichstarifvertrage erhoben. Der 
außerordenUiche Anwaltßta.g zu Leipzig im Jahre 1919 
nahm Stellw1g zu dieser Forderung tmd sprach sich da.­
hingehend aus, daß ein Reichslarif nur im Notfallr. und 
mit. subsidiärer Geltung, jedenfalls aber nur unter Aus­
schluß der Gehaltsfrage in Betracht gezogen werden 
könne. 

Die weitere Entwicldung der Tarifverträge der An­
waltsangestellten hat die Überzeugung, daf~ der Reichsta­
rif gerade für diese Kategorie von Arbeitsverhältnissen 
durchaus nicht paßt, gestäl'kt, wie er ja überhaupt die 
Befih•chtungen derer, die der Ent.wicklung des 'lat'ifver­
tragswesens bedenklich gegenüber gestanden hahen, be­
stätigt haL. 

XXIV, 

Das innere Lehen des Vereins wai; wie schon gesagt, 
seit der Neuordnwig der Verfassung im Jahre 1900 über­
aus rege; die Tätigkeit sämtlicher Vereinsorgane hat nach 
Wiedereintritt einigermaßen ruhigerer Verhältnisse wie­
der lebhaften Aufschwung genommen. Die Mitgliederzahl 
ist auf über 10 000 gestiegen. 

Es mag dabei noch eiwä.hnt werden, daß die wech­
selseitigen Beziehungen zwischen dem Deutschen An­
waltverein einerseits und den Anwaltskammern sowohl 
als den örtlichen Vereinigungen andererseits, gleichfalls 
dauernde Belebung erfahren haben. Es gab Zeiten, da 
man glaubte, der Deutsche Anwaltverein mache die örtli­
chen Vereine entbehrlich. Die letzten Jalu-e haben ge­
zeigt, daß die Bedeutung dieser Organisationen ständig 
wächst, daß sie einen großen Kreis von Aufgaben haben, 
und daß in ih11en wich1jge Standesarbeit geleistet wird. 
Der Deut.5che Anwaltverein hat diesen Zusammenschluß 
begrüßt tmd nach Kräften unterstützt; llie Zahl der ör[;Ji­
chen Vereine ist in ständigem Wachsen; enge Verbindun­
gen und lebhafter Mein1mgs-1 Anregungs- w1d 
Erfahnmgsaustausch bestehen zwischen ihnen und dem 
Gesamtverein. 

Auch die Beziehungen zu anderen wissenschaftlichen 
und wirtschaftlichen Verbänden ähnlicher oder die An­
wallschali interessierender Ziele zu pflegen, hält der 
Deut.sehe Anwaltverein für wichtig. Die in den Zeiten vor 
dem Kriege bestehenden freund.nachbarlichen Beziehun­
gen zu ausländischen Organisationen, deren Bestrcbw1-
gen auf einen internationalen Zusammenschluß der 
Advokaten der Deutsche Anwaltverein mit Interesse ver­
folgt hatte, sind abgebrochen und werden auch bis atü 
weiteres abgebrochen bleiben. Nicht untel'brochen abei; 
sonclem verstäl'kt und verlieft wi rtl hoffenlli ch die Ver­
bindung mit den deutschen Biiidem im Reichsausland, in 
den abgetrennten Gebieten und besonders auch in Öster­
reich: Diese Zusammengehörigkeit zu pflegen schien dem 
Deut.sehen Anwaltverein schon während des Krieges und 
scheint noch viel mehr heute vaterländische Pilicht. 

Während der Dauer des Krieges hatte auf die Einbe­
rufung von Anwaltstagen und damit auch auf die Vor­
nalune der satzungsmäßigen Wahlen vet-zichlet werden 
müssen. Nach Beendigm1g des Krieges wurden einige Än­
derw1gen der Satzungen rles Vereins vorgenommen. So 
wurde eine Erhöhung der Zahl der Vorst,andsm:itgUeder 
zunächst auf 15, dann auf 18 beschlossen und damit eine 
weitere Berücksichtigung der verschiedenen Landesteile 
ennöglicht. Wichtig war bei diesei· Ändemng, daß sie die 
Schafftmg eines engel'en in und bei Leipzig domizilietien 
Vorst.andes el'möglichte, der die stets wachsende Flut lau­
fender Geschäfte zum 'l'eil erledigen, zum Teil aber für 
den Gesarntvol'stand vorbereit,en konnte. 

Auf dem Anwalt.<Jtage des .Jahres 1920 legte der Vo,~ 
sitzende Geheimrat Arthur Heiliger sein Amt niedei: Der 
Verein dankte dem All verehrten, der als Vorsitzender des 
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Vereins sowohl, als des wichtigen IY. Ausschusses, sich 
die größten Verdienste erworben hatte, durch Verleihung 
der Ehrnnmitgliedschaft. An seine Stelle trat der Rechts­
anwalt beim Reichsgericht Just.izrat Alfred Kurlbaum, der 
seinen Vorgänger im Amte schon vorher bei dessen Be­
hindenmg durch die Entfemung des Wolmortes vielfach 
vertreten hatte. - In den Weihnachtstagen des fünfzig­
sten Jahres des Vcreb1s geleiteten wir Julius Haber zu 
Grabe. 

Erwähnt sei an dieser Stelle auch die Schaffung der 
Strafrechtsgruppe des Vereins, die unter Leitung des Vor­
sitzenden des Strafrechtsausschusses und hl Verbindung 
mit diesem Ausschusse die besonders auf dem Gebiete 
der Verteidigung tätigen Mitglieder enger zusammen­
schließen soll. Es wurde hiermit eb1 Anlaß für eine Ent­
wicklLmg der Vereinsorganisation geschaffen, die 
vielleicht bei einer weiteren Ausbildung des Spezialisten­
tums im Berufe von größer Bedeutung werden kann. 

Mit den Aufgaben des Vereins wuchsen natürlich 
auch die Ausgaben: an die Stelle des Ja.lll' eset::tts der er­
sten Zeiten von ein paar 'l'ausend Talern ist ein Millio ­
nenetat getreten. Wie schon erwähnt, machte besonders 
die Erhaltung der Juristischen Wochensclu'ift schwere Op­
fer nötig, die aber mit erfreulicher Bereitwilligkeit von 
den Mitgliedern gebracht WUl'den. Die erheblichen Erhö­
hungen des Mitgliedsbeitrages auf 80 M und schließlich 
auf 120 M hatten keinen merkbaren Rückgang der Mi t­
gliederzahl zur Folge. Auch gelang es, dar,k der Opferwil­
li gkeit zahlreicher Kollegen, einen stattlichen Reserve­
fonds ins Leben zu rufen, der eine weitere Sicherheit 
dafür schaff4 daß die Jmistischc Wochenschrift auch für. 
derhin so blüht m1d gedeiht wie gegenwärtig, und daf~ 
sie auoh etwa kommende neue schwere Zeiten glücklich 
überstehen wiTd. 

Die Berufshaftpllichtversichenmg gewann nach dem 
Kriege eine besondere Bedeutung. Das Risiko der 13erufs­
ausübung liatte sich schon in den Votlo.iegajalU'en selu· 
verstärkt, einmal du.roh die ständig fortsclu·eitende Ge­
wölmung des Publikums an den Regreß llild weiter 
durch die Verschärfung det Alüorderungen, welche die 
Judikatur an die Sorgfaltspflicht des Anwalts stellte. 
Nach dem Kriege trat nun noch die ungeheure Fülle neu­
er Gesetze und Vernrdnw1gen hinzu, deren Unübersehbar­
keiL zu einer RäufUJtg von Versehen führen mußte. Auf 
der anderen Seite erfordette die Versicherung dieses Risi­
kos ständig erhöhte Aufwendungen. Bei der im Jahre 
1921 e1folgten Erneuerung des Empfehlungsvortrages mit 
dem All gemeinen deutschen Versicherungsverein in Stutt­
gart war der Vorstand des Deut.sehen Anwaltvel'0ins dar­
auf bedacht, die Aufwendunge11 an Prämien für clie 
Mitglieder des Vereins in erträglichen Grenzen zu halten 
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und ihnen andererseits möglichst erhebliche Vorteile, na­
mentlich hinsichtlich des Umfanges des Schutzes, zu si­
chern. 

XXV. 
Fünfzig Jalue, - eine Spanne Zeit voll unenneßlichen 

Geschehens. Für die deutsche Anwaltschaft eil1 halbes 
Jahrhundert der Blitte, für den Deutschen Anwaltverein 
ein ständiger Aufstieg in dem Streben, die Kräfte des 
Standes so zusammenzufassen, wie die Zeiten es erfor­
dern. Der Deutsche Anwaltverein hat fleißige Arbeit ge­
leistet. Er hat mancherlei Erfolge zu verzeichnen. Aber 
die deutsche Anwaltschaft war niemals von Eigennutz 
beseelt. Sie hat immer das allgemeine Beste vor Augen 
gehabt und hat auch für sich stets nur das gefordert, 
was das allgemeine Beste vedangte. 

So wird die Anwaltschaft, w1d so wird der Deutsche 
Anwaltverein auch weiterhin an den großen Aufgaben 
der nächste11 Zeit mitarbeiten. Gibt es doch fast kein 
Rechtsgebiet, auf dem nicht Reformen bevorstehen. Die 
Verfassung unserer Gerichte, der Rechtsgimg il1 bürgerli ­
chen Streitigkeiten und in Strafsachen, das matetielle 
Strafrecht, das öffentliche Recht - sie alle sind in der 
Umwandlung begriffen. Die Verfassung der Anwaltschaft 
selbst und die gesetzlichen Grw1dlagen ihrer wirtschaftli­
chen Existenz bedürfen zum Teil der Nachprüfung 1md 
neuer Ordnung. Hoffentlich findet auch die neue Zeit die 
Anwaltschaft wie bisher, wenn anch in regen und lebhaf­
ten Meinungskämpfen, doch in allen Gmndfragen ge­
schlossen Ulld einig. 

Im Deutschen Anwaltverein wird eine Änderung der 
Verfassw1g erwogen. Auch ilir Ziel muß sein, die Ge­
schlossenheit des Standes zu verstärken, die vielen vor­
handenen und tätigen Kräfte nicht zu verringern m1d 
auszuschalten, sondern zu gemeinsamer Wirkungsrich­
t1rng zu wenden. 

Die Anwaltschaft wird bei allen diesen Bewegungen 
ilu· Augenmerk darauf richten, daß nichts zerstört wird, 
was Erhaltung verdient, Den Votwurf der Reaktion 
bmucht sie, die vor fast hw1dert Jahren als erste den 
Fortschritt zur politischen 1111d Rechtseinheit forrlerte, 
nicht zu fürchten. 

Zum Wiederau1bau tritt die deutsche A11waltschaft in 
die Reihen, zum Kampf um die Wiedererlangung dessen, 
was schweres Geschlck uns geraubt ha~ zur Arbeit für 
das, was uns allen, dem Volk und dem Vat.erland, dem 
Einzelnen und der Gesamtheit, im innem mul nach au­
ßen nottut, für 

EinigkeiL und Recht und Freiheit. 
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6. Dokumente 1921 bis 1929 
In den großen Darstellungen zur Befindlichkeit der Rechtsanwälte und zum Deutschen 
Anwaltverein, namentlich bei Ostler - unübertrojf en und unentbehrlich bis zum heuti­
gen Tage - ist auch der angesprochene Zeitraum ein_qehend behandelt. Das Geschehen 
nachzuzeichnen, ist in diesem Abschnitt ebensowenig der Zweck dieser Schrift wie in 
ihren üb1igen Teilen. Noch spärlicher und weniger gewichtig als zu anderen Zeitab­
schnitten ist das Archivmaterial, aus dem aber einige hübsche Dinge in Erinnerung ge­
bracht werden sollen. 

Von besonderer Bedeutung ist der 24. Anwaltstag 1929 in Hamburg gewesen. Er war 
der letzte AnwaUstag vor der Errichtung der nationalsozialistischen Diktatur. Neben 
einem Festakt zur Feier des 50jährigen Jubiläums der Justizgesetze enthielt er den Vor­
trag von Alsberg über die Philosophie der Verteidigung und verhandelte das Thema 
,,Anwalt, Volk und Staat". 

Der Anwaltstag ist in der Hambur,ger Presse in bemerkenswerter Gestaltung herausge­
hoben worden, wie die nachfolgenden Ausschnitte zeigen. 

lita.Ml11f«Clt. <irf!r !BtlCaor brr Omnllurart DadJr)dJlen, ~lag, 13. <Stptem~rr 11)21) 
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Runb f ~hau im l3 ilb e 
,. ...._.... t .... • ....,,,t......., ....... --- •H~ ..... •t11 

~um 211. Jlnmalfsfag 
in fltamburg 
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In Schriftzug und Signet präsentierte der Deutsche Anwaltverein sich schon in den 
zwanzi,ger Jahren. 

Bnwaltablatt 
2la~rf~ttn für bft fflft'g{hbtr bei Oeutf~en ~nn,a'ltuer,,n,, 

e4,tfthUm Dr. �~�t�h�n�t &f� 1:>ltttdngu, ,r,411an1uJI 
,O,rfag oon m,, 'motfn 3ucUanbh,nt 2rtpatgC1, 1:>rtlbnu etraftt 11/11 

trrf<l)rin1 monotlh• ffnmol1 In Off :llt1dffllt11 Od·'2llono11, 31• 
1agfprs1'  " �l�f�f�f�1�1�f�&�l�r�l�l &f� J 2llorf, / iOn 2111•1 ttfolg1 om prcf• 
•dfiloflm �b% �r�4� of, P•II, h4 n, • .,.., ••• 01• �!�B " &f  " " "�D�l�u�n�a�,�.� 
••• On q)fffog 2!,fl1llun1m GII. iltf4111nb,n Gtn 111on9,t••fl• 
lluflrlfont ~•• iff P•fl6•1•• 01(411,91. lri bn P•~ •ntairtnam 

Jaijrgang XVI $.)eft 8 ~uguft 1929 

~eutf djer ~nroa(tuere{n 

23. ~eutf djer 'A.nwa( tßtag 
3u 6tuttgart 

247 

9-)ambu~g! 
@ß ifb tva~tlia, . nicfJt leic!Jt, einen !BericfJt il.&et 

bie lan:ge Uiei~e bcr ~eranfl;a!tun'Qen beß· 24. SI) e u t" 
f d} C 11 �~� n to a{ U tn g e ß �~� U �~� Cl m DU t g 3'11. l!t• 
ftatten. 6<ij1~tetbingß unmöglid) ift eß, irt einer 

2eitet be9 ~teiieaußfoJuff �~� l,l3tof. Dr. ID?. S3 eo 
unb bem bei! ~ml)fangß„ unb mlognungaaußfd:Juff~ 
~er man n 15 cfJ to a r ~, f oiuie ben OtH!auäf cfJufy, 
mltgliebetn Dr. ~ oilänbet, Dr. ID'linben, Dr. 
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Der Vorstand des Deutschen Anwaltvereins im Jahre 1921 in Bamberg 

Mitglieder des Vorstandes des Deutschen Anwaltvereins in den zwanziger Jahren 

;~. ·. . •": ,,.,.~._;;_ .. ·.:: ,I 1 ; j•• ölift Rl '-"
00l Jlra'\ r'. '· , . . . · ---· 1•i" • •.. .. ll 111.aw• .,t1111 

·': ·: -: '/ ~.' ·TT 1l,;,_. �~� •. , ........ •:· .. ~., ... WMJ'Jil j �~� 
.~ · , -.'..._: ,.LI f • -~ 1 :~~ , .,.,:.. ~J~· -1-W,.  "�~�~� 
,... 'W , ........ �~� 1 ~ 
- ~- i• , . - �~�~� �~� �~� , • l' ' �~� 1 • _ , 1'!. .. • / 

t �~� t. - ' 

''.\ ..... illllr,,.,,r~ ~;~.~-- . ,~ 

/ t • n 1 • - ---1 1 
•• 11 • 

46 



-------------- ~ ~--

Sitz und Geschäftsstelle des Deutschen Anwaltvereins befanden sich von 1881 bi,s 1932 
in Leipzig, Niki,schplatz 3. Es gibt einen Führer durch das Haus des Deutschen Anwalt­
vereins zu Leipzig, der leider nur in einern Auszug hier gedruckt werden kann. 

ltletner fUljrer 
Durd)Du . 

"aus bes leeutf d)en 
anwtltueretns 
3ulnp3tg 
,ft(f(fc1Jplat5 '.3 

.$eda1 ber •· ;fflotf er 48ud)~anblung J.e(pJ(I 
1. -so. lti11fcnb / l! op~rie~t fl\~ olle ®tlt / ll6nfcl) 11n9lfcdlt ,ow6,hlhn 
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zu f <etnfu~rung 

leer faefud)et betrttt baß S)au.ß tn ber meaef burd) bte .f)<iudtiir unb 

gefongt aun4d)fl tn b<is tu bem un4bertreffltd)en etUe empfinbfamer 

Sur'1dtaltung ber 8oer ~a~re bes t,orlgen ~atr~unbectd au69ef4~rte 

tuppen~aud. 0efonbere ~ead)tuna t,erbtenen bte t,on alterf ~r 

mitilled)t tml~mten tunten ijenjler btefee treppen~aufes; aldd) Mm 

@tntrltt Unter S)anb bas m?ei1leffled elnee leU>tr unbdannten groten 

eta61)tlbnere, l><irjleUenl>: "~"6 .2tebuUeten tm atofent<il". 

ated)tS 6ffnet ffd) bte ger4umtge .f)aUe bei <!rl>gefd)offeß, tn ber, 

tt>leberum red)ter J)anb, bie atel~e ber atciumllcf)fdten begtnnt, unb 

att>ar mit eaal x, ~d bem '-'all f ofort einen l!inbrud t,,on ber f olgei!' 

rld)tlgen @Jef cf)loffen~tt ber !lf nlage t1ermittdt. 
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5aal ti l\artotl)den (lltartefm). 
6d)on l>lefer er~e 6aa( gibt einen lebenblgen ~lnbfüf ln !Uufbau unt> 
~ebeutung t>ee '8angen: Stler ~nbet bie fortlaufenbe !ontroUe t>er 
~etf onaUen, beß '8efuni>beltßgu~anbee unb bet flnangieUen ~age ber 
14000 ~ltglteber bes 1)eutfd)en !llntoattuerelne flatt. @in 
ertff genügt, um fefüufleUen, ob eln ~itglleb tolt>ei: @ttoauen 
pünftlicf) unb obne memonfltation ben ro?ltgUet>sbeltt<lg ge&ablt ~<lt. 
!Un mebenfortelen toerben u. !U •. gefü()tt: 
iartel t>er ~eAirtsgruppen unb fold)er, ble es toetben n,oUen; 
lt<lrtel ber dußläni>lfd)en ioUegen Im !l!ußfanb; 
!artet ber auß(äni>lfd,len !oUegen lm ~nlanb; 
!artet l>et lnlänbifd,len ioUegen lm !Uußfonb; 
!artet bet flaatenlof en .stoUegen; 
!artet ber nacf,l ~artmannß !Unf{d,lt polltlfcf) lnterefOuten !oUegen; 
lartel bet unlntetefnerten !oUegen (bie umfdngllcf)fle aUet !drtelen); 
!artet ber Im !Untodltet,ergetd)nle tmfebentUcf) fleln gebrudten ~lt, 
9Uebet; · 
startet ber fleUt,erttetenben 6c()tlftf übtet 

uon ~reffe~eUen; 
startet ber loUegen, ble nocf) nlcf,lt t\)(ffen, 

ba~ t,On elnn '8eroerbebefleuerun9 ber 
freien ~erufe gefprod)en t\)ltb; 

!artet ber baotlf c{)en 3ufllgräte. 

Saal 2: lßucl)~altung unb ltaffe. 
{)er gm1uml9e ®!lal birgt ble ij l n ll n & b u n, d tun B beß 1)eutf d,len 
!Unt\)a{tt,erelne. 6elne fpartanif cf)e @lnrld)tung flammt aus ber Bett, 
b<l bte eebübren In !llrmenf acf)en nocf) nlcf)t aus ber 6taatßfa1Te er1 
flattet n,urben. 
{)er ataum n,trb aucf) ,, !U t m l n ß b alte" genannt, n<lcf) !Urmln bem 
0efreler, ber lm ~<lbte 9 n. ~br. im teutoburger ~albe ble Dt~mer 
f cf)lug, nad)bem er lbreij ijft~rerß m,u~ mltftrauen burd, f ,dfd)e 
„merOcf)erungen" befcf)tulcf)tlgt ~atte, unb fo ble glän&enbe <!nmtd1 
lung ber ijln<lnien, ble ,,~efrelung", einleitete. 
~le ~egeld)nung „ijtlflerfalon", ble auij ben bter 1>or9enommenen 
0llan&dtbelten dbgdeltet feln f oa, lfl abgute~nen. 
{)er 6441 entbält iusletcf) bte \jernfpted)gentrale (!Umt ~Ua), 
mlt etn,11 20 furgen unt> langen ~eltungen, ble e~ unter günfligen Um, 
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7. Zeit des Nationalsozialismus 
Der Nationalsozialismus hat in ganz kurzer Zeit auch die gesamte Rechtspflege und 
die jurist'ischen Berufe der von ihm errichteten Diktatur unterworfen. Diktaturen be­
dürfen des Rechts, des Rechtsanwalts und des Richters im Sinne eines rechtsstaatlichen 
Verständni,sses ni,eht. Folgerichtig finden sich die Rechtsanwälte binnen kurzer Zeit als 
„Reichsfachgruppe Rechtsanwälte" neben den anderen juristischen Berufen im Bund 
Nationalsoziati,stischer Deutscher Juristen e. V. (seit dem Juristentag 1936: Nationalso­
ziali,stischer Rechtswahrer Bund} wieder: Die Auflösung des Deutschen Anwaltvereins 
wurde formell am 27. Dezember 1933 beschlossen. 

a) Über di,e Auflösung des Deutschen Anwaltvereins unterrichtet die hier wiedergegebe­
ne Aktennotiz des ersten Geschäftsführers des Deutschen Anwaltvereins nach dem 
2. Weltkrieg Dr. Hensel vom 16. 11. 1949. 

Aktennotiz 
Betr. Auflösung des früheren Deutschen 
Anwaltsvereins. 

(Unterlagen: MiU,eilungsblatt der Reichsfachgruppe 
Rechtsanwälte des BNSDJ (Bisheliges Anwaltsblatt) Okt/ 
Nov. 1933, sowie Anwaltsblatt 1933 Heft 9 (September 
1933) und Heft 3 (Märn 1933) - in der Sammlung fehlen 
die Hefte April und Mai 1933.) 

Im Mitrl 1933 (Anwaltsblatt Seite 89) wurde veröffent­
licht: 

»Erklärung des Deutschen Anwalt.rvereins. 
Der Vorstand des deutschen Anwaltsverei:ns begrüßt 
die .Erstarkung nationalen Denkens und Wollens, die 
sich im deutschen Volke vollzogen hat. Et wird seine 
ganze Kraft einset.zen, um der Gesundiing von Volk 
und Reich zu dienen, den Staat in Sicherheit zu grün­
den und di,e Verbundenheit des Volkes über Stände 
und Berufe hinweg herzustellen. 

In voller Würdigung der Tatsache, da/3 große Umwäl· 
zungen sich im Wege der Machtentfaltung durchzuset· 
zen pflegen, si.nd wir von der Überzeugung durch­
drungen, daß der Wiederaitfbau des Staates sich nur 
vollziehen kann auf der Grundlage des Rechtes itnd 
der Gerechtigkeit rnü dem Ziel, alle i"1n Volke vo1·han­
denen Kräfte durch gerechte Behandlung für die ,qe­
meinsmne Sache zu gewinnen. 

Die deutsche Anwaltscha/l, der Not des Volkes Ve'rbun­
den, sieht in der Erfii,llung ihrer Aufgabe, dem Rechte 
zu dienen, die Ordnung zu fördern, dem Redlichen 
sein Recht zu sichern und die Schwachen z-u schüt.zen, 
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den Weg, auf dem sie das Ihrige zur Gesundung des 
Reiches und zur Überwindung aller Zerrissenheit bei· 
steuern kann. 

In diesem Dienste am nationalen Gedanken einig und 
geschlossen zu bleiben, dazu 1·ef en wir die deutsche 
Anwaltschaft avJ 

Berlin, den 26. Mä1·z 1933 

De1· Vorstand des Deutschen Anwaltsvereins 

D1: Rudolf Dia 

Präsident." 

1m JulVAugust-Heft 1933 (Seite 165) wurde zum XXV. 
Deutschen Anwaltstag vom 30. September 1933 in Leip­
zig eingeladen, der in Verbindung mit einem Deut.sehen 
Juristentag stattfand. Ausschließlicher Gegenstand der 
Tagesordnung: Änderung der Satzung des Deutschen An­
waltvereins, insbesondere der §§ 1-29, 31 - 34. Die Einla­
dung erfolgte durch Dr. Voß, Präsident des Deut.sehen 
AnwaUvereins e.V. im BNSDJ. 

lm Septemberheft (Seite 177) wurde folgendes veröffent­
licht: 

nDen arischen Kollegen wird dringend empfohlen, an 
der großen Leipziger Tagung der Deutschen Rechts· 
front deren Programm ctuJ Seite 174 f. di.eses Heftes 
mitgeteilt 'is4 teilzunehmen. AUes Nährere ..... " 

Im Oktober/Novembel.'Heft (Seite 106) wurde folgendes 
veröffenllichl: 

,,An alte Mitglieder des ~herigen Deut.sehen Anwalts­
verebis. 



Sehr geehrter Herr Berv/sgenossel 

Unter Bezugnahme au/ den gesamten Inhalt des von 
mi:r gleichzeitig an alle deutschen Rechtsanwälte ver· 
sandten Rundschreibens teile ich Ihnen ergebenst mit, 
dqß die Auflösung des bwherigen Deuf,Sc/ten Anwalts· 
vereins ebenfalls noch vor Ablauf dieses Jahres durch 
satzun,qsgem4ßen Beschl1iß einer Mitglie<lerversamm· 
lung e?folgen wird, die ich de?nnächst einberufen wer­
de, nachdem die Müglied.schafl allel' nichtarischen 
Mitglieder auf Grund der vom letzten Anwalf,Stag am 
30. September d. J beschlossenen neuen Sa~ng mit 
sofortiger Wirkung gekündigt worden ~t. 

In der die AvJT,ösung beschließenden Mügliederver­
scimmtung wird der Reichsjachgruppenleiter <ler Be· 
rujsgruppe Rechtsanwälte des BNSDJ beauftragt wer· 
den, die vermögensrechtliche Abwicklung zu bewirken, 
alsdann den Auflösungsbeschluß durchzuführen und 
den Zeitpunkt der Auflösung zu bestimmen. h-gendwel· 
ehe Beiträge werden au/ die Zeit nach dem 81. De­
zwber 1933 für den bwheri,gen Deutschen Anwaltver· 
ein nicht melw erhoben. In der dw Auflösung beschlie­
ßenden Mitgliederversammlung wird auch über die 
Verwendung des nach D1trcliführitng der vermögens­
rechtlichen Abwicklung und nach Regulierung aller 
Ve?·bi:ndlichke-iten verbleibenden Vermögens Bestim· 
mung getroffen 1md hiel·bei si,chergestellt werden, da,ß 
das verbleibende Vermögen nm· reit?' Förderung von 
Belangen der Anwal!Jchafl oder zur Linderung drin­
gender Not von Angehörigen de?· Anwaltscho/f; oder 
iJtrer Hinterblwbenen verwendet werden dmf. 

Uni llinen auch weiterhin den Bezug 

der Ju1islischen Wochensehriff, 

des Mitteilungshlattes der Reichs/ achgruppe Rechtsan­
wälte (des bisherigem, Mitteilungsblattes}, 

des zu Beginn des Jahres erscheinende deutschen An­
waltsverzewhnisses, 

der Entscheidun,q des Ehrengerichtshofes und 

der Bundeszeitsch1ift Deutsches Recht 

ohne jede besondere Zahlung gewährleisten zu kön· 
nen> ert.whe ich Sie, die anl'iege?ide Erklärun,q nach 

Ausfüllung und unterschriftlicher Vollziehung bis spä­
testens 15. Dezember 1983 an die Geschäftsstelle de?· 
Reichsfachgruppe i·n Berlin W 63, Maaße?istraße 5, zu· 
rückzu.senden unter Benu~ng des anlwgenden Brief 
u1nschlags. 

Besonders mache ich damu/ aufmerksam, daß dw 
Aufnahme Ihres Namens in das Mitgliede?-verzeichnis 
der .Reichsfachgruppe .Rechtsanwälte, das nach Mög­
lichkeit atle deuf,Scken (arischen) Rechtsanwälte um· 
fassen soll> nur dann erfolg<m kann, wenn die anlie· 
gende Erklärung fristgemäß bis spätestens 15. Dezw­
ber 1933 eingeht. 

Endlich lnUe ich Sie, diejenigen Ihnen bekannten ari· 
sehen ße?'u/sgenossen, die dem bwherigen De1itschen 
Anwaltsve?·ein nicht an,qehören, i:n ilire?n eigenen In­
teresse zu veranlassen, ebenfalls eine Erklät-ung des 
aus der Anlage ersichllichen Inhalts abzugeben und 
unverzüglich der Geschäftsstelle der Reichsfachgruppe 
Rechtsanwätt.e zu übersenden, damit auch diese Be­
rufsgenossen mit Wirkung ab 1. Januar 1934 in den 
Genuß aller Rechte, Vorzüge und kostenlosen JAef erun· 
ge:n treten können, die mit der Mitgliedschaft im 
BNSDJ und in der Reichs/ achgruppe Rechtsanwälte 
verbunden sind, insbesond8're auch dw Avfnahme die· 
Se?' ße?•u,fsgerwssen in das im Januar 1934 ersclun'nen· 
de große Anwattsverzeichnis mfolgen kann. 

Heil Hitler! 

Der .Rekhsfachgruppenle'iter: 

D1: W. Raeke. " 

Der Deutsche Anwaltverein hatte in cler Mitgliederver­
sammlung vom 30. September 1933 die Hauptbezeich­
nung „Fachgruppe Rechtsanwälte im BNSDJ." angenom­
men und die Mitgli edschaft auf arische Rechtsanwälte 
beschränkt. 

Am 27. Dezember 1933 wurde die Auflösung des Vereins 
beschlossen. Darüber berichtet Reichsfacl1g.ruppenleiter 
D1: Raeke im Mitleilungsblatt 1934 Seite 2. Das Mi ttei­
lungsblatt ist nach Januar 1934 auge11scheinlich nicht 
mehr erschienen. 

fü Hensel (16.11.1949) 

b) Der als Faksimüe wiedergegebene Brief vom 21. November 1933 an Dr. Emil von 
Sauer ist eine Folge der am 30. September 1933 gefaßten Beschlüsse des Deutschen 
Anwaltvereins1 die Hauptbezeichnung „Fachgruppe Rechtsanwälte" im Bund Natio­
nalsozialistischer Juristen anzunehmen und die Mitgtwdschafl auf arische Rechtsan­
wälte zu beschränken. 
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�~� e u tf d) er l n 1D alt b e rc in et. m.~ 
im Q3u11b marlonalfoalaliftlfd)u !i)tutfcf)ei 3udfttn 

'llr. "' 1,,/. November 193 3 • ...,,n 
tlll r bhun b<I lllf•nn11<>rru11g Einschreiben 
am 11,, .. 11< brf Olk1n1<lc!K11f 

Herrn 
Rechtsanwalt 

Sehr geehrter Herr ! 

Nach der von dem 25. Deutschen Anwaltstag am 3O.Septem­
ber ds. Js. mit etwa viertausend gegen zwu Stimmen beschlossenen 
neuen Satzung des bisherigen Deutschen Anwaltvereins, der jetzigen 
Fachgruppe Rechtsanwälte im Bund Nati onalsozialistischer Deutscher 
Juristen E.V., _können Mitglieder dieses eingetragenen Vereins nur 
Rcchtsanwäl te deutschen ( &).•is_chen ) Blutes sein und ble,iben. Durch 
§ 5 dieser Satzung, die ' inzwischen'auch in das Vereinsr egister ein­
getragen wurde, ist demgemäß bestimmt, daß die Mitgliedschaft der­
jenigen bisherigen Voreinsmitglieder, welche die vorerwähnte Eigen­
schaft nicht besitzen, fristlos aufzukilndigen ist. 

Hiernach be~h:re ich mich, nachdem ich gemäß§ 7 der 
neuen Satzung von dem Führer des BNSDJ, ~eichsjustizkommissar Dr. 
Frank, in meiner Eigens.ohaft "'1$ Reichsfachgruppenl ei ter d0r Berufs­
gruppe Rechtsanwälte zum Vorsitzenden des Vorstandes des eingetrage­
nen. Vereins ernannt und im Ei.1verncnmen mit dem bisherigen Präsiden­
t en des Doutschen Anwe.ltvercins E.V.- mit dessen alleiniger rechts­
wiTksamor Vertratung beaultragt worden .bin,Jhre bisheri~e Vereins­
mitgliedschaft mit sofortiger W~rkung,jedoch mit dor Maßgabe aufzu­
kündigen,daß Jhnen die Juristische Woonensohrift noch bis zum Ablauf 
des Jahros 1933 weiterßeli1?-{crt wird . 

Jn vorzüglicher Hochachtung ! 
Der Vorstand der ~•achgru:i,pc Rechtsanwälte 
im Bund Nationalsozialistiso er Deutscher 

Jurist en E.V. (Doutschor 1 altv~r in) 

· Roichsfachgrup~ 
\Jtrnf»rtcber: III s lllorborol l• 3us/•3 · flro•••nlcbrlfu ,\JD•l•••d>• • lllonllnttn1 IOntlcb• iaa 1 . 1,,001 , 
0,r,111.-.r, !lltpo( ft tn,.lta f(, a, llltrlln III "• .lfarfGrPtn PUh III udD 11111, ....... C>tutlcb• f:tO lt •P.Ct ttl11t1, 

\! lll &l t .(;l11btnbur1Pr•h 41 • ~ •Pldl tdl onro: llltrlln 1101 
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c) Dt: Emil von Sauers Brief an alle Mitgli,eder des Deutschen Anwaltvereins Nord­
~st wirft ein bezeichnendes JJi,cht auf di,e Abwicklung des Deulschen Anwaltvereins 

Deut.scher Anwaltverein 
Nord • West 
(24a) Hamburg 36 
Ziviljustizgebäude, Zirn. 700. 
Hamburg, den 30. Juli 1947. 

An 
all e Mitglie der 
des Deutschen Anwaltvereins Nord-West. 

Nachstehend gebe ich Tunen Kenntnis von einem Schrei­
ben, das ich am 2. ds. Mts. an Herrn Rechtsru1walt Dr. 
Heilmut Boeckler in Hannover (Schatzmeister des Ver­
eins) gerichtet habe, da ich annehmen darf, daß es allge­
meines Interesse finden wird. 

,,Ihr Schreiben v01n 22. Mai ds. Js. hat rnü- Anlajs ge· 
geben, der Frage nach dem, früheren Vermögen des 
Deutschen Anwaltvereins nachzu.ge/um. De'!' damalige 
Liquidator des Deutschen Anwaltvereins e. V. (t~mbe· 
nannt in „Rei.clzsjachgr-11,ppe Rechtsanwälte des Bundes 
nationalsozialisti.scher deutscher Jurist.en e. V.), der 
frühere Rechtsanwalt Dr: Walter Raeke, hat hierzu in 
einem Schreiben an die hiesige Rechtsanwattkammer 
folgende Ausführungen gemacht: 

11 „Anfang Juni 1937 wmde ich in meiner damaligen 
Eigensc11aft als Liquidator des Deutschen Anwaltver­
eins e. V. (umbenannt in 0Reichsfachgmppe Rechtsan­
wälte des Bundes nationalsozialistischer deutscher 
Juristen e.V.") von dem Reichsgeschäftsführer des NS­
Rechtswahrerbundes, Dr. Heuber, im Auftrage des 
Reichsjuristenführe1·s D1: Franck aufgefordert, sofort 
zu veranlassen, daß das Vermögen des Deutschen 
Anwaltvereins an den NS-Rechtswahrerbund ausgelie• 
ferL werde, der auf das fragliche Ve1mögen als 
.Rechtsnachfolger" des Deutschen Anwaltvereins 
nach Maßgabe des Gesetzes vom 27. 5. 1937 über 
Beamtenvereinigungen einen rechtlichen Anspruch 
habe. 

Dieses Ansinnen habe ich mit der Begründung abge­
lehnt, daß das vorerwähnte Gesetz nach meiner Auf­
fassung auf den vorliegenden Fall keine Anwendung 
finde und daß das vom Deut.sehen AnwalLverein an­
gesammelte Vermögen nebst Zinsen bestimmungsge­
mäß · wie bisher · fü r die Sonderbelange der 
gesamtdeutschen Rechtsanwaltschaft und ilu-cr Ange­
hörigen vorbehalten bleiben, daß aber mindestens zu­
nächst die nach dem Gesetz vom 27. 5. 1937 
l1insichtlich der Vereinigung von Rechtswahrem dmch 
den Reichsminister der Justiz zu treffenden Anord­
nungen herbeigeführt werden müßten. 

Unmittelbar nach Eingang dieser ablehnenden schrift­
li chen Stellungnahme wurde ich telefonisch aufgefor-

dert, sofort im Ministeramt des damaligen Reichs· 
juristenführers und Reichsministers Dr. Franck am 
Leipziger Platz persönlich zu erscheinen. D01t wurde 
mir von dem Chef des l\finisterarnts, Dr. BOltler, und 
dem stellvertretenden Leiter des Reichsrechtsamts 
der NSDAP, Dl: Fischer, im Aufu.'age des Reichajttri­
stenfilhrers, der für mich nicht mehr zu sprechen sei, 
eröffnet, daß ich sein 11Ve1irauen verloren" hätte, weil 
kürzlich bekannl, geworden sei, daß ich früher einer 
F'reimaurerloge angehört und wiederholt ehemalige 
F'reimaurer bei der Zulassung zur Rechtsanwaltschaft 
.begfmstigt" hätte. Auf diese Eröffnung habe ich er• 
widert, daß ich mir denken könne, aus welchem 
wirklichen Grunde mir das Vertrauen des Herrn 
Reichsministers entzogen worden sei, und meine bis­
herigen Funktionen im NS-Reichswahrerbund mit so· 
forUget· Wirku11g niedergelegt. 

Hierauf wurde an meiner St.eUe zum Liquidator des 
Deutschen Anwaltvereins e. V. mein Nachfolger als 
11Reicl1sgiuppenwalter Rechtsanwälte", der damalige 
Präsident der Hanseatischen Rechtsanwaltkamme1; 
Dr. Heiru-ich Droege, bestellt, und dieser ist bald dar­
auf • nach .Ausschaltung des von mir geleisteten Wi· 
derstandes - dem auf ihn ausgeübten Druck el'l egen 
bezw. der Auffassung des Reichsgeschäftsführers bei· 
getreten, daf~ das Gesetz vom 27. 5. 1937 die sof01ti· 
ge Auslieferung des gesamten Vennögens des 
Deutschen Anwaltvereins e. V. an den NS-Rechts­
wallrerbund rechtfe1tige."" 

Da~ in diesen Ausfühmngen eines der aktivsten und 
übelsten Nationalsozialisten, die je zur Rechtsanwalt· 
schaft gehört haben, Wahrheit und Dichtung durcheinau• 
dcrgemengt werden, liegt auf der Hand. Jedenfalls muß 
aber mit Sicherheit. angenommen werden, daß das ge­
samte Vermögen des alten Deutschen Anwaltvereins an 
den NS-Rechtswahrerbund gefallen ist und, soweit über· 
haupt noch vorhanden, in Berlin liegt. Es wird daher 
schon aus diesem Grund schwierig sein, etwas zur Frei· 
gabe der Vermögensweite zu unternehmen. Vor allem 
wird uns aber auch die Aktivlegitimation fehlen. 

Der neue Deutsche Anwaltverein Nord-West ist zur Zeit 
nur eine Teilorganisation, kann also schon aus diesem 
Grunde sich m. E. nicht als Rechtsnachfolger des frühe­
ren Deut.sehen Anwaltvereins bezeichnen. Die gerade in 
der F'rage der Rechtsnachfolge bestehenden Bedenken 
würde man erst. danrt Oberwinden können, wenn ein 
neuer Deutscher AnwalLverein vorhanden sein wird. 

Mit kollegialer Bochachlung 
D-1: Emü von Smwr 
1. Vorsil.zender 
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d) Den Zeitgeist und den Stand der Rechtsanwälte im Bund Nationalsom..ali,sti.scher 
Deutscher Juristen zeigen die folgenden Faksimües aus dem Mitgliederverzeichni,s 
1935, ntelblatt und Eingangsseite der Satzung des Bundes 
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~unbeß mationalf o0ialiftif d)et 
4'eutf d)et ,Sµtiften e. ~. 

9\eid)ßf ad)gttt,Vl)e 

9\ec{)t ßanlt)älte 
Cßef d)foff en: 15. Q.l~dC 1935 

..necaußgegeben im Q.lufti·age ber 9Md)ßgef d)äft!ffteUe 
be9 ~unbeß ':>1.ationatfoalatiftlf c()er ©eutf cf>er Suriften 

t>on bem 91eicf>ßfad)gru.pt;,en{etter 
91ecf>tß<uttt>alt Dr. <;ffiaiter 91aete, 9J?. b, 91. 

~etlbt W35 
. <;Deutfd)e 9'ed)ts= u. ~h:tfd)a~s=~iff enf d)aft 

<nerfo9ß•®ef. m. b. ~- · 
1935 
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~ntttng br~ ~unbeß 
Diotionnlfo3ialtfttfdJet ~eutfcfJet Jutiften e. m. 

I. Dlame, e«J, 6Sefa)ilf~jal)t, ,8wecf. 
§ 1. 

1. 4:>et mexein fü!Jtt ben mamen „181.tnb mationalfo6ia!iftift1Jet 4:>eutfa;et 
3'11tiften", i:n folgenbem „58m<e5S!>3 •. " genannt, unb 'f)at femen C5i.» in 
roWnd)en. 

2. S!>et metein fof( i:n bas 58etein0reoiftet eingettagen roetben. 
§ 2. 

S!)aß &efa;äftßia'fJt bell 58ITT(S4:>3. tft baß SMenbetja'f)t. 
§ 3. 

1. ,811:>ed beß !8ITT@54:>3, ift bie mei:roh:fücf)unA bes natiottalfoölatiftifd)en 
~rogtammes ouf bem gefamten &eoiete beß trledjts{eoenß, msbefonbete 
bie lmiebetettoeäung unb ITTeug_eftartung eineß beutfd)en fned)tes als WHtte1 
aut @>id;etung bell natlonalf OöialiftifdJen @>tantes, !rti1tut- unb lmil:tfcgafts-. 
le6e11s. . 

2. S!>ie ~iitigMt beß ISITT<e5~3. foH fidJ bemnac'f) auf baß gefamte beutfc{je 
Sptacl)gel>iet erftteclen. · 

II. DJHtoticbf djaf t. 
. § 4-. 

1. IDHtoiieb. be~ mm<e54:>3. tcmn jebet un'f>.efa,oltene monsgertoffe beut-

~

en 58lute5 1uerben, bet ben maa,11:>eis einer red)tm-oiffenfdJaftl\d)en obet 
atl!tulffetifd)aftHcfJen €5d)ulung fott>ie bie ~reoung minbeftenl! einet im, .. 

d)(ufli:,tüfung an einet ftaatHa; cmetfannten 'fJölJeten 2el)tanftart (Unioer­
ät, ~odJfdJule u.nb 9leld)u_eftellte 2el')ta~ftaften) eibtingt u11b auijerbem 
itolieb beß ITTationa(!o3iatt1tif cf)en 4:>eutf d)en 2h:ocitet•f8eteinß e. m. IDiün„ 

d)en (W@54:>2(l,ß.) lft. ' 
lmh:b filt bie ~etufßü'f>une eine ftaatlic!Je , t üfung netlangt obet ltlitb 

einet ~erfon but:cI) ba~ ineidJ, hie .ßänbet obe,: eme @emelnbe bie S8eamten­
eigenf a,aftM1uet'fannt, fo lleftimmt bet ~orftanb, ou bie Witegung bet ftaat­
Iid)en !,ßttl u.ng obe,: bie ,8uedennuna_ bet S8eamteneigenfd)aft bet -ge­
forbetten otaußfe~UnQ bet !iff. 1 216\. 1 glelcfJ3ufe~en 1ft. 

2. )13ollßgenoffen, bte bie e lßebingungen erf litten, iebod) n.od) nia,t 
1mitglieb bet ITTC54:>2tl,ß. [htb, önnen botoelJofüicI) bet f.pliteten !Be~ätigung 
blefet ID'Htgliebfd)a~ nut afä fö,:bembe ID?itgliebet betn 58m€5S!>3. bettteten. 

§ 5. 
1. ~aß 2:cufn!ll)megefud) ift f clJtlftHdJ butcl) 2l'.ußfilUurtg eirteß oef onbeten 

2(ufnal)mefcl)eineß an ben lnotftanb 3u tla;ten, bet üoei: ble 2Cufnal)me enb­
gültlg entfcfJeibet. 
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8. Der Deutsche Anwaltverein nach dem 2. Weltlaieg 
Neuanfang und Wiederbegründung des Deutschen Anwaltvereins nach dem 2. Welt­
krieg sind untrennbar verbunden mit Dr: Emü von Sauer, dem ersten Präsidenten und 
Dr. Heüi-z Brangsch, dem langjährigen Ha11,ptgeschäftsführer der Nachkriegszeit. 

Aus dem Nachdruck einiger Publikationen zu den Stichworten „ Wiederbegründung': 
,,Anwaltstag Coburg 1949'~ ,,Neue Jurwti.sche Wochenschrift'~ ,,Anwaltsblatt" und „Tä­
tigkeitsbericht" erschließt sich, wie der Deutsche Anwaltverein und sein Anwaltstag die 
Arbeit wieder aufnahmen und befesti,gten. 

a) Wiederbegründung 

Deutscher Anwaltverein 

Am 26. 9. 1948 fand in Düsseldorf eine Mitgliederver­
sammlung des „Deutschen Anwaltvereins Nord-West" 
statt. 

Da nunmehr die Voraussetzungen auch für einen Zu­
sammenschluß mit den Anwälten und Anwaltvereinen 
der süddeut.~chen Länder erfüll t sind1 wurde beschlossen, 
eine zonale Besclu·änkung des Arbeitsgebietes fallen zu 
lassen. Der Name des Vereins w11rcle geändert in „Deut­
scher Anwaltverein". Der Verein wird in demselben Sinne 
wirken wie der alte „Deutsche Anwaltverein", der Be­
gr(inder und Herausgeber der „Juristischen Wochen­
schrift". 

Mitgli eder des Vereins können Anwaltvercine und sol­
che Anwälte werden, die nicht schon einem angeschlos­
senen Anwaltverein als Mitglied angehören. Der Verein 
hat seinen Sitz vorläufig in Ha.mblll'g. Die Geschäftsstelle 
des Vereins befindet sich Hamburg 36, Sieveldngplatz 1, 
Ziviljuslizgebäude (Anba11)1 2. Stock, Zimmer 700, Telefon 
35 37 41. Der Vorstand des Vereins besteht aus den 
Rechtsanwälten: Dr. Emil von Saue1; Hamburg1 1. Vor­
sitzender; Dr. Wühelin van Almsiele, Essen; D1: Hellrnut 
Boecklei; Hannover; D-r: Paul Floerke, Hamburg; D1: Ro­
land Stein, Coblll'g; D1: Alfred Wiedemann, Düsseldorl. 
Die Aufnahme weiterer Vorstandsmitglieder aus der ame­
rikanischen und französiscl10n Zone ist vorgesehen. Der 
Vorstand wird untersti.lLzt durch einen Beiral) in dem L1111-

lichst jeder OLG-Bezirk vertreten sein soll. Dem Beirat 
gehören bis jetzt folgende Rechtsanwälte an: Senator i. 
R. Hans Ewers, Lübeck, D1: Richard Follm; Dortmund, 
Erich J071ßclun; Osnabliiclc, Dr. Heinrich Bolst,e, Celle, 
D1: Walter Oppenhoff, Köln, D1: Hermann Raabe, 
Ba1mstedt i. Holstein, Dr. Hans Sassenhauseii, Rern­
scheid-Vie1ingl1ausen1 D1: H Volkerding, Braunschweig. 
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Geschäfuführer des Vereins ist Rechtsanwalt Dr. Wolf­
gang Hensel, Hamburg. 

Die Mitgliederversammlung beschäftigte sich insbe­
sondere mit folgenden Fragen: 

1. VoruehmUches Ziel ist die Vet"einheitlichung tles deut­
schen Rechts. Zu diesem Zweck sollen Gesetzgebungs­
ausschüsse eingesetzt werden, die den zuständigen 
Stellen Vorschläge zu unterbreiten haben. Rechts­
anwälte, die A.megungen geben wollen, werden ge­
beten, sich an die Geschäftsstelle des Vereins zu 
wenden. Gesetzesausschüsse sind für folgende Ge­
biete vorgesehe11: Allgemeines bürgerliches Recht, 
Handelsrecht, Zivilprozeßrecht, Strafrecht, Arbeits­
recht, Landwirtschaftsrecht, Verwaltungsrecht, Steuer­
recht. 

2. Wegen cler Reform der RechL~anwall.sorrlnung wurde 
folgende Entschließung gefaßt: 

nEs ist das unverbtuchliche Ziel der Recht,sanwalt­
scha/l, eine ei:nheül'iche .Rechtsanwallsor<lnu,ng für 
alle deu{,Sc/ten Länder zu erhallmz, in welcher dm· 
(}rundsal:i: verankert is4 daß die Zulassung ztt?' 

Rechtsanwaltschqft und die Rücknahme de-r Zulas­
sung nur mit Zu-stimmung der zuständigen Rechts­
anwaltskamnwr mfolgen dmf. " 

3. In der brit. Zone wmden In der Zeit v. 15. 7. bis 15. 
9. 1948 bürgerliche Rechtssachen, die nicht ganz be­
sonders eilbedürtig waren, zu1ilckgestell t. Eine Aus­
sprnche über die Zweckmäßigkeit dieser Regelung 
ergab, daß die grofse Mehrheit der Anwaltschaft 
diese Zurückstellung auch künftig wfu1Scht, da sie so­
wohl im Interesse der Gerichte wie im Interesse der 
Anwälte li egt. 

4. Den angeschlossenen Anwaltvereinen wurde die Ein­
richtung von Recht.sauskunftsstellen für M.i.nderbemit-
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t.elte empfohlen, soweit solche Stellen noch nicht be­
stehen. Ferner wurde die Einrichtung von Lehrgän­
gen im Verwaltungsrecht empfohlen, da die 
Beschäftigung der Anwaltschaft auf diesem Gebiet 
von st.eigender Bedeutung ist. 

Nachstehend wird die Satzung des Deutschen Anwalt­
vereins veröffentlicht. 

Der Beitrag beträgt für die Zeit bis zmn 31. 12. 1948 
4 DM für das Einzelmitglied bzw. je Mitglied eines ange­
schlossenen Vereins. 

ßeitri ttserklämngen werden an die Geschäftsstelle 
des Vereins erbeten. 

Satz·ung des Deutschen Anwaltvereins. 
§ 1 Der Verein fühlt den Namen „Deutscher Anwaltver­

ein". Er hat seinen vorläufigen Sitz in Hamburg. 
Zweck des Vereins ist. die Wahrung, Pflege und För­
derung der beruflichen und wirtschaftlichen Interes­
sen der Rechtsanwaltschaft, insbesondere durch 
Förderung von Rechtspflege und Gesetzgebung, so­
wie durch Pflege des Gemeinsinnes m1d wissen­
schaftlichen Geistes. Sein Ziel ist die Zusammenfas­
sung aller deutschen Rechtsanwälte. 
Ein wittschaftlicher Geschäftsbetrieb besteht nicht. 

§ 2 Mitglied des Vereins kann werden: 
1. jeder Anwaltverein, 
2. jecler bei einem deutschen Gericht zugelassene 

Anwalt,, sofern er nicht Mitglied eines angeschlos­
senen Vereins ist. Über die Aufnahme ent.~cheidet 
der Vorstand, gegen dessen Ablehnung die Ent­
scheidung der Mitgliederversammlung angerufen 
werden kann. 

§ 3 Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjaht: 

§ 4 Der Vorstand besteht aus fünf bis zehn Mitgli edern, 
darunt.er dem Vorsitzenden, zwei stellvertretenden 
Vorsitzenden, dem Schriftführer und dem Schatz­
meister. Der Vorsitzende ist Von;tand des Vereins im 
Sinne des Gesetzes. 
Die Wahl des Vorst,ands e1folgt durch die Mitglieder­
versammlung. Diese bestimmt den Vorsitzenden. Die 
übrigen Ämter verteilt der Vorstand unter sich. 
Eine Neuwahl des Vorstands soll alle zwei JalU'e er­
folgen. 
Beschlüsse des Vorstands bedfufen der Mehrheit 
der abgegebenen Stimmen. Bei StilnmengleichheiL 
entscheidet di.e Stimme des Vorsitzenden. SrJ1rütli­
che Abstimmung ist w1ässig. 
Der Vorstand kann einen besoldeten Geschäftsfüh­
t·er bestellen. 

§ 5 Zur Unterstützung des Vorstands wird ein Beirat ge­
bildet. Seine Mitglieder werden vom Vorstand für 
dessen Amtsdauer berufen. Sie bedütfen der Bestä­
tigung durch die nächste Mitgliederversammlung. In 
dem Beirat soll tunlichst jeder Oberlandesgerichls­
bezirk vertreten sein. 

§ 6 Über die Angelegenheiten des Vereins, soweit sie 
nicht vom Vorstand zu erledigen sind, entscheidet 
die Mi tgliederversammlung. Die §§ 32 bis 34 BGB 
finden analoge Anwendung. 
Die Mitgliederversammlung entscheidet insbesonde­
re über den vom Vorstand vorzulegenden Jahresab­
schluß, über die Entlastung des Vorstands und über 
die Mitgliedsbeiträge. 

§ 7 Die ordentliche Mi tgliederversammlung findet tun­
lichst in den ersten sechs Monaten des Jahms statt. 
Außerordenlichc Mitgli ederversammlungen erfolgen, 
wenn der Vorstand es beschließt oder fünf ange­
schlossene Vereine oder einhundert Ei.nzelmitgliedet· 
unter Angabe der Gründe es schriftli ch beim Vor­
stand beantragen. 
Die Einbel'Ufu11g erfolgt durch einfache schriftli che 
Mitteilung des Scluiftführers oder eines anderen 
Vorstandsmitgliedes, Sie soll den Mitgliedern unter 
Bekanntgabe der 'l'agesordnung vierzehn Tage vor­
her zugehen. 
Bei der Beschlußfassung hat jedes Einzemritglied 
eine Stimme; die angeschlossenen Vereine haben so 
viele Stimmen wie die von ihnen zulet.zl gemeldete 
Mitgliederzahl. 
Über die Beschlüsse der Mitgli ederversammlung ist 
eine Niederschrift aufzunehmen, die vom Versamm­
lungsleiter zu unterzeichnen ist. 

§ 8 Ein Mitglied, das trol.z Mahnung während eines hal­
ben Jahres seinen Beitrag nicht entrichtet oder das 
den Interessen des Vereins gröblich zuwiderhandel~ 
kann aus dem Verein ausgeschlossen werden. Über 
den Ausschluß entscheidet der Vorstand nach Anhö­
rung des Beirats. 

§ 9 Der Austritt, aus dem Verein erfolgt durch schriftli ­
che Erklärung. Sie muß drei Monate vor .Ablauf des 
Geschäftsjahres zugegangen sein, 

§ 10 Die Auflösung des Vereins erfolgt durch Beschluß 
der Mitgliederversammlung. Der Beschluß bedarf ei­
ner Mehrheit von drei Viertel der abgegebenen 
Stin1men und ist nur wirksam, we1m melu· als die 
Hälfte der möglichen Stimmen vertreten ist. In die­
ser Versammlung wird auch über die Veiwendung 
des Vereinsvermögens beschlossen. 

{Qitelle: NJW 1947/48, Seite 619 J) 
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Deutscher Anwaltverein 
Nord-West 

In Hamburg ist am 6. Mai 1947 dW'ch die Rechtsan­
waltschaft ein Verein gegründe~ der den Namen ;,Deut­
scher Anwaltverein Nord-West"' führt. Der § l Abs. 2 
seiner Sal:mngen laut.et: 

,,Zweck des Vereins ist die Waluung, Pflege und För­
demng der beruflichen und wirtschaftlichen Interes­
sen der in den Ländern Nordrhein-Westfalen, 
Niedersachsen, Schleswig-Holstein und Hamburg tä­
tigen Rechtsanwälte, insbesondere dw·ch Förderung 
von Rechtspflege und Gesetzgebw1g1 sowie dlll'ch 
POege des Gemeinsinnes und wissenscharLlicl1en Gei-

Die Aufgaben des 
Deutschen Anwaltsvereins 
E-in Au/ruf z,ur Mitarbeit 

Von Dr. Heinrich Dütenberget; Kit#ingen, VOt""lnals Er· 
ster Gesohä/f,sleiter des .Deut.sche:.n Anwaltsvereins 

Am 6. 5. 1947 wurde iu Hamburg der „Deutsche An­
waltverein Nord-West„ gegründet, um die Rechtsanwälte 
der bl'it. Zone zum Zwecke der Föl'de1ung von Rechts­
pflege und Gesetzgebung sowie zur Pflege des Gemeinsin­
nes und wissenschanJichen Geistes der Rech!.~anwalt­
schaft zusammenzuschließen. Sein Hauptziel war die 
Zusammenfassung aller deutschen Rechtsanwälte in ei­
nem „Deutschen Anwaltvercin". 

Am 26. 8. 1948 hat der Verein die zonale Beschrän­
kung seines Arbeitsgebietes aufgegeben und sich als 
"Deutscher Anwaltverein„ konstituie1t. 1> Er will dieselben 
Ziele veifolgen und in demselben Sinne wirken, wie der 
alte Deut.sehe Anwaltverein, der Begründer und Heraus­
geber der „Juristischen Wochenschrift". 

Es sind gerade 100 Jahre vel'gangen, seit der erst.e 
Versuch einer organisatorischen Zusammenfassung der 
deutschen Anwallschaft gemacht wurde. Eine im Jahre 
1848 in Dresden abgelialt.ene Anwaltstagung beschloß 
die Bildung eines Deutschen Anwaltvereins. Über ihn ist 
außer der Tutsache seiner Begründung nichts überliefert 
worden. Er hat offenbar keinerlei Tätigkeit entfaltet und 
ist an der damaligen Ze1Tissenheit Deutschlands geschei-
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stes der Rechtsanwaltschaft. Sein Ziel ist die Zusam­
menfassung aller deutschen Rechtsanwälte in einem 
Deutschen Anwaltverein." 

Die MDR begrüßt auf das herzlichste die Gründung 
dieses Vereins, dessen Vorsitzender der Hamburger 
Rechtsanwalt Dr. E. von Sauer ist und an dessen Grün­
dung beinal1e alle Anwaltvereiue und Bezirke der briti­
schen Zone beteiligt sind. Die MDR spricht auch 
ihrerseits die Hoffnung aus, daß das gesetzte Ziel des 
Vereins, die Zusammenfassung aller deutschen Rechtsan­
wälte in einem Deutschen Anwaltverein, baldigst erreicht 
wird. 

Rechtsanwalt D1: Kurt Mittelstein, Harnblll'g 

(Quell.e: MDR J.947, Seüe .90): 

tert, das auch eine einheitliche Anwaltschaft noch gar 
nicht besaß. 

Erst nach der Errichtung eines einigen Deutschen 
Reiches erstand am 25. 8. 1871 auf einer Gründungsver­
sammlung in Bamberg der „Deutsche Anwaltverein„ 
(DAV), geschaffen von 168 Rechtsanwälten aller deut­
schen Gaue. Es war die bayerische Anwaltschaft, die ein 
besonderes Verdienst an dieser G1ündu11g hatt.e, aber 
auch die hanseatische und die sächsiche Anwaltschaft, 
das Berliner Barreau w,d die meisten anderen deutschen 
Gebiete hatten den Gedanken mit Freude aufgegriffen 
und an seiner Verwirklichung mjtgearbeil:et. 

Der nunmehr geschafrene DAV haL in seine Satzun­
gen im wesentlichen die Aufgaben des alten Vereins 
übernommen, nämlich: die Förderung von _Rechtspflege 
und Gesetzgebung, die Pflege des Gemeinsinnes und des 
wissenschaftlichen Geistes der Anwaltschaft und die 
Waluung und Vertretung der Berufsinteressen des Stan­
des (vgl. aaO S. 619). Solche Zielsetzungen besagen ja im 
allgemeinen nicht allzuviel. Sie geben lediglich die Rich­
tung für die Betätigung; aber entscheidend ist letzten En­
des der Geist, in dem, und die Energie, mit der diesen 
Zielen zugestrebt wird, entscheidend ist der Einsatz der 
Kräfte, die Tat. Es kann der Anwaltschaft von heute, 
dem neuen DAV, vielleicht nützlich seil1.i etwas darüber 
zu erfahren, in welcher Weise, mit welchen Mitteln und 
mit welchen ElfoJgen der alte Verein in mehr als sechzig­
jähriger Arbeit seinen Aufgaben gerecht zu werden be­
müht gewesen ist.. Davon soll im folgenden die Rede 
seh1. 

1) Vgl. NJW 47/48, 619. 
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ln den ersten Jahrzehnten seines Bestehens be­
schränkte sich der DAV im wesenLlichen auf eine wii rdi­
ge Repräsentation der AnwaltscharL und auf eine 
F'ünle111ng von Gesetzgebung und Rechtspflege durch wis­
senschaftliche Beiträge, die er Leilweise in den Verhand­
ltmgen seiner Anwaltstage, zum ande1·en 'feil in der von 
il1m herausgegebenen 11Juristischen Wochenschrift" lei­
stete. Mil tlen besonderen Interessen des Anwaltsstandes 
als solchen befaßte er sich kaum, weil clamals, wie noch 
gezeigt wird, gar kein Grund besta.11<1, eine vornehmli ch 
auf die Walm1ehmung der Inleressen des Standes g01ich­
tete TäUgkeit zu entfalten. 

Aber auch ~ch.Dll die TäLlgkeiL des DAV in der er­
wähnlen sachlichen Begt-enzung war unter de~ gegebe­
nen Verhältnissen von größter Bedeutung. Er hat 
wertvollste, allgemein anerkannte Mit·ubeit an dem gro­
ßen Werk der Reichsjustizgesetzgebung geleistet. ln allen 
Kodifikationen der siebziger Jahl'e sind die Spuren dieser 
durch gutachterliche Äußemngen, Besprechungen auf 
Anwaltstagen usw. geleisteten Arbeiten zu el'l<ennen. Be­
sonders wichtig und verdienstlich war sein Eintreten für 
die Einbeziehung des Anwaltsrechtes in die Kompetenz 
der Reichsgesetzgebw1g, die auf Widerstände stieß. So 
hat der DAV daran mitgewirl<t, da1~ die freie deutsche An­
waltschaft geschaffen wurde, die dann Jalu'Zehnte hin­
durch geblüht tmd ium Wohle des Vaterlandes gearbeitet 
hat. 

Weim zunächst für den DAV kein Anlaß bestand, sich 
besonders mit den Bemfs- und narnentliclt den wirt­
schaftlichen hlteressen des Standes zu befassen, so er­
klärt sich das aus der damaligen, im gl'oßen und ganzen 
günstigen wirtscharüichen Lage der Anwaltschaft. Die er­
sten Jahrzehnte des neuen deutschen Reiches Wld der 
neuen deutschen Advokatur sahen nur Aufstieg. Mit der 
Wutschaft gedieh auch die Anwaltschaft, wie ja immer 
cLie wirtschaftliche Blüte das Gedeihen der Anwaltschaf~ 
der wirtschaftliche Niedergang cUe Not der Anwaltschaft 
bedeutet. Der ältere Berufsgenosse k01mte mit einer fe­
sten, ihm t.reul>leibenden Kli entel rechuen, de1· junge 
fand bei clurchschnitUicher Tüchtigkeit und durchschnittu­
cher Gewissenhaftigkeit schon mit der Zulassm1g einen 
auskömmlichen Lebensunterhalt. Die A.nwaltsgebülU'en 
waren zwar auch damals schon knapp bemessen, cloch 
wwlle dies erst empfindlich, als Notzeiten kamen. Zu je­
ne1· Zeit gestatteten sie dem länger Tätigen auch Rückla­
gen für Alter und Iünterbliebenenversorgm1g. 

Diese Lage änderte sich wesentlich um die Jalulnm­
dertwende. Das halle verschiede11e Grii11de1 v011 denen 
nur die wichtigsten erwälmt werden sollen. 

Zunächst ergab sich eine ÜberfOllung des Anwaltsbe­
ruf.s. Während die Zahl der Anwälte im Deutschen Reich 
sich noch in den nem1ziger Jahren um 6000 bewegte, 
wurden zu Beginn cles Jahres 1915 nicht weniger als 
12544 gezählt, also im Laufe von etwa 20 Jahren eine 
Verdoppelung, die in keinem Verhältnis zu der in diesem 

Zeil.raum zu verzeiolmenden Zunahme der Bevölkerung 
und Belebung der Wir(~5chafL sland. Im Jahre 1932 waren 
nicht weniger als 18047 Anwälte vorhanden, also die 
dreifache Zahl 

Hinzu kam, daß das Arbeitsfeld der Anwaltschaft in 
verhängnisvoller Weise eingeengt wurde. Begonnen hatte 
diese Einengung schon im Jahre 1890 mit der Ausschlie• 
ßung der Anwälte von den Gewerbe- und Kaufmannsge­
richten (später Arbeitsgerichten), die die Anwaltschaft 
widerspmchslos hingenommen haLLe, offenbai· weil sie 
bei ihrer damals noch gilnstigen Lage auf diese Bagatell ­
sachen verzichlen zu können glaubte und weil sie die 
große grundsätzliche Bedeutung dieses Ausschlusses 
nicht erkannte. Im ersten Jahrzehnt des neuen Jahrhun­
derts folgten dann weitere gesetzliche Maßnahmen, die 
schwere Nachteile zur .Folge hatte, wie namentlich die 
Einschränkung der Zuständigkeit der Kollegialgerichte 
mit der weitgehenden Beseitigung des Anwaltszwanges. 

Aber auch andere Entwickltmgen taten der Anwalt­
schaft schweren Abbruch. Es seien nur erwähnt das Um­
sichgreifen schfodsgerichLlicher Ededigung von Rechts­
streitigkeiten, die Verschärfung cler Konkurrenz der 
Rechtsagenten, Wtnkelkonsulenten und Rechtsbüros, die 
Gewähnmg von Rcchtsberalungcn clttrch Verbände, Zei· 
tungen u. a. m. NW1 zeigte sich aucll die Unzulänglich­
keit der Entlohnung der Anwaltsarbeit, die Unangemes­
senheit der geltenden Gebührensätze: Auch der tüchtige 
w1d gutheschäftigte Anwalt l<0n11te vielfach kein ausrei­
chendes Einkommen mehr erzielen. 

Die Anwaltschaft erkmmte je~L, daß es mil einer Be-
1.äligung votwiegend wissenscl1artli cher Arl. und mit einer 
mehr äußerlicheu Reprfu.ientation des Standes nicht mehl' 
getan war und daß der DAV v011 Gmncl aus umgestaltet 
und seiJ1e Arbeitsmethode gnmdsätzlicl1 geändert werden 
mußte, um seine Aktionsfähigkeit und Stoßkraft so zu 
verstärken, daß er imstande sei, die blteressen des Stan­
des wirksam zu verLreten. Diese Erkenntnis ftlhrLe gegen 
Ende des ersten Jahrzehnts des neuen JalU'hunderts Zll 

einer durchgreifenden Änderung der Verfassung des Deut­
schen Anwaltsvereins. Die wesentlichen Neue11.1ngen wa­
ren die folgenden. 

Man schuf ein Parlament der Anwaltschaft, das sich 
aus Abgeordneten zusammensetzte, die von den ö1tl ichen 
Gmppen der Mitglieder gewählt wurden. Dieses Parla­
ment - die Vertretm'Versamrn.lung, später Abgeordneten­
versammlung - sollte in daucmder enger Verbinclung mit 
dem Vorstande tätig werden, um, schlagfe1tiger als der 
scl1werf'älllge Anwaltstag, in jedem Augenbli cke eingrei­
fen zu können. Die Ahgeordnetcnversammlung trat zwei­
mal jährlich. zu ordentlichen und nach Bedarf zu außer­
ordentlichen 'fägungen zusammen. Sio el'l1ielt späLer die 
Funktion der Mitgliede1'Versammlung des Vernins an Stel­
le des Anwaltstages, der auf rlie Repräsentation und die 
Erörterung allgemeiner Fragen beschränkL wurde. 
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Die Einrichtung der Augeordnetenversammlung 
diente zugleich einer engeren Verbindung zwischen der 
Leitung des Vereins und seinen Mitgliedern. Sie ennög­
lichte eine ständige Unterrichtung der Mitgliedschaft über 
die Ziele und Arbeiten des Vereins 11nd gestattete über­
dies eine stärkere Hemnziehung der Mitglieder zur Mit­
arbeit. Letzteres war einer der Gesichtspunkte, der 
wesentlich für die Neuordnung mitbestimmend war. So 
erfolgte auch die Erhöhung der Zahl der MitgUeder des 
Vorstandes vo11 12 auf schließlich 21, und die Bildung 
der Ausschüsse des Vorstandes, die aus je 7 bis 12 Ver­
einsmitgliedern unter Vol'Sitz eines Vorstandsmitglied be­
standen und deren Zahl im Laufe der Zeit auf vierzehn 
stieg. Innerhalb des Vorstandes entfaltet die sog. Präsi­
dialkonfel'enz eine besonders lebhafte Tätigkeit. Sie be­
stand aus dem Präsidenten, dem Scht'iflführei; dem 
Schatzmeistet; dem Ersten Gescl1äfüleiter und den etwa 
sonst nocl1 am Vereinssitze wohnhaften Vorstandsmitglie­
dern und erörtete in allwöchentlichen Sitzungen die lau­
fenden Geschäfte. 

Auf diese Weise war es möglich, eine Fülle von Arbei­
ten zu bewältigen. Während früher im wesenLlichen 
ledigli ch die zwölf Vorstandsmitglieder in den Vereinsge­
schäften regelmäßig tätig waren, führte die Umorganisati­
on dahin, daß schließlich ständig etwa 260 bis 300 
Vereinsmitglieder mit den Vereinsarbeiten befaßt waren. 
Diese Mitglieder waren über das ganze Reich verteilt, 
wodurch eine nahe Verbindung mit der gesa1nten Kolle­
genschaft hergestellt 1111d deren Interesse für die Verein­
saufgaben belegt. und wachgehalten werden konnte. 

Um diese Verbindung und Fühlung innerhalb der Kol­
legenschaft noch enger und fruchtbringender zu gestal­
ten, wurde durch eine spätere Satzungsänderung ein 
Bezirksgtuppenautbau des Vereins durchgefillut . Dadurch 
wurde die Möglichkeit der Eingliederung der örtlichen 
Vereine als Bezil·ksgruppen in tlen DAV eröffnet. Da die 
örtlichen Vereine, die Bezirksgmppen werden wollten, ge­
wisse Voraussevamgen erfüllen und ilu-e Selbständigkeit 
in gewissem Umfange beschränken mußten, regte sich 
zunächst eitriger Widerspruch gegen diese Regelung, der 
jedoch im Laufe de1· Zeit der besseren Einsicht wich. 
Nachdem dann auch einige der größten t111d mächtigsten 
Ortsvereine - namentlich der Berliner Anwaltsverein -
jenes Opfer auf sich genommen hatten, wa1· der Bezirks­
gruppenaulbau der Vollendung nahe, als der Verein der 
Auflösung durch den Nationalsozialismus verfiel, 

Diese organisatorischen Maßnahmen sicherten in wei­
tem Maße, was bis dahin gefehlt hatte, die Unterrichtung 
der Mitglieder über die den Verein zur Zeit, beschäftigen­
den Probleme, übet· die Bearbeitung dieser Probleme und 
die Stellung der Vereinsorgane zu ihnen, insbesondere 
über die von dem Verein zw· Wahrung der Standesinteres­
sen getanen Schritte. Und sie sicherten endlich auch die 
tätige l\ilitarbeit der Mitglieder. So waren gewisse Voraus­
setzungen für eine erfolgreiche Arbeit geschaffen wor­
den. Damit war es aber noch nicht getan. Auch die 
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Arbeitsmethoden des Vereins mußten gnindlich revidiert 
werden, und es bedurfte auch dafür der Schaffung beson­
derer Einrichtungen. 

Die wichtigste Neuemng diese Art war die Einrich­
ttmg einer Geschäftsstelle des Vereins mit einem haupt­
amtlichen besoldeten Geschäftsleiter. Bisher waren 
sä.mtUche Arbeiten für den Verein ehrenamtlich d11rcl1 die 
Mitglieder geleistet worden. Dieser schöne Grundsatz ließ 
sich nicht mehr aufrechterhalten, wenn man erreichen 
wollte, daß der Verein jederzeit eingreifen kom1te. So 
wmde die Hauptgeschäftsstelle des Vereins geschaffen, 
die später auch Organ des Vereins wurde, was sie ur­
sp1iinglich nicht gewesen war. Sie stand unter der Lei­
tung des Ersten Geschäftsleiters, der Anwalt und 
Mitglied des Vereins sein mußte und später satzungsmä­
ßig zum MitgUede des Vorstandes bestellt wurde. Später 
machte das Anwachsen der Arbeit die Anstellung zweier 
weiterer Geschäftsleiter notwendig. Auch die größeren 
ßezirksgruppen richteten jetzt für ihre Bedürfnisse ße­
zirksgeschä.ftsstellen ein und stellten Geschäftsleiter an. 

Was die zunächst dem DAV satzungsgemäß zugewie­
sene Fördenmg der Gesetzgebung und die Mitarbeit an 
dieser anbelangt, so hatte sich der Verein bislang im we­
sentlichen darauf beschränkt, zu den die Anwaltschaft in­
teressierenden Gesetzentwürfen Stellung zu nehmen, 
sobald sie den gesetzgebenden Körperschaften zur Be­
schlußfassung vorgelegt waren. Das mußte anders wer­
den. Es mußte dafür gesorgt werden, daß Stimme und 
Gewicht der Anwaltschaft schon in den frühesten Sta­
dien der Entwicldung zur Auswirkllllg kamen. Um diesen 
Einfluß sicherzustellen, wurden alle Vorgänge, die zu ei­
nem gesetzgeberischen Niederschlag führen konnten, 
sorgfältigst verfolgt !I11d geprüft !I11d erforderlichen.falls so 
frühzeitig wie nm möglich dazu Stellung genommen. Na­
tül'lich wurden auch Anregunge11 aus der Anwaltschaft 
an den Gesetzgeber herangetragen. Vor allem drang der 
DAV immer tmd immer wieder darauf, zu den gesetzgebe­
rischen Vorarbeiten in den zuständigen Ressortministe­
rien herangezogen zn werden, wie das beispielsweise mit 
den Organisationen der Wirtschaft von jeher geschah. 
Der DAV fand für dieses Verlangen namentlich bei der 
Reichajustizverwaltung Verstät1d11is1 und es gelang ihm, 
die Fonlenmgen im Laufe der Zeit durcl1zuset.zen. So 
enthielt deshalb die scherzhafte Bemerkung eines Staats­
sekretärs des Reichajustizamtes, die Hauptgeschäftsstelle 
des DAV sei ein „kleines Reichsjustizamt„ einen durchaus 
ernsten Kern. 

Infolge seines Aufbaues und des Geistes, der ihn be­
herrschte, hatte sich der DAV in seinen Anfängen in ei­
ner gewissen Isolierw1g bewegt. Diese Isolierung hat 
vielleicht mit dazu beiget.ragen, daß die Entwicklw1g der 
Deut.sehen Anwalt.schaft so ganz anders verlaufen ist als 
etwa die der französischen und die der englischen. Auf 
dem Stuttgarter Anwaltstage des Jahres 1927 wurde die­
ser Unterschied, hier politische Bedeutungslosigkeit des 
Anwaltstandes, dort politische Filhmng des Standes als 
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solchem, sehr wirkungsvoll beleuchtet. Dies mußte geän­
de1t werden. Der DAV hat sich deshalb nach seiner Um­
gestaltung aus dieser Isolierung bewußL herausbegeben, 
indem er FOhlung und Verbindung mit anderen Berufs­
ständen aufgenommen hat. So zunächst mit den Jul'iston 
auf der anderen SeiLe der Bane, den Richtern, dann mit 
den ihm nach Vorbildw,g und Aufgabenkreis näher ste­
henden anderen freien geistigen Berufen, namentlich Ärz­
ten, endlich aber auch, was von besonderer Bedeutung 
ist, mit den Organisationen der Wutschaft. Als Beispiele 
für die DW'eh.führung solcher Verbindungen seien ange­
fülut: mit dem Deutschen Richterbund bildete der DAV 
einen gemischten Ausschuß für die Reform dcl' Gerichts­
verfassung und des Verfahrens, in Gemeinschaft mit dem 
Reichsverband der Deutschen Industrie rief er einen Aus­
schuß zur Bearbeitung der Frage des Rechtsschutzes in 
Steuersachen ins Loben. 

Wichtig war aber vor allem die Zusanunenarbeit mit 
den Parlamenten. Sie wurden dW'ch den Umstand er­
leichtert , daß dio deutschen Parlamente eine relativ gro­
ße Anzahl von Rechtsanwälten zu ~utgliedern zählten, 
die imstande waren, auf Grund eigenst.e1· Erfahrungen 
die Belange der Anwaltschaft darzulegen und dem Stand­
punkt der Anwaltschaft Gehör zu verschaffen. 

Eine weitere Aufgabe von besonderer Wichtigkeit, die 
frnher völlig vernachlässigt worden wa1; bildete die Kon­
trolle und Beeinnussung der öffentlichen Meinung. Hier 
fanden namentlich die Geschäftsstell en ein reiches ~'eld 
der Tätigkeit, dessen Pflege später sowohl beim DAV als 
auch bei den Bczirksgmppen besonderen, de11 GeschäfLs­
stellen angeschlossenen Pressestellen übertragen wurde. 

Die vorstehenden Darlegungen über die Tätigkeit der 
Anwaltsorganisationen in den ersten Jah1".r1ehnLen des 
Jalu:hunde1ts sind skizzenhaft und unvoll stäudig; sie 
konnten natürlich nll.l' einzelne Punkl.e von besonderer 
Bedeutung hervorheben. Völlig beiseite gelassen sind 
zum Beispiel: die Arbeiten zur Lösung der Frage der Si­
multanzulassung, die die Geschlossenheit des Standes 
schwer gefährdete, die Erörterung der Reform des Straf­
rechts und des Strafverfahrens, bei der die Hebung der 
Stellung der Vertoidigw1g im Vordergl'tlnde stand, die all­
gemein als besonders förderlich und wertvoll aJ1erkaunt.e 
Mit.arbeit an der Reform des Aktienrechts u11d vieles an­
dere mehr, Beiseite gelassen ist auclt die karitative und 
fürsorgetätigkeit für die Mitglieder des Standes und ihre 
Familien, die allein schon ein Ruhn1esblatt bildet. 2> 

Stell t man nun die Frage, was mit dieser umfassen­
den und vielfältigen Arbeit eneicht worden ist, so ist es 
nicht ganz leicht, darauf zu antworten. Begreifl icherweise 
werden die Fälle selten sein, in denen sich zweifelsfrei 
feststellen läßt, daß eine gesetzliche Bestimmung oder 
sonstige Maßnahme auf die Mitwirkung der Anwaltschaft 
zwückzuführen oder durch sie veranlaßt ist. Aber in 
zahllosen Fällen wird sich der Anteil der Anwaltschaft 
an einer Entwicklung und die Auswirkung ihrer Stellung-

nahme deutlich erkennen lassen. Dies gilt ganz beson­
~ers für die Arbeiten an der Justizreform, die Pläne zm· 
Andemng der Gc1ichtsve1fassung und des Verfahrens, die 
ja während der fraglichen Zeit überhaupt nicht zur Ruhe 
kamen, 

Hier waltete nun die deutsche Anwaltschaft unter 
Fühtw1g des DAV als getreuer Eckart des Volkes, indem 
sie ihre warnende Stimme gegen die damals beabsich­
tigte Zerschlagung des bewäluten Baues der Gerichtsver­
fassung und des Zivilprozesses erhob. Auch sie selbst 
war durch diese Refoanpläne schwer gemhrdel, denn 
selbstverständlich dachten die Reformer nicht daran, auf 
die Anwaltschaft irgendwelche Rücksicht zu nehmen. Wo­
zu eine Aufrechterhallung des Anwaltszwanges, wozu 
eine Anerkennung des Monopols der Anwaltschaft zu 
Rechtsberatung und Rechtsvertretung, wozu Verbesserung 
der Gebührensätze, wozu die Erschließung neu sich ent­
wickelnder Rechtsgebiete für die AnwaltschafL? 

Ähnliches gil t für den unablässigen Kampf um eine 
angemessene Entlohnung der Anwaltsarbeit, welche Fra­
ge seit der Jahrhundertwende nicht mehr von der Tages­
ordnu11g verschwand. Bier war die Position der Anwalt­
. ehaft besonders schwm; da eine Herabsetzung der 
Prozeßkosten naturgemäß viele 1''1:eunde fand. Außerdem 
aber war es schwierig, dem Ilinweis auf die Höhe der 
Gebühren in den oberen Stl'eiLwertklassen zu begegnen. 
Es erwies sich als nahezu unmöglicl1, dem Publikum klar­
zumachen, daß diese Mheren Gebührensärae eine Aus­
gleichsfunklion halten und es nur vermöge ihrer Bemes­
sung möglich war, die Gebühren der unteren Wertklassen 
in erträglichen Grenzen zu halten. Gleichwohl gelang es 
auch hier eine allzu weitgehende Beschneidung hintanzu­
halten. 

Der Bessenmg der Lage der Anwalt.schaft dienten 
überdies zahlreiche andere Maßnahmen, die als Selbsthil­
feaktionen zu bezeichnen sind. Es kann aus diesem Kom­
plex nur das Folgende andeutungsweise erwähnt werden. 

Die Bekämpfung der Übetfüllung des Standes durch 
eine gesetzliche Sperre irgendwelcher Alt erschien nicht 
tunlich und wäre wohl nach Lage der Dinge auch nicht 
zu ell'eichen gewesen. Es konnte deshalb der Überfüllung 
eigentlich nur durch Aufldärw1g entgegengewirkt werden, 
Diese Aufklärm1g über die mißliche Lage des Standes 
und die schlechten Aussichten des Berufs wie des juristi­
schen Studiun1s überhaupt wurde in umfassender Weise 
geleistet. 

Positives konnte in der Frage der ErweiLeru11g des 
Tätigkeitsgebietes der Anwaltschaft erreicht werden. Ge­
wisse Maßnahmen in dieser RichLung wurden bereits er­
wälmt. Dazu gehöre11 ferner die Bemühungen der An­
waltschafL, die BeiLreibungssachen wiederzugewinnen, 

2) Üb61' die HOlrskasse "gl. NJW 40, 217. 
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die ihr durch Inkassobüros, Winkelkonsulenten usw. ent­
zogen worden waren. Hierfür wurde der Weg einer be­
sonderen vcreinbanmgsmäßigen Gebülu-enregelung ge­
wählt. 

Als die Entwicklung dahin fiiltr t.e, daß gewisse 
RechtsgcbicLe, wie namentlich Steuenecht und öffenlli ­
ches Recht größere praktische Bedeutung gewrurnen, 
wurde das Augenmerk besonders darauf gerichtet, daß 
sie nicht etwa der Anwaltschaft weggenommen würden. 
Die AnwallschafL konnte cliese Gebiete aber nur dann für 
sich in Anspl'llch nehmen, wenn sie ilU'et· Bearbeitung 
voll gewachsen war. Dei· DAV empfahl seinen Mi tgliedern 
die gründliche Aus- und Fortbildung auf diesen Recht.qge­
bieten w1d veranlaßte die Veranstaltung von Kmsen über 
solche SoncleJTechtsgebiete. Hand in Hand damil ging die 
Autklän.mg der Öffentlichkeit darübei; daß der Anwalt 
auch in diesen Angelegenheiten der gegebene l:le1fer des 
Publikums sei. Die Entwicl<lung soll an dieser Stelle nur 
clurch Stichworte wie 11T<ollektivreklame" und "Fachan­
waltschaft,, gekennzeichnet werden. 

Diese Bemfrhungen der Anwaltschaft haben manche 
Eifolge gezeiti gt. Es gelang in weitem Umfange zu ver­
hindern, daß lli cse Sondergebiete anderen Berufsgruppen 
- wie z. B. den proußischen "Ve1wa1tung.srechtsräten" -
ausgeHefert wurden. Den Winkelkonsulenten, Rechtsbüros 
und Rccht~berntungsunternehrnen aller Alt wurde auch 
dadm·ch Abb111ch getan, daß die Anwaltvereine die w1-
entgeltli cl1e Rechlsberatung Minderbemittelter übemah­
rnen. Die nacl1 dem Vorgange des Berliner Anwaltsver­
eins im ganzen Reich eingerichteten und von der Anwalt­
schaft versehenen Rechtsauskunftsteilen bewährten sich 
hervonagend. Sie Wlll'den deshalb auch vom Nationalso­
zialismus weitergefülU'~ der sie allerdings in der bei ihm 
ilbli chen verlogenen W1d geschichtsfälschenden Weise als 
ErnmgenschaSL des DriLten Reiches ausgab. 

Mil allen den erwähnten Mitteln gelang es, das recht­
suchende Publikum wieder mehr und melu· zu der Er­
kenntnis zurückzuführen, daß der Anwa!L der Rechts­
fretmd des Volkes und sein geborener Vertrauensmann in 
allen rechtlichen Angelegenheiten ist. Es wurde dem 
Publikum auch klargemach~ daß sich die 'l'ätigkeit des 
ltechtsanwaJts keineswegs etwa in der Prozeßfühmng er­
schöpft, ja dar~ diese Prozeßfüluung gar nicllt einmal den 
Hauptbestandteil der Anwaltstätigkeit bildet, daß viel­
mehr die konsiliarische, beratende Tätigkeit den ersten 
Rang l>eanspmchL Das Publikum wurde dazu erzogen, 
nicht �m%¡�·� überhaupt, sondem auch frühzeitig und 1·echL­
zeitig die A11waltshilfe in Anspruch zu nehmen. 

Um das Jahr 1930 war die Lage die, daß die Organi­
sationen tlcs DAV und seiner Bezirksgrnppe11 :demlich die 
gesamte Anwaltscha~ umfaßten. Nur wenige Anwälte 
standen noch fern, l.llld es kmmte damit gerecluwt wer­
den, daß die Vollendung des Bezirksgruppenaufuaues 
dem DAV auch noch diese wenigen Außenseiter zuführen 
werde. Die MiLglieder des Vereins fühlten sich mit ili rer 
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Orgrutlsation aufs engste verbunden. Sie brachten den 
Problemen des Standes w1d den hierauf bezüglichen Ver­
einsarbeiten größtes Interesse entgegen tmd wlterstiitz­
len diese Arbeiten fast ausnahmslos in wirksamster 
Weise. Sie unterrichteten die Vereinslefümg über alle Vor­
komnmisse, die die Belange der Anwaltschaft berühren 
konnten, wodllrch der Leitung ermögli cht wurde, 1·echt­
zeitig einzugreifen. 

Zum Schluß mag noch ein Gesichtspunkt erwähnt 
werden, der für die Notwendigkeit der Mitarbeit der 
Stanrlesgenossen in der Organisation des Standes spricht. 
Die communis opinio der Slandesgenossen bildet eine 
Rechtsquelle für die EnL~tehnng uncl Umbildung von 
Standesrecht. Diesen wichtigen Grundsatz hatte der Eh­
rengerichtshof für Rechtsanwälte nach anfänglichem 
Schwanken anerkannt.3> Dies bedeutete, daß aus den Er­
örtemngen, Verhandlungen und Beschlüssen der Anwalt­
vereine, clie zur Bildung der communis opinio mitwirk­
ten, neues Sl.andesrecht erwächst. Die Beteiligung der 
Mi tglieder an der VereinsarboiL ennöglicht ilmen damit, 
auf die Fortentwicldu:ng des Standesrechts einzuwirken. 
Das gibt dieser Beteil igung besonderen Werl. Es ist wie­
detholl vorgekommen, daß eine energische und zielbe­
wußt.e Mindet·heit die Anerkennung ihres von der Melu-­
heit bekämpften Standpunktes durchgesetzt l.llld damit 
die Bilrl ung der communis opinio beeinnußt und neues 
StandesrechL gescl1affen hal. 

Und noch ein zweiter Hinweis. Der Rechtsanwalt 
muß über das geltende Standesrecht unterrichlet sein. 
Daß er sich, wern1 iluu Verletzungen der Standespflicht 
vorgeworfen werden, nicht auf die Unkenntnis der in 
Frage kommenden Normen berufen kann, ist in der eh­
rengerichtli che11 Rechtsprechung ständig festgehalten 
worden. Ma11 wird nun zwar nicht so weit gehen kön­
nen, daraus ei11e Verpfli chtung des Rechtsanwalts zur 
MitgliedschafL in den Standesvereinen abzuleiten. Aber ü1 
der Auffassung der Ehrengerichte li egt imrnerhi11 eine 
Empfehlung zu solcher Mitgliedschaft und Mitarbeit, weil 
sie eine gewisse Garantie dafür biet.et, daß das Mitglied 
ilber die henschenden Standesauffassungen unteuichtet 
bleibt w1d nichL Gefahr läurt, aus Unkenntnis Schaclen zu 
erleiden. 

Das Wohl des Standes gebietet, daß die Stru1desgenos­
sen in den Standesorganisationen mitarbeiten. Die deut­
sche Geschichte hat w1s gelelnt, daß das schöne Wmt 
von dem Starken, der am mächtigst.an allein is~ eben 
nicht viel mehr als ei:n schönes Wort ist. Der Zusammen• 
schluß, die Übereinstimmung der Ziele und des Strebens, 
der gemei11same Ei11satz der l<rä.fle - die Einigkeit macht 
stark! 

(Quelle: NJW 1949, Seite 321) 

3) Siehe AnwallshlaU 1930, 286. 
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b) Anwalt,stag Coburg 1949 

Einladung zum 
,,Deutschen Anwaltstag" 
in Coburg 
am 1. und 2. Juni 1949 

Der Deutsche Anwaltverein veranstaltet am Mittwoch 
(1. 6.) und Donnerstag (2. G.) vor Pfingsten einen .Deut­
schen Anwaltstag". 

Der letzte „Deul.':iche Anwaltstag" hat vor 20 Jahren 
in Hamburg staLl.gef'unden. Unser Verein, der die Arbeiten 
und die Tradition des früheren Deutschen AnwaJtverei.11s1 

des Herausgebers der „Juristischen Wochenschrift" 1 fort­
setzen w1d wieder einen Zusammenschluß aller deut­
schen Anwälte herbeiführen will, lädt zu der 'l'agung in 
Coburg ein, damit wichtige Fragen des Rechts und der 
deutschen Anwaltschaft vor den Koll ege111 den Vertretern 
der Gerichte1 der Justizverwaltungen und der Militärre· 
gierungen sowie vor der breiten Öffentlichkeit behandelt 
werden. 

Als Tagungson ist Coburg gewählt. worden, weil der 
Aufenthalt in dieser schönen1 unzerstörten Stadt mit 
herrlicher Umgebung m1d günstigen Lebcnsbedingtmgen 
für jeden Teilnehmer eine Freude und Erholung sein 
wird. Für die Damen der Teih1eluner wird in jeder Weise 
gesorgt werden. Es ist sehr zu empfehlen, den Aufenlhali 
in Coburg oder seiner Umgebung über Pfingsten hinaus 
auszudelrnen. Für die Unterbringung wird vom Städti­
schen Verkehrsbü1·0 in Coburg alle Vorsorge getroffen 
werden. 

Unser Koll ege D1: Langei; Oberbürgermeister der 
Stadt Coburg, hat für die AusgestalLung der Tugung seine 
llilf e in großzügiger Weise zugesagt. 

Für die 'l'a.gung ist folgendes Pmgranun vorgesehen: 

Dienstag, 31. 6., ab 20 Uhr: 
zwang1oser Beg1iißungsabend 

Mittwoch L 6.1 9.30 Ulll' : Eröffnung der Tagung1 Be­
grüßungsansprachen, Vortrag von RA D1: A. Sträte1; ,Ju­
stizminister des Landes Nordrhein-Westfalen, Düsseldmf: 
nDie Stellung der Anwaltsclwfl im öjfantlichan Leben"; 
Vortrag von RA Dr. Hei.mich Ackennann, Hamburg: .Die 
straf und standesrech.tliclum G?·enzen der anwaltli · 
chen Stmjverleuligung". - 15 Uhr: Vortrag von RA Dr. 
Dr. h. c. Hermann Heimericl~ Heidelberg: ,,Die Notwen· 
digkeit ei.ner einheitlichen de1.tl~chen Gesetz!Jeb11-n.q". -
20 Uhr: Gemeinschaftliches Essen, anschließend geselliges 
Beisammensein (Gedeck ohne Getränk DM 3.-). 

Donnerstag1 2. 6.1 10 Uhr: Vortrag von RA Prof. Dr. 
Enzst Fh.esenhalm, Dekan der Jur. Fak. 801m: ,,Anwalt­
schaft ttnd GewerbeJrei/ieit". 

Es isL vorgesehen1 daß sich an sämtliche Vorträge 
eine Diskussion anschließt. Kollegen, die sich an einer 
Aussprache beteilig en wollen, werden gebeten, ihre Ab· 
sieht möglichst vorher mit.zuteilen und gegebenenfalls 
mit dem Referenten vorher Fühlung zu nehmen. An den 
Vortrag von Prof. Friesenhahn soll sich insbesondere 
eine Aussprache über die Notwendigkeit und die Stellung 
der Anwaltskammern in den einzelnen Ländern anschlie­
ßen. - Sämtliche Veranstaltungen finden im „Coburger 
Hofuräu", MoluenslJ:aße 19, statt. 15 Olu-: Auiobusfalu·­
ten nach Vierzehnheiligen w1d Schloß Banz am Main zu 
mäßigen Preisen. 

20 Uhr: Festvorstellung im LamlestheaLer Coburg am 
Schloßplatz (Karten ab DM 3.-). 

Für die Angehörigen der Teilnehmer werden während 
der offiziellen 'l'agung Besichtigungen in der Siadi und 
Autobusfahrten in die nährere Umgebung stattfinden. 

Dem Deutschen Anwaltstag geht am 31. Mai eine 
Mitgliederversammlw1g rlcs Deutschen Anwaltvereins vor­
auf. Kollegen1 die Anregungen für Fragen haben1 die auf 
dieser Mitgliederversammlm1g zu erörtern wären, bille 
ich um Mitteilung. - Mitglied des Deutschen Anwaltsver­
eins können sowohl Anwallvereine wie einzelne Anwälte 
sei111 die nicht dunh einen örtli chen Anwaltverein an tm­
seren Verein angeschlossen sind. Die Teilnahme am Deut­
schen Anwaltstag ist jedoch nicht von der Mitgliedschaft 
in unserem Verein abhängig. Es wird erwartet, daf~ die 
Kollegen und die Anwaltvcrcine, die sich unserem Verein 
bisher noch nicht angeschlossen haben, dm'Ch den An­
waltstag zum Beitlitt veranlaßt werden. Die Ziele unse­
res Vereins ergeben sich aus tler Satzung, die in der 
Ne-uen Jm•isNschen Woch.e-rm:hrift 1948 S. 620 veröf­
fenUicht worden ist. 

Die Anmeldung zur Tagung wird umgehend an Herrn 
Rechtsanwalt Dr. Roland Stein, (13a) Coburg, Bahnhofs­
platz 11 erbeten. 

Der Beitrag beträgt für den Teilnehmer und dfa Ange­
hörigen je 5 DM. Qual'iior (Preise zwischen 3 DM und 
4.50 DM je Bett und Nacht) wird bei der Ankunft durch 
das Städtische Verkehrsbüro Coburg angewiesen, das 
auch zu jeder weiteren Vermittlw1g bereiL ist- Die Verpfle­
gungsverhälbüssc sind in Coburg sehr günstig. 

Ich hoffe, daß sich recht viele Anwälte zur Teilnahme 
an unserer 'fagtmg entschließen werden1 damit die Auf­
fassung der deulschen A11wallschafi zu den wichtigen 
f'ragen, die behandelt werden1 eindrncksvoll vertreten 
wird. 

Di: Emü v. Sauei; 
1. Vors. des Deutschen Anwaltvercins 

(Quelle: NJW 1949, Seite 378) 
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Deutscher Anwaltstag 1949 
Die Wiederaufnahme der altbewäl11ten 'l'radition der 

Deutschen Anwaltstage, welche die Einladung des Deut­
schen Anwaltvereins zum „Deutschen Anwaltstag" in Co­
burg am 1. und 2. Juni 1949 bezweckt, ist ein Ergebnis, 
dessen Bedeutung kaum besonders unterstrichen zu wer­
den braucht. In zähem Kampf gegen die Widerstände des 
'l'-,;1ges hat die deutsche Anwaltschaft das lhre dazu beige­
tragen, die dw-ch das naLionalsozialistische Regime ange­
richteten Verwüstungen der deutschen RechtszusLände zu 
beseitigen und die Voraussetzungen für die Wiedergesun­
dung des deutschen Rechtslebens zu schaffen. An ihrem 
Teil mitverantwortlich für die Konsolidiemng eines deut­
schen Rechtsstaates, war die deutsche Anwaltschaft in 
den letzten Jahren um den Neuaufbau der anwaltschaftu­
chen Stancleso1·ganisationen bemüht, hat in beharrlichem 
Ringen ihrer Vertrauensmänner um die SchaO'ung neuer 
Anwaltsordnungen das anwaltliche Standesrecht wesent­
lich gefördert und sieht sich nicht zuletzt vor die Aufga­
be gestellt, den Zusammenschluß oller deutschen 
Anwälte in einen gesamtdeutschen Anwaltverein zu be­
werkstelligen, nach dem Vorbild jenes deutschen Anwalt­
vereins, den das nationalsozialistische Regime nach über 
50jährigem Bestehen mutwillig zerschlagen hat. Zu die­
sem Zweck ist der Anwaltverein Nordwest in Hamburg 
gcg1iindet worden, der sich spät.er zum Deutschen An­
waltverein umgestaltet hat. 

Das verdienstvolle Wirken des ehemaligen deutschen 
Anwaltvereins wurde in Heft 9 dieser Zeitschrift beson-

Der Deutsche Anwalt 
Der Deutsche Anwaltstag vom 31. 5. - 2. 6. 1949 

führte Anwälte und Gäste in großer Zahl nach Cobmg. 
Unter den Gästen befanden sich Vertreter der amerikani­
schen und britischen Milit.äJ,ßegienmgen und die Präsi· 
dent.en der obersten Gerichtshöfe in Köln, Dr. Ernst Wolff 
und Dr. H. Ruscheweyh. 

In seiner Begrüßungsansprache brachte der Vorsitzen­
de, Rech~anwalt Dr. Emil von Sauelj Hambw-g, die ein­
mütige Uberzeugung der gesamten Anwaltschaft zum 
Ausdruck, daß die Anwaltschaft in Zukunft die Anwalts­
kammern nicht entbehren könne und nicht vennissen 
wolle. Unter allgemeiner Zustimmung konnte der Vorsit­
zende feststell en, daß die Einriclltung der Anwaltskam­
mern von den beteiligten Kreisen in keiner Weise als 
Zwang empfunden wird, daß vieln1ehr die Selbstvetwal­
tung der Bel'Ufsintetesse11 der Anwälte auf jeden Fall er­
halten bleiben müsse. Auf der anderen Seite unterstrich 
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ders gewürdigt. Einen wesentlichen Teil dieses Wirkens 
biJdete die regelmäßige jährliche Veranstaltung der Deut­
schen Anwaltstage, dene11 das deut.~che Rechtsleben bis 
zum Jahre 1933 vielfältige Befruchtung und Amegung zu 
verdanken hatte und die bei der älteren Generation der 
deutschen Anwälte in bestem Andenken stehen. Daß den 
deutschen Anwaltstagen gerade unter den heutigen, lei­
der noch so labilen Verhältnissen eine sehr bedeutsame 
\'echtspoliUsche Aufgabe gestellt ist, bedaif keiner nähe­
ren Ausfüh111ng. Deshalb muß man wünschen, daß sich 
die unter günstigeren AllgemeinverhälLnissen so erprobte 
h1Stitution der Anwaltstage auch in der heutigen Notieit 
und als Wegweiser in eine bessere Zllkunft kräftig und 
günstig entwickelt. Was aber den Deutschen Anwaltver­
ein betrifft, dessen tatkräftigen Gründern der Dank der 
deutschen Anwaltschaft gebillui, so ist zu hoffen, daß 
ihrn1 der den ersten Deutschen Anwaltstag nach dem Zu­
sammenbruch einberufen hat u11d dem die Rolle des Or­
ganisators der künftigen Anwalllltage zufäll~ trotz 
manchen zeitbed.ingten Schwierigkeiten, die sich seinen 
Bestrebungen entgegenstell en mögen, der in der heutigen 
Lage so dringend notwendige Zusammenschluß der ge­
samten deutschen Anwaltschaft gelingt. Die Schriftleitung 
entbietet dem Deutschen Anwaltstag 1949 ihren Gruß 
und wirnscht seinen Arbeiten einen vollen E1fölg. 

(Quelle: NJw, Jimi 1949) 

Schriftleitung der NJW 

Dr. Walter Lewald 

der Vorsitzende 1mter der Zustimmung der Anwesenden 
die Notwendigkeit, die wirtschaftlichen lnl~ressen der 
Anwälte durch Vereine wahrnehmen zu lassen. Der Dua­
lismus - Verein - Kammer - habe sich als so glücklich er­
wiesen, daß er auch heute noch als gesund und 
lebenswichtig zu betrachten sei. 

Die '.fugesord.t1ung brachte nach den Begrüßungsan­
sprachen einen Vortrag von Justizminister Dr. Artur Strä­
ter mit dem Thema „Die Stellung der Anwaltscha~ in1 
~ffentlichen Leben". Der Vortrag war getragen von der 
Obe1-zeugung, daß die allumfassende richterliche Nach­
priifung der Gesetzmäßigkeit aller Verwaltungstätigkeit 
ein unal)dingbares Postulat recht.sstaaUicher Ordnung sei 
und daß die Aufgabe der Anwaltschaft in der Vert.eidi­
gung der Fl'ciheiten und der Grundrechte des Einzelnen 
gegenüber dem Staat.e liegt. Der Vortragende betonte die 
unbedingte Notwendigkeit, daß sich die Anwälte stärker 
im öffentlichen, insbesondere dem parlamentarischen Le­
ben betätigen müßten. AlIBchließend sprach Rechtsan-
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walt Dr. Heinrich Ackel'mann, Hamburg über „Die straf­
und standesrechtlichen Grenzen der anwaltlichen Straf­
verteidigung". Die durch Herrn Dr. Ackermann ange­
schnittenen Fragen riefen eine tiefgründige Diskussion 
hervor, an der sich neben den Praktikern des Anwaltsle­
bens u. a. auch Herr Präsident Dr. Ernst Wolff und Präsi­
dent Dr. H. Ruscheweyh beteiligten. Am Nachmittag hielL 
Herr Dr. h. c. Hermann Heimerich, Heidelberg seinen 
Vortrag über „Die Gefährdung der deutschen Recht.sein­
heiL". Es war erschütternd zu hören, in welchem Umfan­
ge sich seit der Kapitulation auch in den drei Westzonen 
das Recht auseinandel' entwickelt hat. Der VorLragende 
wies in diesem Zusammenhang auch auf die Bestimmun­
gen des B01mer Grundgesetzes hin, die gegenüber Wei­
mar einen unleugbaren Rückschritt darstellten; der 
Bereich der unmittelbaren Rechtsprechung des Bundes 
sei enger begrenzt, und vor all em sei die konkurrierende 
Gesetzgebung einengender gestaltet worden. Im An­
schluß an diesen Vorl.rag wurde eine Resolution ange­
nommen, die zum Ausdruck brachte, daß die Einheit auf 
allen wesentlichen Gebieten des Rechts wieder herge­
stellt werden muß. Am nächsten Tage hielt Pl'ofessor Dt: 

c) Neue Juristi,sche Wochenscht1ft; 

Ernst Friesenhahn, Dekan der Juristischen Fakultät, 
Bonn seinen Vortrag über das Thema .Anwaltschaft und 
Gewerbefreiheit". Der Vortragende legte die grundsätzli­
chen Unterschiede dar, die den Heruf des Anwalts von ei­
nem Gewerbe unterscheiden. Er unterstrich, daß die 
Einrichtung der Anwaltskammern in keinem Zusammen­
hang mit der Frage der freien Zulassung stände. Eine re­
ge Aussprache schloß sich an diesen tiefgründigen 
Vortrag an, in der viele verschiedene Punkte behandelt 
wurden, aber immer wieder die Einn1ütigkeit festzustel­
len war, daß die Anwaltskammern uneingeschränkt er­
halten bleiben müßten. 

Es bleibe im übrigen nicht w1eiwäh11t, daß die Stadt 
Coburg sich die größte Mühe gegeben hat, den Teilneh­
mern. den Aufenthalt bei dieser Tugung angenehm zu ge­
stalten. Eine Autobusfahrt nach Vierzehnheiligen und 
Schloß Banz am Main und eine ausgezeichnete Festvor­
ste!Jung in dem Landestheater gaben der 'lagung den Ab­
schluß. 

(Quelle: MDR 1949, Seite 446) 

NEUE JURJ5Tl5CHE WOCHENSCHRIFT 
1n Verbindung mit dem Deutschen Anwnllvcrein Nord-West, der Vereinigung der Rcchlsanwal tsknmme.ra der britischen Zone, den 
Vorstli ndcn der Rechtsa'nw„ltskammern ßAJltDEnc, FnANltl:'0nT, MÜNCHEN, N0RNBERG, der AnwolLsvcreine STUTl'GAllT, KAllL SII UllE, 
der Rcchtonwaltskammern FRF..IIIURC, KODLENZ,NEUSTADT, TilBINCEN, dem Landesaus•cbuß der Rechtsanw!!ltc und Notare im Lande 
SACHSEN, der Rcchtsouwoltsluunrncr des L:i ndcs SACUSEN-ANTIA LT, der Rechlllanwalts- und Nol arkarnmer für dasLand To0RINCEN 

und dem Vorstand der Rcchlsnowaltsknmmcr IlERLIN 

unLor Mit wirkung von RechtsanwalL 011. ALEXANDER-KATZ, Neustadt a. d, H., Lnndgerichtspriisideat D 11. C. F. W. IlEnL, 
SchwcinfurL, RcchtsunwoltDn. VON ßnEN1'AN01 DormsLD<l t , Mini ster ialrat DR. Du:ss,Münchcn, Reclitsnnwälteo JOSEF .1"ALICENDE11C, 
Berlin, GÜSTAV F tNCJ(, Köln, D11. FLESCll, Frankfurt, R EINIIAnD yrum. VON GODIN, München, Dn. CA.IIL HAENSEL, Freiburg i. Br., 
KtESEllLINC, Hamm, DR. R. K0I.ILER, Stuttgart , WERNER METZ, Gera, Obcrlnnde,gcrichtspräsident Mo1rnns, Frankfurt a. M., 
lleclit sa.nwillten Da. AnT1run MÜLLER, Cell e, DR. NünNUERGl>R, Nür.nberg, On. Osn:RTAC, Stutlgar t, DR. VON SAUER, Ilamburg, 
Ono IlIE~S, Freiburg i. Hr., On. -Sau;rx, Damberg, On. WEnEn, Koblenz, ÜTTo W&NIC:En, Potsdam, Richter beim Obersten 
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Geleitwort 
In dem Augenblick, in dem wir mit einer neuen jllli · 

sLlschen Zeit.,chrifL an die Öffentlichkeit treten, geziemt 
es sich wohl, ein Wort darüber zu sagen, wal'llm wir das 
Lun und was wir beabsicl1Ugen. Mancher mag sich fra­
gen: wird es nicht zuviel? Unsere Antwort ist zwn Teil 
schon in dem Titel enthalten, den wir unserer ZeiL~ch1'ifL 
gegeben haben. Wir wollen anknüpfen an die Tradition 
der alten „Jmistisehen Wochenschrift ", die Jalll'Zehnte 
hi11du1·ch, geprägt von Persönlichkeiten wie HACHEN­
BURG und MAGNUS, das repräsentative Organ der deut 
sehen Recht.sanwalt.~chafl gewesen ist. Auch die NEUE 
JURISTISCHE WOCHENSCTTRWf hat die Untersti.1tzung 
der bemfencn Vertretw1gen der Anwälte in allen Teilen 
Ueutschlands gefunden und will ihren Wirkungsbereich 
über alle vier Zonen des heutigen Deutschlands erslrek­
ken. 

Wir erheben den legiLlmen Anspruch, im Rahmen un­
serer Zeit.~chrifL tmsere Stafül esinteressen zu fördern, 
aber darüber h.i.naus wollen wir - und darin erblicken 
wir sogar unsere wesentlichste Aufgabe - mitarbeiten an 
dem großen Werk der Wiederherstellm1g eines geord.nen­
tcn, vemünftigen und einheitli chen Rechtszustandes in 
ganz Deutschland. Auch auf diese Mit.arheiL haben wir ei­
nen legitimen Anspruch, denn als eines cle::r unentbehrli­
chen Organe der Rechtspflege muß die Stimme der 
Anwaltschaft Gehö1· finden im Rat allci; eile zur Emeue-
11111g der deutschen Rechtsordnung benüen sind. Unsere 
Zeil.~chrift soll das Forum sein, auf dem wir zu allen 
sprechen, mit denen wir im gleichen Streben vereinigt 
sind. Bei unserem Wirken werden wir auf eine enge Zu­
sammenarbeit zwischen Richterstand und Anwalt.~chaft 
besonderes Gewicht legen in der Überzeugung, daß da­
mit den hiteressen einer gesunden Rechtspflege am be­
sten gedient wird, die ihrerseits für die Rechtscrneuenmg 
eine der W(\senUichsten Voraussetzungen bildet. Auch 
dem internationalen Recht wollen wir die gebührende 
Beachtung schenken in eine1· Zeit, die von uns enge lllld 
ehrliche Zusammenarbeit mit anderen Völkern gebiete­
risch fordert. 

Nach guter demokratischer Sitt~ werden wil' w1sere 
Spalten allen öffnen, die etwas zu sagen haben, und al­
len Richtungen und Mcimu1gen Gehör geben in dem 
Glauben, ciaJ! wir eine unserer vornehmsten Aufgaben 
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darin zu sehen haben, eine wirklich freie Diskussion zu 
fördern. Daraus ergibt sich aber aucl11 daß die veröffent.. 
Hehlen Beib:ägc nicht schlechthin als Meinungsäußemng 
der Ilerausgeber oder der Schriftleiti.mg angesehen wer­
den können. 

Betrachtet man den gegc11wät'ligen Rechtszustand in 
Deut~chland, so möchte man angesichts der Fülle der zu 
bewältigenden Aufgaben manchmal fasL verzagen. Über­
all, wohin wir blicken, ein verwirrendes Bild völlig un­
übersichtlicher Vielfalt m1d Zwiespältigkeit in Gesetz· 
gebung und Rechtsprechung. Der Kontroll rat erläßt Ge­
setze mit Wirkung für alle Llimler; die Militär,·egierung 
einer jeden der vier Zone11 behält sich v01; Gesetze ftlr 
ihren Zonenbereich zu dekreLicren; die deutschen Regie­
rungen geben für ihre Lfü1der Geset,ze soweit Militän·e­
gierung tmci Kontrollrat ihnen das Recht hierzu belassen. 
Und tm1 die Unübersichtlichkeit noch zu steigern: auch 
die Einheitli chkeit in der Rechtsprechung ist dahingegan­
gen. Das Reichsgericht best.eil t nicht mehr; an die Stelle 
des Reichsli111111zhofes ist für einen nlll' kleinen Teil 
Deutschlands der Oberste Fi11anzgerichtshof getreten. Die 
Verwaltung vollends ruht fast ausschJießlich in den Hän­
den der LändetTegierungcn. I<mzum, das Bild von Recht­
sprechung und Verwaltung ist nicht minder uneinheitlich 
als das der Gesetzgebung. Bei einem solchen Rechtszu­
stand kann der Jmist in seiner Arbeit weniger denn je ei­
ner Zeitsehriff, entraten, die ihm die Rechtsentwicldung 
in allen Zonen und Spa1ten nahebringt. 

Wir werden tms vornehmlich an den praktizierenden 
Juristen wenden. Wir wollen dabei aber die WL~senschafL 
nicht vemachlässigen. Denn wir sind uns bewußt, daß 
gerade wissenschaftliche Gründlich.keit der Praxis we1i ­
volle Dienste leisteL. 

Die Aufgabe dieser Zeitschrift wird umso bes~er cr­
fü1ll., je lebhafter auch im Kleinen die Mitarbeit der Pra­
xis ist. Wir sind deshalb dankbar für jede Anregung, die 
aus der Praxis zu uns kommt, w1d für jeden Beitrag, den 
mitzuteilen ein Gewi1rn filr die Leser dei· Zeitschrift be­
deute!.. 

Hrrrcmsgeber und W!rlag 

(Quelle: NJ~V, He_fi, 1 das 1. Jahrgangs, Oktober 1947, 
Seüe 1} 
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d} Anwaltsblatt 

Wiedererscheinen des 
,,Anwaltsblattes" 

Der Deutsche Anwaltvei'eiI1 gibL ·eiL Juli d. J. wieder­
um ein .Anwaltsblatt" als Nachrichtenorgan für seine 
Mi tglieder heraus, das in dem bekannten Fonnat und 
dem herkömmlichen grünen Umscl1Jag der f'Li lheren Mit.­
teilungshefte des alten Deutschen Anwaltvet-eins in der 
C. H. Beck 'sclum Ver lagsbuchha1Ulltmg, München und 
Ber liJ1,, erscheint, und als dessen Sclu:ifUeiler die Ham­
burger Reclltsanwälte D1: Fritz M<tnasse und D1: Heinz 
Brangsch zeichnen. Das .AnwalL~blait" erscheint zu­
nächst alle zwei Monate und gehL den Mi tgliedern des 
Deutschen Anwaltverei11s unentgeltlich zu. Es soU die An­
wälte über wichtige Fragen m1terrichten, die sich zm Er­
öroorung in Fachzeitschriften mit einem über die 
Anwallschaft hinausreichenden Leserkreis nicht. eignen. 
Es soll auch Gelegenheit geben, zu wesentlichen, die An­
waltschaft betührenden Problemen Stellung zu nehmen 
und Amcgungen für die weitere Arbeit des Vcrei11s ge­
ben. 

Das soeben erschienene HeL l enthält u. n. eine um­
fassende, be1iclltende nnd kri tische Abhandlung des 
1. Vorsitzenden des Deutschen Anwaltvereins, Rechls­
anwalt D1: Emil von Saiu:1; zum Entwu1f der neuen 
Bunderechl';anumltsordnung, ferner Beiträge berufener 
Sachkenner zu den Fragen der Alters- und Hinlerhliebe· 
nenversorgung, dor BerufsgenossensclwJl der Rechts­
anwälte und Notare sowie eine Haftpflichtecke der 
Allianz-Versicherungs-AG. 

e) Tätigkeitsbericht 

Tätigkeitsbericht des 
Deutschen Anwaltsve1~eins 

Über die Tätigkeit des Deutscl1en A nwalLvereins (DAV) 
ist folgendes zu berichten: 

1. Organisation 

a) Der DAV hat sich nach dem Deutscl10n Anwalttag in 
Coburg im Juni und nach ei11er 'fägung in Hrumovcr 
im DO'tember 1949 organisatoriscl1 gefestigt. Thm ge-

Das ,,Anwalt:sblaU," kann auch von Nichtmitgliedern 
des Deutschen Anwaltvereins zu einem Bezugspreis von 
1 DM je HefL zuzüglich Versandkosten vom Verlag 
C. H. Beck, München 28, Karl-Theodot'Str. 18 oder durch 
jede Buchhandlung bezogen werden. 

Sch1'ifll eilttn!J 

{Quelle: N.JW 1950, Seite 589) 

Lieferung 
des „Anwaltsblattes" 

„ln der NJW 50, 589 wurde auf das Wiedererscheinen 
des Anwaltsblattes hingewiese11. Das Blatt wh·d den Mit­
gliedern des Deutschen Anwaltvereins über die örtlichen 
AnwaJtvereine kostenlos ausgelicfe1t . Sollte dabei der 
eine oder andere Kollege bisher übersehen worden seiI1, 
so wird eine entsprechende Erinnerung bei dem zuständi­
gen A11wallve1-ein oder unmittelbar bei der Geschäflsslel­
le des Deutschen A.nwaltverei.ns, (24a) Hamburg 36, 
Slevekingplatz 1, Zimmer 700, ausreichen, um künftig 
eine regelmäßige Belieferung sicherzustell en." 

Deutscher Anwaltverein 

(Quelle: NJW 1950, Seite 860) 

hören alle ihm bekannten Anwaltvereine der brit. Zo­
ne uncl folgende Vereine der ameril<. und franz. Zone 
an: 

OLG-Bezirk Bamberg: Anwaltverein Aschaffenburg 
eV:; Coburger Anwaltverein; Anwaltverein Kronach; 
Rechtsanwalts-Verein Würzburg; OLG-Bezirk Frank­
furt: l•'mnkft11·ter Anwaltverein eV; Wiesbadener A:n­
waltverein; 

OLG-ßezirk Nürnberg: Ansbacher Anwaltverein eV; 
Nilrnberg-Fürthe1· Anwaltvercin; 

OLG-Bezil'k Koblenz: Verein der Rechtsanwälte Ko­
blenz. 
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94 Berlinel' Anwälte geh0l'en dem Verein als Gastmit­
glieder an. 

Der Vel'ein umfaßt bereits jetzt mehr als die Hälfte 
der Anwälte des Bundesgebietes. Der Beitritt weite­
rer Vereine, die sich teilweise noch in der Gründung 
befinden, steht in naher Zukunft bevor. 

In der arnerik Zone wurde zeitweise befürchtet, daß 
die Gründung von Anwaltvereinen dazu führen 
könnte, die Rechtsanwaltskammern als überflüssige 
Zwangsorganisationen zu beseitigen. ¼m einem unter­
richteten Mitglied aus dem Stabe des Hohen Kommis­
sars in Frankfurt ist aber erklält worden, dag diese 
Befürchtungen vollkommen grundlos sind und dag 
clie Anwaltskammern als notwendige Standeseinrich­
tuugen anerkannt werden. 

b) Der DAV hat seinen Sitz in Hamburg 36, Sieveking­
platz 1 (Ziviljustizgebäude) Zimmer 700. Dem Vor­
stand gehören an die Rechtsanwält.e 

Dr. Emil von Sauei; Hamburg, 1. Vorsitzende1; 

Dr. Wilhelm vaJ1 Almsick, Essen, stellvertr. Vorsitzen­
der, 

Dt-. Alfred Wiedema11n1 Düsseldorf, stellvert.r. Vorsit­
zender, 

Ur. Heilmut Boeckle1; Hannover, Schatzmeiste1; 

Dr. Paul Floerke, Hamburg, Schriflführe,; 

Dr. Roland Stein, Coburg. 

Mitglieder des Beirates sind die Rechtsanwälte 

Ferdinand Ba1tmann1 Berlin-Charlottenburg, 

Hans Ewers, Lübeck, 

D1: Ric:hard Foller, Do1tmu11d, 

Dr. Heinrich Holste, Celle, 

Erich Jonsche1; Osnabrück, 

Dr. Walter Oppenhoff, Köln, 

Dr. Hermrurn Raabe, Barmstedt i. Holst., 

Dr. Hans Sassenhausen, Remscheid-Vieringhausen, 

Helmut Schreibei; Frankfurt a. M., 

Dr. Hellmuth Volkerding, Braunschweig, 

Dr. Karl Weber Il, Koble11z. 

c) Der DAV wird demnäcl1st ein Mitteilungsblatt nach 
Art des fiilheren .Anwaltsblattes" herausgeben. Der 
anwachse11de Geschäftsbetrieb, insbesondere durch 
die Mitwirkung an der Btrndesgcsetzgebung macht 
die Anstellung eines hauptamtlichen Geschäftsführers 
e1forderlich. 
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tl) Gemeinsan, mit der Arbeitsgemeinschaft der Anwalts­
kammervorsLände im Bundesgebiet ist eine Vertre­
tung für Ve1t1a11dlungen mit der Bundesregicmng, 
dem Bundestag und den Bundesministerien geschaf­
fen worden. Dieser Vertretung gehören an: der Präsi­
dent der Rechtsanwaltskammer Röln Gustav Finck, 
der Vorsitzende des Kölner Anwaltsvereins eV, Dr. 
Walter Oppenhoff, und der Präsident der Rechtsan­
waltskammer Koblenz, Bundestagsabgeordneter Dr. 
Karl Weber IT. 

e) Die St.euerstelle des DAV unter der Leitung von Dr. 
Dr. Heinrich Megow (NJW 49, 708) wird vielfach in 
.Anspmch genommen. Gep1ii[L wird, ob ein Zusam­
menschluß der Fachanwälte für Steuerrecht inner­
halb des Bundesgebietes zweckmäßig ist. 

1) Der Mitgliedsbetrag ww·de mit Rücksicht aur die an­
wachsenden Aufgaben des DAV und die beabsichtigte 
Herausgabe eines Mitteilungsblattes auf 3 DM viertel­
jährlich für jeden angeschlossen Anwalt festgesetzt. 

2. Allgemeine Gesetzgebung 

Für die wichtigsten Rechtsgebiete best.ehen Gesetzge­
bungsausschüsse. Der DAV beschäftigt sich zur Zeit mit 
folgenden Gesetzentwürfen: 

a) Gesetz über die Wiederherstel1w1g der Rechtseinheit 
auf dem Gebiete der Getichtsverfassung, der bürgerli­
chen Rechtspflege, des Strafve1fahrens und des Ko­
stell.l'echts. 

Der Gesetzentwurf, der im Bundesjustizministerum 
ausgearbeitet ist tmd der auf sehr eingehenden Vorar­
beite11 beruht, wird von den zusti;i.ndigen Ausschüssen 
geprüft werden. Der Entwuif sah urspri\nglich die 
Herabsetzung der Zuständigkeitsgrenze des Amlsge­
richls auf 500 Dl'Yl vor. Nach Beratung mit den Lan­
deajustizmi11istern wurden 1mnmeltr 1000 DM vorge­
schlagen. 

b) Bundes-Rechtsanwaltsordnung. 

Der Bunde&justizminister erwartet von der Anwalt­
schaft die Vorlage eines Entwurfs für die Bundes­
Rechtsanwaltsordnung, nach der wit>.der ein einheitli­
ches Recht der Anwaltschaft gelten soll. Eine Kom­
mission der Arbeitsgemeinschaft der Anwalf-skammer­
vorst.ände im Bw1desgebiet hat einen ersten Entwurf 
ausgearbeitet, der den Mitgliedsvereinen des DAV zur 
Stelhmgnahme zugegangen ist. 

Die Mitgliederversammlung des DAV in Hannover bil­
ligte die Auffassung des Vorstandes und Beirats, wo­
nach der numerus clausus aufrechlerhalte11 werden 
soll w1d Beamte nur dann zur Anwaltschart zugelas­
sen werden sollten, wenn sie auf Pensionsansprüche 
verzichten. 
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c) Kostenrecht. 

Filr die Bearbeitung kostcnrechtlicher Fragen ist ein 
Ausschuß eingeset.zt, der aus den Recht.sanwälten 
Ernst Fortmann, Oldenburg (Oldbg.), Dr. Fritz Reuß, 
Düsseldorf, Dr. Albert Schöneberg, Norden (Ostfries!.), 
besteht. 

Obgleich die Anwaltsgebühren bei niedrigen StreiL­
werten nie})(, ausreichend und bei Streitwerten über 
6000 DM verhältnismäßjg zu gering sind, soll aus all­
gemeinen Gründen davon abgesehen werden, eine 
Änderung zu beantragen. 

In Miet- w1d Pachtsachen soll beantragt werden, daß 
der Stl'eitwert beim Räumungs-und Aufhebungskla­
gen sich nach der eutjäluigen Miete oder Pacht rich­
tet - abgesehen von Aufuebungsklage11 wegen Miet­
oder Pachtrückstandes. 

Wegen der Gebühren in Landwirtschaftssachen, Haus­
ratsverfahren, verwaltungsgc1ichtlichen Ve1fahren in 
einzelnen Lilndern und in Sachen, für die die Preuß. 
Landesgebührenordnung gilt, werden Anträge vorbe­
reitet. Ebenfalls wird ein Vorschlag bearbeitet, wo 
nach die Notariatsgebühren für die Errichtung von 
Testamenten und für die Erbeslegitimationsverhand­
lung erhöht werden sollten. 

d) Zulassung bei den Arbeitsgerichten 1. Instanz. 

Der DAV wird zu gegebener Zeit sich dafür einsetzen, 
daß die Anwälte wieder bei den Arbeitsgerichten 1. 
Instanz zugelassen werden. Die Aussiebten dafür 
scheinen nicht ungünstig zu sein. 

e) Bundesgerichtshof. 

Der DIN wird sich dafür einsetzen, daß die Oberen 
Bundesgerichte für die ordentliche Getiohtsbarkeit, 
die Arbeitsgetichtsbarkeit und die Verwaltungsgericht­
barkeit vereinigt werden. 

Zu der Frage des Sitzes des Bundesgerichtshofs wird 
der DAV nach einem Beschluß der Tagung in Hanno­
ver keine Stellung nehmen. 

t) Bundeswirtschaftsrat. 

M1t dem Bundesvorstand der freien Bemfe (Sitz Düs­
seldo1f, 1. Vorsitzender Rechtsanwalt Dr. Max Horn) 
wird sich der DAV dafür einsetzen, daß die freien Be­
rufe bei der Errichtung eines Bundeswirtschaftsrates 
angemessen berücksichtigt werden. Der frühere, 1933 
aufgelöste DAV hatte ei11 Mitglied des Vorläufigen 
Reichswirtschaftsrates zu bestellen. 

Ein Bundeswirtscbaftsra~ der auch schon von seiten 
der Gewerkschaften vorgeschlagen ist, erscheint drin­
gend nötig, um wirtschaftliche Fragen außerhalb der 
Parteipolitik zu behandeln. Mit einer solchen Einrich­
tung (,,Hauptwirtschaftskammer.,) sind in Rheinland­
Pfalz be1-eits gute E1fahrungen gemacht worden. 

3. Steuergesetzgebung 
a) Wegen der Veranlagung zttr Einkommensteuer für die 

Zeit vom 21. Juni 1948 bis zum 31. Dezember 1949 
war zunächst in Aussicht genommen, daß nur Gewer­
betreibende den Gewinn für den gesamten Zeitraum 
zusammenreclmen konnten. Der DAV hat sich über 
den Bundesverband der freien ßenife dafür einge­
setz~ daß auch die Angehö1·ige11 freier Berufe, Hand­
werker usw., die den Gewinn nach den Buchführungs­
vorschtiften vom 5. 9. 1949 berechnen, den Gewinn 
zusammenrechnen kö1men. Da.durch wäre ein Aus­
gleich möglich, wenn z. B. die Einnahmen in der 
2. Hälfte 1948 geringer waren. Der Bundestag hat 
das Gesetz in dieser Weise verabschiedet. Die Zustim­
mung des Bundesrates steht noch aus. 

b) Einkommensteuen-efm•m 

Wegen der Änderung des EStG steht der DAV, beraten 
durch den Geset.zgebungsausschuß für Steuerrecht 
(Vorsitzender Rechtsanwalt D. Herting, Düsseldorf) in 
laufender Verbindung mit dem Bundesverband der 
freien Bernfe. Der Bundesverband setzt sich vor allen 
Dingen dafür ein, da!~ die Bestimmu11gen des § 38 
EStDV 1949, wonach 5 % der Einnahmen für nicht 
belegte Werbungskosten (bis 1200 DM jährlich) abge­
setzt werden können, in das EStG aufgenommen und 
erweitett wird. 

4. Alters-und Hinterbliebenenve-rsorgung 
Der DAV hat sielt gegen einen Im Bundestag gestellten 
Antrag auf EinfüJuung der Rentenversicherung für die 
freien Beiufe ausgesprochen. Er wu:d zusammen mit den 
Anwaltskammern, dem Bundesverband der freien Berufe 
und der Deut.sehen Anwalt- und Nota.t•Versicheiung prü­
fen, wie eine wirksame Alters- und Hinterbliehenenver­
sorgung eingerichtet werden kann. Den größen Anwalt­
vereinen sind Vorschläge von Rechtsanwalt Werner Ranz, 
dem Leiter der Hilfskasse Deutscher &echtsanwälte, für 
die Einrichtung von St.crbegeld.kassen zugeleitet worden. 

5. Rechtsauskunftsstellen 
Eine größere Anzahl von Anwaltvereinen hat Rechtaus­
kunftsstellcn eingerichtet oder Vorsorge dafür getroffen, 
daß Minderbemittelte von den Anwälten in der Kanzlei 
beraten werden. Der DAV liälL es für erforderlich, daß 
solche Einrichtungen von allen angeschlossenen Vereinen 
getroffen werden soll ten. Es besteht sonst die Gefahr, 
daß die Gewerkschaften unentgeltliche Rechtsberatung 
auch in anderen als arbeitsrechUichen Fragen und Ange­
legenlteiten der Sozialversichenmg erteilen und damit 
der Anwaltschaft weiterer Boden abgegraben wird. 

6. H ajlpflichtecke 
Auf' Anregwig des DAV wit'd in der Neuen Juristischen 
Wochenschrift künftig ei11e .Haftpflichtecke" eingerichtet, 
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in der J<'älle behandelt werden sollen, die zum Regreß ge­
gen einen Anwalt oder einen Notar geff1J1ri haben. 

7. Berufsgenossenschaft für 
reichsgesetzliche Un/allversicherun,q 

1942 sind die Angestellten der freien Bemfe in die ge­
setzli che Unfallversicherm1g eingegliedert worden, Sie ge­
hören del' Bemfsgenossenschaft für reichsgesetzliche Un­
fallversiche1ungen1 Hambm·g 1, Meßberghof m, an, die 
für Folgen von ßemfskrankheilen und Arbeitsunfällen 
einschließlich der Unfälle auf dem Wege w1d nach der 
Arbeitsstätte eintritt. Die Aufwendungen werden nach 
der Zahl der Angestell ten auf die Arbeitgeber umgelegt. 

C 
,,, .-

,, 

Da Arbeitsunfälle im Anwaltsbetrieb äußerst selten sind 
- Berufsln·ankheiten kommen übel'haupt nichl in Frage -, 
fragt sich, ob die Aufhebung des Gesetzes von 1942 für 
die Anwaltsangestellten (w1d die A1igestelllen anderer 
freiel' Berufe) beantragt werden soll. Der DAV hat Vorsor­
ge getroffen dafür, daß er nach Wiederherstellung der 
Selbstverwaltung in det· Sozialversichernng das hierfül' 
erforderliche statistische Material erhält. 

D,: Bmü von Saue1; 
l. Vorsitzender des Deutschen Anwaltvereins 

(Quelle: NJW 1950, Seite 257) 
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Persönlichkeiten der ersten Stunde vor dem Ziviljusti2gebäude Heimburg 
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9. Hundert Jahre Deutscher Anwaltverein 
Rechtsanwalt Albrecht Scha'ich gibt i:m Anwaltsblatt 1971 einen Überblick über Hundert 

Jahre Deutscher Anwaltverein 

Hundert Jahre 
Deutscher Anwaltverein 

Rechtsanwalt Albrecht Schaich, llctmburg 

Anwaltvcrein - Anwaltsblatt - Anwaltsverzeichnis -
Lehrgänge des Anwaltvereins - das sind für uns heute 
Selbstverständlichkeiten. Es war nichL immer so. Wenn 
der Deutsche Anwallverein im ,fahre 1971 als eine der 
ältesten freien Vereinigungen von Freiberuflern in 
Deutschland aLÜ eine hundertjälu·ige Geschichte zurück­
blickt, dann kann dies nur ein Blick über die Höhen und 
Tiefen sein, die zu durchschreiten Schicksal des ganzen 
deutschen Volkes wa1~ von dem - nach einem Wort des 
letzten vor 1933 frei gewählten Präsidenten des DeuL­
schcn Anwaltvereins, Rudolf Dix - die Anwallschaft ein 
Mikrokosmos ist. 

Der Deutsche Anwaltverein wurde - andet'S als das 
Deutsche Reich - auf Betreiben Süddeutschlands in Süd­
deutschland gegründet. Nachdem ein 1848 in Dresden ge­
g1iindcter Deutscher Advokatenverein der Vergessenheit 
anheimgefällen wai; beschloß der Anwaltsrat des Bayeri­
schen Anwaltvereins im März 1871, die Gnindung eines 
»allgemeinen t..eut.schen Anwaltvereins" in die Wege zu 
leiten. Die bayerischen Kollegen gingen den direkten Weg 
wld schrieben einzelne Kollegen wld nichL Anwaltvereine 
oder Anwaltskammern an. 

Das überaus lebhafle Echo kam aber vo1wiegcncl von 
den Vereinen. Der große Preußische Anwaltverein schlug 
v01; einen Deut.sehen Anwaltstag einzuberufen und do1t 
den Deutschen Anwaltverein zu g1iinden. Der bayerische 
und der preußische Verein luden gemeinsam nach Bam­
berg ein, wo sich 169 Teilnehmer aus ganz Deut.schland 
am 26. 8. 1871 in der „Concordia" versammelten. Mi t 
Ausnahme von Hamburg, Bremen und Schleswig-Holstein 
waren alle deutschen Landschaften vertreten. Die Teil 
nehmerli ste füh1i sie alle als „Rechtsanwälte" auf, ob­
gleich erst die Rechtsanwaltsordnung 1879 die Vereinheit­
lichung der ßemfsbezeichnung bringen sollte. 

Die 'fuilnehmer gründeten den Deutschen Anwalt-Ver­
ein, gaben ihm eine - lebhaft umstriLLene - Satzung und 
wählten einen siebenköpfigen Vorstand, der am folgenden 
'l'age den Berliner Rechtsanwalt Karl D o r n zum Vorsit­
zenden bestimmte. Der Jahresbeitrag betrug einen 'l'alet·. 

Sitz des Vereins (,,Vorort") war zehn Jahre lang Berlin, 
dann Leipzig. 

Mitteilungsorgan wurde die seit Febmar 1872 erschei­
nende ,juristische \%chenschrift", deren Herausgeber der 
kg!. Anwalt S. Ha e n l o aus Ansbach und der Rechts­
anwalt beim kgl. Obertribunal J. J o h a n n s e n, Ber­
lin, wurden. Der Jalu·esbezugspreis betrug vier 'l'a.lei: Die 
Zcilschrift tat sich am Anfang wirtschaftlich sehr schwe1: 
Mehrmals mußte ihr der Verein finanziell unLer die Arme 
greifen. 

Der DAV wuchs schnell und hatte im Dezember l872 
schon nahezu 1500 Mitgli eder. Zu seinen satzungsmäßi­
gen Aufgaben gehörle auch die Veranstaltung von An­
waltstagen, damals freili ch weniger zur Selbstdarstellung 
in der Öffentlichkeit als zur Beratung rechtspolitischer 
w1d Standesfragen bestimmt. Die im Werden begriffenen 
Reichajustizgesctze, überhaupt die Schaffung einheitJi­
chen Reichsrechts gaben den in der Folgezeit in zwei­
oder dreijährigem Tumus veranstalteten Anwaltstagen 
übeneichen Diskussionsstoff. Filr uns Heutige ist interes­
san~ daß sich der Anwaltstag 1874 in Wül"lburg mit gro­
ßer Mehrheit gegen eine feste Gebülu·enordnung, aber 
für subsidiäre, tlen Umfang der Erstattung regelnde Tax­
en aussprach. Im Vordergnmd der Anwaltstage standen 
natürlich Beratungen über die reichseinheitli che Rechts­
anwaltsordnung. 

Gebührenfragen wurden von den Anwaltstagen 1873, 
1874 und 1879 im llinblick auf die in Vorbereitung be­
findliche Rechtsanwalt.sgeb0hrenordnung beha.nclelL. Die 
Al tersversorgung, oder - genauer -, die En'ichti111g einer 
Ruhegehalts-, Witwen- und Waisenkasse stand bereits in 
Bamberg auf der Thgesordnung, wurde vertagt und erst 
vom Anwaltstag 1878 wieder aufgegriffen. Aber erst 
1884 sollte es zur Gründung der freiwilligen „Hülfskasse 
für Deut.qche Rechtsanwälte" kommen, die bald starken 
Zulauf hatte. 1906 gehörten ihr 5000 Rechtsanwälte an. 
Ihr Kapital betrng 1 Million Marl<. Damit war das Pro­
blem freilich nicht gelöst, sondem nur vet"Schleppt. Der 
XVII. Deutsche Anwaltstag 1905 in Hannovel' verwarf 
den Plan einer anwaltlichen Zwangsversorgungskasse 
ausdrücklich. Die nichL vorhandene Alte1"SVcrsorgung 
sollte den Deutschen Anwaltverein noch bis in unsere 
Tage wie das leibhaftige schlechle Gewissen verfolgen. 

lm alten Jahrhundert war der Deutsche Anwaltveroin 
wenig mehr als ein Honoratiorenverein, dem anzugehö-
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l'en zwar nicht Standespflicht, wohl aber Standessitte 
war. Eine Vereinsgf',SChäflsstelle gab es nicht. Kommuni­
kationsmittel war das Vereinsorgan, dessen erste Seite 
stet.5 den spärlicl1en Vereinsnachrichten und den umfang­
reicheren Mitteilungen der Hülfskasse gewidmet war. 

Die Umstellw1g, die das ßürgerliche Gesetzbuch mit 
sich bringen sollte, edeichterte der Verein seinen Mitglie­
dern, indem er ilmen den von dem Jenenser Rechtsan­
walt K u h I e n b e c k geschriebenen .Bandkommentar 
des Anwaltvereins zum BGB" kostenlos zur Verfügung 
stellte. bn Jahre 1899 plante der Verein, in jedem Kam­
merbezirk „an einem passend gelegenen O1te, der zu­
gleich der Erholung dienen kö1mte"1 Sommerlehrgänge 
üher das BGB durcllZllführen. Der 'I'eilnehmerbeitrag 
sollt.e 30 M, das Dozenlenl10nora1· 1500 M betragen. Der 
schöne Plan konnte aber nicht verwirklicht werden. Es 
stellten sich zwar übenaschend viele Hochschullehrer als 
Dozenten zur Verfügi.mg, doch waren aus dem ganzen 
Reich nur 211 Teilnehmer gemeldet. 

Ke1mzeichnend ftl1• das ruhige Auslaufän des 19. Jahr­
huntlerls war 1893 ein Vor~1andsbeschluß, den in diesem 
Jahr fälli gen Anwalt.slag um ein Jahr zu verschieben, 
weil „dringende Beratung.sgegensLände nicht vorliegen". 

Auch mit der Bemfshaftpflichtversicheru11g beschäf­
tigte sich der Deut.sehe Anwaltverein schon damals. Der 
Allgemeine Deutsche Versiehenmgsverein in Stuttgart ge­
wi.ilu'le DAV-Mitgliedern einen 10% igen Prämienrabatt 
und räumte dem DAV-Vorstand das Recht ein, die Ge­
schäftsfühnmg der Abteilung Rechlsanwallshaftpflichtver­
sichenmg durch einen Abgeordnelen unter Zuziehung 
eines Versicherungstechnikers zu überwachen. Für das 
Jahr 1906 enthält der Prüfungsbericht den Vermerk: 

,,Leider arbeitet die Sektion der Rechtsanwälte an­
dauemtl mit einem nicht, unerheblichen Verlust des Ver­
eins." 

Noch in seiner Neajahrsbetrachtung 1904 l<onnLe der 
Herausgeber der JW, der Berliner Rechtsanwalt N e u · 
rn a n n, von .wohltätiger Rlthe" be1ichten. 

Jus1.izreformpläne der Reichsregierung sollten diesen 
Zustand und den Charakter des Anwaltvereins ändern . 
• Er wacl,te aus seiner Ruhe aur' (Hachenburg). Auf dem 
Mannheimer AnwaJt.stag 1907 brachte der Plan, die Zu­
ständigkeitsgrenze der Amtsgerichte zu erhöhen, die bei 
den Landgerichten, den Oberlandesge1ichten und dem 
Reichsgericht zugelassenen Anwälte gegen die von einer 
solchen ZusLäncligkeit.sändemng profitierenden Amtsge­
richtsanwälte auf. Diese wiederum fühlten sich vom Ver­
einsvorstand, an dessen Spitze Reichsgerichtsanwälte 
standen, vernachlässigt. Wie gering der Kontakt zwischen 
Vereinsspitze und Basis wai; zeigt eine Vere.insmiUeilung 
aus dem Jahre 1900: 

,,Es ist wiederholt von verschiedenen Seiten als wOn­
schenswel't bezeichnet worden und in der Tut ein Bedürf-
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nis, da.ß in der Juristischen Wochenschrift auch regel­
mäßige Berichte übet· die in den letzten Jahren 
besonders rege Vereinstätigkeit der einzelnen deutschen 
O1ts-Anwaltvereine erstattet werden." 

Die weitere Entwicklung führte nicht nur zu einem 
außerordentlichen Anwaltstag im Herbst 1907 in Leipzig, 
an dem über 1200 Kollegen teilnahmen, sondem auch zu 
einer 1910 gegen den erbittert.an Widerstand des Vor­
stands beschlossenen Satzungsänderung, die eine Vertre­
terversammlung einführte, in die ö1tliche Vereine ihre 
Delegierten zu entsenden hatten. Auf~erdem wurde die 
Stelle eines haupt.amllicl1en Geschäftsleiters geschaffen 
und zum 1. 4. 1911 miL dem Hallenser Rechtsanwalt 
Hehlri.ch D i t t e 11 b e r g e r besetzL 

bn September 1913 beschloß die Vertreterversamm­
lung in Breslau die Herausgabe der .Naohricl1ten für die 
Mitglieder des Deutschen Anwaltvereins", des späteren 
Anwaltsblattes. Herausgeber war Dittenberger. Ob es von 
Anfang an einen g1ilnen Umschlag hatte, läßt sich nicht 
mehr feststellen, wohl abm; daß es alsbald zum 0 Gtilnen 
Blatt" wurde. 

Im März 1912 wurde der „Erholungsstättenverein 
deutscher Rechtsanwälte" gegründet, der bis 1933 bestan­
den hat und ein Hotel sein eigen nannte. Dittenberger 
gab auch seit 1912 die „Korrespondenz des Deutschen 
Anwaltvereins" heraus und konnLe 1914 berichten, 

„daß die Mitglieder der Vertreterversamml1mg und 
andere Mitglieder des Vereins sich mit sehr erfreulichem 
Erfolge bemilht haben und bemühen, den lnhalt der Kor­
respondenz in der 'I'agespresse unterzubringen." 

Der erste Weltlaieg sclmlnkte die Aktivität des Ver­
eins wieder erheblich ein, zumal Dittenberger im Felde 
stand. Die Hauptarbeit lastete während des Krieges auf 
dem Vereinsvorsitzenden, dem Reichsgerichtsanwal t Ju­
stizrat H a b e 1: !J1 Anerkennung seiner Verdienste und 
um ihn dem Verein als Vorsitzenden erhalten zu können, 
wurde er nacl1 seinem Ausscheiden aus der Anwalt;schaft 
zum Ehrenmitglied ernannL 

Die Nachkriegszeit war nicht nur für die Anwälte, 
sondern auch für illren Verein außerordentlich schwer. Es 
galt nicht mu; hergebrachte Arbeitsgebiete zu veiteidi­
gen, sondern auch schwerste mateäelle Not der auf ge­
setzlich festgelegte Gebühren angewiesenen Anwaltschaft 
zu lindern. Die fünfzigste Wiederkehr des Jahres der Ver­
einsgründung fiel in diese Zeit. In einer kleinen Feier­
stunde wurde in der Concordia in Bamberg eine Gedenk­
tafel angebracht. Der für 1921 geplante AJ1waltstag 
mußte ausfallen. Die Vertreterversammlung 1922 in 
Berlin ko1mte nur durchgefüh1t werden, weil Berliner 
Kollegen die auswärtigen Vertreter behcrbcrgt.-On. 

Die NoUage der Anwalf;schaft, verschärft durch die 
Entwertung der für die Altersversorgung gedachten Er­
sparnisse, wurde zum Dauerzustand und stand seit 



Kriegsende - geschrieben odet' ungeschrieben - auf der 
Tagesordnung jeder Veranstaltung des Anwaltvereins. Die 
Vereinsarbeit wurde durch die anhaltende Feindschaft 
zwischen Amtsgerichts- und Landgerichtsanwälten, die 
beide eigene Vereine hatten und im DAV.Vorstand vertre­
ten waren, wesentlich erschwert. Die 1927 eingefüh1te 
Simultanzulassw1g entschärfte die Gegensätze zwar, 
ko1mte alte Ressentiments aber nicht beseitigen. Die 
Jahrgänge 1920 bis 1933 des Anwaltsblatts legen Zeugnis 
davon ab, miL welcher Zähigkeit der Vorstand w1d seine 
Kommissionen der Reichsregierung Vorschläge, Resolutio­
nen, Proteste und Gesetzentwürfe vorlegten, meist um 
ein weiteres Absinken der materiellen Grundlagen des 
AnwalL~tands und damit seines Niveaus zu verhindern. 
Die gegen den erbitterten Widerstand der Anwaltschaft 
1927 durchgeführte Geb(lhrenherabsel.zung sei hier nur 
als Beispiel dafür erwähnt, daß diese MOhen meist zur 
Erfolglosigkeil verdammt waren. 

Al s die Abgeordnetenversammlung 1932 in einer 
Kampfabstimmung beschloß, den Vereinssitz und damit 
die Geschäftsstelle nach Berlin zu verlegen, glaubte sie 
dadurch die Einflußnahme des Vereins auf die Reichsge­
setzgebung verstärken zu können. 

Es sollte anders kommen: Schon seit jeher war rler 
deutsche Anwaltstand, vertreten durch den Deut chen 
A11waltverein, dessen Vorstand viele jüdische Koll egen an­
gehörten, bevorzugtes Angriffsziel nationalsozialistischer 
Politiker. Noch ehe die neuen Machthaber zur Gleich­
schaltung oder Auflösung ihnen unangenehmer Organisa­
tionen scluittcn, sah sich der Vorstand des DAV am 26. 3. 
1933 zu einer Erklärung genötigt, in der es heißt: 

.,In voller WClrdigung der Tatsache, daß große Umwäl­
zungen sich im Wege der Machtentfaltung dlll·chzusetzen 
pflegen, sind wir von der Überzeugung durchdnrngen, 
daß der Wiederaufuau des Staates sich nur vollziehen 
kann auf der Grundlage des Rechtes und der Gorechtig­
keiL mit dem Ziel, alle im Volke vorhandenen Kräfte 
durch gel'echtc Behandlung für die gemeinsame Sache zu 
gewinnen". 

Hintergrund dieser Erklärung waren nicht nur um 
sich greifende 'l\morakte von Anhängern des neuen Regi­
mes gegen Andersdenkende, sondern insbesondere An­
griffe gegen jüdische und linksgerichtete Rechtsanwälte. 

In der FolgezeiL verteidigte D i x, seit 1932 Präsident, 
wegen der sich überstürzenden Ereignisse meist ohne 
vorherige Abstimmung mit dem Vorstand - den Deut­
schen Anwaltvcrein tapfer und geschickt gegen massive 
GJeichschaltungsversuche des neuen Regimes. Sein Ge­
genspieler war Roland F r e i s l e r, Wochen vorher 
noch Rechtsanwalt in Kassel, jetzt Ministerialdirektor im 
Preußisclrnn Justizministerium. Der RücktriU der jCldi­
schen Kollegen im Vorstand komlle die Entwicklung nicht 
aufhalten. Im Mai 1933 beschloß eine gleichgeschaltete 
Abgeordnetenversammlung den korporativen Beitritt des 
DAV zwn Bund Nationalsozialistischer Deutscher Jm-isten, 

,,um gemeinsam mit diesem unter der Füluung Adolf Hit­
lers an der Gestaltung des deutschen Rechts und dem 
Aufbau des nationalen Staates mitzuarbeiten". Nachdem 
der neue Reichsfachgruppenleiter Rechtsanwalt R a e k e 
bereits im November angeordnet llatte, daß alle ,,zur Zeit 
noch bestehenden Anwallsvereine, soweit sie eine deut­
sche (al'ische) Mehrheit haben, durch einen satzungsge­
mäßen Beschluß ihrer Mitgliederversammlung bis 
spätestens 31. 12. 1933 die Auflösung zu beschließen" 
haben, war die in der letzten Mitgliederversammlung des 
DAV am 27. 12. 1933 in Form einer Namensänderung in 
.,Reichsfachgruppe Rechtsanwälte des Bundes National­
sozialistischer Deut.<lcher Juristen e. V." ,.einstimmig 
durch Zuruf ohne Aussprache" beschlosse11e Aunösung 
des Vereins nur noch ein selt.~amer Akt der Leichen­
schändung. 

Der neue Deutsche Anwaltverein 
Schon in den Jahren 1946 und 1947 wurden die er­

sten örtlichen Anwaltverei.ne neu-oder wiedergegründet. 

Alter Anfang ist schwer; der W i e d e r anfang des 
Deutschen Anwaltvereins nach dem Zusammenbruch war 
besondel'S schwer. ROckschauend kann man die Behaup­
tung wagen, der Deutsche „Anwaltverein wäre nicht wie­
dererslanden, wenn nicht Emil v o n S a u e 1; der 
Vorsitzende des Hamburgi chen Anwaltvereins, Anfang 
1947 die Initiative erg1iffen und zunächst die in der B11ti­
schen Zone neu oder wicdcrcrstandcncn örtlichen An­
waltvoreine für den Mai nach Hamburg eingeladen hätte, 
um dott den „Deutschen Anwaltverein Nordwest" zu 
gründen. Niemand kann sich heute mehr die technischen 
Schwierigkeiten vergegenwärtigen, unter denen diese 
Gtiindungsversammlung zustande kam uml durchgeführL 
WUl'de. Von Sauer wurde zum ersten Vorsitzenden ge­
wäl1lt. Der weitere Auf- und Ausbau des Vereins gestal­
tete sich außerordentlich mühsam, doch traten auf 
Grund vieler persönlicher Werbeschreiben des Vorsitzen­
den allmählich auch Vereine aus der amerikanischen und 
der französischen Zone bei. So war es gerechtfettigt, En­
de 1948 den Zusatz .Nordwest" im Vereinsnamen fallen 
zu lassen. 

An vielen Orten waren Widerstände der örtlichen 
Rechtsanwaltskammem gegen die G1ilndung örtlicher An­
waltvereine und deren Anschluß an den DAV zu überwin­
den. Die Kammern empfanden die Vernine vielfach als 
Konkurrenzunternehmen. Allmählich gelang es aber den 
persönlichen Bemühungen von Sauers, diese Widerstände 
und Gegensätze, die sich bei der Vorbereitung der Bun­
desrechtsanwaltsordnung offen zeigten, zu überwinden. 
Der neue Deutsche Anwaltverein hatte von Anfang an 
eine andere Struktur als sein Vorgänger; seine Mitglieder 
wurden die örtlichen Anwaltvereine, nm· in Ausnahmefäl­
len ist die Einzelmitgliedschaft noch möglich. 

Schon zum Juni 1949 konnte von Sauer zum ersten 
Anwaltstag nach 20jä.hriger Pause in das bayerische Co-
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burg einladen. Mit diesem Anwalt.stag war der Durch­
bruch auch uach Süddeut,~chland gelungen. Der Verein 
wuchs zusehends, auch wenn der 1950 eingestellte Ge­
schäfüführer B r a n g s c h besonders im südwestdeut­
schen Raum bei der Gründung örtlicher Anwalt-vereine 
bis in die Mitte der fünfziger Jahre, noch „Geburtshilfe" 
leisten mußte. Seit dem Jahre 1951 hatte der Verein 
auch Ei11zelmilglierler im Saarland, das ersL 1956 nach 
Deutschland zurückkehrte. Von Sauer konnte beim 30. 
Deutschen Anwaltstag 1950 in Stuttgart seinem Nachfol­
ge1; dem Kölner Vereinsvorsitzenden O p p e n h o f f , 
die Präsidentschaft in einem festgefügten, in Landesgntp· 
pen und örUiche Anwaltvereine gegliederten Deutschen 
Anwaltverein übertrage11. 

Seit seiner Wiedergründung hat es sich der neue DAV 
neben der Sorge um die wirLschaftliche ßesserstellung 
der Anwaltschaft zur Aufgabe gemacht, ru1 der Bundesge­
selzgebung mil:ima.rbeiten und den Anwälten Gelegenheit 
zw· berufli chen Fo1tbildu og zu bieten. Gesetzgebungs­
und Fachausschüsse für alle Recht.sgebiete nehmen zu 
allen Gesetzgebungsvorhaben Stelltmg, die für die An­
waltschaft von Bedeutung sind. Diese Stellungnahmen er­
freuen sich bei den Parlamentariern steigender Wert­
schätzung. lleut.e hat der Verein 25 Gesetzgebungs- und 
Fachausschüsse, denen die besten Sachkenner ilmerhalb 
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der Anwaltschaft angehören. Das J<'ortbildungswerk des 
DAV begann mit einem Lehrga11g über VerwalLungsrechL 
im Sommer 1953 in Edenkoben/Pfalz. Inzwischen finden 
in jedem Jahr etwa zwanzig DAV-Lehrgänge und -Semina­
re über die verschiedenst.en Rechtsgebiete statt und er­
freuen sich zunehmender BeliebLlrniL bei der Anwalt­
schaft. 

Vielfach sind die Sorgen 1mcl 1mgelösten Probleme 
des alten Vereins auch die des neuen. Die F'rage der ge­
setzli chen Altersversorgung isL noch immer nicht gelöst. 
Justizreformpläne der Bundesregienmg treffen diesmal 
auf die einhelli ge Ablehnung durch <lie Anwaltschaft. Die 
Frage der vollen Gebührenerstattnng wird sich neu stel 
len. 

Neue Probleme treten hinzu: Die Bildung von größe­
ren SozietäLen, auch miL Angehörigen anderer Berufs­
g111ppen, rlie vielfach geforderte Aufl1 ebung des Lokalisa­
tionszwangs 1.md nicht zuletzt die Rolle, rlie 11ie deutsche 
Anwaltschaft in der Europäischen Wirtschaftsgemein· 
schaft spielen wird. 

Möge der Deutsche Anwaltvereil1 auch im zweiten 
Jahrhundert seines Besteh.ens ein kämpferischer und auf­
geschlossener Anwal t der Anwälte bleiben. 



B. 
Gegenwart 

Den Beginn der Gegenwart setzt man für diese Schrift zweckmäßig in die späten 
60iger Jahre dieses Jahrhunderts. 
Ziele, Arbeit und Wirken des Deutschen Anwaltvereins spiegeln sich pointiert in den 
Haupt- und Festvorträgen der Deutschen Anwaltstage. Ti,tel und Inhalte sprechen 
für sich. Sie bedürfen hinsichtlich der Aktualität bis in diese Tage keines Kommen· 
tars. Im 1. Teil werden also ausgewählte Vorträge der Anwaltstage 1.967 -1993 neu 
gedruckt. 
Der 2. Teil dieses Abschnitt,s wendet sich dem Festakt aus Anlaß der 125 Jahre zu­
rücklwgenden Gründung des Deutschen Anwaltvereins zu. Er bringt die Ansprache 
des Präsidenten des Deutschen Anwaltvereins Rechtsanwalt Felix Busse, Bonn aus 
Anlaß des Festaktes am 25. August 1996 in Bam,berg und den Festvortrag „Bild 
und Selbstverständnis des Anwalts heute'~ den Rechtsanwalt Prof Dr. Konrad Rede­
ker dem Deutschen Anwaltverein geschenkt hat. 

1. Teil 

Vorträge auf Anwaltstagen 1967 -1993 
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1967 

Anwaltsgemeinschaften, 
ihr Sinn und Zweck 
Rechtsanwalt D,: Waller Oppenhoff, Köln 

Anwaltsgemeinschaften sind nichts Neues. In England 
gibt es sie seit Jahrhunde1ten, in Deutschland minde­
stens seit der Mitte des vorigen Jahrhuuderts Lmd icl1 
möcht.e annehmen, daß der genius loci bei der Auswahl 
dieses Themas gerade für Bremen mitgewirkt hat, de1m 
i11 Bremen gibt es Anwaltsgemeinschaften in größerer 
Zahl und seit längerer Zeit als an fast allen anderen Plät­
zen in Deutschland. Vor allem gibt es in Bremen eine An­
waltsgemeinschaft die auf mehr als eine lOOjährige 
Geschichte zurückblicken kann LU1d illsofem vorbildli ch 
ist, als aus ihr während dieser mehr als 100 Jahre wie­
derholt hervorragende Mitglieder des Senats der St.adt 
Bl'emen und des politischen Lebens unseres Landes her­
vorgegangen sind. 

Aber Sie werden fragen, warum si11d Anwaltsgemein­
schaften, wenn sie schon nichts Neues sind, so stark ins 
Gesprlich gekommen, und zwar nicht nur bei uns, son­
dern auch ill anderen Ländern? Etwa weil die Rechtsfor­
men oder die Standesregeln Schwierigkeiten machten? 
Bei uns machen sie sicher keine Schwierigkeiten. Ich 
glaube, daß die Gründe dafür, daß man jetzt so viel über 
Anwaltsgemeinschaften sprich~ nicht wesenUich verschie­
den von denen sind, die seit vielen Jahren den Einzelun­
ternehmer zu Überlegwigen veranlassen, ob die Entwick­
lung unserer modernen Gesellschaft, der Industriegesell­
schafL und der Gesellschaft der großen Massen, nicht 
auch andere Unternehmensfo1mcn zweckmäßiger und er­
folgversprechender erscheinen lassen, 

ln der Tat ist der freie ßernf, i11sbesondere unser Be­
ruf, von den Begleiterscheinungen der modernen lndu­
st.riegesellschafL seht· viel Muter bedrängt und belastet 
worden als alle anderen Bcmfe, auch als der des Unter­
nehmers selbst. 

Was wird man ei11em jungen Juristen, der sich für un­
seren Be11.1f entscheidet, hinsichtlich seiner Aussichten sa­
gen müssen? Daß er allein mit dem Assessorcxamen in 
der Tasche für den Anwaltsberuf ungenügend ausgebildet 
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ist! Er hat zwar eine allgemeine jmistische Vorbildung, 
die ihn in den Stand setzt oder jedenfalls setzen soll, 
klar zu denken und sich in jede Materie einzuarbeiten, 
aber hinsichtlich der speziellen Erfordernisse unseres Be­
mfes vermittelt die lächerlich kurze Ai1waltsstage der Re­
ferendarzeit. kaum eil1e11 ober-nächlichen Eilldruck. Mit 
weilen Gebieten, die für unseren Bernf von großer Be­
deutung silld, nämlich dem, was ich als die kreativen Tä­
tigkeiten bczciclmc, d. h. der Gestaltmig der Zukunft, ist 
er in der Regel überhaupt noch nicht in BerOhmng ge• 
kommen, 

Man wil·d ihm weitet· sagen müssen, daß selbst bei 
vorausgesetzter ausreichender jmistischer Ausbildung, an­
dere Eigenschaften viel wichtiger sind, um es als Anwalt 
zu E1folg zu btingen, nämlich 

daß er 

daß er 

konlaktfähig sei11 muß, 

Phantasie auf rechtlichem und wirtschaftli­
chem Gebiet besitzen muß, 

daß er anpassungsfähig aber doch charakter- und 
standfest seill muß, 

daß er für viele seiner !Gienten Entschlußkraft auf­
bringen muß, 

daß er bereit sein muß, Risiken einzugehen (Herr 
Schackow erwähnte gestern das Wagnis), 

daß zwar die Rechtsmaterien lägtich unübersehbarer 
werden, er aber nichts übersehen darf, weil 
er sich sonst regreßpflichtig mach~ 

daß er bereit sein muß, erheblich mehr zu arbeiten, 
als er als Angestellter oder selbst als Unter­
nehmer nötig hätte, 

daß er eine Bombengesundheit mitbringen muß bis 
ins hohe Alter, 

daß er unvermeidli che Erkrankungen, von Grippe bis 
zum gebrochenen Haxen, knmpruniert w1d 
unanspl'echhm· fiir seine Familie am Wochen· 
ende abmachen muß, 

daß die Unkosten seines Büros ständig steigen, die ge­
setzlich geregelten Gebühl'en abe1· über Jahr­
zehnte gleich bleiben und die möglicherweise 
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auch etwas steigenden Streitwerte nicht ent­
fernt die Kostensteigemngen auffangen, 

daß der Beruf als solcher ihm auch keine Versorgung 
für Alter und At-beil.sunfähigkeit einträgt, 

dafi er schließlich eine Frau finden muß, die das al­
les selbstverständlich und richtig findet, 

daß er 

die zwar Raushalt und Kinder ohne Hilfe be­
treut, aber immer strahlend aussieht, denn sie 
muß ja zum Image des freien Bemfes beitra­
gen, 

die auch sonntags mal eben einen ldeinen 
Schrift.satz schreibt oder wenigstens ins Auto 
hüpft, 

um eine Sekretärin herbei- w1d wieder wegzu­
schaffen, und 

auch Glück haben muß. 

Natürlich gibt es nur wenige unter uns, die alle Vor­
aussetzungen erfüllen und dann trotzdem noch geistige 
Demut bewahren. Wir alle wissen, daß in unserem Benü 
auch solche mit guten jw'istischen Fähigkeiten sich ihr 
Leben lang mühselig dm·chschlagen und unter Umstän­
den scheitem oder zu den Stammkunden unserer Ehren­
gerichte gehören, weil sie eine der anderen Voraussetzun­
gen neben der juristischen Ausbildung nicht mitbringen. 

Hat das was mit Anwaltsgemeinschaften zu tun'? Mit 
dem Typ der Anwaltsgerneinschaf~ der bei uns in der 
Vergangenheit vorherrschend wru; gar nichts; - aber mit 
den Anwaltsgemeinschaften, wie sie mir vorschweben, 
selu· viel. In einem Aufsatz im Anwaiu,blaLL 1964 Ober 
Soziet..ät.saulbau Wld Prax:isverwe1tung hieß es: 

„Ein Altersunterschied von 20 bis 30 Jahren dürfte 
daher am günstigst.an sein. Dem jüngeren Kollegen, de1· 
in eine bestehende Praxis eintreten darf, wil'd eine mühe­
volle und langjährige Anlaufzeit erspart., er komml, 
schnell und ohne mate1ielle Sorgen zu einer standesge­
mäßen Lebensführung." 

Ich bezweifle, ob dieser Satz je tichtig war: Aber mei­
nes Erachtens hat er heute jedenfalls seine Berechtigung 
verloren. Wer i:n Form einer solchen Anwalragemeinschaft 
denkt, einer Zwei-Personengemeinschaft mit einem Al­
tersunterschied von einer Generation, hat sein Leben 
lang behalten und beläßt dem Jüngeren das volle Risiko, 
welches sich aus dem Fahlen einer der vorgenannten Ei­
genschaften ergibt. Wer erst einen Sozius sucht, wenn er 
60 Jahre ist tmd seine Praxis sich zum Abstieg 1ilstet 
und bei seinen Klienten eine Generation einzieht, die ihn 
als alten Mann ansieht, kann einen um 30 Jalu·e jünge­
ren nicht. mehr fonnen und die Einführung bei seinen 
Klienten ist unendlich schwierig und gelingt nur zu ei­
nem geringen Teil. Anwesende sind immer ausgenom-

men, ich weiß unter ihnen sind einige, bei denen die 
Praxis erst über siebzig richtig aufblüht. 

Die zweite Form der bei uns in der Vergangenheit 
häufiger anzutreffende11 Anwaltsgemeinschafte11 ist die 
von 3, 4- oder 5 mehr oder weniger gleichaltriger Kolle­
gen. Diese Form ist sicherlich besser geeignet, die 
Schwie1igkeiten zu meistem, die unserem Beruf innewoh­
nen - ausgenommen die Altersversorgung -, aber ich 
glaube, daß wir uns einer dritten Form mehr werden zu­
wenden müssen, nämlich einer Anwaltsgemeinschafl von 
mehr als 10 Anwälten, bei denen zwischen einem Mit­
glied und dem nächsten nicht ein Altersunterschied von 
30 Jahren besteht, sondern jeder einen jüngeren Sozius 
sucht, wenn er in die zweite Hälfte der 30 eintritt w1d 
bevor er 40 wird. Sie werden wahrscheinlich sagen, eine 
Anwaltsgemeinschaft von 10 oder 20 oder mehr Anwäl­
ten sei ein großes BOro. lch bin nicht der Meinung. Ich 
glaube, daß es eine mittelgroße Praxis der Zukunft isl.. 

Um nicht mißverstanden zu werden, meine Kollegen: 
Wenn ich von einer Anwaltsgemeinschaft von 10 Anwäl­
ten spreche, so verstehe ich darunter alle im Biit'O tä­
tigen Anwälte, vielleicht sollte ich sogar sagen: 
Voll,juristen, unabhängig von ihrem Status in der Anwalts­
gemeinschaft, auf den ich noch später zu sprechen 
komme. 

Nun, was sollen die Vorteile einer Anwaltsgemein­
schaft sein'! (}'tu· diejenigen von ßmen, die in einer An­
walt.sgemeinschaft tätig sind, wird das sicherli ch 
langweilig sein; ich bitte sie um Nachsicht.) ln erster Li­
nie ist ein wesentlicher Vorteil - ganz unabhängig davon, 
011 die Anwaltsgemeinschaft eine kleine oder eine große 
ist - die wesentlich bessere Erfüllu11g unserer beruflichen 
Aufgaben. Bevor die anwesenden Einzelanwälte in einem 
Sturm der Ent1ilstung ausbrechen, lassen Sie mich das 
kmz begiünden: In allen Industrieländern ist in den letl­
ten Jalu-zehnten eine Flut von Geseb;en ergangen, die 
der einzelne, we1m er ehrlich ist, nicht melu übersehen 
kann. Bei uns in Deutschland wird diese höchst unerfreu­
li che Erscheinung der modernen Gesell schaft verschärft 
durch den berechtigten Wunsch, nach unserer politischen 
Vergangenheit unser ganzes Gesetzgebungswerk aus der 
Zeit vor 1946 zu überarbeiten, und sie wird weiter bei 
uns dadurch verschärft, daß nicht nur der Bund, sondern 
daneben die Länder Vorschrift nach Vorschrift erlassen. 
Die Zahl der rechtlichen Dinge behandelnden Zeitschrif­
ten beträgt einige Dutzend. Wer· sie alle lesen wü_rde, 
kann keine Praxis mehr ausüben und wer Praxis ausübt, 
kann sie nicht alle lesen, sondern muß sich mit einer 
Auswahl begnügen. Vor 11 Jahren hat Rel1' Neuhäuser 
im Anwaltsblatt einen temperamentvollen Aufsatz „Wider 
die Todsünde der Fachanwaltschaften" geschrieben, _in 

dem sich eine Stelle befinde~ die ich zitieren möchte: 

„Das öffentliche Recht hat seit geraumer Zeit w1ser 
gesamtes Leben so st.ark durchdrnngen, daß auch ver­
hältnismäßig einfache Fragen des Zivilrechts ohne Kennt-
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nis ihrer Beeinflussung durch öfientJich-rechUiche Nor­
men nicht mehr zu bewältigen sind. Wie sollte etwa ein 
Anwalt seinen Klienten bei dem Erwerb von Grundeigen­
tum beraten, wenn er nicht über die (öffentlich-1·echt­
lichen) Fragen der Siedlungsgenehmigung und der 
Bauerlaubnis sowie über die bei Versagung dieser Verwal­
tungsakte gegebenen Rechtsbehelfe unterrichtet wät'e? 
Wer sich weiter ausschließli ch oder auch n11l' vorwiegend 
der einen oder anderen Materie widmen wollte, wäre 
kein Rechtsanwalt, sondern ein gemeingefährlicher Stüm­
per"! 1> 

Soweit Herr Neuhäuser. 

Meine Herren, ich verstehe nichts vom Siedlungs­
recht, ich gebe das offen zu; ich habe auch die Rechtsbe­
helfe im Ve1waltungsrecht nicht präsent - wie sollte ich 
auch, wenn schon der Deutsche Anwaltverein genötigt 
ist, eine 260 Seiten starke vergleichende Übersicht über 
die Velfahrensordnungen herauszugeben. 

Als gewissenhafter Anwalt im Sinne von Neuhäuser 
muß ich mich also beim nächsten Gl'tlndstücksfall im 
Siedlungsrecht einarbeiten - wenn ich die Zeit dazu fin­
de. Das Einarbeiten ist auf manchen Gebieten kein Pro­
blem. Aber selbst wenn es kein Problem ist, stellt sich 
sofo1t die Frage: Stehen die Gebühren eines Falles für 
den Aufwand? Arbeiten 15 oder 20 Anwälte in einem 
Büro, so besteht eine gute Chance, daß einer von ihnen 
etwas Ober Siedlungsrecht weiß und es mir ohne Einar­
beitungszeit zur Verfügung stellen kann, und wenn das 
nicht der Fall ist und sich einer einarbeiten muß, so ist 
der Zeit- und Arbeitsaufwand für die Einarbeitung und 
die Beschaffung der einschlägigen Literatur sinnvollet; da 
die Wahrscheinlichkeit, daß die Kenntnis wieder benötigt 
wird, eben xfach größer ist. 

Gerade vor einigen Tagen ist mir folgendes passie1t: 
Ich mußte an einen Verlag in einem !deinen Ort schrei­
ben, wegen einer Urheberrechtsfrage, und ich bezog 
mich auf eine Entscheidung, die in „Gewerblicher Rechts­
schutz und Urhebe1Techt" (GRUR) veröffentlicht ist. Es 
rief mich dann ein Anwalt aus dem betreffenden Ort an 
und fragte mich „was ist GRUR?" 

Ich habe nicht gelacht, sondern seine Frage ist völlig 
legitim: Sein Amtsgericht bezieht GRUR nicht und dem 
Kollegen kann man nicht zumuten, daß er GRUR bezieht, 
nur damit er ein- oder zweimal im Leben darin etwas 
nachsehen kann. EI' muß also zum Landgericht fahren. 
Dort wird er die Entscheidung im GRIJR finden und 
wenn er sie gelesen hat, sie möglichel'weise sphit1xhaft 
finden, und dann als gewissenliafter Anwalt das Bedütf­
nis haben, die anderen in dieser Entscheidung zitierten 
Entscheidungen zu lesen, und die stehen dann in Ufita. 

Und wenn er dann den Wachtmeister der Bibliothek 
danach fragt, wird dieser ihm antworten, das hätte er 
nie gehört. Vielleicht sagt er aber auch, das sei der Na-
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me einer jugoslawischen Geheimorganisation; er sollte 
besser die Finger davon lassen. 

Glauben Sie bitte nicht, ich wollte den Fachanwalt,. 
sohaften ocler einer Vereinigung von Spezialisten das 
W01t reden, im Gegenteil: ich bin ein geschworener Feind 
von Spezialisten! Aber es genügt eben nicht, daß von 
20000 Anwälten nur 1000 fächanwä.lte vom Steuerrecht 
etwas verst.ehen; alle 20000 müssen etwas vom Steuer­
recht verstehen, denn jeder Anwalt muß nicht nur bei 
dem, was ich als kreative Tätigkeit bezeicllllete, alle 
Steuerfragen berücksichtigen, sondern auch bei der pro• 
zessualen Tätigkeit, z. B. bei der Vermögensauseinander­
setzung im Ehescheidungsfall oder bei der Formuliemng 
von Vergleichen, was oft genug übersehen wird. Beim 
einfachsten Handelsvertretervertrag muß er wissen, wie 
es steuerli ch aussieht, wenn er die Ausgleichsansprüche 
durch Pensionsversprechen ablösen will. 

Aber wie soll der einzelne Anwalt das machen, in ei­
ner Zeit, in der clie Rechtsbegriffe selbst innerhalb des 
Steuerrechts nicht mehr einheitlich sind und z. B. Organ­
schaft itn Umsatzsl,euerrechL etwas a11deres bedeutet wie 
Organschaft im Körperschaftssteuenecht und sich (dem­
entsprechend die Steuerexpe1ten schon wiede1· untertei­
len in Spezialisten für die eine und die andere Steuer­
sparte und übrigens auch die Anwaltsgemeinschaften im 
Umsatzsteuenecht anders behandelt werden als im Ein­
kommensteuet1.'echt? 

Hier hat das Einarbeiten - einmal abgesehen von der 
Frage, ob es nicht volkswirtschaftlich ein unverantwortli­
cher Leerlauf ist - seine Tücken; denn alle diese Facl1ge­
biete entwickeln auch ihre eigene Ausdrucksweise, und 
uns allen geläu0ge Rechtsausdrücke gewinnen in den 
Fachgebieten ihre eigene Bedeutung. Wo soll der Einzel­
anwalt, der sich nicht auf Prozeßpraxis beschränkt, die 
Zeit für die fast täglich notwendig werdende Einarbei­
tung in ein Fachgebiet hernehmen, in demselben Augen­
blick, in dem ihn die fortlaufend steigenden Kosten 
seines Büros bei gleichbleibenden Gebühren und der nur 
beschränkten Möglichkeit der Ralionalisienmg zwingen, 
immer mehr Sachen zu bearbeiten? 

So ist es kaum zu ver'\11/lllldem, wenn es vor einigen 
Wochen in einer großen deutschen Tugeszeitung unter 
der Überschrift „Die Wahl des Anwalts" hleß: 

.Bei der Wahl des Anwalts ist Sorgfalt am Platze. 
Viele halten nicht viel von Verkehl'SunfaUsachen, weil 
eit1e Menge I<leinarbeit damit verbunden ist. Hat der An­
walt nur wenig Zeit, zahlen Sie il1m seine Beratungsge­
bühr und gehen Sie lieber zu einem anderen, das ist 
billi ger und kann Ihnen viel Ärger ers1>aren. Gut kön­
nen Sie fahren, wenn Sie sich bei Thrnm zuständigen 
Amtsgericht oder noch besser bei Threm zuständigen 

1) AnwBl 66, 64 (65) 



Landgericht erkundigen, wer in Ilwer Nähe als Versich(}­
rungsberater für Unfallhaftpfli chtschäden zugelassen ist. 
Häufig sind das Rechtsbeistände mit anwaltli chen Aufga­
ben, die sich ausschließlich mit den von ihnen gewählten 
Fachgebieten befassen. Sie sind in der Regel Versiche­
rungsfachleute und als Kenner der Materie gleichwertige 
Verhandlungspaitner der Haftplli chtvet'Slchenmgen." 

So zu lesen in einer großen Tageszeitung. Haben Sie 
keine Sorge; der AnwalL~verein war auf Draht, und am 
nächsten Morgen stand eine Berichtigung in der Zeitung. 
All t!S sehr schön, 

abet; meine Damen Ltnd Herren, die Wotte waren 
nun einmal ausgesprochen. 

So darf es einen auch nicht wundem, wenn es in 
Holland schon vor 10 Jahren in der lebhaften Diskussion 
zwischen den Anwälten um die gleichen F\·agen ttieß: 
ein Einzelanwalt der behaupte, noch auf allen Gebieten 
Rechtsrat erteilen zu können, sei ein advocaat-rutist.e. 

Deshalb mein Vorschlag: Die Beherrschung der vielen 
verschiedenen Gebiete im Verbund zu lösen. Die Anwalts­
gemeinschaft gestaLte~ daß jedes Mitglied neben seiner 
allgemeinen Tätigkeit auf einem Gebie~ seinem Schwer­
punktgebie~ die Entwicklung genauer vetfolgt und die 
anderen Mitglieder der Gemeinschaft von wichtigen Ent­
wicklungen und Entscheidungen unterrichtet und ihnen 
laufend für Fragen seines Schwerpunktgebietes zur Verfü­
gung steht. 

Bei der Darstellung der anderen Vorteile einer An­
waltsgemeinschaft will ich mich kürzer fassen: Die Aus­
bildung des jungen Jmisten für unseren Beruf, die et; 
wenn er sich nach dem Assessor-Examen als Einzelan­
walt niederläß~ überhaupt nicht erhält, sondern sich 
mühsam auf dem harten Weg selbst erarbeiten muß, ist 
in einet· AnwaltsgemeinschafL seht· viel intensiver und 
wirksamer möglich. Dazu gehö1t vor allem das Umden­
ken von der meisL aus der Staatsausbildung, mitgebrach­
ten negaUven Einstell l1Ilg: .Das geht nicht wegen 
§ sowieso" in die -positive Einstellung was denn geht. 
Ich glaube, daß für eine derartige Ausbildung mindestens 
~ ei Jahre notwendig sind. Ich erinnere daran, daß in 
Osterreich für den Anwaltsanwärter unabhängig von dem 
Gerichtsjahr eine KonzipientenzeiL von sechs Jahren ge­
forde1t wird. 

Die Anwaltsgemeinschaft bietet mit der ständigen ge­
genseitigen Aussprache und Beratung eine unvergleichli­
che Möglichkeit der Klärung des eigenen Denkens, einer 
Kontrolle seiner Richtigkei~ der Ergänzung dessen, was 
der einzelne gefunden hat, und der Einspannung der 
Phantasie auch der üb1igen sowie endJich der KmTektur . . , 
wo man sich selbst verrennt. 

Diese ständige Aussprache ermöglicht es dem einzel­
nen, seine Kenntnisse laufend zu intensivieren und der 
Alte1'Saufbau einer solchen Anwaltsgemeinschaft verhin-

de~ daf~ Gedankenwege des einzelnen miL steigenden 
Jahren Einbahnstraßen werden. Der heilsame Zwang der 
ständigen_ Auseinandersetzung mit den Gedanken Jünge­
rer w1d Al t.erer vermeidet die Tragik so mancher älterer 
Kollegen, von denen die Klienten sagen, daß er fili' ge­
wisse Sachen noch recht gut ist, man aber für andere 
Fragen zu jemand anders gehen müsse. Die Leistung des 
einzelnen wird so wesentlich gesteigert, aber umgekehrt 
ist auf diese Weise auch eine wirkliche Weitergabe des 
Fundus an Wissen und Erfahrung vom älteren auf den 
jüngeren AnwalL möglich, die, wenn ein 60jähriger sich 
einen 30jährigen sucht, nur allzuoft auf dem Papier 
stellt. 

In einer größeren Anwaltsgemeinschaft können An­
wälte, die nicht über alle eingangs erwähnten Eigen­
schaften verfügen, z. 8. nicht kont.aktfreudig sind oder 
keine gute Gesundheit mitbringen, we1tvolle Mitgli eder 
sein und zu einem Lebensstandard gelangen, den sie al­
lein nie en-eichen könnten. 

Daß in Anwaltsgemeinschaften Erkrankungen nicht 
zugleich psychisclle Belastungen 1nit sich bringen, - was 
nun aus der Praxis oder aus einem bestimmLen Fall wird 
-, daß Ferien leichter einzutichlen sind, die mühsame 
Suche nach FerienvertreLung und das mit dem Ferienver­
treter verbundene Risiko entfäll t, daß Tagungen und 'kr­
ansLaltungen, die den allgemeinen Horizont erweitern 
und Fachkenntnisse auffrischen oder ve1·breitem, leichter 
besucht werden können, ja daß selbst am Anwaltstag 
statt 2 bis 3 Prozent 20 Prozent der Anwälte 

teilnehmen könnten, wie das in den USA der Fall is½ 
sei nur a11 Rande e1wähnt. 

Ich brauche kaum zu sagen, daß in einer Anwaltsge­
meinschaft die Arbeitsbedingungen durch größere Biblio­
theken, bessere technische und pet"Sonelle EinriohLungen 
wesentli ch verbessert werden können und auch insoweit 
dem Kli enten eine bessere Dienstleistung geboten wer­
den kann. Dagegen triffL die weit verbreitete Meinung, 
daß eine Anwaltsgemeinschaft automatisch mit relativ 
geringeren Kosten arbeite, keineswegs als selbstve1'Ständ­
lich zu. Im Gegenteil, die Fixkosten einer Anwaltsgemein­
schaft sind oft genug auch pro Kopf höher als beim 
Einzelanwalt, z. B. durch mehr und höhet· bezahlte 
Mitarbeitet; Literatur, technische Einrichtungen, Biblio­
theksraum etc., und der Unkostensatz steigt bei An­
walt.<;gemeinschaften nach Stichproben, die wir auch im 
BundesgebieL gemacht haben, auf 60 Prozent der Brutto­
Einnahmen. Aber das Netto-Einkommen der Mitglieder 
liegt dennoch .in der Regel weit höhei: Aber je größer 
eine Anwaltsgemeinschaft, desto weiter ist das Feld für 
Rationalisiemng. In New York habe ich Bili'os mit 50 bis 
60 Anwälten mit Zentraldiktieranlagen miL einem An­
walt-Sekretärinnen-Koeffizienten von 0,9 getroffen, d. h., 
daß 50 Anwälte nur 45 Sekretärinnen benötigen. Daß 
Anwaltsgemeinschaften eine bessere Zeiteinteilung für 
den einzelnen vornehmen können, insbesondere den ent-
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setzlichcn Wartezeitverlust bei Gericht reduzieren kön­
nen, liegt auf der Hand. 

Aber zwei Vorzüge größerer Anwaltsgemeinschaften 
milssen eingehender behandelt werden: Der eine be­
stehend im höheren Einkommen, der andere in der Al­
lersversorgung sozusagen im eigenen ll ause. Leider 
haben wir clafitr keine vollst.ändigen ZahlenU11terlagen 
aus unserem Land, einmal, weil unsere Anwallsgemein­
schaftcn noch viel zu klein sind, zum anderen, weil nichL 
einmal unsere St.andesorganisationen verläßliche Zahlen 
Ober das Einkommen der Anwälte haben. Aber in Ameri­
ka werden sie laufend ganz detailliett von der St,euerver­
waltung veröffentlicht und von der Arnerican Bar 
AssociaLion analysiert. Von 1955 bis 1963 - jüngere Zah­
len gibt es noch nichL - lag das Durchschnitts-Nettoein­
kommen des einzelnen Anwalts in einer Anwaltsgemein­
schaft stets erheblich über dem Durchschnitts-Netto­
einkommen des Einzelanwalts, und zwar bis zum 
Doppelten, und dieser Unterschied hat sich von Jalu· zu 
Jalu· vergrößert. Ich habe keinen Anlaß, anzunehmen, 
daß das in Eul'Opa anders wäre oder ist. 

Da es bei uns nie üblich war und nicht ist, daß ein 
jüngerer Anwalt für den Eintritt in eine Anwalt.sgemein­
schaft etwas bezahlt, wie das z. B. in England früher 
stets der Fall war, ist es nur angemessen und gerecht, 
wenn er zum Ausgleich für die ihm gebotenen Votteile 
Verpfli chtungen zur Al ters- und Witwen-Versorgung über­
nimmt. Um keinen Zweifel zu lassen, solche Pensionen 
können weder nach dem Muster der so hoch gelobten 
und jetzL miL BekJenrn1ungen betrachteten dynamischen 
Rente gestaltet werden, noch so l1och sein wie die übli­
chen Versorgungszusagen in der deutschen Industrie, 
aber sie können hoch genug sein, um die Begünstigten 
VOI' dem zu bewahren, dem manche ältere Kollegen und 
deren Witwen in den letzten 50 Jahren ausgesetzt wa-
1·en. Und das ist einer der wichtigsten Gründe, warum 
ich g1•ößeren Anwa.ltgemeinschaften mit laufender Al ters­
abstufung das Wort rede. 

Sodann bleibt noch ein Punkt zu erwähnen, der ge­
rade bei den amerikanischen Anwaltsgemeinschaften 
eine große Rolle spielt und bei uns eine größere Rolle 
spielen sollte, als er es zur Zeit noch tut. Eine Anwalts­
gemeinschaft der von mir bezeichneten Alt ennöglicht ei­
nem odel' mehreren ihrer Mitglieder, politi sche Aufgaben, 
Parlament.'!mandaLe etc. zu übernehmen, ohne daß das 
betreffende Mi tglied für die Zeit nach Beendigung dieser 
Aufgabe seine Existenz gefährdet,, 

Meine Damen und Herren, auch auf diesem Anwalts­
tag ist wie so oft in den letzten Jalu·en immer wieder 
beschworen worden, daß eine freie Anwaltschaft Voraus­
setzung für eine gerechte Justiz und eine echte DemolO.'a­
tie sei. 

Das hören wir Tag und Nacht. Aber dann muß die 
Anwaltschaft auch ihrer VerpllicM:ung nachkommen, an 
dieser Demokratie mitzuarbeiten. Denn in meinen Augen 
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gibL es keinen anderen Beruf, der seine Angehörigen der­
ati in die Lage versetzL, die vielsch.ichtigen Interessen ei­
ner Gemeinde oder eines Volkes in objektiver Weise 
abzuwägen und das parlamentarische Instrument zu 
handhaben und zu kontroWeren, wie der Anwaltsberu_f. 
Ein Großteil der Politiker in den demokratischen Ländern 
kommt, deshalb aus der Anwaltschaft, und zwar weit 
mehr als bisher bei uns, während umgek:elut bei uns die 
Zahl der Anwälte in den Parlamenten in den letzten Jah­
ren zurückgegangen ist, wohl uni.er anderem wegen der 
damit verbundenen Risiken. Tch uin der Auffassung, daß 
wir Anwälte diese unsere politi sche Verpflichtung mehr 
als bisher erfüllen müssen U11d daß wir dafür in unseren 
Reihen die Voraussetzungen schaffen müssen. 

Ein letzter Punkt auf der Liste der Vorteile - von 
dem die mir Wohlwollenden unter Thnen hinterher walu·­
scheinlich sagen werden, das hätte ich besser nicht 
sagen sollen - tutd die weniger Wohlwollenden wahr­
scheinlich mokant lächeln -: Das AnseJ1e11 unseres Bem­
fes in der Öffent.lichkeit, meine Damen und Herren, ist 
nach wie vor sehr labil und hundert Berichte über die 
besonders ehrenhaften Bemüh1mgen von Anwälten ver­
mögen nicht zu erreichen, was ein einziger Fall eiTeicht, 
wie der der Essener Anwältin, die die Dominas-Bande 
deckte, und der für Jahre die Vorstellung der Öffentlich­
keit über den auf kmmme Sachen bedachten Anwalt be­
herrscl1t. 

Fragen Sie einmal dazu die Pressereferenten des 
Deutschen Anwaltvereins. Nach den Eifahrungen in Eng­
land und USA haben die größeren Anwaltsgemeinschaf­
ten allein schon durch ihre Existenz das in der Öffenl­
lichlceit vorhandene Mißtrauen gegen den Anwalt als 
eines nur wegen seiner Gebühren am Streit andemr In­
teressie1ten abgebaut. Sie werden mir wahrscheinlich sa­
gen, Größe sei kein Beweis für Quali tät. Sicher richtig, 
aber das Vorslellungsbild Ober einen Beruf richtet sich ja 
nicht nach seiner goldenen Seele, und Größe als solche 
hat immerhin noch ein Gewicht. Dafür ein ganz reizvol­
les Beispiel: In der Hauptversammlung der Veba im April 
dieses Jahres beanstandeten die ] erufsopposltionäre, daß 
die halb dem Bund gehörende Veba von der halb dem 
Bund gehörende Treuarbeit geprüft. werde. Der Aufsichts­
ratsvorsitzende antwortete spontan, die Treuarbeit be­
schäftige 100 Wi1tschaftsp1üfer und das allein schon ga­
rantiere ihre Objektivität. Die Oppositionäre sagten nichts 
mehr und die Versammlung war befriedigt. 

Meine Damen und Herren, jedenfalls hat sich die Be­
urt.ei.lung des Anwalts in England und USA - ob beg1ün­
det oder nicht; das kann man vielleicht nicht ptii.fen -
mit dem Wachsen der Anwaltsgemeinscha1't parallel stän­
dig verbesse1t Ich glaube das sollten wir nicht aus den 
Augen lassen. 

w.i.s sind nun die Nachteile einer Anwaltsgemein­
schaft? 



Zunächst einmal aus der Sicht der Einzelanwält.e ge­
sehen: Müssen sie nicht befürchten, daß ihnen unverhältr 
nismäßig viel weggenommen wird? Meine Antwmt 
darauf ist ein eindeutiges .nein"! Sie werden mir das 
vielleicht nichL ohne weiteres glauben. Aber die Aufga­
benbereiche der großen Anwaltsgemeinschaften el'strek­
ken sich auf Gebiete, die entweder der Anwaltschaft in 
den letzt.en Jahrzehnten verloren gegangen sind, sei es 
weil sie sie vernachlässigt hat, sei es weil andere Bemfe, 
z. B. die Wiltschaftsprüfer und Steuerberater bessere 
oder spezialisiertere Dienste anboten und den Wünschen 
der Kli enten besser entsprachen1 oder weil es sich um 
Gebiete handelt, denen sich die Anwaltschaft iu Deutsch­
land bisher überhaupt nicht genügend gewidmet hat. Das 
werden Sie vielleicht für Themie halten, aber vielleicht 
erläutert man auch das besser an einem Beispiel: 

Vor kurzem haL die größte deutsche Wiltschafl:sprü­
fungsgesellschaf~ die Deut.sehe Revisions und Treuhand­
AG, ein Gutachten darüber erstattet, ob das Landeskir­
chenamt der Evangelischen lGrche in Nordrhein-Westfa­
len seiner Funktion nach tichtig gegliedert ist oder 
welche Vorschläge zu machen seien. Das ist nicht gerade 
das übliche Gebiet ftlr Wiltschaftsprüfe1: Das Gutachten 
erfordert naturgemäß eine sehr gründliche Einarbeitung 
durch mehrere Herren. Der Bericht ist ausgezeichnet und 
bildet die Gmndlage für weittragende Beschlüsse auch 
gegen die Hierarchie. Meine Damen und Hen-en, diesen 
Auftrag hätte ein einzelner Wirtschaftspiilfer weder er­
l1alt.en noch durchführen können. Wenn es keine großen 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaften gegeben hätte, so wäre 
der Auftrag entweder an andere Berufe gegangen oder 
er wäre gar nicht erteil t wo1·den. Aber er wäre nicht an 
einen Einzel-Wirtschaftsprüfer gegangen. Auch in unse­
rem eigenen Büro haben wir in den letzten Jahren, be­
zeichnenderweise nicht aus Köln, wo wir niedergelassen 
sind, Aufträge erhalten, für die unser Büro eigentlich zu 
klein war. Und damit komme ich zu dem weiteren Teil 
der Antwort auf Illre Frage, warum sollen einzelne An­
waltsgemeinschaften in größeren Städten aus mehr als 5 
oder 6 Anwälten bestehen: Es gibt heute für uns eine 
Reihe von Aufgaben, die ein einzelner nicht mehr bewäl­
tigen kann. Das gill 11ichL nur für Sonde1fälle, sondem 
auch für die laufende Praxis, z. B. bei der vollstä.n<tigen 
BeraLung mittlerer Unternehmen - ohne vielköpfige 
Rechtsabteilungen, - die vom Arbeitsrecht bis zum Fi­
nanz- und Steuerrecht alles beherrschen muß und für die 
einfach mehrere Leute notwendig sind. Das gil t für U11-
tcmehmens-Neuordnungen und vieles andere. 

Nun zur Frage der Nachteile für die in der Anwalts­
gemeinschaft zusammengeschlossenen: 

Das ist für mich etwas schwer zu beantw01ten1 denn 
ich bin nie als Einzelanwalt tätig gewesen. Ich war stets 
in einer Gemeinschaft und nie unter vier. Deshalb bin ich 
vielleicht ein schlechter KriUker. Ich habe es jedenfalls 
nie als Nachteil empfunden, in einer Anwaltsgemein­
schaft eingesponnen zu sein, sondern immer nur als Vor-

teil . Die Sicherheit, die einem die Gemeinschaft gibt, ist 
Gold wert. Selbstverständlich müssen Sie sich einordnen 
und die Rücksicht nehmen, die eine Teamarbeit notwen­
dig verlangt. Die wichtigste Regel dabei ist, daß jeder je­
den anderen, ob jünger oder älte1; voll zur Geltung 
kommen Jassen muß. Dem deutschen Erbübel, die jünge­
ren nicht nach außen .vorzuzeigen oder in Erscheinung 
treten zu lassen, müssen wir uns entwöhnen. Das unter­
scheidet gerade die Anwaltsgemeinschaft, wie sie mir 
vorschwebt, von dem, was bei uns vielfach üblich war 
und ist. 

Ich bin oft gefragt worden, wie viele Referendare 
und Assessoren beschäftigen sie eigentlich? Meine A:ntr 
wort war zu allen Zeit.eo: ,,Keine". Wir beschäftigen nur 
Anwälte, und wenn sie sich bewähren, zeigen wir sie 
auch vor und setzen sie auf unseren Briefbogen. Es ist 
Aufgabe der Älteren, dat·auf zu achten, daß die Jüngeren 
auch alsbald Erfolge aufzuweisen haben. Unter .Etfol­
gen" verstehe ich dabei natürlich nicht kesses Auftreten 
in einer spektakulären Strafsache, sondern daß die Älte­
ren sich i:n den Fällen zurückhalten sollen, wo ein Jünge­
rer zum Vorteil der Sache so auftreten kann, daß Illi ent, 
Gericht und Gegner sich bewußt werden: hier ist eine i11 
sich sichere Persönlichkeit im Kommen, die der Sache 
verpfli chtet ist und sich nicht übe1TOllen läßt, zu der der 
Kli ent Vertrauen gewinnt, daß er hier gut aufgehoben is~ 
auch wenn ihm der Kopf gewaschen wird. 

Eine weitere Regel ist die, daß in einer Anwaltsge­
meinschaft st.ändig seh1· wachsam darauf geachtet wer­
den muß, daß sich keine Verstimmungen entwickeln und 
wo solche bei unvermeidli chen Reibungen auftreten, sie 
sofort bereinigt werden. 

Aber meine Damen und Herren, Anwaltsgemeinschaf­
ten sind keine Allheilmittel. Sie sind kein Ersatz für ma11-
gelnde Eignung für den Juristenbe11.1.f. Null plus Null 
bleibt Null. 

Und der Slogan „Partnerschaft - addierte Kraft", der 
trifft nur da zu, wo Kran vorhanden ist. 

In der Regel werden sich große Anwaltsgemeinschaf­
ten nur in gröf~eren Städten oder in lndustriegehieten 
einführen. Mittelgroße Anwall.sgemeinschaften aber sind 
sicher an jedem Landgericht und auch an bestimmten 
Amtsge1ichte.n möglich; je nach der Wiltschaftsstmktur 
des Gebietes. 

Wenn ich in der Vergangenheit Kollegen etwas über 
meine Vorstellungen gesagt habe, erhielt ich regelmäßig 
die Antwort: ,,Ach, Sie wollen die amerikanischen Fabri­
ken und Mammutbüros von Spezialisten nachahmen." Als 
ich dies das erste Mal höite, verschlug es mir einen Mo­
ment den Atem. An dieser Bemerkung ist nämlich sozu­
sagen alles falsch. Gewiß gibt es in USA einige Dutzend 
sehr große Büros mit mehr als 50, ja sogar mit mehr als 
100 Anwälten, aber das gibt es in Europa seit langem 
auch. Vor allem vergißt man, daß in den Vereinigten 
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Staaten auch he11te noch über 120 000 Rechtsanwälte, 
d. h. mehr als die Ilälfte aller Rechtsanwälte als Einzel­
anwälte tätig sind. Ja und das ist ein klassischer Beweis 
dafü1; daß die Anwaltsgemeinschaften die Existenz des 
Einzelanwalts in keiner Weise beeinträchtigen. 

Auch sind selbst die gt'ößten New Yorker Büros, in 
denen zwischen 100 und in der Spitze sogar 170 An­
wälte tätig sind, meist keine Fabriken. Sie sind in der Re• 
gel keine Zuchtanstalten von Spezialisten, die man viel 
eher in kleineren Büros und als Einzelanwälte findet, 
sondern es sind Teams hochqualifizierter Juristen, die in 
unerhört haiter Auslese einen Standard geschaffen ha­
ben, der bei uns nur selten eneicht wird. Dank der Viel­
falt dessen, mit dem sie sich befassen müssen, können 
sie sich auch in fremde Gebiet.e erstallnlich schnell einar­
beiten, und das Verhältnis von Partnern zu angest.ellten 
Anwälten liegt et.wa zwischen 1 zu 4 als schlechteste•· 
Relation, bis zu 2 zu 3 als günstigster Relation. Sie se­
hen, das Verhältnis ist weit günstiger als hier meist ange­
nommen wird und nicht vergleichbar mit dem, was wir 
bei 11ns auf einigen Spezialgebieten vor und nach dem 
Kriege im Bereich der Strafverteidigung, des Rückerstat­
tungs- und Wiedergutmachungsrechts aber auch des Zivil­
rechts erlebt haben, nämlich daß ein Anwalt zehn und 
mehr, ja ein Mehrfaches davon an Referendaren und As­
sessoren beschäftigte. Das ne1mc ich eine Fabrik. 

Wir ahmen ntit Anwaltsgemeinschaften als solchen 
auch keinen Amerikanismus nach, denn die englischen 
Partnerships sind viel älter. Aber et.was sehr Nachah­
menswertes &ribt es in den großen amerikanischen Büros: 
Sie nehmen jedes Jahr 10 bis 20 junge Leute auf und ge­
ben fast die gleiche Zahl ab, d. h. sie vermehren sich um 
nicht mehr als ein bis zwei Mitglieder pro Jalu: Aber 
zwei bis drei Jahre in einem der großen Anwaltsbüros 
geaL·beitet zu haben, ist für diese jungen Leute nicht nur 
ein ausgezeichnetes Training, sondem auch eine hervor­
ragende Empfehlung. Und diese Empfehlm1g geht oft ge­
nug von dem Anwaltsbüro an Klienten. Die großen 
amerikanischen Anwaltsgemeinschaften geben nicht nur 
junge, sondern auch erfahrene Anwälte, ja sogar Partner 
an Klienten ab, und Sie werden mit etwas Phru1Lasie sich 
leicht vorstcUen können, meine Damen 11nd Herren, wel­
r.he enge vertrauensvolle und langfristige Verbindung da­
dmch zu den Klienten geschaffen wird. 

So ist es heute durchaus normal, daß ame1ikanische 
Firmen ihre Anwälte fragen: .Habt Ihr einen Mann für 
uns?" Und mancher general counsel stammt aus der die 
Fi1ma beratenden lawfirm. 

Aber sehen wir uns weiter um: In England, welches 
bei der EWG angeklopft hat, und welches, selbst wenn 
die Antwort nein lauten sollte, wie uns gestern Herr 
Blatch sagte, in jedem Fall näher an Europa heranrücken 
wird, gibt es Anwaltsgemeinschaften seit eh und je. Nach 
dem Llmited Protnerships Act von 1907 ist die Zahl der 
Prutner auf 20 beschränkt, - die Zahl der angestellten 

82 

Anwälte nicht. Büros in der Größenordnung von 15 bis 
50 Anwälten sind keineswegs seilen - im Gegenteil, sie 
existieren ziemlich zahlreich; das größte umfaßt etwa 70 
bis 80 Anwälte und mit dem Personal etwa rund 260 
Personen. Die Relation Partner zu angestellte Anwälte 
möchte man auch dort nicht über 1 zu 4 hinaus ver­
schlechtern. Aber damit hat sich die ßesclutlnkung auf 
20 Partner als eine une1irägliche Beschränkung eLwiesen, 
denn es wanderten besonders qualifizierte jüngere An­
wälte, denen einfach kein Platz als Partner angeboten 
werden konnte, ab. Die Regierung hat deshalb ein Gesetz 
eingebracht, wonach die Beschränkung der Zahl der Part­
ner vollständig fallen soll. Man rechnet mit Verabschie­
d11ng des Gesetzes jedenfalls noch in diesem Jahr. 

Aber auch sonst hat sich einiges in England geän­
dert. Während ein junger Anwalt wie f1üher stets auch 
jetzt nach wie vor für den Eintritt in das Büro eines Ein­
zelanwalts - Seniors - etwas bezahlen muß, lllld zwar 
et.wa bis zum 2 ½ fachen des Jahreseinkommens des Se­
niors, also in Wirklichkeit ein Prax:iskauf vortiegt, zahlen 
die jüngeren Anwälte, die in eines der größeren Büros 
eintreten, nichts mehr - man ist froh, ein Tulent gefun­
den zu haben! - aber sie übernehmen dafür Altersversor­
gungsverpflichtungen. 

In Japan gibt es mehrere Anwaltsbüros in der Grö­
ßenordnung von 20 bis 80 Anwälten. In Spanien kenne 
ich zum mindesten ein ßüro mit ilber 20, ein anderes 
mit über 10 Anwälten. In Italien gibt es in Rom, in Mai­
land, in Neapel eine Reihe von Büros in der Größenord­
nung von 10 bis 20 Anwälten. 111 Holland gibt es 
mindestens 4 Büros - die ich kenne - in der Größenord­
nung von 10 bis 20 Anwälten. In Belgien sind jetzt Büros 
von 7 bis 10 Anwälten entstanden und dasselbe bahnt 
sich an in dem klassischen Land der Einzelanwälte, in 
Frankreich. Hier haben ja leider die mittelalterlichen 
Standesregeln, die eine Gemeinschaft nicht zuließen, am 
längsten gegolten und ihre für die Anwaltschaft verhee­
rende Wll'kung geübt, die datin ihren Niederschlag gefun­
den haben, daß das französische GeseUschaftsrecht, das 
Steuerrecht 11nd manches andere übe1wiegend in den 
lländen von Nicbt-avocats liegen. Die .Fidal" z. B., eine 
Rechtsberatungsgesellschaft speziell allf gesellschafts­
rechUichem Gebiet, hat neben iliter Zentrale in Paris 26 
Direktionen und 54 Lokalbüros im Lande, insgesamt also 
80 Filialen. Mir ist ein weit.eres Büro von Conseillers Juri­
diques bekannt, ebenfalls vorwiegend a1ü gesellschafts­
rechtlichem Gebiet tätig, mit et.wa 50 Jmisten. Sie 
werden mir sagen: das sind aber keine Anwälte. Die 
Wirtschaft interessiert das nicht. Sie sucht zuverlässige 
11nd umfassende Beratung. Ob derjenige, der ilir die Bera­
tung gibt, Rechtsanwalt oder Fürsprecher oder conseiller 
oder Wirtschaftsprüfer oder gar nichts unter seinen Na­
men set~t, ist ihr letztlich völlig gleichg0IUg. 

Typisch dafür ist, daß ein sehr bekanntes französi­
sches Unternehmen mit alter 'l'radiUon, an dem kein 
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amerikanisches Unternehmen beteiligt ist, sich durch ein 
amerikanisches Anwaltsbüro ilt Paris - beraten läßt. 

Inzwischen hat man in Frankreich begriffen, und 
zwar mindestens seit den letzten zehn Jahren, in welche 
Kalamität man sich hinein hat manöv1ieren lassen, und 
vor einem halben Jahr ist ein Gesetz über die Bildung 
von Societes civiles durch Angehörige freier Benlfc erlas­
sen worden, bei dessen Einbringung der Justizminister 
erklärte, von diesem Plan und der Verwirk!ichung dieser 
Soeietes civiles professionelles hänge das Überleben der 
freien Bemf'e ab. Das Gesetz ist ein Rahmengesetz, wel­
ches durch Verordnungen der verschiedenen für die ein­
zelnen freien Berufe zuständigen Ministerien ausgefülJt 
werden muß, rlie noch ausstehen, so daß man im Augen­
blick die praktische Bedeutung des Gesetzes noch nicht 
absehen kaim. Aber vielleicht kann uns Herr Tomasi et­
was melu· dazu sagen. 

Und nun in Deutschland: War Ihnen bekannt, was ich 
eben schon erwähnte, daß die Deutsche Revisions-und 
Treuhand-AG etwa 100 Wirtschaftsprüfer beschäftigt? 
Und daß auch andere Wirtschafts_pn1fungsgesellschaften 
ebenfalls mit recht netten Zahlen aufwarten können? 
Und glauben Sie, nach all dem, daß wir in dieser Zeit 
der weltweiten Konzentration mit Anwaltsbüros in der 
Größenordnung von 1 bis 5 Anwälten werden bestehen 
können? 1ch fürchte, daß dann von dem advocaat-artiste 
nur der artiste üb1ig bleibt. 

Meine Damen und Herren, Sie werden bemerkt ha­
ben, daß ich sorgfältig vermieden habe von Sozietäten 
und Bürogemeinschaften zu sprechen. 

Auf diese U11terscheidung wird bei uns seit Jalu'Zehn­
ten Wert gelegt. Ich halte nichts von dieser Unterschei­
dung; erst recht nichts von den daran geknüpften 
Folgen. lch stimme auch nicht der Definition der „Sozie­
tät" in den Standesrichtlinien zu, obgleich sie auJ Fried­
laender zurückgeht. Da wir ein freier Beruf sind, sind 
auch die Gest.al1,ungsmöglicl1keiten so groß, daß die 
Phantasie eines einzelnen nicht ausreicht, alle Möglich­
keiten zu erfassen, vor denen letztlich diese Unterschei­
dungslinie verschwindet. Das wurde evident, als der 
Deutsche Anwaltverein 1964 Material für einen Standard­
Sozietätsvertrag sammelte und sich angesichts der Vielge­
staltigkeit des eingegangenen Materials ein solcher Stan­
dardvertrag nicht aufstellen ließ. Trotzdem erhebt sich 
die Frage, ob die jetzigen gesetzlichen Vorschriften und 
Standesregeln ausreichen, um Anwaltsgemeinschaften, 
wie sie mir vorschweben, eine ausreichende Gmndlage 
zu geben, oder ob, da die englischen und amerikanischen 
Anwaltsgemeinschaften in den jeweiligen partnerships 
acts die Rechtsbasis finden, und nach Erlaß des französi­
schen Geseraes nun auch wir nach neuen Gesetzen rufen 
müssen. Das ist rn. E. nicht der Fall. Nachdem im Ja­
nuarheft des Steuerberaters 1967 der Aufsatz von Prof. 
Dr. Ritter über Teamarbeit bei freien Bemfen2\ erschie­
nen wai; folgte bereits im Februarheft. derselben Zeit-

s.chrifL ein Aufsatu unter der Überschrift „Die Partner­
schaft als Gesellschaftsform" mit einem Entwurf eines 
Partnerschaftsgesetzes von Hen'll Kollegen Volmer3>. Ich 
habe diesen Aufsatz mit Interesse gelesen, aber Hen Kol­
lege Volmer möge mir nachsehen, wenn ich sage, daß, 
wenn es noch eines weiteren Beweises bedurft hätte, 
mich gerade dieseT Entwurf, der an die oHG-Bestimmun­
gen angelehnt ist, in der Überteugung beslärkt hat, daß 
wir eines solchen Gesetzes nicht bedürfen, daß vielmehr 
die Bestimmungen der BGB"Gesellschaft als gesetzliche 
Gnmdlage, wie bishe1; aucl1 in der Zukunft ausreichen 
und man der individuellen Gestaltung der Gemeinschaft, 
oder wie Ritter sagt, der Maßarbeit im Einzelfall tun­
lichst freien Spielraum lassen sollte. Das ist auch die Auf­
fasstrng der von der Bundesrechtsanwaltskammer mit der 
Prüfung dieser Frage beauftmg!R,n Kommission. lch halte 
es z, B. fOr unmöglich, einzelne oder mehrere Partner 
von der Geschäftsführung und Vertretung der Partner­
schaft auszuschließen, wie in dem Entwurf vorgesehen -
oder gesetzlich vorzuschreiben, daß der Jahresgewinn un­
ter die Partner nach Köpfen verteilt wird. Das englische 
Beispiel, wo man gerade dabei ist, Beschränkungen wie 
z. B. die der Zahl auf 20 abzuschaffen, bekräftigt meine 
Auffassung. 

Aber ein Problem bleibt: Das Problem der Namensfra­
ge, Die englischen, amerikanischen, japanischen, italieni­
schen, aber auch die schwedischen Bilros führen den 
Namen eines oder mehrerer ursprünglicher Partnet; den 
sie auch nach deren Ausscheiden behalten habe11 und 
weiterführen dilrfen. Die Namen vieler Anwaltsgemein­
schaften in diesen Ländern sind mehr als 50 Jahrn alt 
und es ist klar, daß an diesen Namen ein erheblicher 
goodwill hängt, der auch bei uns erhalten bleiben sollte. 
Aber das ist zur Zeit bei uns nicht möglich. Der Name ei­
nes ausscheidenden Anwalts hat von dem Briefbogen der 
Anwaltsgemeinschaft zu verschwinden, und wir schrni­
ben sogar v01; wie lange sein Name noch an det· Tür ste­
hen darf. Ich habe mich nie ganz des Eindrucks 
erwelll'ert l<önnen, daß diesen im Namen der Redlichkeit 
ergangenen '1Jrscluiften etwas von der stärksten Ttiebfe­
der des Menschen, dem Neid, anhaftet. 

Jedenfalls ist diese Bestimmwig im Zeitaltei; in dem 
man wirtschaftlich rationell deJ1kt, völlig überholt, und 
wir soll ten deshalb daran denken, daß wir unserem Be­
mf als ganzem in seinem Ansehen in der Öffentlichkeit 
und der Wirtschaft und bei den Klienten nur nützen, 
wenn Anwaltsgemeinschaften, gleich, ob groß oder klein, 
eine Art Firmennamen auf Dauer führen, wie es im Aus­
land in unserem eigenen Beruf und im In- und Ausland 
bei unseren Wettbewerbern üblich ist. Daß dabei in ldei­
ner Schrift die Namen der jeweiligen Partner aur dem 
Briefbogen angegeben werden müssen, ist selhstverständ-

2) Steue1Mrater 67, 1. 
3) Steuerbe!'llter 67, 26 
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lieh. Ob man das im Wege der Standesvorsclu"iften oder 
nur gesetzlich regeln kann, muß eben geprüft werden. 

Wir werden auch nicht um eine Überp1iifung der 
Standesrichtlinien herumkommen. Z. B. haben wir jetzt 
clie Bestimmungen in unseren Standesrichtlinien, daß 
Rechtsanwälte zwar gleichzeitig Wirtschaftsprüfer sein 
kö1men mit Wirtschaftsp1ilfern auch Bilrogemeinschaf­
ten, aber keine Sozietäten eingehen dürfen. Die Wirt­
schaftsprüfer bedauem dies ehrlich; aber sie sind uns 
deshalb uicht böse, es amüsierl sie eher. Sie sparen näm­
lich dabei Geld. Wir werten unsere Kollegen ab. Denn je­
de Wirtschaftsp1iifungsgesellschaft hat ihre angestellten 
Juristen - in der Regel Anwälte. Es gibt Fälle, in denen 
sich diese Anwälte so gut bewährt haben, daß die Witt­
schaftspr(U'er bereit wären, ihnen die Sozietät anzubie­
t.en. Schade! Wir habe11 dafür gesorgt, daß unsere 
KolJegen AngestellLe bleiben! Vielleicht kommt mir jetzt 
jemand mit dem ganzen Arsenal, daß solchen Angestell ­
ten die Zulassung entzogen werden könnte. Ich kann nlll' 
sagen: ja, noch schlimme1; dann sind wir nämlich eindeu­
tig bei dem Schuß, der für unseren Bemf nach hlnten 
J1erausgeht. 

Dabei bedürfte es nur eines geringen Umdenkens der 
Definitionen. Hauptgnmd für das Verbot der Sozietät zwi· 
sehen Anwalt und Wirtschaftsptilfer ist, daß als Merlm1al 
der Sozietät gilt, daß die Sozien sich gegenseitig vertre­
t:en können. Meine Fl'age dazu: fonnell oder materiell '? 
Wenn nämlich die materielle Vertretung gemeinl ist, so 
kann ich nur sagen, daß diese mateliel.le Vertretung auch 
heute bei Anwaltssozietäten weitgehend auf dem Papier 
steht. Wenn es sich um Fragen des Schwerpunktgebietes 
des zu Vertretenden handelt, werde ich mich schwer 
hüten in dessen Gebiet etwas zu sagen. Wenn mich ein 
Klient fragt, ob er in Nordl'hein-Westfalen einer alleinste­
henden Angestellten einen Haushaltstag gewähren muß 
und wie das in der gleichen Situation bei sei11er Filiale 
in Rheinland-Pfalz steht und mein Sozius mit Schwer­
-punktgebiet Arbeitsrecht nicht anwesend ist, dann werde 
ich den Klienten bitten, zu warten, und zwar auch dann, 
wenn icl1 glaube meiner Antwo1i sicher zu sein. Wenn 
der Kli ent sagt: lch kann nicht warten, dann werde ich 
meinen Sozius aufst.öbern, ganz gleich ob er sich in einer 
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Sitzung oder im Urlaub oder in London befindet; denn 
ich werde das Risiko als advocaat-artiste eine nicht ganz 
zuverlässige Auslnmft zu geben, nicht eingehen. 

Wir werden auch w1sere Beziehungen zu den Patent­
anwälten und Steuerberatem überdenken müssen. Es 
sind bekanntlich nicht die schlechtesten Kollegen, die 
selbst Steuerberater sind. Aber in1 einzelnen glaube icl1, 
würde das den Rahmen dieses Vortrages sprengen, wenn 
ich darauf eingehen wfu:de. Aber wenn wir schon bei der 
Steuer sind: Eigentlich gehö1i zu dem Thema Anwaltsge­
meinschaften noch ilu·e steuerliche ßehandhmg; vor 
allem im UmsatzsteuetTecht, wo wir als ein Steuerpfli ch­
tiger gelten. Ferner die Frage der Rückdeckung der Pensi­
onsverpflichtung einer Anwaltsgemeinschaft gegenüber 
einem Ausscheidenden durch Versichemng und die Aner­
ke1mung der steuerli chen Abzugsfähigkeit dafür zu zah­
lender Prämien. Aber ich fürchte, weru, ich das noch 
behandle, kommen Sie nicht zum Mittagessen. 

Ich möchte zusammenfassen: lch habe versucht, et­
was Literatur über unseren ße1uf zu sammeln. Dabei ist 
mir aufgefallen, daß in Reden be1iihrnter deutscher 
Rechtsanwälte seit 191.9 soviel von der Not unseres Stan­
des die Rede ist, und so wenig, wie wir sie selbsL behe­
ben können. lch habe mich immer etwas daran 
gestoßen. Nicht, meine Damen und Herren, daß ich etwa 
bezweifelte, daß seit der ersten vollständigen vernichti.mg 
des p1.ivaten Vetmögens der Freiberuflei; nämlich durch 
den Ersten Weltkrieg und die ganze folgende Entwick­
lung, die dem freien Beruf NeubildLmg von Vermögen i11 
der Regel nichL erlauhL hat, sehr viel NoL bei uns 
herrscl1t. Aber mit sich selbst beweinen ist nichts gehol­
fen sondern nur mit vermelu-t.en Anstrengungen und 
Ph~tasie. Unser Bemf bietet nach wie vor große Chan­
cen, alle Chancen vom angestellten Anwalt mit begrenz­
ter Vemntwortung ilber den Generaldirektm; ja, über den 
Bundeskanzler bis zum selbständig bleibenden, auf sei­
nen eigene11 Füßen stehenden erfolgreichen freien An­
walt. Und Anwaltsgemeinschaften sind ein Weg, diese 
Chancen besser zu nutzen als in der Vergangenheit. 

(Quelle: AnwBl 1967, Seite 267) 
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Die Kunst, 
Prozesse zu verhüten 
Rechtsanwall 1,nd Notar D,: Albert Schackow, Bremen 

1 
Im alten Bremen wurden die gelehrten Berufe etwas 

skeptisch betrachtet. ,je gelehrter, je verkel1rter" hieß es 
in Kaufmannskreisen. Es ist auch überli efe1t, daß ein Va­
ter von seinem Sohn gesagt ha~ er müsse studieren, weil 
e1· zum Kaufmann nicht klug genug sei. 

Im Grunde haL aber diese St.adt, gerade weil sie dem 
Mee1; der Schiffalut, dem Handel mit femen Ländern zu­
gewandt ist, ctie Bedeutung von Geisteswissenschaften 
und Forschung niemals verkannt. Allenfalls die Liebe des 
Kaufmanns zur Jmisprndenz könnte eine etwas unglück­
liche gewesen und mitunter geblieben sein. Darauf habe 
ich bei der Wahl meines Themas einige Rücksicht genom­
men. 

Ich bin aber auch der Auffassung, daß ein Festvor­
trag nicht notwendig ein aktueller Fachvortrag sein muß. 
So wichtig und interessant ein solche!' zu sein pflegt -
gelehti und doch nicht verkehrt - so sinnvoll kann es 
auch sein, in dieser festlichen Versammlung unsere Auf­
gaben einmal von der Art ihrer Bewältigw1g her zu be­
trachten und hierbei eine Seite der anwaltlichen 
Tätigkeit zu beleuchten, von der der Herr Bundesjusti.zmi­
nister in seinem Geleitwort geschrieben hat, daß ihre Be­
deutung für die gesamte Rechtspflege oft unterschätzt 
wird. Denn diese Tätigkeit vollzieht sich, wie ich hinzufü­
gen darf, meist in der Verborgenheit, im Halblicht allen­
falls, und kann daher in das allgemeine Vorstellungsbild 
vom Wesen unseres Beiufes kaum eingehen. 

Für manche mag „die Kunst;, Prozesse zu verhüten" 
als Thema eines Anwaltstages beinahe schockierend klin­
gen. 

Gilt nicht als guter Anwalt gerade derjenige, der 
scha1f zugreü't, der alle Register forensischen Könnens zu 
ziehen, den Standpunkt seines Kli enten mit Blill anz im 
Prozeß zu vertreten weiß? freilich, nur muß er den Pro­
zeß auch gewinnen, und diese Rechnung ist ohne den 
Gegenanwalt und ohne den Richter so leicht nicht zu 
machen. Meine Damen und Herren, soweit dieser Vort,rag 
über die hier vel'Sammelten Kenuer unseres Berufs ein 
bißchen hinauswirken könnte, verfolgt er auch das Anlie­
gen, je11er weitreichenden Vorstell1mg entgegenzutreten, 
als sei der Anwalt vor allem Prozeßstratege, der vor den 
Schranken des Ge1icht-s eine emphatische Beredsamkeit 
zu entwickeln weiß. Diese Vorstellung, die Anschauung 
des Publikums von der Justiz Oberhaupt, ist ja meist ein­
seitig am Strafprozeß orientiert. Sie wird noch genährt 
von der Entstelllmg, die der Strafprozeß in Filmen, Thea-

terstücken und mancherlei Reportagen so ott erfahren 
hat und immer wieder erfährt: da gibt es den Staatsan­
walt mit der schneidenden Stimme, den gern auf Räu­
mung des Saales bedachten Richter und den Verteidiger 
naLiirlich, der sechs oder sieben Stunden lang mit voller 
Leidenschaft zu plädieren vermag. Daß auch im Strafpro­
zeß nicht die Brillanz, sondern die Sachlichkeit, das ge­
mernsame Bemühen um Wahrheit und Gerechtigkei t 
vorherrschend is~ tritt weniger in Erscheinung. Dem 
Fernsehgericht allerdings, das sich auf unseren Bildschir­
men abspielt, dürfte ein guLes Zeugnis auszustellen sein. 

Geschichte und Li teratlll' haben vor allem Prozesse 
überliefert, die mit Fehlurteilen endeten oder miL Justiz 
im eigentlichen Sinn nichls zu l.11n hatLen. Denken Sie an 
den Prozeß des Sokrates, an das Pilatusurteil, oder in 
neuer Zeit an die Version des salomonischen Urteils in 
Brechts Kaukasischem Kreidekreis. Oder denken Sie an 
den Prozeß Shylock gegen Antonio, den Kaufmann von 
Venedig. Er fülute zu einem höchst bedenklichen und ge­
wiß falsch beg1ilndeten Utteil 1>1 nachdem de1· Richter 
den Einflüsterungen einer Juristin erlegen wai: 

Es war abe1; meine vereh1ten Kolleginnen, nur eine 
verkappte Juristin. 

lmmer wieder wird es das Spectaculum der großen 
Prozesse sein, das eine breite und öffentliche Wirkung 
hervonuft. Die Ausnalune ist eben immer interessanter 
als die Regel. Das Recht aber frngL nicht nach dem Auf­
sehen, das eine Sache erregen kam1. Es hel'l'scht im 
kleinsten Straf- oder Zivilprozeß nicht anders als dort, 
wo ein Fall zur Affäre oder diese sogar zur Sensation zu 
worden versp1icht. 

Nun ist der Strafprozeß zwar ein bedeutender, aber 
quantitativ doch nur kleiner Ausschnitt aus der Gesamt­
heit der Aufgaben, die von der Rechtsordnung ausgehen. 
Die gewaltige Weite des Zivilr echts, das niemanden be­
straft, das vielmehr bestimmt, wie die Menschen ihre pri­
vatrechtlichen Beziehungen und Schwierigkeiten unter­
einander regeln können oder müssen, die Fülle praktisch 
aller Erscheinw1gsformen des bfu'gerlichen und wilt ­
'Chaftlichen Zusammenlebens, dies stellt den bei weitem 
größeren Arbeitsbereich der Justiz dat;, und nur hiervon 
soll , bei jedem Respekt vor juristischer Betätigung im 
Strafrecht, in1 öffentlichen Recht und auf allen sonstigen 
Rechtsgebieten, im folgenden die Rede sein. 

II 
Wenige Schritte von hie1; im Bremer Dom, Uegt seit 

170 Jahren der Freiherr von Knigge begraben, ein Jmist, 
der durch sein Buch 11Über den Umgang mit Menschen" 
berühmt geworden ist. Er gibt darin die Empfehlung: 

1) Radbmcll, ,Vorsclmle der Rechtsphilo~ophie•, S. 96; Bauer, ,Auf der 
Suche nnr.h dem Recht' S. 62 ff.; v. lhering, ,Der Knmpr ums Rocht", 
13. Aun., Wien 1897, S. XT IT. 11. 68 ff'., dagegen aber J(ohler, ,,Shake­
s1iearo vor de111 Ji'ornm der Jurisprudenz• Würzburg 1883, 
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„Man weiche auf alle mögliche Weise jedem Prozesse aus 
und vergleiche sich liebe1; auch bei der sichersten Über­
zeugung vom Recht." In dieser Form wird das keiner von 
uns Lmtexschreiben wollen. Knigge hat sich auch selbst 
nicht daran gehalten und zumindest gegen den Leibarzt 
Friedrichs des Großen heftig prozessiert. Es sind ja nicht 
alle Prozesse von Übel. Wo sie sinnvoll und nötig sind, 
würde niemand seine Kllllst an ihre Verhütung ver­
schwenden wollen. Nicht j e d e m Prozeß darf also 
ausgewichen werden und es kann auch nicht »alle mögli­
chen Weisen geben, drn:ch die sich Zivilprozesse verhüten 
lassen, ebensowenig mu· eine bestimmte Wei~e, die ich 
Ilmen hier gleichsam als AntiJ)rozeßpille verabreichen 
könnte. 

Überhaupt, meine Damen und Herren, sollten Sie Re­
geln, Rezepte oder Gebrauchsanweisungen von mir er­
warten, werde ich Sie bitter enttäuschen. Unser Thema 
spricht nun einmal von der K u n s t, Prozesse zu verhü­
ten, tmd Kunst kennt, wie wir sogleich sehen werden, 
keine Regeln. Nur wird sich leider die Frage nicht umge­
hen lassen, was hier unter Kunst verstanden sein soll . 

Viell eicht finden Sie den Ausdruck zu hoch gegriffen. 
Vielleicht meinen Sie, daß es einfach darauf ankomme, 
das Vernünftige in den Dingen zu suchen. Vielleicht hal­
ten Sie es für unsere praktische Arbeit mit jenem heite­
ren Philosophen'l) der gesagt hat, daß das, was man 
kann, keine Kunst sei, und das, was man nicht kann, 
erst recht keine. 

Aber ganz so leicht werden wir es uns nicht machen 
dürfen. Denn es steht ja dahin, ob es nur die Kunst des 
Anwalts isi , die Prozesse verhüten karu1. Und weru1 wir 
den Rang und Rechtswert der Prozeßverhütung metho­
disch betrachten wollen - ich glaube 1ticht, daß das 
schon eimnal versucht worden ist3> - so werden wil" über 
w1Seren juristischen Alltag jedenfalls hinausgreifen müs­
sen. 

Aber ich muß Ihnen doch gestehen, daß ich mich bei 
der Formulierung des Themas auch von der Freigebigkeit 
habe verleiten lassen, mit der unser Sprachgebrauch das 
Wort „Kunst"' verwendet. Da haben wir die bildenden 
oder schönen Künste, sprechen aber auch von Staats­
kunst, von I<riegskunst wie von Lebenskunst, von der 
Kunst des Redens sowohl wie von der Kunst des Schwei­
gens. Ärztliche Kunst wird häufig, die Rechtskunst schon 
weniger häufig, gewiß seltener als etwa die Kochkunst 
ge1iihmt. 

Doch scheint es besondere Zutaten Zll geben, durch 
die bald jedes menschliche Tun oder Lassen zur Kunst 
erhöht werden kann. Aber Kw1st.stück oder ein Stück 
Kunst, Kunstgriff oder Griff nach der Kunst? Das bleibt 
hier die Frage. 

Die Kunst des Juristen, wie sio uns gemeinhin zug& 
billigt wird, müßte in solcher begiiftlichen Wildnis zu­
nächst einen Ausgangspunkt suchen, um ihn dann einer 
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zerlegenden oder allslegenden ßetrachtllng zu unterzie­
hen. 1Ii diesem Fall kann ich nur davor warnen. Ich war 
docl1 sehr erleichtert, als ich in einem geistvollen - um 
nichL zu sagen ktmstvoUen - Aufsatz nnsel'es Kollegen 
Adolf Amdt4> entdeckt hatte, daß Kunst nicht definierbar 
sei. Auch die Philosophie hat uns nichts Besseres zu bi& 
ten. Schön wäre es ja, wenn sich Kunst als die eine und 
einzige analysieren lief~e, die allen Künsten in i.lu·er Tiefe 
gemeinsam ist und an der jeder nun messen kann, ob 
das, was er als seine Kunst ansieht, auch wirklich eine 
ist. Da aber kein Mensch einem anderen gleich ist, kann 
jede von Menschen hervorgebrachte Kunst ihre eigene 
Wurte! und Triebkraft, auch ihre eigene Logik haben. Re­
geln hierfür lassen sich eben nicht geben, wie auch größ­
te Kunst keine Regeln kennt, aus denen wiederum Kunst 
entstehen könnte. 

Statt diese Frage weiter zu komplizieren, was un­
schwer möglich wäre, lassen Sie micl1 versncl1e111 sie zu 
vereinfachen und für die Absichten dieses Vortrags 
brauchbar zu machen. Man kann ja zur Not auch Undefi­
nierbares definieren, indem man ihm einen engeren und 
einen weit.eren Sinn verleiht. 

Ku11st im engeren Sinn sind gewiß die bildenden 
Künste, denen Musik und Poesie entweder iugehören 
oder gleichzusetzen sind. Bild.ende Kunst sind gestaltende 
Künste. Ein selbständig gestaltendes Können auf anderen 
Gebieten geistiger 'fätigkeit werden wir als Kunst im wei­
teren Sinn ansprechen dOlfen, we1m sich hierbei Ener­
gien entfalten, die auch. im Bereich der engeren Kw1st 
immer erforderli ch sind: das geistige Ordnen, Deuten und 
Abklären eines Stoffes, das Hel'ausarbeiten des Wesentli­
chen, der Gesamtautbau in einer folgerichtigen Wertung, 
und schließlich die Ausdmckskraft, von der hier wie dort 
verlangt wird, daf~ sie durch Einfachheit eindringlich sei. 

Aber allch Intuition, formbildende Instinkte und 
Phantasie sind schließlich kein Naturschutzgebie~ das 
nur der engeren Kunst vorbehalten ist. Wir dfufen sie für 
jede selbständige Gestaltungskraft, behutsam auch für die 
juristische, in Anspmch nehmen. Behutsam, weil unsere 
Arbeit ja rational nachprüfbat· bleibt, also zunächst von 
Logik und Wissenschaftlichkeit getragen sein muß. Daß 
sich aber ein wissenscl1aftlicl1es Arbeiten nw- rational 
vollziehe, ist Legende. Jede Diziplin besitzt. auch eine 
schöpferische Sphäre. Mit Wissen allein werden schon 
die Zusammenhänge eines komplizierten Sachverhalts in 
ihrer inneren Bedeutsamkeit selten zu erkennen sein, 
wie freili ch der mehr Wissende oft auch mehr zu erken­
nen vermag. 

2) Karl Valentin, vgl. ,Valentiniaden• von G. Il!'Unauer-Brug, S. 65. 
8) R. 'fhode hat in seiner Schrfü ,,Laie und Rechtsgang• {Verlag V. Zahn 

& Jaensch, Hamburg 1950) auf S. 46 IT. das Thema ,Pl'ozeßverhOlung 
und -Beilegung' behandelt, aber mehr unter praktischen Oesichts­
punkt.en. 

4) N,JW 661 26 ff. 
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m. 
Prozeßverhütung, meiJ1e Damen und He1Ten, bedeu­

tet nicht auch Konfliktsverhütung. Konflikte, sachliche 
Enl:,:weiungen, scheinen den Menschen durch die Vielfalt 
ihrer Veranlagungen und Gefühle, aber auch durch die 
Unzahl faktischer l{ollisionsrnöglichkeiten fast natUJ•ge­
setzlich vorbestimmt zu sein. Prozeßverhütung bedeutet 
also Konfliktl ösung olme Prozeß. 

Das, was wir verhüten, gestalten wir nicht. Aber Ver­
hfiten ist doch nicht bloßes Unterlassen, Vermeiden, Aus­
dem-Wege-gehen. Es ist die Folge eines Tuns, einer positi­
ven Gestaltung, d.ie danach strebt, dem Negativen zuvor­
zukommen. Auch Prozeßverhütung kann also nur Folge 
sein, Folge einer auf sie gerichteten Rechtsgestaltung, die 
sich entweder in der Vorausschau auf e1waitbare oder in 
der Rückschau auf bereits eingetretene Ereignisse voU­
zieht. 

Die vorausschauende Gestaltung erfolgt durch die 
Rechtsetzung. Dem Kom()OnisLen vergleichbar, hat der 
Gesetzgeber keinen Stoff vor sich, der mit den Sinnen 
wahrnehmbar wäre. Das Recht als solches oder die Ge­
rechtigkeit sind zwar a priori vorhanden, aber doch nm 
als Vorstellungen und Empfindungen, die undefinierbar 
sind wie die Kunst, und die sich in der langen Ge­
schichte des Rechts und der vermutlich noch längeren 
Geschichte des Unrechts inlmer wieder gewandelt haben. 
Wenn der Gesetzgeber induktiv gestaltend seine Rechts­
vorstellungen auf gedachte 'fatbestände bezieht, so gewiß 
mit der IntenUon auf Gerechtigkeit, aber nicht mit dem 
Optimismus, daß diese überall individuell austeilbar sein 
könnte. Austeilbar ist generelle Gerechtigkeit, die gleiche 
Rechtsfolge für jeden gleichen Tatbestand. Austeilbar ist 
aber auch Rechtssicherheit und das ist die Form der Ge­
rechtigkeit, die zugleich der Kunst zustrebt, Prozesse zu 
verhüten. 

Rechtssicherheit wird gewährt durch die Berechen­
barkeit der Rechtsanwendung5>. Die Rechtsfolgen beim 
Eintritt eines Sachverhalts oder Verhaltens sollen im vor­
aus klar erkennl>ar sein. Gewiß soll auf diese Weise der 
gedachte Fall auch gerichtsfählg und entscheidbar ge­
macht werden. Aber primär erfolgt die Rechtsetzung 
doch nie in der Absicht, den Justizappamt zu beschäfti­
gen. Wird ein Rechtssatz so eindeutig gefaßt, daß sich 
der Ausgang eines Verfahrens voraussehen läßt, braucht 
nicht erst prozessiert zu werden. Und wäre eine rechtset­
zende Kunst denkba1; die solche Rechtssicherheit ideal zu 
gestalten vermöchte, würde es am Ende gar keine Pro­
zesse mehr geben. 

Die Flut von Gesetzen, Verordnungen und Erlassen, 
ohne die eine modeme Gesellschaft offenbar nicht auszu­
kommen vermag, sorgt schon dafür, daß dieser Zustand 
nicht eintlitt. Aber auch im einzelnen Gesetz kann der 
Gesetzgeber ja nicht alle erdenklichen Vo1fälle in ihrer 
ganzen Differenzierbarkeit elfassen, sie auch nicht nur 
quantitativ ordnen und daher eine gleichsam mathemati-

sehe Gewißheit über die Rechtsfolgen nicht geben6l . Er 
karm nur die Tatsachen und faktischen Verflechtungen 
auswählen und werten die sich seiner empirischen oder 
intuitiven Erkelllltnis als die typischen darsteUen. So liegt 
die schöpfe1ische Aufgabe der Rechtsetzung gewiß weni­
ger im Ausspruch von Rechtsfolgen, als in der Tatbe­
standsgestaltung, die immerhin ein Oplimum an Rechts­
sicherheit gewähren wird, wenn sie mit einfache1; bild­
samer Sprachkrafl erfolgt und soweit wie möglich auf 
abstrakte Begriffsbildungen, Generalklausell1 und Ve1wei­
sungen verzichtet. 

Was dennoch offen bleibt, braucht dem Rang einer 
Rechtsordnung noch keinen Abbmch zu l,nn. Auch Werke 
der bildenden Kunst sagen nicht gleich etwas Endgülti­
ges aus. Der Maler Kokoschka hat eines seiner Bilder, als 
er es fertig ablieferte, als zarte Pflanze bezeichnet, es 
müsse wachsen mit den Jahren. Für ein Gesetz kann das 
ebenso gelten. Es gewinnt im Wandel der Lebensverhält­
nisse neue Aspekte, es kann wie ein Kunstwerk über die 
Absicht seines Schöpfers hinauswachsen und da1m unbe­
wußt anders ausgelebrt werden, als es ursprüngli ch ge­
dacht war71• Wie stark abe1· die Idee der Rechtssicherheit 
und damit der Prozeßverhütung zu sein vermag, zeigt 
sich am eindmcksvoll sten vielleicht dort, wo verschie­
dene Rechtsordnungen verschiedener Länder die Hen­
schaft über international gelage1te Sachverhalte bean­
spruchen. Über die oft unvollkommenen Kollisionsn01men 
der Internationalen Privatrechte hinaus strebt hier die 
Rechtsgestaltung nach RechtsvereinheiLli chung, damit in 
allen beteiligten Ländern die fraglichen Rechtsregeln die 
gleichen sind und nicht erst damm prozessie1t werden 
muß, welches Recht anwendbar ist und welchen Inhalt, 
welche Bedeutung es haben könnte. 

Ein Vorbild hie1für haben wir seit langem im Wech­
sel- und Scheckrecht. Andere bedeutsame Materien sind 
ihm gefolgt und weitere Vereinheitl ichungen, jeLzt auch 
im EWG-Bereich, dürfen erwartet werden. Prozeßverhü­
tend wird vor all em ein int.ernationales Kaufrecht sein, 
dessen Erarbeitung schon fortgeschJittcn ist und das ein­
mal einheitli ch gelten wird, soweit die Parteien selbst 
nichts Abweichendes vereinbart haben. 

Die Kunst der Rechtsgestalttmg läßt also nicht mu· 
Ordnungen, sondern aus Ordnungen auch Über-Ordnun­
gen entstehen. Das wäre freilich nicht möglich ohite die 
Erkenntnisse der vergleichenden Rechtswissenschaft und 
ohne die aus der Praxis kommenden Elfahrungen, ohne 
die Vorarbeit und Mitarbeit von Fachleuten und fachlmn­
digen Jmisten, auch Anwälten, wie sie in großen interna­
tionah'echtlicb.en Vereinigungen zur Verfügung stehen. 

6) Vgl. hier;;u Dahm, Deutsches Recht, Z. Auß. 1963, S. 16 r. 
6) Larenz, Ober die Unenlbehrlichkelt der Jurlsprudenz als WlsseJ1Schaft, 

Berlin 1966, S. 15. 
7) Dahm, aaO, S. 46. 
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Hierbei li egt es in der Naiur der Sache, verzeihen Sie 
diesen etwas fragmentarischen Ausd1uck, daß es der 
grenzüberschreitende VerkelU' isti die Schiffahrt insbeson­
dere und die Luftfahrt, die dieser Rechtsvcrein11eitli chung 
geradezu ldassisch bedfufen. Wieviel melu- Prozesse, nur 
aus Rechtsunsicherheit heraus, würden geführt werden, 
wenn z. B. das Seerecht nicht von international verein­
heitli chten Bestimmungen teils 1>rivatrechtlichei; teils 
öffentlichrechUicl1er Natur durchzogen wäre. Diese Kon­
ventionen müssen freili ch mit dem schnellen Wandel der 
Verkehrsverhältnisse inlmer Sclu-itt halten können. Der 
lhnen gewiß bekannte Fall der Ölpes~ der sich kürzlich 
ereignet hat, fäll t z. 8. noch nicht in den Anwendungsbe­
reich eines solchen Abkommens. Stellen Sie sich das 
bille einmal vor: die Reederei des Tankers hat ilU'en Sitz 
auf den Bermudas, das SchiIT fähri aber unter der Flagge 
von Lili eria in Charter einer englischen Ölgesellschaft. u11-
t.er dem Kommando eines italienischen Kapitäns. Zwi­
schen der englischen und französischen Küste läuft das 
Schiff auf ein Riff, b1icht mit über hunderttausend 
Tonnen Rohöl im Leib auseinandei; so daß nun riesige 
Ölmengen gegen die Strände vordringen und diese ver­
wüsten. Schon wegen der zweifelllaften internationalen 
Rechtslage werden sich hier vielleicht umfangreiche Pro­
zesse in mehreren Ländern zugleich entwickeln, und die 
Seerechtskonferenzen werden sich der künftigen Bewälti­
gung solcher Fälle dringlich anzunehmen haben. 

Der Fortschritt der Menschheit verlangt aber auch 
Rechtssicherheit auf völli g neuen Gebieten. Vier interna­
tionale Atomhaftungskonventionen mußten in wenigen 
Jahren geschaffen werden und sind auch geschaffen wor­
den 8>. Und gewiß wird die Erschließung des Universums, 
der wohl erregendste Eingriff in unser Weltbild seit Ko­
lumbus und Kopernikus, bald eines einheiWchen kosmi­
schen Rechts bedürfen9>. De11n wo endet über der sich 
doch drehenden Erdkugel der Luftraum eines Staates, 
wo begilmt der freie Weltraum? Sind Mond und Planeten 
heITenlose Sachen, sind sie res nullius oder res omnium 
wie das im Gemeingebrauch stehende hohe Meer? Und 
welches Recht soll auf den Himmelskörpern gelten? 
Schon gibt es hierzu, über die allgemeinen Rechtsgrund­
sätze des Völkerrechts hinaus, einslimmig angenommene 
Resolutionen der UNO. Aus iJrnen könnte sich zunächst 
Gewohnheitsrecht entwickeln bis eimnal ein lmnstvoll 
kodifizie1tes Recht gestaltet sein wird und in der grandio­
sen mechanischen Ordnung des Weltraums auch Rechts­
sicherheit herrscht. 

JV, 

Aber bleiben wir auf der Erde. Olil ckli cherweise kam, 
und will der Gesetzgeber hier nicht alles regeln ocler 
zwingend regeln, sondern läßt einen weiten Raum frei, 
in dem das p1ivate und wirtschal'tliche Leben durch 
selbstzuschaffendes Recht geordnet werden kann. Es sind 
die uns vertrauten Gefilde der Vertrags- und Testierfrei­
heit. Wieder ist die Aufgabe eine rechtsetzende. Aber 
11un ist es der Anwalt, dem sie meist aufgetragen wird, 
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der sie zu lösen hat in der verpfüchtenden Stellung deaje­
rügen, der für bestimmte Zwecke vorausschauend eine 
eigene oder doch eill e vom Gesetz abweichende Rechts­
ordnung zu eriichten hat. Gerade die.~ wird doch einmal 
besonders hervorgehoben werden dürfen: daß unser a.n­
waltlicher Beruf nicht nur ein rechtanwendende1j son­
dern in hohem Maß auch ein rechtsetzender ist. Und 
was ande1·es könnte der Anwalt hierbei anstreben, als 
k e i n e Pl'Ozesse aus dieser seiner Rechtsetzung entste­
hen zu lassen? Aber alles, was wir der Kunst des Gesetz­
gebers abverlangen an geistiger Ordnung, an Erkenntnis­
kraft und Sprachkraft, an Berechenbarkeit w1d somit 
Rechtssicherheit: hier fäll t es auf uns selbst zU!Ück. 

Wie jede Freiheit besitzt auch die Vertragsfreiheit ihre 
Grenzen. Das gilt besonders dort., wo wir einseitig, ohne 
daß die andere Partei und ihr Anwalt uns mit der Gegen­
kunst ihrer Kri tik gegenüberstehen, Vertragsbedingungen 
normieren 1md einer Vielzahl von Kontrahente11 nm die 
Wahl lassen, diese anzmtehmen oder nicht. Solche Sat­
zungen, Allgemeine Geschäftsbedingungen und Formular­
verträge sind gewiß unentbehrliche Erscheinungen 
unseres Wirischaft.~1·echts. Sie fall en meist in den Al'beits­
bereich der sachkundigen Hausanwälie größerer Firmen, 
der ständigen Anwälte ganzer Branchen, der Konsulen­
ten von Verbänden, Warenbörsen und ähnlichen Einrich­
tungen. Das ist nur gut so, denn ohne Kenntnis der 
zugrunde liegenden Geschäfte tmd Handelsusancen, ohne 
ein breit.es Anschauungsmaterial, könnte es um die 
Rechtssicherheit in solchen Verträgen weniger gut bestellt 
sein. Spezialkennlnisse sind noch keiner Kunst abträgli ch 
gewesen. Aber sie genügen ihr auch nicht. Es muß doch 
wieder etwas hinzukommen, für das es keilte Regel gibt, 
hier vor allem das Gefühl dafiilj wo das subjektive 
Rechtsbedürfnis aufzuhören, das objektive einzusetzen 
hat: 

Überspannte Freizeichnungen von der eigenen Haf­
tung oder ungewöhnliche Klauseln, die in umfangreichen 
und komplizierten FommJaren versteckt sind, werden 
keine Prozesse ve1·hüten, sondern die richterliche Inhalts­
kontrolle heraufbeschwören 10>. Ein amerikanischer An­
walt - er wurde später Präsident der Vereinigten Staaten 
und hieß Lincoln - hat gesagl, daß nichts endgültig ge­
regelt sei, was nicht gerecht geregelL sei. Es ist also 
wieder die Intention auf Gerechtigkeit, die a.11 sich, in­
stinktwidl'ige Berücksichtigung der Interessen auch des 
passiv Betroffenen, und die Rcchtssicherhei~ ohne die 
die Rechtsgestfiltung nicht zu bestehen vermag. 

8) Vgl. 'l'extsnmmlung ,luternationnle i\ lomhn.ftmigskonv1mtioneu' hcr­
ausgogoban v. Institut fü r VölkerrechL rl P,r Universität Göttingen 
(1964): ,Wirtschaft und Atomenergie im intamationalen Recht.", In· 
sULulsfeslgabe für Georg Erler, Göttingen 1966. 

9) Vgl. hier.111 E. Fasan, • \~ltraumrechL" (Krauskopf-Flugweltverlag). 
10) Vgl BGH-Urteile Betrieb 62, 1687 und 644, 1808; ferner Schmidt-&!· 

zer, NJW 07, 373 ß'. u. die dort angegebene RechtsprechUJ1g Ulld Ll­
t.eralur. 
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Hieran ändert sich auch nichts, wenn die Ve1ti:agspar­
teien auf gleicher Ebene stehen, also echte Vertragsge­
staltungsfreiheit gegeben ist. Wohl haben wir hieij anders 
als bei einseitiger Rechtsetzung, eine bereits konkreti­
sierte Situation: nicht. nur die Vertragszwecke, auch die 
Parteien, zwischen denen sie zu l'egeln sind, stehen 
schon fest und jede Pa1tei kam, selbst auf die Wahrung 
ihrer Interessen bedacht sein. 

Aber lassen Sie uns an die größeren, oft auf lange 
Sicht anzulegenden Vertragszwecke denken, wie sie für 
Lieferungen und Leistungen, für die Errichtung ltnd Um­
gest:altung von Unternehmungen) für Sanierungen, größe­
re Erbauseinandersetzungen und auf anderen, oft 
unerhört anspmchsvollen Gebieten immer wieder erfor­
derlich werden. 

Die Vertragsinteressen sind hier in aller Regel nichL 
mu· statische1; sondern auch dynamischer Natur. Von sei­
nem Schreibtisch aus wird der Anwalt vielleicht die 
rechtlichen Ordnungsprinzipien e1·kennen, aber schwer­
lich alle tatbestandlichen Entwicl<lungsmögli chkeiteni von 
deren richtiger Erlassung doch einmal der Wert der 
Rechtsfolgen abhängen wird. Die Ve1tragsvorbereitung 
kann tu\S also weit hinausführen aus der sogenannten 
Stille unserer l{anzlei; und wenn die Verhandlungen sich 
festgelaufen haben, am Sachlichen odel' auch am Gerech­
ten, kann es die "Intuition und Phantasie des Anwalts 
sein, die jenseits des Rationalen doch noch Ideen für 
eine neue Synthese hervorzubringen vc1mag. 

Wie sehr es bei langfristigen Verträgen darauf an­
kommt, über das Gegebene sogleich hinauszudcnken, 
zeigt sich auch immer wieder an einer Materie, die dyna­
mischer zu sein pflegt, als jede andere: am Gesellschafts­
ve1trag einer handelsrechtlichen Personalgesellschaft. 
Kommen die Parteien zum Anwalt, scheint alles klar ltnd 
die Einigkeit unabänderlich zu sein. Unabänderlich ist 
aber nu~ daß die VerhälLnisse sich ändern, die wi.Jt.schaft­
lichen so gut wie die persönlichen unter den Gesellschaf­
tern, die doch später nicht mehr oder nur Zllill Teil noch 
die gleichen sein werden. Der Gedanke der Unterneh­
menserhaltung in allen Wechselfällen muf~ also so voraus­
schauend wie möglich gestaltet werden. Wir besitzen 
hierfür ein großes Repertoire nützlicher Vertragsklau­
seln. Nur ist mit ihrer Aneinanderreihung noch nicht 
viel gewonnen. Selbst wenn wir einmal den komplet,. 
ten Einheitsty1> einer europäiscl1en Handelsgesellschaft 
erhalten sollten - die EWG-Kommission hat ja schon 
eine Denkschrift hierüber erarbeitet, aber wohl mehr 
ntil der Blicklichtung auf große, international verfloch­
tene Gesellschaften - so wird aus dem besten Vertrags­
schema noch längst kein guter Vertrag. 

Von Goethoj der schließlich auch Jurist watj stammt 
das Gleichnis vom Maler, der „sein 'l'uch mit vieler Sorg­
falt gründet, eh er sein Bild gedankenvoll entwi.Jft, und 
langsam nur entsteht, was jeder wollte." So werden wil' 
unseren Klienten in das Spiel unserer Gedanken hinein-

ziehen, ihm aber auch alle e1forderliche Geduld abvel'lan­
gen müssen. Eilbedürftigkeit mag vorübergehend einen 
kurzen Vertrag uni.er Beschränkung auf das zunächst We­
sentliche entstehen. lassen, die größere Komposition kann 
erst folgen, wenn ein erweiteiter Ve1tragswill e in allen 
seinen Möglichkeiten und Tendenzen ergiündet ist. Präzi­
sion wird den Vertrag st.ark machen, wenn sie nicht 
Selbstzweck ist und über der statischen die dynamische 
Vernunft des Vertrages außer acht läßt. Vielleicht muß er 
wachsen mit den Jahren. Die Verhältnisse können den 
Übergang zu einet· melu· kapital istischen Struktw· nahele­
gen, die Gesellschaftsanteile müssen vielleicht übet-trag­
bar, fungibel gemacht werden. Noch weitergehend kann 
die Entwicl<lung sogar zur Gründung w,d Aufnahme ei­
ner jmistischen Person als Mitgesellschafter führen, eine 
Lösung, die keineswegs nur steuerliche Aspekte hat ltnd 
die so neu nicllt ist, wie meistens behauptet wird; jeden­
falls ist schon in1 Jalu·e 1912 eine GmbH & Co. in einem 
bayetische11 Handelsregister eingetragen worrlen. 

Aber es gibt . weniger einschneidende Regelungen, die 
oft solange verfrüht erscl1einen, bis es zu spät ist: die 
Nachfolgeregelung, die Beteiligung oder Unterbeteiligung 
von Erben, die nicht Nachfolger werden, die Form ihrer 
Zusammenfassung, die Vorsorge überhau1>t gegen eine 
Aufsplitte111ng der Kräft.e des Unternehmens, gegen eine 
Ausblutung durch Pflichtteils- oder Abfindungsansprüche 
- alles bekannte Fälle, die ohne Rechtssicherheit zu den 
tmcrquicklichsten Prozessen führen können. Sie zu verhü­
ten, ist freilich nicht nur Sache des Gesellschaftsvertra­
ges: auch Testamente oder Erbverträge müssen entspre­
chend gestaltet und auf die gesellschaftsrechtliche Rege­
lung abgestimmt werden, aber doch wieder so, daß sich 
auch hier die passiv Bet.roffenen, die nicht. zu Nachfol­
gern berufenen Erben, in ihrem Rechtsgefühl nicht ver­
letzt fühlen. 

Zu bedenken bleibt schließlich im:me1; daß sich laten­
te Unstimmigkeiten zwischen den geschäftsfülmmden Ge­
sellschaftern ergeben können. Als prozeßverhütende 
Gestalt.ungsmöglichkeit. envähne ich hier nur eine, die 
Möhring im letzten Jmisten-Jahrbuch 11> ausführlich be­
handelt hat: das ist die Schafftmg ei.J1es besonderen Ge­
sellschaftsorgans, eines Beirats oder wie immer man dies 
nennen will. Damit wird eine neutrale Instanz gewonnen, 
die bei größeren Problemen mitberaten, vermitteln, aus­
gleichen und notfalls auch entscheiden kann. Die Begei­
sterung über eine dera1tige Lösung pflegt in Personalge­
sellsschaften, vor allem in Familiengesellsc;hafl.en, nichL 
allzu groß zu sein, und in der Tat gibt es für die Gesell­
schafter ein viel besseres Mittel: durch Erhaltung und 
Einigkeit untereinander auch die eigene Macht über den 
Gesellschaftsvertrag zu erhalten. Hie1in vor allem wird 
auch die Kunst des Anwalts die Gesellschafter zu führen 

ll) ,Goschäftsfühnmgs- und Übenvnchungsausschüsse in Personalgesell­
schaften' in Jurisren.Jahrbuch, 7. Band 1966/67 S. 123. 
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versuchen, eine Kunst ganz ohne Regeln und Rezepte, 
eine Kunst nicht zuletzt der Menschenbehandlung, ein 
Appell an die Lebenskunst, die sich ja wesentlich leichter 
vermitteln als selbst ausüben läßt. 

V. 

Lassen Sie uns nach der vorausschauenden Rechtsge­
staltung, nach der Rechtsetzung, nun die Prozeßverhü­
tung auch in jenem Stadium noch streifen, in dem 
notwendig Rückschau gehalten werden muß. 

Der J<onfliktsfall _ist eingetreten. Nicht wir haben ei­
nen Tatbestand zu gestalten, er hat sich gestallet und 
scheint jetzt nur 11och der Recht.sanwendung zu bedür­
fen. Beim Anwalt entsteht also eine Akte. Oder sie ist zu­
vor schon entstanden, im Für und Wider der Meinungen 
vielleicht schon zum Bündel von Akten 1md Nebenakten 
angeschwollen. So gilt es, die ganze papierene Substanz 
eines umfangreichen Falles erst einmal 1·etrospectiv zu 
erfassen. Geduldig suchen wir nach dem Fa.den der 
Ariadne, der durch das Labyrinth hindm·chführen wird, 
schaffen subtile Ordnung und Zuordnung, um die Herr­
schaft über die Tatsachen zu gewinnen, da nur aus ihr 
die Beherrschung der Rechtsfolgen gewonnen werden 
kann. 

Jeder Konflikt muß lösbar sein, dafür ist das Recht 
da, und letztlich wird es der Richter zu handhaben wis­
sen. Aber bevor wil' ihn anmfen, werden wir schon wi e­
der '¼>rschau halten, diesmal auf den Prozeß, der seinen 
Schatten vorauswirf~ der Zeit und Kraft und Geld kosten 
wird, in manchen Fällen auch melu~ als die Sache wert 
sein mag. 

Die Abklämng des Tatbestandes muß schon ergeben 
haben, wieweit ein Rechtskonflikt und wieweit ein Sach­
konflikt vorliegt, vielleicht auch nur der letztere, d. h. 
der Streit geht um 'f'atsa.chen oder um tatsächliche Wer­
tungen, deren Rechtsfolgen jedenfalls von vornherein 
feststehen. Die KWlst, aus solchem reinen Sachkonflikt 
keinen Prozeß entstehen zu lassen, scheint so schwer 
nicht sein zu können. Und doch, meine Damen und Her­
ren, liegt der Schwerpunkt der meisten Zivilprozesse viel 
mehr bei der richterlichen Aufldärung von Sachverhalten 
als in deren rechtlicher Beurteilung. Filr den Anwalt ist 
ja in der ThL die SachauO<länrng oft alles andere als ein­
fach. Es kann atLf Tatsachen ankommen, aur den fakti­
schen Hergang eines Ereignisses zum Beis1>iel, die unsere 
Parteien nicht einmal selbst ilbersehon. Oder unsere Be­
weisschwierigkeiten sind so groß, daß sie olme 1ichterli­
che Aufldärnngsmittel wie etwa den Zeugeneid nicht 
bewältigt werden könnten. Wo aber die Richter recht ha­
ben mit ihrer Klage, daß sie in vielen Fällen erst einmal 
Punkt rar Punkt ermitteln müssen, was eigentlich zwi­
scllen den Parteien streitig is~ da allerdings scheint die 
Tatbestandsermittlung vor dem .Prozeß arg vernachlässigt 
worden zu sein. 
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Wir sollt:en auch beim Gericht keine Fachkenntnis 
voraussetzen, die es nicht haben kann. Neutrale Sachver­
ständige können auch außerhalb eines Prozesses heran­
gezogen werden und - vor allem in Fällen mit relativ 
geringem Streitwert - eine verbindliche Feststellung tref­
fen. Diese Trennung zwischen außergerichtlicher Tatsa­
chenfeststellung und rechtsentscheidender Instanz funlc­
tionie1t z. B. im Handel mit den verschiedensten Einfuhr­
giltern in Form von Arbitragen von jeher einwandfrei, 
und es müßte genügend andere Gebiete geben, auf de­
nen sich dies ebenso guL verwirklichen läßt. 

Soweit aber ein Rechtskonflikt verbleibt, werden wir 
ihn zunächst am Grad der Rechtssicherheit messen, die 
Gesetz oder Vertl'ag zu schaffen vermocht haben. Ist das 
Recht sicher erkennbat; so kann es sich nur damm han­
deln, den eigenen Klienten oder den Gegner zur .Rechts­
einsicht zu führen, und der Prozeß, zumindest über den 
Grund des Anspruchs, sollte dann verhütbar sein. Zwei­
felhafte Rechtsfragen, unvereinbare Rechtsstandpunkte 
müssen freilich oft durchgekämpft werden, Oft, aber 
nicht immer. Worum geht es denn in der Melu-zaltl aller 
RechlskonOikte im Zivilprozeß? Doch wohl um die Ausle· 
gung von Rechtsgeschäften, insbesondere von Verträgen, 
und um die Subsumtion von Tot.5achen unter jene Gene­
ralklauseln und unbestimmten Wert- und Ermessensbe­
griffe, die weder von der Gesetzgebung noch von der 
Vertragsgestaltung vermieden werden konnten. 

Treu und Glauben, Billigkeit und Angemessenheit, die 
Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmanns, alle weiteren der­
at.tigen Begriffe werden immer wieder ve1'Schieden ge­
wertet werden, sobald sie auf deduktivem Wege für den 
tatsächlich eingetretenen Fall bestimmbar gemacht wer­
den müssen. Ehe hier vielleicht jahrelang prozessiert 
werden soll, wird doch der Versuch einer Konfliktslösung 
in eigener anwaltlicher Regie nicht unterbleiben dürfen. 
Das krum genauso gelten, we,m unser Fall auf eine Ge­
setzeslücke oder auf widersprüchliche Gesetzsbestimmun­
gen stößt, wenn Gesetz oder Vertrag gerade an der 
Di.fferenziemng eines Tatbestands vorbeigest.allet haben, 
die sich nun tatsächlich ergeben hat. Und das gilt vor 
allem, wenn etwas vertraglich geregelt, aber nach der 
eingetretenen Entwicklung nicht gerech~ also nicht end­
gültig geregelt ist. 

Unser Klienl hat das Rech~ seine Probleme auch sub­
jektiv zu sehen. Der Richter könnte und würde sie nur 
objektiv sehen. Der Anwalt muß also ebe1üalls objektiv 
sehen, wenn er die richterliche Rechtsanwendung voraus­
berechnen will , aber er darf dies Objektive auch sehen 
durch das Temperament, das sich am Interesse seines Kli­
enten in ihm entzündet hat. Dies TemperamenL wird im­
mer danach drängen, die etwa vorhandenen Zweifel 
schöpferisch werden zu lassen und starre Alternativen zu 
überflügeln. Aber daneben ist mit der Einsicht in Unge­
wißheiten eines Falls doch notwendig auch die Verantr 
wortung gewachsen. 
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Wer im Recht zu sein glaubt, den plagt meist kein 
Zweifel. Es geht also abermals danun, unseren Klienten 
zur Rechtseinsicht zu führen. So sehr wil' in ihm unseren 
Partner zu erblicken haben, dem wir nicht mit einer eso­
terischen Geheimwissenschaft gegenübertreten dürfen: er 
kann doch nicht immer „sein" Recht haben, das Gesetz 
wird ihm nur das Recht geben, das beweisbar ist und 
aus freier Beweiswürdigung hervorgeht, nicht mehr oder 
weniger individuelle Gerechtigkei~ als sie der generellen 
Gerechtigkeit innewohnt. Daß die Beweislast vielleicht 
entscheidend ist, daß nichts in das Ul'teil eingehen wird, 
was vom Parteivortrag nicht abzuleiten ist, mag oft 
schwer verständlich sein, zumal wo persönliche Gefühle 
verletzt sind. Aber die Einsicht in alle Zusammenhänge 
der Sachlage und Rechtslage bleibt unerläßlich. Was 
nicht verstanden wird, wird auch nicht überwunden. So 
wird der Klient im Zwiegespräch von seinem Anwalt 
auch Argumente hören, die solche des Gegners zu sein 
scheinen. Der advocatus diaboli tritt ihm gegenüber, eine 
symbolische, in einem Bereich des kanonischen Rechts 
noch heute eine reale Figur; die die Aufgabe ha~ das 
Richtige am Unterschiedlichen, nicht am Gleichen zu 
messen. Anwaltliche Entschlußkraft und Überzeugungs­
kraft werden dann das Fazit zu ziehen haben. 

Echte Zweifel haben zum G!Uck die Eigenschaft, daß 
sie auch die Gegenpartei befallen können. Um so eher 
werden die beiderseitigen Anwälte zusammenfinden und 
einen Vergleichsfüh1er der anderen Seite nicht von vorn­
herein als Schwäche auslegen, sondem das Wagnis einer 
Verst.ändigung auf sich nehmen. Ein Wagnis, weil ja ein 
solcher Vergleich unter allen Belastungen, die sich aus 
der Rückschau nun einmal ergeben, in neuer Voraus­
schau zu neuer Rechtsetzrn1g und Rechtssicherheit füh­
ren soll . Kann aber auf diese Weise ein brilchig 
gewordenes Rechtsverhältnis wieder dauerhaft geordnet 
wel'(len - mit der behutsamen Rand eines Restaurators -
oder kann es umgeschaffen werden - nach Art des A.17,­
tes, der die Krankheit heilt, nicht nur ilire Sym11tome -
dann wird eine gute Rechtsgestaltung auch hier wieder 
ihre prozeßverhütende Kraft bewiesen haben. 

Ich meine damit nicht, daß sich der Anwalt durch 
stete Kompromißfreudigkeit auszuzeichnen .habe. Die 
Wahrheit li egt ja auch in zweifelhaften Fällen nicht im­
mer in der Mitte, und nicht jedes Problem läßt sich aus 
der Welt schaffen, indem man es halbiert oder sonstwie 
aufteilt. Eine Kunst ist die Prozeßve1·hütung ohnehin nur 
dann, wenn kein verletztes Rechtsgefühl zurückbleibt, 
und das Rechtsgefühl unseres Kli enten können wir über­
haupt nicht emst genug nehmen. 

Konnte oder durfte der Prozeß nicht verhütet wer­
den, so wird sein Vel'lauf meist erkennen lassen, ob wir 
mit dem Recht, das wir vertreten, auch auf dem rechten 
Wege sind. An richterli cher Hilfe pflegt es hierbei ja nicht 
zu fehlen. Es bliebe freili ch ein makabres Ergebnis, wenn 
nw1 im Prozeß ein Vergleich zustande käme, wie er un­
schwer auch ohne Prozeß zu erreichen gewesen wäre. 

Besitzen wir aber wirklich „die sicherst,e Überzeugung 
vom Recht", so werden wir uns jetzt, anders als der an­
fangs e1wll.hnte Herr von Knigge, durch einen Vergleich 
nichts mehr von diesem Recht nehmen, sondern die 
Rechtsanwendung sich vollziehen lassen, unseren strate­
gischen Plan konsequent zu Ende führen, von Schriftsatz 
zu Schriftsatz bis zum vielleicht abschließenden Plä­
doyer; vielleicht: weil im Zivilprozeß das Beste zuvor 
schon getan sein muß und sich SchJußansprachen häufig 
erübrigen, wenn der Streitstoff nicht tropfenweise, son­
dern wohlgeordnet und judikabel präsentiert worden ist. 
Nur so können wir es auch wagen, ohne zweite Tatsa­
cheninstanz durch Sprungrevision eine höchstgerichtliche 
Entscheidung zu erwirken. Vielleicht wird sich in grund­
sätzlichen Rechtsfragen, vor allem im atypischen Rechts­
konflikt, der seine Wurzel nicht im Pa1tciverl1alten hat, 
eine ergänzende, in engsten Grenzen sogar gesetzcsän­
demde Rechtsfindung des Gerichts ergeben. Dann 
schließt sich der Kreis: noch der durchgeführte Prozeß 
hat zu neuer Rechtsgestaltung, zum Richten-echt gefüh1t, 
das wieder Rechtssicherheit erzeugl, wenn es von weite­
rer Rechtssprechung und von der Rechtswissenschaft be­
stätigt wird. 

VI 
Führen wir wirklich zuviel Prozesse'? Es läßt sich lei­

der nicht zahlenmäßig belegen, wieviel mehr geführt 
werden müßten, wenn wir Anwälte sie in der Verborgen­
heit rli chL verhüten würden. In England, so heißt es, 
wird gleichwohl weit weniger prozessiert. Die Statistik, 
soweit sie bei der Verschiedenartigkeit der deutschen und 
englischen Gerichtsbarkeit erlaubt erscheint, bestätigt 
dies evident 12>. Vielleicht führt das besondere Verhältnis 
zwischen Gesetz und .Fallrecht in England tatsächlich zu 
größerer Rechtssicherheit und damit zu weniger Prozes­
sen 13>. Vielleicht sclu·ecken die höheren Kosten von man­
chem Prozeß ab. Aber auch der allgemein ausgeprägte 
englische cornrnon sense könnte da.zu beitragen, daß die 
Parteien schon von sich aus mehr einer praktischen Ve1'­
ständigung als dem Prozessieren zuneigen. 

Nun gibt es iJ1 England die bekannte Zweiteilung der 
Anwaltschaft : den beratenden, vertragsgesi.alt:enden, Pro­
zesse mu· vorbereitenden solicito1· einerseits und den bar­
rister als reinen Prozeßfühmngsspezialisten andererseits 
- und es müßte interessant für uns sein, ob dieser Zwei­
teilung etwa ein 11rozeßverhütender Wert beizumessen 
ist. Manches spricht dafü1; in England jedenfalls eher als 
in .Frankreich, wo der avocat vom avoue getrennt ist. 
Aber selbst wenn es so wäre, wir wollten gewiß zu sol­
cher Zweiteilung nicht ztuiickkehren. Wir haben sie ja 
früher - freili ch unter ganz anderen Aspekten - auch in 
Deutschland gehab~ und erst im vorigen Jahrhundeit 

IZ) Homberg, .,Die Richter ihrer Majestät" S. 160. 
13) Radbruth, ,Der GoisL de~ ;Engli!i-Ohon Rechts'. 
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den altR.n Unterschied zwischen Advokat und Prokurator 
allgemein überwinden können. Seitdem liegt die Kraft 
unseres freien Standes eindeutig darin, daß wir beides 
vereinigen: unsere rechtsgestaltenden Aufgaben und den 
Auftrag, auch selbst, ohne Alibi, das zu vertreten und zu 
verantwo1ten1 was wir den Gerichten unterbreiten müs­
sen. 

Es ist schließlich nicht einzusehen, daß unser Rechts­
und Prozeßsystem schwe1fälliger sein müsse als etwa 
das englische. Wir kennen wohl alle die Kritik , die bei 
uns von rechtswissenschaftlicher14> wie von richterli­
cher15> Seite am Zivilprozeß geübt wird. Auch die WirL­
schaft hat immer wieder den schleppenden ForLgang der 
Rechtsstreitigkeiten gerügt, bemerkenswe1terweise nicht 
im Bereich der privaten Schiedsgerichtsbarkeit, wo - von 
institutionellen Schiedsgericht,en hier einmal abgesehen -
die Dauer des Verfahrens als Folge unzulänglicher oder 
doch unpraktischer Schiedsverträge oft viel länger ist als 
beim straff terminie1ten Prozeß vor einer Zivilkammer 
oder einer Kamme1· fü1· Handelssachen. An Vorschlägen 
zur Entlastung unserer ordentlichen Gerichte, zur Verein­
fachung und Beschleunigung des Vetlahrens, auch ohne 
Ändemng der Zivilprozeßordmmg, fehlt es durchaus 
nicht141• Ich meine, daß die anwaltliche Kunst, Prozesse 
zu verhüten, hierzu Entscheidendes beizutragen vermag, 
indem sie die Gerichte freihält vom Sachkonflikt, soweit. 
wir auch selbst die streitigen Tatsachen aulklären kön­
nen, und vom Rechtskonflikt, soweit wir ihn aus eigener 
gest.allender Kraft. zu befrieden ve1mögen. 

Nachdem sich aber unser Blick einmal nach England 
gerichtet hat, so wird wie dort auch bei uns der Tradili­
on, dem Stil und der Ausstrahlungskl'aft unseres Standes, 
des richterlichen wie des anwalt.lichen, und auch der 
Heranbildung unseres Nachwuchses die außerordentlich­
ste Aufmerksamkeit zu widmen sein. Es läßt sich in tm· 
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serem heutigen Rahmen nichts einzelnes hie1iiber sagen, 
nur dies eino vielleicht: daß Richter und Anwälte ihre 
Aufgaben nicht nur als Techniker der Rechtsanwend1mg, 
sondern auch im Sinn einer Kunst zu erfüllen haben, al­
so als freie und w1abhä:ngige Menschen, und daß die Un­
teilbarkeit diesei· Freiheit ein MiUelpunkt aller Justiz­
oder Ausbildungsreformen bleiben muß. .Jeder Beruf, 
meine Damen und Herren, hat sein Idealbild und seine 
Wirklichkeit. Mit der letzteren haben wir uns tagtäglich 
auseinanderzusetzen, mühsam genug, aber das erstere 
muJ~ uns doch leiten. Es vel'langt unser selbst.eigenes Se­
hen und Gestalten, bei der Rechtsetzung sowohl wie bei 
der Konfliktslösung. Daß wir Anwälte hierbei stärker 
sein dürfen als alles geschriehene, nicht zwingende 
Recht, daß wir ein starres Begriffsgefüge selbst mit vita­
ler Walu·heit und Vernunft ausfüllen können, dies scheint 
doch die vor allem schöpferische und souveräne Seite un­
seres Bemfs zu sein. 

Wahrheit, Ver:rnmft, Gerechtigkeit: im Grunde sind sie 
dasselbe, und von ihl'et· Gestaltung hängt aller Rechtsfrie· 
den ab. Lassen Sie uns hoffe111 daß dies der Leitstem 
auch im größeren Bereich der Völker und Staaten sei, 
daß nicht wieder und wieder das Umecht im Namen des 
Rechts, das Recht des Stärkeren im Namen der Gerech­
tiglceit durchgesetzt wird und daß nichts als endgültig ge• 
regelt gilt, was nicht gerecht geregelt ist. Es gibt 
schließlich Prozesse mit gewaltsameren Mitteln, als es 
die unsrigen sind. Nur durch die Kuns~ sie zu verhüten, 
kam1 en-eicht werden, was die Menschheit so sehr er­
sehnt: der Flieden der Welt. 

(Queue: AnwBl 1967, Seüe 258) 

14) ßaur, Wege zu einer Konzentration der niondllchen lkrhandlung im 
Prozeß, Berlin 1966. 

15) ßerra, 1m Paragr-.ipltenturm, Berlin lU66. 
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1971 

Der Beruf des Anwalts, 
Herausforderung in 
Gegenwart und Zukunft 
Recht,sanwalt D,: Hans-Jürgen Rabe, Harnburg 

Meine sehr geehrten Damen und Hen-enl 

In uns klingt die - zweifellos herrli che - Festmusik 
nach; einige von Ihnen, verehrte Kolleginnen _und Koll e­
gen, haben meinen gestrigen - ebenso unzweifelhaft de­
plorablen Kassenbericht noch im Ohr. Beides drangt mich 
zu einem Bekenntnis. Ich hatte als zwar kommissari­
sche1~ so doch pflichtbewußter Schatzmeister dieses Ver­
eins wegen der Festmusik Bedenken angemeldet, nach 
der Melodie: Irgendwo muß man ja anfangen zu sparen. 
Das Argument, seit 1871 habe jeder Anwaltstag seine 
Festmusik gehabt, erschien mir nicht recht stichhaltig. 
Ren· Brangsch nnd ich haben uns dann dahin geeinigt, 
daß die FesLmusik noch dem vergangenen Jalu-hundeit 
zt1zw·echnen sei, das neue Jahrhundert des Denlsch~n 
Anwaltvereins mit meinem Vortrag beginne. Ich halte che­
sen Satz aufrecht, auch wenn sich inzwischen wider Er­
warten Beethoven zu Bertjamin Britten entwickelt hat. 

Verzeihen Sie die Anmaßung, die in derlei unbedach­
ten Sätzen liegt, aber Sie werden mir zugeben müssen, 
daß ein gewisser Bruch durch diesen Vmtrag offenbar 
wird. Der Aufüruch des Deutschen A.nwaltvereins in das 
zweite Jahrhunde1t seines Bestehens beginnt - aus der 
Sicht der vergangenen Dezennien - mit einer Frivolität: 
Ein quivis ex populo advocatomm besteigt dieses Redner­
podium, das in fester gedanklicher Assoziation mit ~ner­
kannten Grögen unserer Zunft steht, und dieser 
advocatus prope eöam in st.atu nascendi hat die Stirn, 
ausgerechnet über den Beruf des Anwalts zu sprechen. -
Dem Ent.~<:hluß des Vorstandes des DA.V, dergestalt mit 
der Tradition zu brechen, kamt man die Bewunde1ung 
schwerlich versagen; am wenigsten kann ich es, der ich 
die engen Grnnzen meiner intellektuellen und empiri­
schen Möglichkeiten gegenüber einem so anspruchsvollen 
Thema am besten überschaue. 

Am Anfang stehen Fragen, Motivationen. Wa1um 
Selbstdarstellung, Analyse, Kritik, Prognose, Planung? 

Weil es eine Mode der Zeit ist, bestehende Ordnungen in 
Frage zu stellen? Weil die Faszination des „Jahres 2000" 
ihre Wl.l'kung ausübt? Weil P 1 a n u n g das neue Zau­
berwo1t ist? - In allem gegenwä1tigen Bemühen, Struktu­
ren und Entwicklungen zu erkennen, sie in die Zukunft 
vorauszuvollziehen, sie kritisch zu beeinflussen, ist sicher­
lich ein wenig von all dem enU1alle11. Die wesentliche 
Motivation kann und darf es nicht sein. Wesentlich ist 
vielmehr zu erkennen, daß es nicht mehr genügt, die 
Dinge einfach laufen zu lassen. Die Sclmellebigkeit unse­
rnr Zeit läßt eine Anpassung in der Gegenwart sinnlos 
erscheinen, weil nach erfolgtet· Anpassung die Gegenwa1t 
schon wieder Vergangenheit ist. Wichtig sind daher: die 
Erkenntnis, daß von gewissen gegenwärtigen Phänome­
nen auf zukünftige Entwicklu.ngen und Ergebnisse ge­
schlossen werden kann; die Überzeugung, daß diese 
Zukunft nicht wandlungsunfähig determiniert ist; der 
Wille, Veränderungen durch geplante Aktionen in der Ge­
genwart auf spezifische Ergebnisse in der Zukunft zu 
steuern. 

Die Beschäftigung mit der Zukunft erscheint heute 
nicht deshalb als so auffallend verbreitet, weil sie vom 
Eifordernis der Sache her über ein erträgliches Maß llin ­
ausgeht, sondern weil in der Vergangenheit übet· Schnel­
ligkeit und Qualität gegenwärtiger und bevorstehender 
Veränderung nicht genügend reflektiert worden ist. Es 
mangelte uns an Phantasie, und wir waren den oftmals 
tabugeschützten Phänomenen einer auf die Zukunft über­
tragenen Vergangenheit und Gegenwa1t verhaftet. Die 
Statik unseres Denkens hat die heilsame Unmhe der letz­
ten Jahre, der scheinbar plötzliche Wille, alles und jedes 
in Frage zu stellen, in Bewegung gebracht. 

Die geisLeswissenschaft.liehen Bemfe, zu denen wir 
uns kraft tradie1ter Tutminologie rechnen, haben es be­
sonders schwe1; ihren Standort in der Gegenwart und 
vor allen Dingen in der Zukunft zu bestimmen. Während 
Einzelprognosen auf technisch-wissenschaftli chem Gebiet 
häufig gewagt wlll.'den und oft frappierend genau waren, 
sind die wenigen Vorhersagen im gesellschaftlich-politi­
schen Bereich meist nicht viel mehr als phantastische 
Spekulationen geblieben. Deshalb sind auch die zuneh­
mend entwickelten wissenschaftlich-systematischen Me­
thoden des Voranserkennens in besonderem Maße auf 
die Disziplinen ausgelichte~ die ihrer Natur nach auf 
Fakten und bestimmbare Entwicklungslinien zmiickgrei-
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fen können, wie Physik, Chemie, Biologie, Medizin, Tech­
nik. Was speziell auf unseren Bemf Einfluß ha~ ihn 
bestimmt, liegt weitgehend im Dunkel: Politi sche Ent­
wicklungen, künftige Gesellschafl.sstmkturen, ökonomi­
sche „Großwetterlagen", Formen des Zusammenlebens 
der Menschen im verfaßten wie unve1faßten Raum. Die 
Zukunfts-Erforschung dieser Deterininanten unseres Be­
rufs steht noch am Anfang, der Weg von der Erkenntnis 
des „Sein werden" zur Aktion nach dem imperativen 
"Sein sollen" ist noch nicht beschri tten. Selbst die empili­
schen Soziologen haben uns erst vor kurtem entdeckt 
Wld begonnen, uns als besondere Ausprägung menschli­
cher Spezies auf ihren Prüfstand zu erheben. Das aUes 
macht es schwe1; über die Stellungnahme zu unseren 
Problemen der Gegenwart hinaus Prognosen zu stellen, 
die den Anspruch erheben können, über bloße Spekula­
tionen hinauszugehen. 

Mögen uns also derleit auch Daten und spezifische 
Methoden weitgehend fehlen, um für unseren Beruf mit­
tels der Extrapolation von gegenwärtigen oder erst ent­
stehenden Entwicklungsrichtungen zu einer von 
Hermann Kahn so genannten .übeuaschungsfreien Pro­
jektion" in die Zukunft zu kommen 1>, so müssen wir uns 
doch mehr bemühen um die Erkenntnis, d a ß der lnl1alt 
des Anwaltsberufes von ex.1.emen Variablen bestimmt 
wird, w i e diese beschaffen sind und voraussichtlich 
sein werden und i n w e 1 c h e r W e i s e sie ein­
wirken. Die Folge dieser Erkenntnis muß sein eine stän­
dige Bereitschaft zm Kontrolle und Anpassung anwalt­
lichcr Fähigkeiten und Tätigkeiten an veränderte Umst.a.n­
de und Anfordemnge1L Und schließli ch muß das 
.,Korsett" unseres Berufes so beschaffen sein, daß Ent­
wick1ung und notwendige Anpassung nicht verzögert, er­
schwert oder gar verhindert werden, Gelingt dies alles 
nicht, bleibt uns nur sanftes Dahinmodern, wenn auch 
vielleicht mit dem Segen eines standesethischen Idealis­
mus versehen. 

Die Unruhe in der Gesellschaft dieser Zeit hat auch 
in der Anwaltschaft entstehen lassen: die Bereitschaft, al­
les und jedes zu diskutieren, in Frage zu stellen; den Wil­
len, zu neuen Ufern zu gelangen; die Überzeugung, auch 
der militante Zweifler dürfe nicht verketzert werden. Die­
ses alles sollten wir bewahren. Ich rede hier nicht denen 
das Wort, die meinen, es reiche aus, Zweifel und Resultat 
lautstark zu proklamieren, die das zwischen Zweifel und 
Ergebnis liegende umfassende Denken und Abwägen je­
doch geflissentlich überspringen, entweder aus Unfähig­
keit oder aus der Ahnung, wenn nicht gar Erkenntnis 
heraus, daß die Denkphase zu einem anderen als dem 
programmierten Ergebnis führen könnte. Der Beweis der 
Existenz soll te jedenfalls bei uns immer noch gefüh1t 
werden mit dem Descartes'schen SaLz 11cogito ergo sum" 
in der Übersetzung „ich d e n k e, also bin ich", und 
nicht 11ich s c h r e i e, also bin ich"! Nehmen Sie nur, 
als symptomatisches Beispiel, das Geschrei um die Robe. 
Man braucht von den Gründen des einschlägigen Bundes-
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verfassungsgericht.~-Beschlusses2> nicht übeL'Zeugt zu sein; 
al>er man soll doch nicht so tun, als ob mit dem Ab­
schneiden oder Abschaffen der Robe die gesellschafts­
Wld justizpolitischen Probleme unserer Zeit gelöst wür­
den. 

Die daran glauben, mögen sich einmal die wechseln­
den Gründe für unsere Bemfstracht vor Augen halten 
und etwa daran denken, daß Friedrich Wilhelm I. den 
preußischen Advokaten den schwarzen Mantel verord­
nete, 11damit man die Spitzbuben schon von weitem er­
kennen und sich vor ihnen hüten könne"3l. 

Soll also der lmpcra.tiv der Beschäftigung mit uns 
selbst der Z w e i f e 1 sein, so besteht zunächst aller 
Anlaß, ihn alÜ unser Wirken insgesamt zu erstrecken. 
Die negativen, abwertenden Urteile Ober Juristen ein­
schließlich der Advokaten sind Legion. Seit Jahrhunder­
ten sind Künstler der Feder und des Zeichenstiftes daran 
ebenso beteiligt wie Könige, Politikei; Jmisten selbst 
(meist die bedeutenden) und - das Volk, die Rechtsu­
chenden. Soweit letztere betroffen sind, hat der etwähn­
te soziologische Prüfstand, sei et· Frankftut.er oder Kölner 
Provenienz, eine reiche Ausbeute an Urteilen und sicher­
lich auch an Vorurteilen zu Tage gefördert. Die Subsumti­
on der Jwisten unLer die Stichworte ~Lebensfremdheit", 
,,unnötige Schwietigkeiten", 11Rechtsverdrehm1g", ,,Rabuli­
stik" ist Kli schee, aber ein gängiges. Nehmen Sie dazu ei­
nen 11Klassiker", den A b r a h a m a S a n t a 
C 1 a r a, der zun1 'l'hema .,Advokaten" in Wien per 
Dichte: .schiefe Sachen und laumme Geschichten drehen 
sie solange hin und her; bis es aussieht, als seien sie ge­
rade . . . Die dunkelsten Dinge, die obskursten Affären 
werden in ihren Händen zu lichtvollen Begebenheiten -
und das machen sie aller Welt sonnenklar . . . , etliche 
sind wie ein Wagen, der immerzu geschmiert werden will 
. . . , man könnte auch sagen, wie ein Luchs, denn nie• 
mand sieht rascher seinen Vo1teil114>. Gewiß, das ist nicht 
das zutreffende Berufsbild unserer Tage, sonst säßen 
heute nicht so viele Minister und Präsidenten unter uns. 

Abei; seien Sie sichet; eine wohl unvermutet große 
ZaI,J von Mitmenschen außerhalb dieses Saales würde 
applaudieren, beifallig nicken oder wenigstens schmun­
ielnd konstatieren: 11Ah, so unrecht hat der alte Hofpredi­
ger nicht"! Daß wir Anwälte nach den neuesten 
Umfragen über die Einst.ellung der Bevölkenmg gegen­
über Institutionen der Rechtspflege als Garanten der ge­
sellschaftlichen Ordnung positiv bewerteL werden und 
gleich hinter der Polizei an zweiter Stelle der Wertskala 

1) Kahn, in: Das 198. Jahmhnt. Eine Toam•Prognose fü.r 1970 bis 1080, 
Hamburg 1069, S. 11 r.; Kahn und Wiener, Ihr werdet es erlcbon -
'\\Jraussagen der Wissenschaft bis zum Jahre 2000, dcul.lcho Ausgabe 
Hamburg (Rowohll) 1071, S. 23 r., 49 ff. 

2) NJW 70, 86 !. 
3) Weißlcr, Gcsclt!chte der Rechl~anwaltlicltaft, Frankfurt 1967 (Nach• 

druck der Ausgabe J,eljr,jg 1005), S. 31 0. 
4) Deneke, Die freien Berufe, Stuttgart 1956, S. 49. 



rangieren5>, mag uns wenig tl.'östen, Ja schmerzlich berüh­
ren. 

AJso, wenn die Sozialschädlichkeit der Advokaten so 
groß ist, sind die Jahre unseres Berufsstandes gezählt, 
wie es schon im Altertum geweissagt wurde? Ist die auf­
fälligo Nichterwähnung der Juristen und Anwälte bei 
Aufzählung der Mitglieder der „Neuen Klasse" der von 
D a n i e I B e l I so genannten „nachi.ndusttiell en Ge­
sellschaft" - W1ssenschaftle1~ Mathematikei~ Techniker, 
Ökonomen, Ärzte - Symptom? Ich meine: nein. Die So­
ziologen wiederum geben nur den Beweis in die Hand 
mit dem Satz: ubi societas ibi ius, die Gesellschaft 
braucht das Recht, und damit auch die Anwälte dieses 
Rechts. Nur: nach den vorausgedachten Gesellschaftsbil­
dern emsthafter ZukunfLsprognostiker ist die Rolle des 
Juristen sehr viel weniger bedeutungsvoll als sie in der 
Vergangenheit wohl einmal war, sie sich mancher für die 
Gegenwart. einbildet oder für die Zukunft erträumt. 

Welche Stellung aber wird und soll der Anwalt in der 
Gesellschaft der Zukunft einnehmen? 

Zunächst: man soll te aufuören, ihn mit hymnischen 
Gesängen zum moralischen Heros der Gesellschaft empor­
zustilisieren. 

Gedmckte und gesprochene Anfordemngen zur Kenn­
zeichnung des Anwaltsbemfes wie: größte Sachkenntnis 
auf allen Gebieten des Rechts, unbeugsamer Rechtssinn, 
persönlicher Mut, Geschick und Takt, vollendete Ehren­
haftigkeit und hohe Würde, ein stets hilfsbereites, gütiges 
Herz; wirken deplaziert. Der AnwaJtsstand besteht vor al­
lem aus einer bunten Vielfalt von M e n s c h e n, und 
es sind damnter alle Eigenschaften ve1treten1 die die 
Spezies .Mensch" aufzuweisen hat. Wir haben keinen 
GIUnd, von allen anzustrebende Verhaltensnormen spezi­
ell u n s zuzuordnen, nicht einmal als sogenannte Anfor­
denmgen. Wenn der einzelne sie nicht in sich trägt: 
unsere Ausbildung und die Existenz unseres Standes­
rechts sind nicht geeignet, sie ihm zu vermiLteln. Die 
Stellung des Anwalts in der Gesellschaft und die Anforde­
nmgen an ihn sind nicht mythisch-ideali stisch, sondern 
entsprechend der von ihm geforde1ten Funktion zu be· 
stimmen. 

Ohne daß hier auf Ursachen und Bedingungen einge­
gangen werden kann - die kommende, die „nachindu­
stl'ielle" Gesellschaft wird auch gekennzeicJmet sein 
durch: einen zunehmend differenzieiten Pluralismus der 
Interessen; die Ausbildung des Staates zum umfassenden 
wirtschaftlichen, sozialen und technologischen Planungs­
organismus, der nahezu alle Lebensbereiche durchdringt; 
demzufolge eine un,rassende formale Ven-echtlichung der 
Gesellschaft, die Ausprägung des Denkens in Rechten 
und Pflichten; weite1·e Einengung der Privatsphäre; große 
staatliche und private Macht über den Menschen; den 
Trend zur Überzentralisation; eine allgemeine kritische 
Einstellung gegenüber Oesellschaftsstrnkturen und Um­
weltfaktoren. 

Aus alledem folgt für Stellung und Funktion des An­
walts in jener Gesellschaft im Sinne sowohl der Wahr­
scheinlichkeit wie eines lmperativs: 

Die Situation des Anwalts wird in zunehmendem 
Maße gekennzeichnet sein durch den funktionsimmanen· 
ten Widerspmch zwischen einerseiLs dem Hineingestellt­
sein in das Recht und damit zugleich den Dienst an den 
Institutionen, die dieses Recht unter Zugmndelegung der 
Selbstversländlichkeit ihrer Existenz geschaffen haben 
oder 7.ll seiner Erhaltung berufen sind, und andererseits 
dem Kampf für die Int.egrität des Individuums gegenüber 
Bildung und Konzentration von Macht in den Händen 
weniger und für die Veränderung bestehender, als obsolet 
erkannter Gesellschaftsstmkturen und Institutionen. We­
gen det· starken Ausrichtung auf die dem herrschenden 
System dienende Funktion werden wir als ein konservati­
vei~ petrifiz ierter Berufsstand charakterisiert. Weithin 
wohl zu Recht. Die individuum- und gesellschaftsbezoge­
ne Funktion allein auf ihre Robe oder ihren Rollkragen­
pullover zu schreiben, haben einige aus unserer Zunft 
begonnen, kompromißlos und unter Mißachtung aller In­
stitutionen. Dieser Weg ist zwar ein fnweg für unseren 
Beruf. Aber: die ihn beschlitten, haben uns mit vielleicht 
notwendiger Deutlichkeit gezeigt, welcher Bereich unse­
res kritischen Bewußtseins bisher vernachlässigt wa1; wo­
zu wir a u c h aufgerufen sind und vor allem sein 
werden. 

Es ist uns aufgegebefli einen Weg zwischen den Ex­
tremen zu finden. Der traditionelle Primat konservieren­
der Rechts- und Staatspflege wird zu überprüfen sein. 
Forsthoff hat in den Mittelpunkt seines neuesten Buches 
über den Staat der Industriegesellschaft6> die Frage ge­
stell t: ,,Vermag der Rechtsstaat dem technischen Prozeß 
die Gi-enzen zu setzen, die die Humanität gebietet? Wenn 
diese Frage b~aht werden soll, kommt es nicht zuletzt 
auf den Beitrag an, den wir Anwälte leisten. 

Der Einsatz von im überkommenen Sinne nicht an­
waltsgerechten Mitteln zur Dm•chsetzung von als gerecht 
erkannten Forderungen dar( nicht auf standesrechtliche 
Tabus stoßen. Ich denke etwa an Maßnahmen wie: die 
Einschaltung von Massenmedien; den öffentlichen, litera­
rischen wie rhetorischen, Einsatz als Anwalt zur Mobili­
sierung der Öffentlichkeit; die Sammlung aller 
Betroffenen zur Verteidigung gegen Umweltgefahren, wo 
der einzelne gegenüber den Interessen des übermächti­
gen Vemrsachcrs - des Staates, eines WirtschafLsunLe­
mehmcns - auf verlorenem Posten stehen wilrde. Zur 
Aktualisierung dieser Postulate sei der Name unseres 
amerikanischen Koll egen R a 1 p h N a d e r genannt. 
Alles dies kann, ja muß unter Umständen anwaltliche 
Aufgabe sein. 

6) Kaupcn, Anwßl 71, 63 f. 
6) Ernst Forst.holt, Der Staat der lnduslricgcsellscl111fl.. Dargestellt nm 

ßeisplel der Bundesrepublik Dcutscltlnnd, MOncltcn 1971, S. 106, 16H, 
168. 
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Konflik te müssen vom Anwalt ideologiefrei als Gegen­
einander von Interessen erkannt und begriffen werden. 
Sie auszugleichen muß seine wesenLliche Funktion sein. 
Die dafür notwendige sachliche Distanz und Toleranz, die 
Fähigkeit zu wertender AbwägLLng gegensätzlicher Posi­
tionen sind Eigenschaften, die der AnwalL dw·ch Ausbil­
dung und 'fätigkeit in seinem ßernf in besonderem Maße 
verwirkli chen kann und muß. Diese dem Anwalt zufal­
lende Rolle konstJ11ktiver InLeressenausgleichs-Vermittlung 
in Staat und Gesellschaft wircl er allerdings nw· ausfüllen 
können, wenn er in größerem Maße als bisher Ursachen 
und Wirkungen menschlicher, gesellschafUiche1; poliLl ­
scher und ökonomischer Phänomene zu begreifen vermag 
und dieses Wissen in seine spezifisch juristische Wertung 
eingeht. Hier hat eine Neuorientiernng vor allem in unse­
rer Ausbildung anzusetzen. 

All diese Anspruche wird der Anwalt nur dann erfül­
len können, wenn er eine Grundvoraussetzung mitbringt: 
die Unabhangigkeit. Dies ist keine neue Erkennblis. Je­
doch, es ist, wichtig, sie gerade in der Zukunft mehr denn 
je in den Vordergrund zu 1i \cken. Die Hauptgefahren für 
diese Unabhängigkeit sind bekannt, sie werden sich nicht 
vermindern, sondern verstärken: die Einflüsse des herr­
schenden Systems und der wirtschaftlichen Macht. Jch 
sehe bewußt ab von einem weiteren Fakt.o1; den die So­
ziologen meinen, ent.deckt zu haben: der sozialen Her­
kunft. Sie scheint mir· nicht die erhebliche Relevanz zu 
haben, die ihr - ich möchte fast sagen: natw-gemäß -
von den Soziologen znel'kannt wird. 

Vorausset-wng für die Unabhängigkeit von Staat und 
heITschenden Institutionen ist einmal kritisches Bewußt­
sein hierüber wäre viel zu sagen - und zum andel'en 
möglichst weitgehendes materielles Desinteresse. Zu letz­
terem wenige, Ihnen bekannte Stichworte: 

Sozialversicherung wird vielfach als Gefah1; als An­
fang vom Ende der freien Aclvokat1n· angesehen. Sie ist 
es nicht. Im Gegenteil . Garantierte Sicherheit in Al ter 
und Krankheit wird helfen, die W1S bekannten unwürdi­
gen und erschütternden „Sozialfälle" zu vermeiden, deren 
Gefahr darin liegt, daß ihr vorausfallender drohender 
Schatten das Verhalten des Anwalts beeinflussen kann. 

Es muß für die Anwälte jetzt endlich erreicht werden 
ein gesichertes &'ystem von Krankheits- w1d Al tersvorsor­
ge, in dessen Rahmen dem Anwalt das möglich wird, 
was fü1· jeden Untemehmer selbstverständlich ist: die 
steuerli che Abschreibung seiner ProduktionsntitteL 

Der Anwalt kann sein wesentlichstes Produktionsmit­
tel, die kleinen grauen Zellen, zwar nicht abschreiben, 
obwohl sie ohne Zweifel auch der Abnutzw1g unterlie­
gen. Aber es wird Wege geben müssen, durch entspre­
chend begünstigte Vorsorge fiir die Zukunft die gleicl1e 
Wirkung zu erzielen. 

Und weiter: der anzusb-ebende Staat, der die Rechte 
des einzelnen als Prinzi1> der polit ischen Ordnung aner-
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kennt, karn1 - lassen Sie mich das Oberpointieren - seine 
Anwälte rucht hoch genug bezahlen! Die Gebührenre­
gelung ist rucht nur eine Frage des wirtschaftli chen 
und sozial gerechten Ausgleichs von Leistung und Ge­
genleist1mg und der, wie wir feststellen, stets vet'Zögerten 
Anpasstmg an Kostenentwicklungen; sie ist auch und 
nicht zuletzt ein Faktor der Rechtspolitik? Auch unter 
diesem Gesichtspunkt müssen meines Erachtens berech­
tigte Maßnahmen gesehen werden, die die Anwaltschaft 
ergreift, um vor den Augen der Öffentlichkeit den gesetz­
gebenden Körperschaften ihre Verantwortung für die 
wirtschaftlichen Belange der Anwälte mit Nachd111ck vor 
Augen zu führen. 

Die Erkenntnis der Freiheit als Essentiale unseres Be­
rufs läßt mich auch dieses sagen: in einer Gesellschaft 
mit unübersehbaren Tendenzen zur Sozialisierung ist es 
1licht müßig, darauf hinzuweisen, daß für den Anwalt, 
begreift man ihn anders denn als Rechtstechnikei; rucllt 
gelten kann, was für die Ärate vorhergesagt wird: daß 
sie im Jahre 1900 nur noch Angestellte des Staates sind. 
Vielleicht mag ein Al'Zt seine Aufgaben auch so erfüllen 
können, ein Anwalt kann es nicht. 

Schließlich wissen wil; daß die Unabllängigkeit des 
Anwalts in besonderem Maße bedroht wird von demjeni­
gen, dessen Interessen er verbitt. Das gebräuchliche 
Stichwort ist hier: Syndikusanwalt, aber es sagt keines­
falls alles. Ich sehe wenig Unterschiede zwischen einem 
Anwalt im Angeslelllenverhältnis und einem Anwalt, des­
sen Einkommen etwa zur HälfLe auf seine Tätigkeit für 
ein Unternehmen zmiickgeht. Das soll uns 11icht hindem, 
die nach verschiedenen Vorhersagen sich in Zukunft aus­
weitenden Aufgaben eines Filmenanwalts zu überneh­
men. Ich meine jedoch nicht, daß die Ausrichtung auf 
einen gtoßen oder wenige Mandanten erstrebenswert ist. 
Sie kann erhebliche Gefahren bergen. Ein Weg, diese Ge­
fahren zu ve1meiden, ist die .Diversifikation", d. h. über­
setzt in unsere Berufsstruktur und - 11atürlich - ve1• 
allgemeinert: besser als ein Einzelanwalt kann eine So­
zietät einem großen Mandanten gegenübertreten, das 
Selbstbewußtsein ihm gegenüber wäcl1st in dem Maße 
wie sein Verlust weili ger schmerzt. 

Wenn man die Stellung des Anwalts in der Gesell­
schaft von morgen nlit der gebotenen Nüchternheit unse­
rer Zeil bedenkt, läßt sich eine Frage rucht aus­
klammem: die nach der Berechtigung von Bernfsrecht 
und Berufsge1i chtsbarkeit, die wir heute noch Standes­
recht und Ehrengelichtsbarkeit nennen. Es ist mit Recht 
gesagt worden: wir sind keine besondere Gesellschafts­
klasse, wir haben keine besondere Ehre. Daraus dimn 
aber zu folgern, VerhaJtensnorl[)en für unsere Bemfsaus­
Ohung müßten samt und sonders abgeschafft werden, be­
deutet nichts anderes als die abstrakte Deduktion von 
p o s i t i v e n Begriffen durch eine Deduktion von 
n e g a t i v e n Begriffen zu ersel.Y.en. Beides sollte tun­
licl lSt vermieden werden. 



Wir haben über die gesetzlichen Anforderungen hin­
ausgehende Regeln für unsere Berufsausiibung entwik­
kelt, und das isL prinzipiell richtig. Abe1; diese Regeln 
dürfen kein Vehikel für abstrakte ethische Postulate sein. 
Sie sind streng an der Funktionsnotwendigkeit zu mas­
sen. Es ist zu fragen: sind sie erforderlich, damit anwalt­
liche Aufgaben optin1al walugenommen werden können, 
dienen sie dem Interesse des Mandanten? Unter dieser 
Fragestellung bedarf unser Berufsrecht jetzt und in Zu­
kunft der Überptilfung. Wie ist die Unterstellung der Pri­
vatsphäre unter die Ehrengericht,sbarkeit, wie die Resi­
denzpllicht, wie sind einige Blüten des Werbeverbots zu 
rechtfertigen, die den Anwalt dazu zwingen, seinen Bernf 
zu verleugnen? 

Unreflektiert tradierte Grundsätze hindern die Anpas­
sung an veränderte Umst.ä.nde; und die wird in zuneh­
mendem Maße erforderlich sein. Die Vorschrift einer 
DreiviertelmehrheiL für j e d e Ändemng der Standes­
richtlinien ist absurd. Sie mag gut sein für die Feststel­
lung von Ge- und Verboten; sie ist nicht zu recht.ferl.igen 
für den actus contrarius - der BGH mußte es uns nahele­
gen, bisher aber wohl immer noch ohne Wirkung. Gewiß, 
zu häufige Änderungen sind von Übel. Daher sollte man 
sich auf wirkli che G r u n d s ä t z e beschränken und 
nicht verfallen auf die peifcktionistischen Detailregelun­
gen einer Kindergartenordnung. 

Will man sich mit der gegenwärtigen und zukünftigen 
p o 1 i t i s c h e n R o 1 1 e tl e s A n w a 1 t s be­
fassen, muß man zumindest zwei Voraussetzungen zu­
grunde legen: die Fol'tdauer des Friedens und den 
Fortbestand einer freiheitlich-<lemokratischen GI'Undord­
nung. Prognosen für beide Voraussetzungen sind proble­
matisch. Es gibt genügend Kassandras dieser Zeit, die 
nicht einmal H e r m a n n K a h n 's allgemeine Frie­
densprognose für das 198. Jahrzehnt7l unterschreiben 
würden. Und wir kennen alle die Propheten, die ein 
baldiges Ende der tlemolu-atischen Staatsformen westli­
cher Prägung vorhersagen. Vom Fortbestand des Ftiedens 
und der freiheitlichen Demokratie diskussionslos auszuge­
hen, ist dennoch legitim, weil dies die Basis ist für die 
Existenz des Anwalts, wie wir ihn verstehen. Negieren 
wir die genannten Voraussetzungen, erscheint es nicht 
mehl' sinnvoll, sich mit der Zukunft des AmvalL~berufes 
zu befassen. 

Man bl'aucht Sichel' nicht auf den von H e r b e r t 
W e h n e r kolportierten Ausspruch zurückzugreifen, Ju­
risten seien alle Romantiker, die nichts von Politik vel'ste­
hen, um sich unser häufig gestörtes Verhältnis zu Politik 
und Politikern bewußt zu machen. Sie kennen die extre­
men Positionen, in denen sich die Konflikt1,ituation aus­
drücken kann: auf del' einen Seite der Jmis~ der 
politischer Idee oder Aktion stets mit .durchgreifenden 
rechtlichen Bedenken" begegnet, auf der anderen Seite 
der dienst.bare Geis~ der - wie gewünscht oder gefordert 
- clas juristische Vehikel für jede Art politischen Plans 
baut. Es gil~ nicht nur diese Extreme zu vermeiden, son-

dem auch zu einem von Gl'Und auf positiven und aktiven 
Verhältnis zu den res polil.icae zu kommen. 

Der Weg dazu scheint mir nicht übet· die E1füllung 
auch del' extremen Fortlernngen einer „politischen 
Rechtstheorie" W i e t h ö 1 t e r s c h e r Prägung füh­
rnn zu müssen. Der Jurist ist nicht aufgerufen, über die 
Verändenmg des Rechts die Gesellschaft zu verändern, 
seine Rolle nur in einer dergestalt politischen Aktion zu 
verwirklichen. 

Ebensowenig wie Gesetze gesellschaftspolitiscl1e Pro­
bleme lösen, sondern sie höchstens teilweise und zeitwei­
se oberflächlich verhüllen können8>, ebensowenig kann 
diese Lösung durch juristische Manipulation der Gesetze 
gefunden werden. 

Auf der anderen Seite ist die Erkenntnis, daß wir 
durch die Arbeit mit dem Recht und an dem Recht zur 
politischen Gestaltung unserer Gesellschaft beitragen, 
zwar notwendig, aber wohl nicht ausreichend. Auf dem 
Hintergrund einer in Zukunft allgemein wachsenden Be­
deutung des lntellektuellen muß der AnwalL mehr für 
das politische Gemeinwesen leisten. Grundlage hierfür 
wird sein .die Auffassung von Ordnung als einem ständi­
gen Prozeß der Wantllung"9l. Wenn der Anwalt im Einzel­
fall weithi11 der Verteidiger der individuellen Rechte und 
Freiheiten ist, ist es nur logisch, daß er diese Rolle gene-
1-alisiert und vorverlagert in den Raum der Gesetzgebung. 
Die besondere Qualifikation des Anwalts in diesem Raum 
el'gibt sich vor allem aus seiner durch die praktische Er­
fahtung kontrollierten Sachkenntnis und durch die prinzi­
pielle lnteressenneutralität. 

Wir sollten daher in weiL stärkerem Maße als bisher 
beratenden Einfluß auf die gesetzgebenden Körperschaf­
ten ausüben, notwendige Initiativen ergreifen und die 
Forderungen dessen vertreten, der im Kampf zunehmend 
organisierter Interessen um die Seele des Gesetzgebers 
als nicht organisiertes Partikel unterzugehen droht: des 
Individuums. 

Natürlich können wir als einzelne diese Aufgabe nur 
selten erfüllen. Sie ist in erster Linie eine Gemeinschafts­
aufgabe, die zu verwirklichen ist in Institutionen wie 
dem Deutschen Anwa!Lverein. Die Tätigkeit seiner Ge­
setzgebungsausschilsse ist ein wesentlicher Ansatzpunkt. 

In diesem politischen Bereich liegt auch die Chance 
für uns Anwälte, die durch Gesetzesabhängigkeit und an­
dere Faktoren begrilndete Vermut1.mg einer stets konser­
vativen Position zu widerlegen und an einem 
evolutionären Prozeß der Zukunftsgestaltung mitzuwir­
ken. Dazu gehört auch, was 0 p p e n h o f f in sei-

7) Kuhn, In: Das 198 .. Jahriehnl (Fn. 1), S. 14. 
8) Richard ßehrendt,, Gostaltbarkeit und ZersUlrbarkelt rler Zukunft, 

GRUR 71, G, 
9) Bcltrendt, aaO (Fa. 8), S. 7. 
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nem Bremer Vortrag über die Anwaltsgemeinschaften 10, 

als eine Verpflichtung der Anwälte apostrophierte: die 
stäl."kere Mitwirkung in politischen Gremien, insbesondere 
w1seren Parlamenten. Der Rahmen, in den O p p e n -
h o f f diese Forderung gestellt hat, zeigt zugleich die 
Möglichkeit auf, wie die Voraussetzungen derartiger Tä­
tigkeit geschaffen werden können. 

Einen nach wie vor bedeutenden Einfluß auf den An­
waltsberuf werden natürlich die Entwicklung der Wn-t­
schaft und die Formen haben, in denen sich Produktion, 
Handel, Dienstleistung vollziehen. Die Komplizierung der 
Geschehensabläufe in der Wirtschaft, staatliche Planung, 
Untet-stützung, Intel"\lention werden den Umfang des 
Wirl.schaftsrecht.s in1 Sinne aller hierfür relevanten 
Rechtsmate1ien anwachsen lassen, neue Gebiete werden 
entstehen. Auf die Auswirkungen des Konzentrationspro• 
zesses in der Wirtschaft komme icl1 noch in anderem Zu­
sammenhang zu sprechen. Die damit st..'lndig notwendi­
gen Anpassungen, das Umdenken und Dazulernen, sind 
uns nicht neu. Wichtig ist nur, daß wir ständig bereit 
sind, die Herausforderungen anzunehmen, und wachsam 
genug, um uns vorausschauend in die Lage zu vel'Setzen, 
die geforderten Leistungen zu erbringen, bevor andere, 
melrr kaufmännisch orientierte und damit anpassw1gsfä­
higere Berufsgruppen uns - wie der Igel dem Hasen -
zurufen: ,,1ck bün all dor". 

Mit dem Anwachsen so erfolgreicher Berufsgruppen 
wie der Wirtschaftsprüfer und Steuerberater, mit der Zu­
nahme der Rechtsberatung als „Nebenleistung" etwa 
durch Kreditinstitute, Versicherungen, Verbände, Bauge­
sellschaften, Makle1~ verstärkte sich in unserer Zmlft das 
allgemeine Lamento über verlorene Gebiete, abgefalu·ene 
Züge, verpaßte Chancen. Sel\Jstn1itleid war groß geschrie­
ben, Selbstkritik war weniger gefrag~ lnili ativen und An­
sätze zu einer Neuorientierung fehlten weit.gehend. Es isl 
zwar viel davon die Rede, diese verlorenen Gebiete müß­
ten zttrückgewonnen werden, jedoch bei der Frage nach 
dem „Wie" und noch mehr bei der Frage nach dem 
„Warum" fehlt es meist an Antworten. Dabei scheint mir 
gerade der Überlegung wert, ob es silmvoll und vor al­
lem erfolgversprechend ist, der verlorenen guten Zeit hin­
terherzulaufen. 

Zunächst ist zwar nicht tröstlich, aber immerhin be­
merkenswert, daß die deutschen Anwälte hier kein Ein­
zelschicksal bilden. Aus den Materialien zum v0tjährigen 
Kongreß der International Bar Association in Tokio ist 
festzustellen, daß offenbar die Anwälte auf der ganzen 
Welt - hier meh1; da weniger - Boden verloren haben 
auf Gebieten wie Vermögensverwaltung, Testamentser­
richtnng und -Voll streckung, Steuerberatung, 'l'reuhandtä­
tigkeit, Beratung in Gesellschafts- und Wirtschaftsrecht. 
Als G1ünde werden durchweg eine gewisse [mmobilität 
und mangelhafte Ausbildung genannt. Wenn es nur das 
wäre, könnte man vielleicht Abhilfe schaffen; es scheint 
mir aber nicht die ganze Wahrheit zu sein. 
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.Juristen - und zumal Rechtsanwälte - haben bisher 
Tätigkeiten ausgeübt, für die sie von der Sache her we­
der bestimmt noch ausgebildet waren. Il1re von Fachwis­
sen unverbildete Universalität war ihre Stärke. Ich 
erinnere mich an den Satz, den E r n s t F o r s t h o r 
uns 1954 in seiner Vorlesung zur Ein.fiiluung in die 
Rechtswissenschaft sagte - ermunternd, in einer Zeit ein­
mal wieder drohender Juristenschwemme: 11Vom Fach­
mann aus gesehen ist der Jurist derjenige, der nichts 
gelernt hat und alles können muß. Er hat kein engagier­
t.es Fachwissen, sondern sieht die Dinge im Zusammen­
hang. Daher kann er auch überall eingesetzt werden: zur 
Verwaltung eines Wasserwerks, bei der Durchführung des 
Strafvollzuges, in der Leitung eines Wirtschaftsm1temeh­
mens, in der Rechtsprechung." Ich meine, hier gilt die 
Feslsl..elltmg: es war einmal. Und auch F o r s t h o f f 
äußerte sich schon 1960 - in seinem Vortrag über den 
Jwisten in der indust.tiellen Gesellschaft zur Eröffnung 
der Heidelberger Universität.swoche des DAV für Recht.s­
anwälte 11> - dmchaus anders; er qualifizierte die zitierte 
Feststellung seiner Einführungsvorlesung als eil1en nicht 
mehr berechtigten Anspmch. Wo früher Begriffswelt und 
Denkmethoden des Juristen mangels hinreichender Kon­
ku1Tenz das Feld behenschten und - zun1al in einer 
11einfacheren Welt" - auch ausreichende Gmndlage zur 
Ausübung von mancherlei artfremder 'l".itigkeit boten, ha­
ben heute die Komplizierung illld Spezialisierung der 
Welt, die damit gestiegenen Anforderungen an spezifische 
Sachkenntnis dazu geführt, daß die am Rande oder au­
ßerhalb der Juristerei liegenden Tätigkeiten, bishe1· auch 
dem Zugriff der Jmisten offen, nunmehr von den jetzt in 
ausreichender Zahl verfügbaren „rich tigen" Lellten in .An­
spmch genommen werden: Nationalökonomen, Betriebs­
wirten, Finanzwissenschaftlern, teclmischen I<aulJeut..en, 
Soziologen1 Psychologen illld anderen mehr. 

Auch dies erklärt den offensichtlichen R!lckgang der 
Juristen in Wirtschaft und Vel'walLung und, speziell für 
die Anwälte, die Einschränkung - ich möchte lieber sa­
gen: Verlagerung und Umgest,a!tung - unserer Tätigkei­
ten. Bedauern oder der minderen Qualität der Juristen 
zuschreiben kann dies nur derjenige, der meint, wir müß· 
ten, außer zu Jm'ist.en ausgebildet zu werden, gleichzeitig 
die höheren Weihen all der genannten ßeiufe und vieler 
mehr haben. Denn1 nehmen Sie nur die Finanzberatung 
und Vermögensverwaltung: mit steuerlichen Kenntnissen 
ist es da nicht getan, man muß etwas von Buchfüluung 
verstehe11 und Bilanzen nicht nur lesen, sondem auch et­
was aus ihnen herauslesen können; will man hierin Qua­
lifizi ertes leisten, kann man die Voraussetzungen nicht in 
ein paar Abendkursen lemen. 

Es ist in1 übrigen eil10 Illusion zu glauben, wir seien 
überhaupt in der Lage, die verlorenen Gebiete, um die 

10) Anwßl 67, &71. 
11) NJW GO, 1273 (1276). 
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wir Lrauem, wieder zuriickzuerobem. Die Wirtschaftsprü­
fer, Steuerberater, Veimögensverwalter, Finanzberater 
sind liebenswürdigen Bitten kaum zugänglich und wer­
den sich bei einem konzentrierten Angriff als höchsL resi­
stent erweisen. Es wäre femer faLal anzunehmen, die 
uns vom BGH12> gegen unsere Standesorganisation auf­
gestoßene Tür zur· Sozietät mit Wirtschaftsprüfern und 
Steuerberatern würde sich als listiges Manöver des letz­
ten Augenblicks erweisen, mit dem wir die Segnungen ei­
nes immer komplizierteren Steuersystems wieder in 
unsere Scheuern fahren können. 

Das KennworL der Zukunft wird sein: K o o p e r a -
t i o n, unter gegenseitiger Respektierung der Aufgaben­
bereiche und Anerkennung der Eigenverantwortlichkeit. 
Die Formen dieser Kooperation mit Mitgli8dem anderer 
Berufe, mit welchen auch immer sie sich als notwendig 
oder zweckmäßig erweis~ sollten sich frei entwickeln 
können. Schablonen kann und darr es nicht geben. Die 
jeweiligen Bedürfnisse müssen entscheiden, ob eine So­
zietät oder andere Formen der Zusammenarbeit gewählt 
werden. 

Bei dem Thema: Erosionserscheinungen in unserem 
Beruf, scheint mir ein zweiles Phänomen bemerkenswe1i 
zu sein. Aus unserem Wirtschaftssystem ergibt sich das 
Gebot, für die Befriedigung von Bedürfnissen den kosten­
sparendsten Weg zu finden. Das hat dazu gefilh1t - und 
dif'.se Entwicklung wird sich fmtsetzen -, daß sogenannte 
Massenrechtssachen wie Fordemngsinkasso, Kreditkon­
trolle, Schadensregulierung von Verkehrsunfällen, Waren­
zeichen- und Preisbindungsüberwachung, rerner alles, 
was durch Formularverträge erledigL werden kann, in 
größtem Umfang nicht mehr von Anwälten bearbeit.et 
werden. Weder können wir diesen Trend aufualten noch 
sollten wfr ihn allzuselu· bedauern. Was rationelle1; billi ­
ger und vielleicht auch besser durch besondere Büros 
oder Gesellschaften ausgeführt werden kann, möge dorL 
bearbeitet werden. Hier sollte das Rechtsberatungsge.setz 
nicht überstrapaziert werden. Anwälte sollt.en keinesfalls 
gehindert sein, sich an die Spitze dieser Entwicklung zu 
stellen und als Unternehmer ralionalisie1ie Büros zur Er­
ledigung von Ma.~senrecht.ssachen aufzuziehen. Jeder 
muß allerdings für sich entscheiden, wieweit er hierin 
noch eine spezifisch anwaltliche Tätigkeit sieht. Der An­
walt ist und wird sein der individuelle Berater und Ver­
b-eter im schwierigen Einzelfall zur Vermeidung oder 
Lösung von Konflikten. Allerdings ist bei dem Phänomen 
der Massenrechtsberatung, besser: Vermittlung von 
Rechtsinformationen durch Vereine, Kreditinstitute, Ve1'Sl­
che1ungen, Verbände und wer auch immer sich dazu 
berufen fühlt, im öffentlichen Interesse besondere Wach­
samkeit geboten. Sie werden sich sicherlich verwundert 
die Augen gerieben haben, als Sie kürzlich lasen 13>, die 
Makler beabsichtigten, Anwälte für Immobilien zu wer­
den, und das auf Grund von Schulungskursen, die der 
Verband Deutscher Makler für seine YoungsLers veranstal­
ten will . In der Themenauswahl ist man nicht kleinlich: 

Kenntnisse des Grundbuchrechts, Immobilien-Recht, Ver­
träge, Mieirecht, Bauträgei; Sozialrecht,, Versiche1ungen, 
Formen und Besteuerung der Unternehmen, Finanzierun­
gen, Beleihung, Erbbaurechtsvertrag, Wohnungseigentum. 
Derartige Ansprüche sind zwar in mancher Hinsicht be­
denklich; ersclu·ecken sollten sie uns nicht. Der Bürger 
wird gerade mit seinem für die nächsten ,Jahrzehnte vor­
hergesagten erheblich höheren Bildungsniveau und seiner 
größeren Kenntnis rechtlicher Grundtatsachen bald sehr 
genau wissen, wo er eine qualifizierte und von meist ver­
borgenen Interessen unabhängige Beratung erhält. Inwie­
weit sich dieses Bewußtsein im ratsuchenden Publikum 
dlll'Chsetz~ wird auch davon abhängen, ob es uns gelingt 
- ich kann nur hinzufügen: nun endlich gelingLI - 1ms, 
unseren Beruf, die dem publico verborgene Vielfalt unse­
rer Tätigkeit, unsere Leistungsfähigkeit mit allen Mitteln 
der modernen Kommunikation in der Öffentlichkeit so 
da1•,:ustellen, daß Zen-bilder und Unkennb1is über unse­
ren Stand bald der Vergangenheit angehören. 

Diese Hinweise auf das aktuelle Thema public relati­
ons bitte ich nicht - wie es offensichtlich 11och viele Kol­
legen tun als Aufforderung zu einer sublimierLen Art von 
beruflichem Exhibitionismus zu verstehen. Sie entsprin­
gen meiner Überzeugung, daß ein Blühen im Verborge­
nen zwar dem vornehmen Veilchen ansteht,, nicht aber 
einem SLand, der die ihm in der res publica unserer Zeit 
zukommenden Aufgaben zu übernehmen bereit ist und 
zugleich - das sollte man in diesem Zusammenhang 
nicht geling einschätzen - im Interesse eines qualifizier­
ten Nachwuchses die attraktive Vielfalt seines Berufes 
darstellen will. 

Wenn ich eben, wie Tunen scheinen mag, eine ein we­
nig großzügige Rechnungsabgrenzung für unseren Beruf 
vorgenommen habe, so glauben Sie bitte nicht, ich propa­
gierte einen Ausverkauf anwaltlicher Tätigkeit. Die 
Schwerpunkte werden sich vielleicht verlagem, andere 
Formen der Tätigkeit sich herausbilden. Aber die Zukunft 
wird für die Anwälte e.ine weiterhin breite Arbeitspalette 
bereithalten. 1ch will versuchen, sie kt1tt zu skizzieren. 

Die Rechtsetzung des planenden und zunehmend in­
tervenierenden Staates wird immer umfangreicher und 
kom.plizieitet: Der Kompromiß, oft der faule, behe1Tscht 
das Feld. Der Gesetzgeber wird weniger denn je fähig 
sein zu großen, systemschaffenden Kodifikationen. Die 
Konsequenz ist ein immer größeres Gesetzesflickwerk. 
Aufgrund schneller Veränderungen der sozialen und wirt­
schaftlichen Vei'hältnisse wird die Folge von Rechtsände­
rungen und Neuregelungen durch Einzelmaßnahmen 
dichter. Das alles verlangt in zunehmendem Maße den 
ordnenden, interpretierenden Rechtsberater. - Wachsen­
der Wohlstand, zunehmende Streuung des Eigentums auf 
der einen Seite, wohlfahttsstaatliche Sozialgesetzgebung 

12) Beschluß vom 4. 1. 1968, NJW 68, 844. 
13} ,Die Welt" v. 17. 4. 71. 
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auf der anderen Seite führen zu einem clicht.e1·en Netz 
von Rechten und Pflichten des einzelnen mit den sich 
daraus zwangsläufig ergebenden Konflikten. Höhere Bil­
dung und mehr Freizeit, d. h. mehr Zeit für clie eigenen 
Belange, wird dem Bfu·ger diese Rcchro-Pfilchtcn-Position 
bewußter machen; er wird zwar in einfachen Rechtsan­
gelegenheiten wegen der breitgestreuten Rechtsinformati­
on vor allem durch die Massenmedien, wegen der 
Hilfestellung der verschiedensten Institutionen, weniger 
der anwaltlichen Beratung und Vertretung bedürfen, je­
doch in schwierigeren Fällen eher qualifizierten Recht.s­
rat von Anwälten verlangen. - Die Rechtsprobleme des 
Umweltschutzes werden ein großes Ausmaß annehmen. 
- Wirtschaft und Handel werden zunehmend int.ematio­
nalisiert, vor allem durch Integrationsgemeinschaften. Die 
Steigerung des Waren- und Dienstleistungsaustausches 
über clie Grenzen wird für viele UnLemehmen, vor allem 
ausländische, die Notwendigkeit rechtlicher BeraLung miL 
sich bringen. Auf diese zunehmende Internationalisie­
l'llng, für die ein weiterer Falctor die noch erhöhte Mobi­
lität der Mensche11 ist, müssen wir uns auch dadurch 
vorbereiten, daß wir ein Netz von Verbindungen zu aus­
ländischen Kollegen schaffen, wie es z. B. für clie auf 
dem Gebiet des Seeschiffa.hrtsrechls arbeitenden Anwälte 
seit jeher eine selbstverständli che Notwendigkeit isL. Die 
Anwaltsvereine können hier weiter den Boden bereiten 
und eine Verrnittlerfimktion ausüben. Daß clie Zusammen­
arbeit Ober die Grenze sich zu einer internationalen An­
waltsgemeinschaft verruchten kann, sollten wir nicht von 
vornherein ausschließen. - Vor allem im internationalen 
Bereich wird infolge zu langsam verwirklicht.et· Rechtsvei·­
einheitli chung, materieller wie prozessuale1; Lmd der lm­
mobilität der Ge1ichte das Bedürfnis nach schneller 
Streitschlichtung zunehmen. Diese Tendenz mag verstärkt 
werden durch die von F o r s t h o f f 141 hervorgeho­
bene Abnahme der Rationali tät des Rechts, die die Risi­
ken eines Prozesses tmdefinierbarer und unkalkulierbarer 
werden läßt. 

Es sind vor allem wir Anwälte, die aufgerufen sind, 
hierfür funktionierende Mechanismen zu schaffen. - All ­
gemein wird unsere beratende Tätigkeit zunehmen. Das 
Zeitalter der Versicherung, der abnehmenden Bereitschaft 
zur Übemahme von Verantwortung und Risiko durch den 
einzelnen wil.'d sich fortsetzen; Voraussclm1, Planung, Be­
rechenbarkeit werden eine immer größere Rolle s1>ielen. 
Das alles bedeut.et, daß der Handlung auch die juristi­
sche Absichemng vorgeschalt.et wird. - Ich meine, das 
Feld ist weit genug. 

Lassen Sie mich noch eines anfügen. Bundespräsident 
H e i n e m a n n hat in seiner Ansprache vor dem Bre­
mer Anwa1tstag15> clie Anwaltschaft aufgerufen, an einer 
entscheidenden Aufgabe der Zulmnft, der Schaffung einer 
Weltordnung des Rechts mitzuarbeiten. Wir sollten diese 
Herausfordemng annehmen. Der Anwalt ist praktischer 
Konfliktforscher par excellence, und seine allgemein so 
wenig bekannte oder so sehr verkannte Rolle als Kon-
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filktverhüter prädestiniert ihn in der Tat, seinen Beruf 
durch clie Mitarbeit an einer allgemeinen Rechts- und 
Ftiedensordnung zu überhöhen. Nicht unerwähnt bleiben 
sollt.en hier die Integrationsimpulse, clie die Anwälte, und 
zu.mal die deutschen, für die Europäische Wirtschaftsge­
meinschaft gegeben haben. Att. 177 des EWG-Vertrages, 
der Weg zum Vorlageveüahren vor dem Europäischen Ge­
tichtshof, ist wohl in erster Linie nicht von den Gerich­
ten, sondern von den Prozeßanwälten „entdeckt" 
worden. 

Aber das Werk einer großen, einer umfassenden 
Rechtsvereinheitlichung gar braucht einen langen Atem. 
Ich denke nur an die Antwort eines befreundeten Kolle­
gen, der gegenwärtig an der societas europca, der Verein­
heitlichung des europäischen Gesellschaftsrechts arbeitet, 
auf die Frage, wann sein Werk denn nun Wirklichkeit 
würde: ,,Wissen Sie, als ich geboren wurde, arbeitete 
mein Vater im römischen Uniclroit-Tnstit11t. an der Verein­
heitlichung des Kaufrechts. Jetzt, da mein Sohn geboren 
ist, wurde auf der Haager Diplomatischen Konferenz das 
einheitliche Kaufgesetz verabschiedet. Ich kann also hof­
fen, daß bei der Gebmt meines Enkels die Europäische 
Handelsgesellschaft ins Leben entlassen wird." 

Für uns gibt es jedoch auch einen sehr konkreten 
und aktuellen Ansatzpunkt der Mitarbeit, zu der Bundes­
präsident 11 e l n e m a n n aufgemfen hat151• Eine 1m­
serer kommenden Aufgaben wird es sein zu helfen, in 
den Entwicklungsländern Rechtssysteme zu schaffen. 1n 
diesen Ländern erfolgt eine vielfach explosionsartige Aus­
dehnung von Industrie, Handel und Gewerbe. Sie findet 
weithin ein rechtliches Vakuum vor oder einen aus Kolo­
nialzeiten verbliebenen Torso der Rechtsordnung des ehe­
maligen Mutterlandes, vermischt mit oder begleitet von 
geschriebenen und umgesch11ebenen einheimischen 
Rechtsg111ndsätzen. Das Bedürfnis nach Rechtssicherheit 
und nach einer modernen Rechtsordnung vor allem auf 
den Gebieten, die Industrie, Handel, wirtschan.Jiche Ent­
wicklung betreffen, ist groß. Es wird für die Welt der 
kommenden Jahrzehnte entscheidend sein, die Kluft zwi­
schen diesen Ländem und uns soweit wie irgend möglich 
zu verringern. Mit Ausfüllung der technischen Lücke ist 
es nicht getan. Zu einer effektiven Jlilfe gehört auch, Un­
kenntnis und Unverst.ändnis gegenüber den hochentwik­
kelten Rechtsordnungen der lnduslrienationen abzubau­
en, recht.wergleichend als optimal erkannte Institutionen 
des Rechts einzufahren. Hierbei mitzuwirken, ist eine un­
serer Verpflichtungen. Mittel und Wege können gefunden 
werden, etwa Kontakte mit den Juristen In jenen Län­
dern, Zusammenarbeit, Austausch. Auch clies ist vorzüg­
lich eine GemeinschaftsaLügabe; sie sollte in internationa­
lem Rahmen in Angriff genommen werden. 

14) NJW 60, 1276. 
16) AnwBI 67, 266. 
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Meine Damen und Herren, wenn Sie mir bis hierhet· 
gefolgt sind, werden Sie festgestellt haben, daß meine 
Aussagen zu dem, was kommen wird oder muß, weit 
eher auf die nähere als auf die weitere Zukunft gerichtet 
sind. Das war natürlich ein Fehler; denn Aussagen über 
die Zukunft zu machen ist nur empfehlensweLt, wenn eile 
Vision so weit entfernt is~ daß der Prnphet ntit Sicher­
heit verblichen ist wenn sich die Wahrheit herausstellt. 
Noch etwas drastischer ldingi dies mit den Wol'ten eines 
möglichen Junganwalts des Jahres 2000, meines nemtjäh· 
rigen Sohnes. Als er seinen Vater einmal wieder mit zer­
furchter Stirn durch die Räume gehen sah, fragte er 
mitfühlend nach dem Thema dieses Vortrages. Sein einzi­
ger Kommentar zu der Antwort war die Frage: ,,Und 
wenn das alles nicht so wil'd, was machste dann?" 

Ich hoffe, mich auf etwas sichererem Boden zu bewe­
gen, wenn ich im letzten Teil meiner Ausfüluungen et­
was zu den Grundlagen sage, die uns Zlll' El'füllung 
unseret· künftigen Aufgaben befältigen sollen: Ausbildung, 
Weiterbildung, Formen der Organisation unserer Tätig­
ke.ii. 

Daß unser A u s b i 1 d u n g s s y s t e m über­
holt ist, dürfte heute ernsthaft nicht mehr bestritten wer­
den können. Die Welt hat sich in den leliten 180 Jahl'en 
in nie geahnter Weise verändert. Aber wenn wir uns mit 
unsel'en Urgroßvätem über unsere jeweilige juristische 
Ausbildung unterhalten würden: es würde keine Verstän­
digungsschwierigkeiten geben. Setzen wir vor die Urgroß­
väter noch einige Urs: das Bild harmonischer Gemein­
samkeit wäre wohl kaum gestört. 

In der gegenwärtigen Diskussion um die Neuordmmg 
der ju1istischen Ausbildung scheint mir für uns vor aUem 
eines wichtig zu sein: daß man aufhört, die Ausbild1mgs­
zi~le nahezu ausschließlich auf die ßemfe des Richters 
und Staatsanwalts hin zu definieren. 

Kennzeichnend ist allein schon, daß sedes materiae 
das Deut.sehe Richtergesetz ist. Dafs das nicht sein muß, 
zeigt die Ausbildung in anderen Ländern. lm.merhin er­
greifen nahezu 40 % der Ausbildungsabsolventen den An­
waltsberuf. Bei der grundlegenden Definition der Ausbil­
dungsziele muß daher die Anwaltschaft in dem Maße 
beteiligt sein, wie es ihrer Bedeutung entspricht. 

Dabei scheint mir wesentlich zu sein, diese Ausbil­
dungsziele flexibel zu erhalten, indem man etwa ein Sy­
stem vorsieht, das eine Neuo1·ienLierung entsprechend 
veränderten Bedingungen und Anfordel'Ungen ermöglichL. 

Die Anwaltschaft kann aber mn· hoffen, ihre Anliegen 
vetwirklicht zu sehen, wenn sie sich langfristig Gedanken 
über die Ausbildung machL und sich an den- Arbeiten 
mehr als bisher beteiligt. Stellungnahmen zu aktuellen 
Änderungen des Richtergesetzes, die sich meist nur eine 
Verteidigung der Pflichtstation beim Rechtsanwalt angele­
gen sein lasse~ sind verdienstvoll, aber keinesfalls aus­
reichend. 

Ich kann im Rahmen dieses Vortrages selbstverständ­
li ch keine detailli erten Ausführungen zur Juristenausbil­
dung machen. Immerhin möchte ich mit einem StichworL 
die Richtung andeuten, in die nach den bisher vorliegen­
den Arbeitsergebnissen meines Erachtens eine Refonn 
gehen sollte: das sogenannte Hamburger Modell, auf das 
die Empfehlungen des Mainzer Juristentages wesentlich 
zmilckgelrnn. Dieses Modell berücksicntigt die gesell­
scha[tJiche Relevanz des Rechts, indem sie die sogenann­
ten Wirkli chkeitswissenschaften in gebotenem Umfang in 
clie Ausbildcmg einbezieht, schafft eine befruchtende Par­
allelität von Theorie und Praxis in einem organischen 
Studienaufbau, strebt eine Mischung von Universalität 
und fächwissenschaftlicher Vertiefung an, beschränkt die 
Ausbildung auf 5 Jahre und sieht Abschlußexamen und 
Leistungskontrollen voi: Diese pauschale Zustimmung be­
cleuteL all erdi11gs 11icht1 daß ich ei1le weitere Diskussion 
der Einzelheiten nicht für notwendig hielte. Es dürfte 
aber ntit der Verwirkli chung einer Ausbildungsordnung 
dieses Zuschnitts die Zeit vorbei sein, in der - wie es ein 
uns nahestehender Mediziner fonnuliert hat 16> - ,,aus 
dem Jurastudenten ein Rechtstheoretiker gemacht wurde 
mit Symptomen jener Paragraphenmuffilitis, die auch als 
Schönfelder-Syndrom zu bezeichnen wäre, sowie gekenn­
zeichnet von jener berüchtigten Fallsucht, die ihn als Re­
petitorimnsabsolventen ausweist." 

Mit dieser fünfjährigen, einphasigen Ausbildung kann 
es aber filr den künftigen Anwalt keineswegs getan sein. 
Ebenso wie - nach einer Bemerkung des Hamburger 
OLG-Präsidenten S i i e b e I e r - die Justiz keinen 
Wert. auf Richter legt, deren Entscheidungen noch der Ge­
nehmigung des Vormundschaftsgerichts bedürfen, ebenso­
wenig kann es unser Bestreben sein, entsprechende 
Junioren auf die Rech~uchenden loszulassen. Das häufi­
ge Reden von der Verkü.rztmg der Ausbildung hat viel• 
fach den Blick dafür getrübt, daß die Anforderungen der 
Zukunft ein Mehr an Wissen, Kenntnissen, Fähigkeiten 
voraussetzen. 

Das Abschlußexamen bedeutet weniger ein Ende der 
Ausbildung als einen Anfang der Weiterbildung. 

Diese sollte begitmen mit einer vielleicht zweijährigen 
.Lehrzeit", deren Absolviemng Voraussetzung für die Zu­
lassung als Anwalt ist. 

Den Inhalt dieser „Lelu-zeit" skizziere ich stichwort.ar­
tig folgendermaßen: ein Jahr Tätigkeit bei einem deut­
schen Anwalt; ein Jahr Tätigkeit bei einem 
ausländischen Anwalt oder in Wil'tschaftsuntemehmen, 
Gewerkschaften oder Verbänden des ln- und Auslandes; 
innerhalb dieser zwei Jahre, aber parallel zu der jeweili­
gen Tätigkeit, für die Dauer eines Jahres wissenschaftli­
che Vertiefung einzelner Rechtsgebiete und Abrundung 

16) Arbab-Zadeh, NJW 70, 1216. 
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der juristischen Kenntnisse dmch Fachwissen in rechtsre­
levanten Disziplinen, und zwar in Kursen, die mindestens 
ein Drittel der normalen Arbeitszeit in Anspmch nehmen 
solllen. 

Zu dieser Skizze drei Bemerkungen: 

1. Die Möglichkeit der Auslandstätigkeit ist beg1ündet 
durch die Notwendigkeit, mindestens eine Fremdspra­
che, und zwar auch deren Fachsprache, in etwa zu 
beherrschen. 

Fremdsprachen e1wähnt auch das Hamburger Modell 
mit keinem Wort. Wer von uns hat aber in den letz­
ten Jahren eine Stellenanzeige der Wit'tschaft gelesen, 
in der es nicht hieß: Gute Kenntnis einet; ausreichen· 
de Kenntnis einer weiteren Fremdsprache ist Bedin­
gu11g? Auch das Kursuajalu; wenn ich es einmal so 
nennen darf, sollte daher Fremdsprachenausbildung 
vorsehen. 

2. JlU'istische Spezialkenntnisse sind in einer Welt zu. 
nehmend komplexen ökonorniscber, soziale1; techni­
scher Tatbestände nicht mehr ausreichend. Der 
Anwalt nmß auch von den rechtlich zu bemteilenden 
Sachfragen das Notwendigste verstehen. Sich hier 
Kenntnisse anzueignen, sollte ihm durch die Km'Se 
ebenfalls ermöglicht werden. 

3. Organisation und Finanzierung dieser Kurse wird von 
staatli chen Institutionen kaum zu erwatten sein. 
Auch hier wieder liegt eine Gemeinschaftsaufgabe 
der Anwaltschaft, wobei sich vielfach eine Zusam­
menarbeit mit Justiz und Veiwaltung anbieten wird, 
die für ilu·en Nachwuchs ähnliches vorsehen werden. 

Ich weiß, daß das Anwaltsassessoriat nicht ohne 
Gmnd abgeschafft worden isL. Das geschah allerdings 
unter anderen als den hier zugrnnde gelegten Voraus­
setzungen. Wenn wir jedoch den steigenden Qualität.s­
anspriichen der Zukunft geredet werden wollen, wird 
kein Weg an einer post-graduate Ausbildung vo1·beüahren 
von der ich eine Möglichkeit - zugegebenermaßen grob -
skizziert habe. 

Als icl1 vorhin sagte, die Weiterbildung solle mit einer 
zweijährigen „Lehrzeit b e g i n n e n, werden Sie sich 
den Alamuuf wiederholt haben, der als Schlagwort ge­
druckt wurde: Der Mann mit Examen ist viel zu alt! 17> 

Ich meine nicht, dal~ det· Start ins ßemfsleben in der 
vierten Lebensdekade liegen soll te Aber auch für uns 
wird gelten, was die Futurnlogen allgemein vorhersagen: 
die Bemfsausbildung wird sich durch das ganze Leben 
fortsetzen, der regelmäßige Fortbildungsurlaub wird 
Selbstverständlichkeit sein, Das Prinzip des Strebens 
nach höherer und vollkommenerer Leistung ist mu· für 
diejenigen ein Geßlerhut, die nicht gewillt oder in der 
Lage sind, gestiegenen Anfordenmgen zu gem1gen. All e 
müssen wir uns darauf einrichten, länger als bisher Schü­
ler zu sein. Viele von uns werden nicht nur Schüler, son-
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dern auch Leht'er sein parapädagogisches Personal, wie 
Systemforscher wie H e I m u t K r a u c h e s nen­
nen 1~>. Ansätze für eine Fortbildung mit der Integration 
von Lehrenden und Lernenden sind die Lehrgänge und 
Seminare des Deutschen Anwaltvereins. Sie müssen aus­
gedehnt, intensiviert und durch moderne pädagogische 
Mittel effektiver gestaltet werden. 

fm Kapitel Ausbildung schimme1te schon durch, daß 
ich den übrigens i11 allen Ländern zu beobachtenden 
Trend zur S p e z i a I i s i e r u n g für notwendig 
und richtig halte. Ihn zu verkennen, wäre tödlich, Die Ur­
sachen des Zwanges zur Spezialisierung zu nennen, ist 
überflüssig vor Ilmen, die Sie täglich in einem Meer von 
lnformationen um die richtige und beste Antwort auf 
eine Frage ringen w1d dies in einer Zeitspanne tun müs­
sen, die Illre 'l'ä.tigkeit noch wil'tschaftlich sinnvoU er­
scheinen läßt. Dieser Zwang wird um so stärker, je mehr 
es in einem Rechtsgebiet nicht mu· um juristische Tech­
nik, sondern um Tatsachenkenntnis und Etfalmmgswis­
scn geht. Wir können in der Zukunft, in der der 
Rechtsuchende noch kritischer sein wird, eine noch hö­
here Qualität verlangt, nur bestehen, wenn wir so fim­
die1t arbeiten, daß weder wir selbst, noch unsere 
Bemfsha.ft.pfüchtversicherer von einer Ohnmacht in die 
andere fallen. 

Gerade in unserem Beruf kommt der Fürsprecher ei­
ner Spezialisierung leicht in den Geruch des Banausen, 
moderner und drastischer ausgedruckt: des Fachidioten. 
Häufig ist der Grund dafür ein falsches Verständnis des­
sen, was man als Spezialisiemng erstreben soll te. Der 
Spezialist, den ich als optimal ansehe, sieht so aus: Er 
verfügt, über eine l)J'eite juristische Gmndlage, die no1·ma­
lerweise ihren Schwerptmkt in einem der drei großen Ge­
biete Zivilr echt, Strafrecht, öffentliches Recht hat. 
Da1über hinaus hat er in einem oder mehreren Spezial­
gebieten ein umfassendes Wissen, das er auf dem höchst­
möglichen Stand hält. Die Spezialgebiete werden und 
sollten in1 Laufe eines AnwalUebens wechseln. Ein sol­
chermaßen spezialisiert.er Anwalt arbeitet jedoch nicht al­
leine, sondern im Team, in der Anwaltsgemeinschaft, die 
erforderlichenfalls - in der einen oder anderen Form -
Fachleute anderer Disziplinen heranzieht - Patentan­
wälte, Wi.rtschaftsp1iife1; Architekten, Ärzte, Nautiker. 

Ich bin damit zu einem Gegenstand. gelangt, bei dem 
meine Sicht besonders subjektiv ist; denn ich habe nie­
mals als Einzelanwalt, sondern von Anbeginn an in einer 
größeren Sozietät gearbeilet. Nun ist das allerdings kein 
Zufall, sondern es beruht auf einer bewußten Entschei­
dung, die später O p p e n h o f f auf dem Bremer An­
waltstag 191 in schönster Weise beg1ündet hat. 

17) ßodo Bömer, ,,Die WoLt• Nt 11 v. 14. L 1971. 
18) Krauch, Wlssenschaft; Teclmik und Gesellschaft im Jonre 1990, Vor­

trag auf der 6. Stipenrliatentagung rles Fregattenknpilan .Johann 
Bernhard Mann-Fonds, Bonn l970, S. 14. 

19) aaO (Fn. 10), 
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Sie werden vielleicht mit gemischten Gefühlen an vie­

len Stellen dieses Vortrages festgestellL haben, daß meine 
Vorstellungen von den Ansprüchen an den Anwalt und 
ihrer .Erfüllung in Gegenwart und Zukunft die Anwaltsge­
meinschaft zur Voraussetzung haben. Bitte, glauben Sie 
nich~ daß dieses Ergebnis mir die Feder geführt hat, je­
doch, ob man es will oder nicht, die Sozietät wird die do­
minierende Organisationsform anwaltlicher Tätigkeit sein, 
sie muß es sein, wenn wir in der nachindust.riellen Ge­
sellschaft die Rolle spielen wollen, die wir beanspruchen. 
Interessant ist, daß nach Meinung der Refo1mkommissi­
on, die das Hamburger Modell erarbeitet hat, eine umfas­
sende Ausbildung beim Rechtsanwalt auch dann 
vermittelt werden kann, wenn das Zukunftsbild die nur 
aus Spezialisten bestehende Großsozietät ist. Ich stimme 
dem zu. 

Ich bin in der glücklichen Lage, noch bei diesem The­
ma auf einem Boden bewegen zu können, der von vielen 
Kollegen, zuletzt wohl im Hamburger Sozietätsaus­
schuß20J, nicht nur beackert, sondern auch eingesetzt 
wurde. Diese Saat ist vielfach aufgegangen. Es fehlen 
zwar Statistiken Ober die Entwicklung. Das Anwaltsver­
zeichnis leugnet unverständlicherweise die Existenz von 
Anwaltsgemeinschaften immer noch. Man könnte ihm 
den Prozentsatz von Einzelanwälten und Sozietäten wohl 
entnehmen, wenn man es daraufhin absucht, ob etwa in 
der Bahnhofstraße 6 oder der Hauptstraße 86, 3. Stock, 
mehr als ein Kollege residieren. Allein, das ist mühsam 
und ärgerlich genug, wenn man in einer auswä1tigen Sa­
che eine Sozietät einschalten will. Dennoch ist nach den 
persönlichen Beobachtungen, die wir vor allem bei jun­
gen Kollegen machen, die Verstärkung des Trends zur An­
waltsgemeinschaft offensichtlich, und das nicht nlll' bei 
uns, sondern in nahezu allen Ländern, für die uns Be­
tichte und Prognosen vorliegen. 

Lassen Sie mich den bekannten G1ünden, die für die 
Anwaltsgemeinschaft sprechen, zwei kune Bemerkungen 
hinzufügen, bevor ich noch etwas ausführlicher einen 
Komplex behandele, der wiederum in die Stichworte Spe­
zialisierung und Sozietät einmündet. 

Es wird viel davon gesprochen, die Sozietät käme 
nur für die großen Städte in Betracht. Ich vermag nicht 
einzusehen, warum. Aber selbst wenn es so wäre: bis 
zum Ende dieses Jahrhunderts werden etwa 80 bis 90% 
der Bevölkerung in Städten konzentriert sein, die mei­
sten in Riesenstädten, Megalopolen. So die Vorhersagen 
von Kahn, Wi e n e r und anderen21>. 

Und das zweite: Der allgemeine Trend geht zum soge­
nannten one-stop-Systcm. Die verschiedensten Waren und 
Dienstleistungen werden unt.er einem Dach angeboten. 
Das ist für unseren Beruf im Prinzip nichts Neues. Nur, 
früher mag der einzelne in der Lage gewesen sein1 die 
ganze Palette anwaltlicher Dienstleistungen anzubieten. 
Heute ist er es nicht meh1; noch weniger wird er es mor­
gen sein. 

Dies die zwei kurzen Bemerkungen. Lassen Sie mich 
nun noch auf ein Phänomen eingehen, dessen Auswir­
kungen auf unseren Beruf mir die Postulate Spezialisie­
rung und Anwaltsgemeinscl1aft in besonderem Maße 
g01·echtfertigL erscheinen lassen: die Konzentration in der 
Wirtschaft. Man lese etwa nach in dem Memorandum 
der Kommission an den Rat der Europäiscl1en. Gemein­
schaften zur lndustiiepolitik der Gemeinschaft22>: die Ent­
wicklung verläuft eindeutig in Richtung auf weitere 
Konzentration. 'I'echnologische Notwendigkeit, Zwang zu 
wissenschaftlicher Forschung, zu umfassender strukturel­
ler Planung, die gewaltigen Kosten für Investitionen, 
größere Märkte, verschärfter Wettbewerb führen unaus­
weichlich dorthin. Das gilt nicht nur für den nationalen 
Raum, in dem Konzentmtionsvorgänge wegen der viel­
fach hemmenden Wirkung der Grenzen bishel' in größe­
rem Umfang zu beobachten waren, sondern in Zukunft 
mehr noch für den internationa.len Bereich. .Den Preis 
der Eintrittskarte für den Weltmarkt wird über kurz oder 
lang nur noch das multinationale Unternehmen bezahlen 
können, da' gekennzeichnet ist durch eine weltweite Pro­
duktion, eine internationale Fi11anzierung und ein inter­
nationales Management13J. ,,Die kommende globale Kraft 
der Verschmelzung der Weltmärkte ist die multinationale 
Firma, Ablöser der nationalen Bürokratien24>.• Mu!Linatio­
nale Unternehmen kontrollieren schätzungsweise bereits 
ein Drittel des EWG-Handels, in 20 Jahren decken 200 
bis 300 Großunternehmen 50% des Weltbedarfs allor Pro­
dukte1'l. 

Größere Unternehmen bedeutet auch: weitgehende 
,juristische Autarkie". Wir erleben es nicht erst seit ge­
stern, daß wachsende Untemellmen Rechtsabteilungen 
aufbauen1 in denen vielfach hochqualifi zierte und spezia­
lisierte Kollegen den Bedarf des Ontemehmens an 
Rechtsberatung nahezu decken. Die Folgen sind: einmal, 
was bereits bedauerlich genug ist, unsere weitgehende 
,.Entlastung• von bisherigen Tätigkeiten, zum anderen, 
was noch alaan.ierender ist, die Gefahr des Ausschlusses 
von bedeutenden und neuen Rechtsgebieten. Um ein Bei­
spiel zu nennen: Wer etwa außer den Syndici der Ölge­
sellschaften versteht etwas von den komplexen Rechts­
frage11i die die Förderung von Öl atü dem Festlandsockel, 
der Bau von Pipelines aufwerfen? 

Mancher von uns hat sich, bevor er die schwarze Ro­
be anzog, gefragt, ob es angesichts dieser erkennbaren 
Entwicklung noch sinnvoll sein könne, Anwalt zu wer­
den. Die AussichL, daß uns die Prozeßfühmng - wie lan-

20) AnwBl 70, 6 ff. {,Anwaltscliatt auf neuen Wegen"). 
21) Kahn-Wiener, aaO (Fn. !), S. 76 ff . 
22) Brüssel 1970. 
23) EmsL Wolf Mommsen, ln: Einfilhrung zu Reh, Führen, lnvestleron, 

Produzieren im Ausland. Struktur multinationaler Wellunternehmen 
m!L Praxisbeispielon, Heidelberg 1970, S. 6. 

24) Herbert Cross, zil . bei Mommsnn, aaO (Fn. 23). 
26) Roh, aao (Fn. 2.'l), S. 26. 
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ge noch? - erhalten bleibt, ist ein schwacher Trost; denn 
einmal sind Prozesse nicht unbedingt das Salz in der 
Suppe unseres Bemfs, und zum anderen ist gerade bei 
großen Unternehmen eine Tendenz erkennbar, streitige 
Auseinandersetzungen selbst im Schiedsgerichtsverfahren 
wo immer cs irgend geht zu vermeiden. 

Das ist die eine Seite. Sie zeigt, daß wir voraussieht· 
lieh weilere Einbußen hinzunehmen haben. Die Medaille 
hat aber glückli cherweise auch eine Kehrseite, und die 
sieht meines Erachtens folgendermaßen aus: 

Einer zu starken Konzentration mit ihrer Gefahr der 
Monopolisiemng und übermäßigen Machtballw1g werden 
Kräfte entgegenwirken, dle schon heute erkennbar sind. 
Kl eine uml mittlere Unternehmen werden nicht ver• 
schwinden; es verbleibt ihnen - ich zitiere wieder das 
Memorandum der Europäischen Kommission zur lndu• 
stiiepolitik261 - ,,angesichts des Umfanges und der Viel· 
falt des fudusti·iewachsturns genügend Bewegungs­
spielraum, wie das Beispiel der Vereinigten Staaten zeig~ 
wo Unternehmen mittlerer Größe viel zur technologi· 
sehen lnnovation lllld Dynamik der Wirtschaft beitragen". 
Aber auch große Unternehmen werden in Zuktmft trotz 
eigener Rechl$ableilungen anwaltlichen Rat und anwallli · 
ehe Assistenz in A11spmch nehmen, und zwar vor allem 
bei drei Anlässen: el'Stens, we1111 es um Fragen aus be• 
sonder-en Rechtsgebieten geht, die nicht Gegenstand der 
nonnalen Tätigkeit des Unternehmens sind; zweitens, 
wenn es dal'Um geht, die Auffassung eines unabhängigen 
Ber·aters zu hören, der nicht der zwangsläufigen Enge 
des Unternehmens verhafteL und den Einflüssen seiner 
Hierarchie ausgesetzt ist und der darüber hinaus die Er• 
fahnmg paralleler Vorgänge einbringL, in die der .Haus­
jurist" oftmals keinen EiJ1blick haben ka11n; und drittens, 
wenn das Unternehmen sich des Anwalts in streitschlich· 
tender und vermittelnder .Ftmktion bedienen will. Nm; 
über eines muß man sich im klaren sein: kein Unterneh• 
men wird sich neben der eigenen Rechtsabteilung den 
Luxus anwaltlicher Beratung leisten, we1111 es nicht übel'• 
zeugt ist, daß diese Beratung von höchst.er Qualität ist 
oder zumindest der dm·ch die eigenen Jw·islen überlegen. 
Mit juristischer Allgemeinbildung und einer weitgeslreu· 
ten Erfahrung auf allen Rechtsgebieten, von der Strafver· 
teidigung über Ehescheidungspraxis, Ha.ndelsvertreterpro· 
zesse, Bausachen bis hin zur veiwaltungsrechtliehen 
Anfechtungsklage in Sachen Schankkonzession wird in 
diesem Bereich gar nichts auszurichten sein. Daher lautet 
die Überschrift auch über diesem Abschnitt: Spezialisie• 
mng und Anwaltsgemeinschaft. 

Schließlich zum Zauberwo1t unserer Zeit: Comput.er. 
Wird er unseren Beruf gmndlegend verändern? Ich 
meine nein. Es gibL Kollegen die in der Ausbildung ne• 
ben Buchhaltung, Unternehmensführung usw. auch Com• 
put.erkunde vorsehen woll en. Tch halle das für falsch. 
Der Compute1; die elektronische Datenverarbeitung, wird 
für uns, vereinfacht gesag~ nichts anderes bedeuten als 
den Schlüssel zu einer riesigen Bibliothek mit der Fähig• 
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kei~ auf richtig gestellte Fragen in Sekundenschnelle 
richtige Antworten zu geben. Wir alle, die wir von m1d 
durch papierene Information leben, wissen, wieviel das 
ist. Wir brauchen jedoch keinen 1101: Computer" zu fürch• 
t.en, der das Schimpfen des Hauseigentümers über Immis• 
sionen vom nachbarlichen Grundstück alsbald in eine 
schlüssige Klage umsetzt. Die Ärzte, die auf diesem Ge· 
biet weitet· sind, haben es uns vorgedacht, et,;va in der 
kürzlichen Denkschrift der Deutschen fürschungsgemein• 
schaft zum Comµulereinsatz in der Medizin. Der Compu· 
ter wird sicherlich die ll echtsordnung mannigfaltig 
beeinflussen; die Ausübung unseres Berufs wird er er­
leichtem, aber nicht revolutionieren. Wir werden ihn, 
ebenso wie das Fernsehen, benutzen wie heute Telefo111 

Sprechanlage, Diktiergerät - hoffenlich genauso früh, wie 
unsere bemmchen Vettern! 

Am Ende dieses - verzeihen Sie mir - strapaziösen 
Rittes durch Gegenwart und Zuktmft ist es legiLim zu fr,1,­
gen, wie unser persönliches Leben dellll aussehen wird. 
Wird es auf den Pahneninseln der Freizeitgesellschaft 
auch für uns ei11en Platz geben? Lassen Sie mich wieder 
mit D a n i e I B e 1 1, H e r m a n K a h n, A n -
t h o n y W i e n e r anLworlen: .,Die nachindusttielle 
Gesellschaft wird freizeitotientierL sein; normal sind vier 
Arbeitstage in der Woche, 13 Wochen Urlaub pro Jahr. 
Der Haken ist mu; daß das nicht für alle gUL, nicht für 
die, die unersetzlich sind. Ein besonderes Problem in der 
ökonomischen Struktlll' dieser Gesellschaft kann danach 
bei den DiensUeistm1gsbe1uf011 auftreten. Es gibt wichti• 
ge Grenzen über die hinaus die Leistungsfähigkeit von 
Leuten wie Ärzten, Rechtsanwä.llen nicht gesteigert wer­
den kann ... 27l" Da haben wir es. Mi t anrleren Worten, 
es bleibt bei dem überliefe1te11 Axiom: Anwälte arbeiten 
hart, leben gut, st.erben arm! Einen Trost haben die Futu• 
l'Ologen allerdings für uns bereit. Das so allgemein ge­
fürchteLe Gespenst der Entfremdung des Menschen 
braucht 1ms nichL zu schrecken; denn wir werden viel zu 
beschäftigt und viel zu gut bezahlt sein, tun Merkmale 
der Entfremdung zu zeigen2K>. 

Für diesen Vortrag war mir der Blick zurück unter· 
sagt. Ich habe dennoch nach Konzipierung meiner Aus· 
ftümmgen - ich muß hinzufügen: glückliche1weise 
danach - in mancherlei allen Anwaltsschriften geblätte1t. 
Danach las sich mein ManuskripL streckenweise wie ein 
historischer Roman mit modernem make up. Auch für 
uns gilt also: Es ist, wenn nicht alles, so doch vieles 
schon einmal dagewesen. Manches wurde verschüttet 
durch die E1-eignisse eines Jahrhundert-$, das für uns 
Deutsche wohl das unglücklichste unserer Geschichte ge­
nannt werden wird. Es zeigt dies aber auch, daß wir mit 

26) aaO (r'n. 22), S. 17. 
27) Bcll, in: Das 108. Jahr,ehnl (Tu. 1), S. 369 r.; Kahn und Wiener, aaO 

(Fn. 1), S. 108 r. 
28) Kahn und Wiener, nnO (Fn. 1), S. 199. 
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der Lösung vieler alter Probleme noch nicht weiterge­
kommen sind. 

Ich habe sicherlich viele von Thncn enttäuscht: die ei­
nen, weil meinen „Bekenntnissen" das fehlte, was man 
heute so gern als progressiv bezeichnet; die anderen, 
weil ich mehr als toleriel'bar den Boden der „Würde des 
Anwaltsberufes" verlassen und an die SteUe l'tlhiger Ge­
wißheit den Zweifel gesetzt habe. Was ich aber vieUeicht 
hoffen darf ist, daß meine .versuche Ober den Anwalts-

bemr• Weitetführu11g unrl Beginn einer Diskussion sind, 
deren Unerläßlichkeit für unsere Zukunft außer Zweifel 
stehen muß. Ich konnt.e und wollte Sie weder erheben 
noch festlich stimmen. Was ich jedoch wollte is~ daß Sie 
auch dies erkennen: der Beruf des Anwalts, er unterliegt 
nicht nur der Herausfordernng in Gegenwal'L und Zu­
kunf~ er bedeutet auch eine Herausfordenmg a n die 
Gegenwart und a n die Zukunft. 

(Que/1.e: AnwBl 1971, Seite 226) 
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